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Kurzfassung 
Der Begriff der Bauwerksprüfung erlangte besonders in den letzten Jahren durch einen An-

stieg des Verkehres, steigender Lasten und hohem Bauwerksalter immer mehr an Bedeutung 

[156]. Mit einem Halt des Anstiegs des Güterverkehrs ist laut einer Verkehrsprognose für 2030 

nicht zu rechnen [324]. Fuhren 1960 noch 25.000 Fahrzeuge pro Tag über eine Brücke, waren 

es im Jahr 2021 70.000 Vehikel pro Tag, was einem Anstieg von 280 % entspricht [165]. Die 

Hauptproblematik auf den Straßen ist jedoch nicht die Zunahme des Verkehrsaufkommens, 

sondern der steigende Anteil des Schwerlastverkehrs. Das zulässige Gesamtgewicht eines 

LKWs hat sich von 24 Tonnen im Jahr 1956 auf 44 Tonnen bis heute nahezu verdoppelt. Die 

damals für diese Belastungen nicht erbauten Brücken unterliegen folglich heute einer Nut-

zungsänderung. [44][48][347] 

Es ist daher dringend eine Optimierung der Bauwerkserhaltung in Deutschland erforderlich, 

um die Brücken und damit die Infrastruktur möglichst wirtschaftlich und über einen langen Le-

benszyklus erhalten zu können. Als Teil des Bauwerk-Management-Systems (BMS) bildet die 

Bauwerksprüfung die entscheidende Grundlage und Voraussetzung für eine zielgerichtete und 

langfristige Bauwerkserhaltung. Eine sichere Analyse des Bauwerkszustands bildet das Fun-

dament eines optimierten Ressourceneinsatzes, wofür eine Bauzustandsbewertung nach ein-

heitlichen Kriterien unverzichtbar ist [156]. [183] 

In dieser Arbeit werden daher die Grundlagen für eine Bauwerksinspektion entwickelt, welche 

die Prüfung von stählernen Brücken mittlerer Spannweite mit orthotropen Fahrbahnplatten mit-

hilfe von Bildmaterial unterstützen soll. Dafür wird untersucht, inwieweit sich das u.a. durch 

Drohnen (Unmanned Aerial Systems-UAS) aufgenommene Bildmaterial für eine nachträgliche 

Schadensanalyse durch das Prüfpersonal am Computer eignet und welche Bereiche der Brü-

cke vom UAS beflogen bzw. aufgenommen werden können. Es wird ein Eingabetool entwi-

ckelt, das den prozentualen, vom UAS aufgenommenen Anteil der Brücke errechnet und für 

Prüfer und Baulastträger als Entscheidungshilfe genutzt werden kann. Anschließend wird ein 

Schadenskatalog erarbeitet, welcher auf Grundlage des Bildmaterials vom Bauwerk besteht 

und schadensbasiert ist. Dieser soll allgemeingültig gelten und ist unabhängig von dem tech-

nischen Hilfsmittel, welches das Bildmaterial ggf. in Zukunft aufnimmt.  

Nach Analyse nationaler und internationaler Bewertungsverfahren und durch die Entwicklung 

eines neuartigen Schadenskatalogs sollen in dieser Arbeit zudem die Grundlagen für einen 

Bewertungsalgorithmus erarbeitet werden. Dieser ist ebenfalls allgemeingültig zu entwickeln 

und unabhängig von der UAS-Bildaufnahme. Dabei sollen alle essentiellen Aspekte von füh-

renden Bewertungsverfahren sowie die aktuell geltenden Grundlagen einfließen, um das der-

zeitige Verfahren zu optimieren, nicht zu ersetzen. Dafür ist eine voxelisierte Punktwolke von 

der Brücke notwendig, welche die Basis für das neue Bewertungsverfahren bildet. Eine ab-

schließende Wirtschaftlichkeitsanalyse vergleicht die Arbeitsschritte und Kosten zwischen ei-

ner handnahen Prüfung nach DIN 1076 [69] sowie einer UAS- bzw. bildunterstützen Brücken-

prüfung und zeigt die Vor- aber auch Nachteile des hier entwickelten Systems auf.  



 

  

Abstract 
The concept of structural testing has become increasingly important, particularly in recent 

years, due to an increase in traffic, rising loads and the increasing age of structures [156]. 

According to a traffic forecast for 2030, the increase in freight traffic is not expected to stop 

[324]. While 25,000 vehicles crossed a bridge every day in 1960, this figure had risen to 70,000 

vehicles per day by 2021, which corresponds to an increase of 280% [165]. The main problem 

on the roads is not the increase in traffic volume, but the rising proportion of heavy goods 

vehicles. The permissible total weight of a truck has almost doubled from 24 tons in 1956 to 

44 tons today. The bridges that were not built for these loads at the time are now subject to a 

change of use. [44][48][347] 

Therefore there is an urgent need to optimize structural maintenance in Germany in order to 

maintain the bridges and thus the infrastructure as economically as possible and over a long 

life cycle. As part of the building management system (BMS), structure inspection forms the 

decisive basis and requirement for targeted and long-term structure maintenance. A reliable 

analysis of the condition of the structure forms the basis for an optimized use of resources, for 

which an evaluation of the structure’s condition according to uniform criteria is indispensable 

[156]. [183] 

This work therefore develops the basis for a structural inspection system to support the inspec-

tion of medium-span steel bridges with orthotropic plates with the aid of photographic material. 

To this end, it is being investigated to what extent the photographic material recorded by dro-

nes (Unmanned Aerial Systems - UAS) is suitable for retrospective damage analysis by the 

inspection personnel on the computer and which areas of the bridge can be flown over or 

recorded by the UAS. An input tool is being developed that calculates the percentage of the 

bridge recorded by the UAS and can be used as a decision-making aid for inspectors and 

construction authorities. A damage catalog is then drawn up, which is based on the pictures of 

the building and is damage-based. This should apply universally and is independent of the 

technical aid that may be used to record the photographic material in the future. 

After analyzing national and international evaluation procedures and by developing a new type 

of damage catalog, this work will also provide the basis for an evaluation algorithm. This is 

also universally valid and independent of the UAS image acquisition. All essential aspects of 

leading assessment procedures and the currently applicable principles are to be incorporated 

in order to optimize, not replace, the current method. This requires a voxelized point cloud of 

the bridge, which forms the basis for the new evaluation system. A final profitability analysis 

compares the work steps and costs between a manual inspection according to DIN 1076 [69] 

and a UAS-supported bridge inspection and shows the advantages and disadvantages of the 

system developed here. 

  



Vorwort des Herausgebers 
Regelmäßig durchgeführte Bauwerksprüfungen sind die Grundlage für den sicheren Betrieb 

und den Erhalt von Brückentragwerken. 

Frühzeitig erkannte Mängel und Veränderungen der Bausubstanz sind Voraussetzung einer 

zeitnahen Instandsetzung unter Vermeidung fortschreitender Degradation. Eine nachhaltige 

Bewirtschaftung in der vorgesehenen Lebensdauer ist damit gegeben. Derzeit werden im Ab-

stand von 6 Jahren handnahe Hauptprüfungen durchgeführt. Sie erfordern einen hohen per-

sonellen Aufwand und sind häufig verbunden mit Einschränkungen der Verkehrssituation be-

dingt durch das Erfordernis von stationären oder mobilen Besichtigungseinrichtungen.  

Eine Befliegung durch Drohnen mit darauf angebrachten Kameras, verbunden mit einer auto-

matisierten Erfassung von Schäden aus dem vorliegenden Bildmaterial könnte diesen hohen 

Aufwand vermeiden und eine objektive Beurteilung der Bausubstanz ermöglichen.  

Eine zeitlich dichtere Abfolge von Inspektionsflügen erlaubt zudem die Schadenserkennung 

bereits in der Anfangsphase. 

Dieser neuartigen Möglichkeit der Bauwerksprüfung nimmt sich Frau Annika Hundrup in der 

vorliegenden Arbeit an. Die Möglichkeiten zur Befliegung, das Aufzeigen der Grenzen der 

Schadenserfassung aus dem Bildmaterial, die Analyse flugtauglicher Bereiche sind essentiell 

für die Beurteilung der Möglichkeiten und der Chancen dieser Art der Bauwerksprüfung.  

Die Qualität und der Umfang der automatisierten Erfassung und objektiven Bewertung von 

Schäden mißt sich an den Vorgaben der handnahen Prüfung. Frau Hundrup nimmt sich in der 

Arbeit besonders dem Bewertungsalgorithmus der RI-EBW-PRÜF an und erarbeitet einen für 

den Einsatz von digitalen Hilfsmitteln ausgelegten verbesserten Bewertungsalgorithmus. 

Mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der neuartigen Bauwerksprüfung werden die Chancen 

und Grenzen aufgezeigt. Die Arbeit liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterführung von 

Bauwerksprüfungen hin zu einer objektiven, wirtschaftlichen und zeitnahen Erfassung von 

Bausubstanz.   

Die vorliegende Arbeit entstand auf der Grundlage des Forschungsprojektes „Inspektion, 
Überwachung und Dokumentation von stahlbaulichen Strukturen“, FOSTA P 1326, AiF – Ar-

beitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V, 2020. 

Den Forschungspartnern im Projekt gilt mein Dank für die sehr gute und inspirierende Zusam-

menarbeit, die den Erfolg des Projektes ermöglicht hat.  

Der AiF gilt ein herzlicher Dank für die finanzielle Förderung. Besonders die Unterstützung der 

FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. während der gesamten Laufzeit des 

Vorhabens war den Forschungspartner eine großartige Hilfe bei der Durchführung und Um-

setzung der Forschungsarbeiten 

Meinem Kollegen Prof. Dr.-Ing. Wilko Flügge danke ich herzlich für die intensive und kompe-

tente Begleitung der vorliegenden Arbeit im Rahmen des Zweitgutachten. 

Prof. Dr. Wolfgang Sonne hat mit der Übernahme des Vorsitzes der Promotionsprüfung Vor-

trag und mündliche Prüfung souverän moderiert. Dafür mein bester Dank. 

Dortmund, im März 2024                                   Prof. Dr.-Ing. Dieter Ungermann  
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung  

In Deutschland gibt es heute knapp 66.000 Brücken. Circa 40.000 davon sind Bundesfernstra-

ßen mit einer Gesamtfläche von über 31,5 Millionen m² und weitere ca. 26.000 Eisenbahnbrü-

cken fallen in den Verantwortungsbereich der Deutschen Bahn [35][36][63]. Mehr als 40% von 

ihnen sind älter als 80 Jahre. Die normative Nutzungsdauer von 100 Jahren hat ein Großteil 

der deutschen Eisenbahnbrücken erreicht. Von den Straßenbrücken sind nur circa 60 % jünger 

als 40 Jahre [36][63][160][348]. Schlagzeilen wie „Brücken maroder als bekannt“ [255], „Ma-
rode Brücken in ganz NRW“ [229], „Nach Unglück in Italien: So sicher sind die Brücken in 
NRW“ [15] oder ganze Sperrungen von Hauptverkehrsadern wie auf der A45 Richtung Lüden-

scheid durch defekte Brücken ziehen die Aufmerksamkeit stetig auf den deutschen Brücken-

bestand [355]. Fehlender Nachwuchs im Berufstand des Bauingenieurs und ein jahrelang zu 

knapp bemessenes Budget für die Instandhaltung der deutschen Infrastruktur erschweren den 

Erhalt des deutschen Brückenbestands und somit den uneingeschränkten Güterverkehr [357]. 

[358][376] 

„Die Prognose 2030 zeigt, dass unsere Infrastruktur vor einer Belastungs-
probe steht. Wir müssen deshalb weiterhin kräftig in den Ausbau und die Mo-

dernisierung des Gesamtnetzes investieren […].“ [43] 

Bei dem Brückenbestand handelt es sich in Anlagevermögen ausgedrückt um 45 Milliarden € 
[160]. Somit ist der Erhalt der deutschen Brücken von höchster Priorität für die Mobilität 

Deutschlands und damit einhergehend einer wettbewerbsfähigen und wachstumsorientierten 

Wirtschaft. Straßenbrücken sind dabei von besonderer Bedeutung, da ca. 70 % der Güter-

transporte über den Straßenweg erfolgen [194]. Es ist somit essentiell, einen genauen Kennt-

nisstand über den Zustand der Brücken zu haben, um Bundesinvestitionen gezielt anwenden 

zu können. [27] 

Der Begriff der Bauwerksprüfung erlangte besonders in den letzten Jahren durch einen An-

stieg des Verkehres, steigender Lasten und steigendem Bauwerksalter immer mehr an Be-

deutung [156]. Mit einem Halt des Anstiegs des Güterverkehrs ist laut einer Verkehrsprognose 

für 2030 nicht zu rechnen [324]. Die Transportleistung soll von 2010 bei den Straßenbrücken 

von 437,3 Milliarden tkm auf 607,4 Milliarden tkm im Jahr 2030 steigen, was einem Zuwachs 

von 38,9 % entspricht. Bei den Bahnbrücken wird ein Zuwachs von sogar 42,9 % erwartet 

[328]. Fuhren 1960 noch 25.000 Fahrzeuge pro Tag über eine Brücke, waren es im Jahr 2021 

70.000 Vehikel pro Tag, was einem Anstieg von 280 % entspricht [165]. Die Hauptproblematik 

auf den Straßen ist jedoch nicht die Zunahme des Verkehrsaufkommens, sondern der stei-

gende Anteil des Schwerlastverkehrs. Das zulässige Gesamtgewicht eines LKWs hat sich von 

24 Tonnen im Jahr 1956 auf 44 Tonnen bis heute nahezu verdoppelt [347]. Es wird eine ex-

ponentielle Zunahme von Anträgen für genehmigungspflichte Schwerlasttransporte beobach-

tet [54]. Neue Fahrzeugkonzepte für bspw. 60t-Lastkraftwagen werden diskutiert [54]. Immer 
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mehr Brückenbauwerke erreichen daher die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und sind beson-

ders bei der Bauwerkserhaltung zu berücksichtigen [183]. Zudem wurde ca. die Hälfte deut-

scher Brücken zwischen den 1960 und 80er Jahren gebaut [33][34][36]. Diese Brücke unter-

liegen folglich einer ungeplanten Nutzungsänderung, da bei den damaligen statischen Annah-

men nicht die heutige Entwicklung absehbar war [54]. Es ist daher dringend eine Optimierung 

der Bauwerkserhaltung in Deutschland erforderlich, um die Brücken und damit die Infrastruktur 

möglichst wirtschaftlich und über einen langen Lebenszyklus erhalten zu können. Als Teil des 

Bauwerk-Management-Systems (BMS) bildet die Bauwerksprüfung die entscheidende Grund-

lage und Voraussetzung für eine zielgerichtete und langfristige Bauwerkserhaltung [183]. Eine 

sichere Analyse des Bauwerkszustands bildet das Fundament eines optimierten Ressourcen-

einsatzes, wofür eine Bauzustandsbewertung nach einheitlichen Kriterien unverzichtbar ist 

[156]. Sie bietet nicht nur Aussagen über den Sicherheitszustand eines Bauwerks, sondern ist 

ebenso maßgebend für erforderliche, durch den Bauherrn zu wählende Erhaltungsmaß-

nahme. [41][44][48][160][183][347] 

Die heutige, nach DIN 1076 [69] vorgeschriebene, regelmäßig durchzuführende (Straßen-) 

Brückenprüfung ist bei dem derzeitigen Brückenbestand daher überaus sinnvoll und die obi-

gen Darlegungen machen ihre Notwendigkeit deutlich. Diese Regelung für regelmäßig durch-

zuführende Prüfungen gilt seit 1930 und hat seitdem sicherlich zum maßgeblichen Erhalt der 

deutschen Brückenbauwerke beigetragen [44]. Dennoch bergen die Vorgaben für die subjek-

tiven und handnah durchgeführten Brückenprüfungen Problematiken in der Objektivität und 

somit der Vergleichbarkeit zwischen zwei Prüfungen derselben Brücke sowie zwischen ver-

schiedenen Brückenbauwerken. Bei einer besagten handnahen Prüfung inspiziert ein speziell 

ausgebildeter Prüfingenieur das Bauwerk handnah. Dabei wird jede Stelle einer Brücke genau 

auf optische Weise untersucht. Eine gefundene Schadstelle wird notiert, bestenfalls fotogra-

fiert und anschließend mittels der bundesweit seit 1998 zu verwendenden Software SIB-Bau-

werke [387] katalogisiert und bewertet [153]. Dabei hat der Prüfingenieur weder die Möglichkeit 

noch die Verpflichtung, die Verortung des Schadens exakt anzugeben. Diese kann nach Er-

messen lediglich anhand von Anhaltspunkten wie Himmelsrichtungen, Fahrbahnspuren oder 

anderen örtlichen Gegebenheiten angegeben werden. Die Bewertung eines Schadens ist 

ebenfalls zum Teil von subjektiver Einschätzung. Die Regelwerke, DIN 1076 [69] sowie RI-

EBW-PRÜF [303], geben mögliche Einteilungen eines gefundenen Schadens vor, welche in 

den Kategorien S = Standsicherheit, V = Verkehrssicherheit sowie D = Dauerhaftigkeit bewer-

tet werden. Der Prüfer hat dabei dennoch häufig die Möglichkeit bzw. die Verpflichtung der 

subjektiven und eigens ausgewählten Bewertung. [69][153][303]  

Wird die nächste größere Prüfung, nach spätestens drei Jahren, von einem anderen Prüfer 

vorgenommen, ist nicht sichergestellt, dass dieser alle zuvor katalogisierten Schäden wieder-

findet und zum anderen nach ähnlichen Maßstäben bewerten wird. Dieser Umstand ist prob-

lematisch, weil so jegliche objektive Vergleichbarkeit verloren geht. Eine Brücke, welche bei-

spielsweise schlecht bewertet wurde, kann bei der folgenden Prüfung aufgrund anderer Ein-

schätzungen den zuvor ausschlaggebenden Schaden anders bewerten oder gar nicht wieder-

finden, sodass sich die Gesamtnote zum Teil drastisch verbessern kann. Diese Tatsache ist 

nicht nur durch die subjektive Prüfweise, sondern auch der abschließenden Berechnung der 



E i n l e i t u n g 

3 | S e i t e  

 

Bauwerksbewertung verschuldet. Dieser verwendete Bewertungsalgorithmus schreibt nur 

dem jeweils schlimmsten Schaden alle Bedeutung für die Endnote zu. Wird dieser also bei 

einer Folgeprüfung nicht gefunden oder anders bewertet, ändert sich somit schlagartig die 

Gesamtbewertung eines Bauwerks und somit ggf. auch seine Gewichtung in der Instandhal-

tungspriorisierung des Bundes oder der Länder. Im schlimmsten Falle führt der nicht wieder-

gefundene Schaden zum Bauwerksversagen, obwohl das Bauwerk eine Endbewertung im un-

teren Mittelbereich erhalten hat. 

Entsprechend der zuvor genannten Gründe, ist eine feste und klare Verortung eines gefunde-

nen Schadens einer Brücke sowie einer Bewertung, welche mehr den Gesamtzustand als le-

diglich die gravierendsten Schäden betrachtet und daraus eine Gesamtnote erstellt, immens 

wichtig für alle zukünftigen Brücken- und Bauwerksprüfungen, bei denen eine objektive Ver-

gleichbar gegeben sein soll.  

1.2 Zielsetzung  

Aus den oben genannten Gründen soll in dieser Arbeit eine Methodik für eine objektivere In-

spektion von stählernen, einfeldrigen (Balken-)Brücken mit orthotroper Fahrbahnplatte und an-

schließender Bewertung erarbeitet werden. Es sollen alternative optische Inspektionsverfah-

ren, wie der Einsatz von auf Drohnen (Unmanned Aerial Systems, UAS) angebrachten Kame-

ras, aufgezeigt und für den Einsatz zur Bauwerksinspektion analysiert werden. Dafür wird un-

tersucht, wie gut das UAS an die Brücke bzw. die orthotrope Platte heranfliegen kann und ob 

die aufgenommene Bildqualität für eine anschließende Schadensauswertung ausreicht. Der 

Fokus wird auf Stahlbalkenbrücken mit orthotroper Platte gelegt, weil diese durch ihre spezielle 

geschweißte Konstruktionsweise zu häufigen und zum Teil maßgeblichen Schädigungen nei-

gen [126]. Das aufgenommene Bildmaterial soll neben der Schadenserkennung auch der Er-

zeugung einer Punktwolke der Brücke dienen. Diese wird voxelisiert und das aufgenommene 

Bildmaterial den jeweiligen Voxeln (= dreidimensionale Variante eines Pixels) fest zugeordnet. 

Nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgt die Schadensdetektion auf dem Bildmaterial 

durch den Prüfingenieur. Eine automatisierte Schadenserkennung ist für die Komplexität von 

Stahlschäden noch nicht ausgelegt, soll in Zukunft jedoch die Arbeit des Prüfpersonals durch 

eine Vordetektion von Unregelmäßigkeiten auf dem Bildmaterial erleichtern. Die hier erarbei-

tete Methodik ist für diesen zukünftigen Entwicklungsschritt der automatischen Schadenser-

kennung mittels KI jedoch ausgelegt. Auf den Bildern erkannte Schäden sollen zum einen fest 

verortet und somit jederzeit wieder auffindbar sein und anschließend von einem Prüfingenieur 

bewertet werden. Dafür soll dem Prüfpersonal ein neuer Schadenskatalog zur Verfügung ge-

stellt werden, welcher auf dem von UAS oder anderen technischen Hilfsmitteln aufgenomme-

nem Bildmaterial und der Anwendung von Voxeln gründet. Er soll die optischen Stahlschäden 

fokussieren und mithilfe einer neuen Gliederung zu einer vereinfachten, zeitsparenden und 

zielführenden Anwendung verhelfen. Zudem soll der derzeit verwendete Bewertungsalgorith-

mus der RI-EBW-PRÜF [154][303] auf Schwachstellen hin untersucht werden. Mithilfe der 

Analyse diverserer anderer internationaler und nationaler Bewertungssysteme für Bauwerke 

wird ein alternatives Berechnungsverfahren für das Ergebnis einer Brückenprüfung erarbeitet, 

welches zudem auf den Einsatz von optischen und digitalen Hilfsmitteln ausgelegt sein soll. 
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Abb. 1.1 stellt die in dieser Arbeit zu entwickelnde Prüfmethodik dar. Eine Wirtschaftlichkeits-

analyse soll die konventionelle handnahe Brückenprüfung mit dem neu entwickelten UAS-un-

terstützen System vergleichen. Es soll ein Berechnungstool entstehen, mit welchen die Prüf-

kosten einer Brücke für beide Verfahren vorab errechnet werden können. So können Baulast- 

oder Entscheidungsträger bei der Frage unterstützt werden, ob eine UAS-Befliegung für eine 

vorliegende Stahlbrücke mit orthotroper Platte wirtschaftlich sinnvoll ist. [362] 

Für dieses Ziel ist es zunächst notwendig, die Machbarkeit und Regelwerke von UAS zu un-

tersuchen. Durch verpflichtende Sicherheitsabstände und die Abmessungen solcher Flugsys-

teme, welche Kameras tragen können, kann gegebenenfalls nicht jede Stelle einer konstruktiv 

komplexen Stahlbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte mit ausreichend guter Bildqualität auf-

genommen werden. Dafür ist eine ausführliche grafische Analyse der Konstruktion notwendig. 

Das Ziel ist es, ein automatisches Berechnungstool zu erzeugen, in das die Grunddaten einer 

Stahlbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte eingegeben werden können. Als Ergebnis soll der 

prozentuale Anteil der Brücke errechnet werden, welcher mittels UAS beflogen werden kann 

und dabei Bildmaterial ausreichend guter Qualität erzeugt, um dieses für die weitere Scha-

densanalyse durch einen Prüfingenieur verwenden zu können. 

 
Abb. 1.1: Prinzip der zu entwickelnden Prüfmethodik 

Für die Schadensanalyse (derzeit noch) durch den Prüfingenieur wird ein neuer Schadenska-

talog entwickelt, welcher sich auf optische Schäden an stählernen Brücken spezialisiert. Durch 

die feste Verortung der Bilder an der Brücke mithilfe der Voxelisierung können Aufbau und 

Gliederung des Schadenskatalogs von Grund auf neu aufgebaut und ein präziser Katalog für 

optisches Bildmaterial erarbeitet werden. 

Schäden, welche der Prüfingenieur durch seine anschließende Durchsicht des Bildmaterials 

findet, sollen bewertet werden und ggf. zu einer gesamtheitlichen Aussage über den Bau-

werkszustand führen. Ob Einzelnote und/oder eine Gesamtnote für den Bauwerkszustand und 

eine anschließende objektive Vergleichbarkeit für Baulast- oder Entscheidungsträger am sinn-

vollsten sind, soll untersucht werden. Die Erkenntnisse sollen die Grundlage für einen neu 

erarbeiten Bewertungsalgorithmus bilden. Das neue Bewertungsverfahren gründet außerdem 

auf der Voxelisierung der Punktwolke der zu untersuchenden Brücke. Das heißt, die mittels 

Befliegung erzeugten Bauwerksbilder werden dem Bauwerk entsprechend fest zugeordnet, 

sodass definierte Schäden in Zukunft nicht mehr übersehen werden können. Der Bewertungs-

algorithmus soll diese Neuerung aufnehmen und gleichzeitig für eine feinere Bewertung und 
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damit besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Bauwerke sorgen. Es ist außerdem zu prüfen, 

ob mehr als ein Endergebnis für eine bessere Instandsetzungsplanung sinnvoll ist. 

Im letzten Schritt sollen die handnahe und UAS-unterstützte Brückenprüfung monetär erre-

chenbar gemacht werden. Die einzelnen Arbeitsschritte werden aufgelistet und analysiert, um 

diese mithilfe von Erfahrungs- und Literaturwerten und neuen Berechnungsmethoden zu ei-

nem Gesamtwert zu vereinen. Dadurch soll dem Baulast- oder Entscheidungsträger geholfen 

werden, ob die UAS-Unterstützung bei einer vorliegenden Brücke sinnvoll ist. Besonders zu 

beachten sind dabei die Straßensperrung bzw. Verkehrsbehinderung durch konventionelle 

Brückenprüfungen, welche durch das UAS reduziert werden können und ebenfalls zur Ent-

scheidungsfindung beitragen sollen.  

So soll diese Arbeit einen Beitrag zur Verbesserung des Brückenbestands in Deutschland leis-

ten, indem das Bewertungsverfahren zwar weiterhin auf optische Weise, jedoch objektiver, 

vergleichbarer und durch technische Unterstützung stattfindet. Eine Instandhaltungsstrategie 

kann somit sicherer vollzogen und stark defekte Brücken klar priorisiert werden.  

Die vorliegende Dissertation baut auf den Forschungsarbeiten des IGF-Vorhabens ‚InÜDosS‘ 
(Inspektion, Überwachung und Dokumentation von stahlbaulichen Strukturen) auf [140]. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Um die Zielsetzung aus Kapitel 1.2 zu erreichen, wird in Kapitel 2 zunächst der Stand der 

Technik bezüglich der zu entwickelnden Methodik beleuchtet. Dafür werden Brückenprüfver-

fahren und -richtlinien für Straßen-, Bahn- und Kanalbrücken beleuchtet. Die Bauweise der 

orthotropen Fahrbahnplatte wird allgemeingültig erklärt und anschließend ein Überblick über 

häufig auftretende Schäden an stählernen Bauteilen gegeben. Außerdem wird die Bau- und 

Funktionsweise von Unmanned Aerial Systems (UAS, Drohnen) erklärt und die gültigen Re-

gelwerke in Deutschland und Europa betrachtet. Anschließend werden kurz Grundbegriffe der 

Fotografie und Kameratechnik erklärt als Basis für die optische Analyse der Flugbereiche in 

Kapitel 3. Es wird ein Überblick über bereits verwendete Verfahren zur optischen oder auto-

matischen Schadenserkennung gegeben und darauf aufbauend der Forschungsbedarf für 

diese Arbeit erörtert. Abb. 1.2 zeigt eine übersichtliche Darstellung des allgemeinen Aufbaus 

der vorliegenden Arbeit. 

Kapitel 3 beschreibt die Untersuchung flugtauglicher Bereiche einer stählernen Brücke mit or-

thotroper Fahrbahnplatte mittels UAS. Dafür wird zunächst eine Bauwerksanalyse durchge-

führt, um die essentiellsten Stellen der betrachteten Brückenbauweise zu erarbeiten. Anschlie-

ßend wird mithilfe von grafischen Analysen die orthotrope Platte allgemeingültig untersucht 

und diese Ergebnisse in einem Auswertetool zusammengeführt. 

Das darauffolgende Kapitel 4 nutzt das Wissen aus Kapitel 3, um einen Schadenskatalog zu 

entwickeln, welcher sich nur auf die optisch erkennbaren Schädigungen an stählernen Bautei-

len bezieht. Dafür werden Prüfberichte aus der Praxis [290] hinsichtlich der wichtigsten Schä-

digungen und deren Auftrittsort und -wahrscheinlichkeit analysiert. Außerdem weist dieser Ka-

talog eine schadensbasierte Sortierung auf, da die Schadensverortung über die Voxelisierung 
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der Brücke funktioniert. Der Schadenskatalog aus diesem Kapitel funktioniert allgemeingültig 

und ist nicht von einer UAS-Befliegung abhängig. Es ist an dieser Stelle irrelevant, auf welche 

Weise das Bildmaterial der Brücke (ggf. in Zukunft) erzeugt wird. 

 

 
Abb. 1.2: Aufbau der Arbeit 

Die Analyse der flugtauglichen Bereiche aus Kapitel 3 sowie dem neuen Schadenskatalog aus 

Kapitel 4 bilden die Grundlage für den zu entwickelnden Bewertungsalgorithmus in Kapitel 5. 

Es werden nationale und internationale Bewertungsverfahren analysiert, um die Essenz dieser 

Analyse in den neuen Algorithmus zu integrieren. Mit diesem Wissen und dem Schadenska-

talog wird ein Bewertungsalgorithmus auf Basis der voxelisierten Brücke entwickelt. Der Algo-

rithmus wird ebenfalls allgemeingültig entwickelt und ist nicht von UAS-erzeugtem Bildmaterial 

abhängig. 

Anschließend wird in Kapitel 6 ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt. Es sollen das kon-

ventionelle sowie das neu entwickelte Bewertungsverfahren mit ihren einzelnen Arbeitsschrit-

ten und Auswirkungen auf den Straßenverkehr monetär bewertet und verglichen werden kön-

nen. Am Ende wird auch hier ein Berechnungstool entwickelt, in das Brücken eingegeben 

werden können und die Kosten für die beiden Inspektionsverfahren das Ergebnis sind. 

Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt gleichzeitig einen 

Ausblick auf weiteren Forschungs- bzw. Entwicklungsbedarf für die Anwendung von UAS bzw. 

die Unterstützung optischer Hilfsmittel bei der Prüfung von stählernen Brücken mit orthotropen 

Platten. 
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2 Stand der Technik 

In diesem Kapitel wird der Stand der Technik für die Entwicklung eines UAS-unterstützen Prüf- 

und Bewertungssystems an stählernen (Balken-)Brücken mittlerer Spannweite mit orthotroper 

Fahrbahnplatte untersucht. Dafür wird zunächst ein Überblick über die aktuell durchgeführte 

Bauwerksprüfung von Straßen- und Bahnbrücken sowie Brücken an Wasserstraßen hinsicht-

lich ihrer Regelwerke gegeben. Außerdem werden UAS-Systeme erklärt und derzeit gültige 

Regularien für den Drohnenflug in Deutschland beleuchtet. Außerdem werden das besondere 

Tragprinzip orthotroper Fahrbahnplatten und typische Schäden an Stahlbrücken beschrieben. 

Es werden Grundlagen zur Kameratechnik erläutert, welche hier für die UAS-Befliegung zum 

Einsatz kommen soll, und das Prinzip der Voxelisierung von digitalen Modellen bzw. Punkt-

wolken erklärt. Abschließend werden der Entwicklungsbedarf und Ziele der Arbeit beschrie-

ben. 

2.1 Bauwerksprüfung 

2.1.1 Konventionelle Prüfung, Richtlinien und Bewertung von Ingenieurbauwerken 
bei Straßenbrücken 

Verantwortlichkeit  

Straßenbrücken fallen unter die allgemeinen Vorschiften des Straßenrechts. Dieses fügt sich 

aus dem Straßen- und Wegegesetz des jeweiligen Bundeslandes, hier des Landes Nordrhein-

Westfalens (StrWG NRW) [356], sowie dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) [131] zusam-

men. So werden in §9, Absatz 1 des StrWG NRW und dem §3, Absatz 1 des FStrG die zuge-

hörigen Aufgaben für die Verantwortung der sogenannten Straßenbaulast definiert: 

„Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung zusammenhängenden 

Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in 

einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszu-

bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten.“ (StrWG, § 9, Abs. 1) 

[356] „Die Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der 
Sicherheit und Ordnung genügen.“ (StrWG, § 9a, Abs. 2) [356] 

Grundsätzlich ist der Bund der Baulastträger aller Fernstraßen, kann diese Verantwortung je-

doch nach §85 bzw. §90 des Grundgesetzes an die Länder übertragen. Diese sind folglich für 

den Bau, die Unterhaltung sowie der Instandsetzung aller Straßen und Brücken verantwortlich 

[44]. In Deutschland läuft die Verantwortlichkeit für die Straßenbrückenbauten bei der BASt, 

der Bundesanstalt für Straßenwesen zusammen. [45][185][316] 

Definition Bauwerksprüfung 

Bauwerksprüfung und -überwachung dienen der Zustandsermittlung eines Bauwerks und bil-

den somit den Ausgangspunkt für Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen [105]. Eine 

Bauwerksprüfung findet regelmäßig statt und dient der Ermittlung des Ist-Zustands, während 

die Bauwerksüberwachung einer frühzeitigen Erkennung Schäden dient. Ihr Ziel ist es, sowohl 
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die Sicherheit eines Bauwerks hinsichtlich der Tragsicherheit als auch die wirtschaftliche Be-

trachtung und Bewertung [103]. Es wird unterschieden zwischen Einfachen Prüfungen und 

Hauptprüfungen. Ein Mangel gilt hierbei als „Abweichung der Bauwerks- oder Bauteilausbil-

dung vom planmäßigen Sollzustand oder von den zum Prüfzeitpunkt geltenden Regelwerken“ 
([303], S. 6), der Beeinträchtigungen der Stand-, Verkehrssicherheit sowie der Dauerhaftigkeit 

bewirken kann, wohingegen eine Zustandsveränderung als Schaden definiert wird [104][303]. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird zur Vereinfachung der Begriff des Schadens verwendet. 

Die Bauwerksprüfung dient folglich nicht nur der bloßen Zustandsermittlung, sondern fungiert 

ebenfalls als Einschätzung des wirtschaftlichen Werts für den Bauherrn bzw. Bauträger. So 

können auf dieser Grundlage kurz- und langfristige Instandhaltungen erarbeitet werden [156]. 

Bauwerksüberwachungen teilen sich auf in Besichtigungen und laufende Beobachtungen. 

Überwacht werden auch Bauwerke, die nicht geprüft werden müssen. Bauteile, die unter nor-

malen Umständen nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel die Bauteile, die unter dem Fahr-

bahnbelag liegen, sind zu prüfen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Solche besonderen 

Gelegenheiten ergeben sich unter Umständen im Rahmen von Bauarbeiten. Die Prüfung die-

ser Bauteile erfolgt außerhalb des der regelmäßigen Prüfungen und Überwachungen. 

[44][69][256][303][316]  

Übersicht geltender Regelwerke 

Maßgebend für die Erhaltung von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen ist 

die derzeit gültige Ausgabe aus 1999 der ‚DIN 1076-Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen 

und Wegen-Überwachung und Prüfung‘ [69]. Diese Norm wurde erstmals 1930 als „Richtlinie 
für die Überwachung und Prüfung eiserner Straßenbrücken“ veröffentlicht. Die aktuelle Fas-
sung von 1999 regelt, welche Bauwerke mit welchem Aufwand, welcher Qualifikation des Prüf-

personals und wie zu prüfen sind. Die Norm befasst sich nicht nur mit Brücken, sondern auch 

mit anderen Ingenieurbauwerken. Darunter fallen Verkehrszeichenbrücken, Tunnel, Trogbau-

werke, Stützbauwerke, Lärmschutzbauwerke und sonstige Ingenieurbauwerke. Für all diese 

Bauwerke gelten die gleichen Regelungen bezüglich Überwachung und Prüfung. Im Rahmen 

dieser Arbeit sollen jedoch nur die Prüfung und Überwachung von Brücken von Belang sein 

[69]. DIN 1076 [69] regelt Inhalte, Umfänge und Zeitintervalle, in denen Brücken geprüft wer-

den müssen, und wird ergänzt durch die ‚Richtlinie für die Erhaltung von Ingenieurbauten‘ (RI-
ERH-ING) [304]. In ihr ist die ‚Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung 

und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF)‘ 
[303] enthalten. Diese gibt Anhaltspunkte zur Beschreibung und Bewertung von Schäden mit 

einem allgemeingültigen Schadenskatalog [300], in dem Beispiele von Schäden mit Bewer-

tungen und Bewertungsvorschlägen enthalten sind, sowie die algorithmische Berechnung ei-

ner Gesamtnote des inspizierten Bauwerks [300][303]. Die Schäden werden nach Bauwerks-

art, z. B. Brücke oder Tunnel, und Hauptbauteil, z. B. Überbau oder Unterbau, Lager oder 

Fahrbahnübergang sortiert aufgelistet. Jedem Schadensbeispiel wird eine Nummer (BSP-ID) 

zugewiesen. Der Schadenskatalog gibt zu jedem existierenden Schadensbeispiel eine Bewer-

tung zu den drei Sicherheitskategorien gemäß RI-ERH-ING [304] Standsicherheit, Verkehrs-

sicherheit und Dauerhaftigkeit vor (siehe Abb. 2.1) [300]. So sollen Bauwerke hinsichtlich ihrer 
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Standsicherheit (S), Verkehrssicherheit (V) sowie ihrer Dauerhaftigkeit (D) überprüft werden, 

um damit den Ist-Zustand jeder Brücke Deutschlands regelmäßig zu erfassen. [44][185][253] 

 

 
Abb. 2.1: Auszug aus Schadenskatalog der RI-EBW-PRÜF 2017 [300] 

Der Begriff Standsicherheit (S) wird definiert als die Eigenschaft eines Bauwerks oder Bauteils, 

Lasten aus der planmäßigen Beanspruchung schadlos aufnehmen zu können. Voraussetzun-

gen dafür sind ein planmäßiger Zustand des Bauteils und eine entsprechende Qualität der 

Baustoffe, aber auch Bauteilabmessungen und Beschilderungen, die den Vorgaben entspre-

chen. Außerdem müssen die tatsächlichen Beanspruchungen mit denen aus der Bemessung 

übereinstimmen. Die Verkehrssicherheit (V) betrifft sowohl Personen und Fahrzeuge im Ver-

kehr als auch Personen und Sachen im Umfeld des Bauwerks. Sie ist gegeben, wenn die 

Nutzung des Bauwerks ohne Gefährdung möglich ist. Wenn eine Gefährdung besteht, der 

Nutzer diese aber früh genug erkennen kann oder eine entsprechende Beschilderung vorhan-

den ist, ist die Verkehrssicherheit allerdings auch erfüllt. Die Dauerhaftigkeit (D) betrifft die 

Widerstandsfähigkeit des Bauwerks oder Bauteils. Sie ist gegeben, wenn der aktuelle Zustand 

des Bauwerks oder Bauteils voraussichtlich eine uneingeschränkte Nutzung des Bauwerks für 

die vorhergesehene Dauer zulässt, ohne dass Instandsetzungen oder Erneuerungen notwen-

dig sind. [1][303][334] 

Etwaige Schäden sollen frühzeitig erkannt und Gefahren für die Tragsicherheit und folglich für 

das Volk als Nutzer abgewendet/abgewehrt werden [69]. DIN 1076 [69] hat, als ‚Allgemein 
anerkannte Regel der Technik‘, zudem rechtlich bindende Wirkung und ihre Vorgaben sind 

somit einzuhalten [44][69]. Kann die Schadensursache oder das Schadensausmaß nicht fest-

gestellt werden, ist eine ‚Objektbezogene Schadensanalyse‘ (OSA) nach RI-ERH-ING durch-

zuführen. Diese schlägt „Verfahren zur Erfassung, Auswertung und Bewertung von Schäden, 
die zusätzliche Untersuchungen erfordern […]“ ([281], S.6) vor. Hier handelt es sich um eine 

Ergänzung zum zuvor genannten Schadenskatalog mit seinen Schadensbeispielen und Be-

wertungen, welcher zentral von der BASt verwaltet, aktualisiert und ausgegeben wird (siehe 

Abb. 2.1) [300]. Zudem wird in der RI-EBW-PRÜF auf die sogenannte ABS-ING, der ‚Anwei-
sung Straßeninformationsbank Teilsystem Bauwerkdaten‘ und die ‚Zusätzliche[n] Techni-
sche[n] Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten‘ (ZTV-ING) [10] verwiesen. 

Eine Brückenbauwerkserhaltung erfordert somit die Bauwerksdaten nach ASB-ING [10], wäh-

rend die ZTV-ING Informationen über weitere Vertragsbedingungen enthält [392]. Die ‚Richtli-
nie zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Instandsetzung-
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/Erneuerungsmaßnahmen bei Straßenbrücken (RI-WI-BRÜ) [306] betrachtet den wirtschaftli-

chen Aspekt von Bauwerkserhaltungen und ist für die weitere Betrachtung in dieser Arbeit 

nicht von Bedeutung (siehe Abb. 2.2) [306]. [253] 

Insgesamt dienen die vielen Richtlinien und Vorgaben der genauen und detaillierten Daten-

sammlung über den Brückenbestand für eine zielführende Bestandsverwaltung und Instand-

setzungsplanung. 

 

Abb. 2.2: Übersicht der Regelwerke zur Bauwerkserhaltung von Straßenbrücken [37] 

Übersicht der Prüfungsformen  

Die für optischen Bauwerksprüfungen maßgebendsten Richtlinien sind die DIN 1076 [69] und 

mit dieser immer einhergehend die bereits genannte ‚Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, 
Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfung nach DIN 

1076 (RI-EBW-PRÜF)‘ [303]. Die DIN 1076-‚Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und We-

gen-Überwachung und Prüfung‘-wurde im November 1999 vom Normenausschuss Bauwesen 

(NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. herausgegeben und beschäftigt sich mit 

der „Überwachung und Prüfung von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen 
hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit“ ([69], S. 2). Die 

erste Version der DIN 1076 wurde im August 1930 unter dem Titel „Richtlinien für die Überwa-
chung und Prüfung eiserner Straßenbrücken“ veröffentlicht [70]. Zusätzlich zu dieser Norm 

gab es ab Juni 1933 die DIN 1077-„Richtlinien für die Überwachung und Prüfung massiver 
Straßenbrücken“ [71]. Im Dezember 1959 wurden diese Richtlinien zu einer gemeinsamen 

Norm, der DIN 1076, zusammengefasst und im März 1983 durch eine aktuellere Version er-

setzt, die bis zur Veröffentlichung der jetzigen DIN 1076 gültig war [67][68]. Laut Definition der 

DIN 1076 sind Brücken „Überführungen eines Verkehrsweges über einen anderen Verkehrs-

weg, über ein Gewässer oder tiefer liegendes Gelände, wenn ihre lichte Weite rechtwinklig 

zwischen den Widerlagern gemessen 2,00 m oder mehr beträgt.“ ([69], S. 2) Es wird normativ 

unterschieden zwischen Bauwerksprüfungen und Bauwerksüberwachungen. Bauwerksprü-

fungen werden unterteilt in Hauptprüfungen (H), Einfache Prüfungen (E), Prüfungen aus be-
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sonderem Anlass (S) und Prüfungen nach besonderen Vorschriften. Die Überwachungen wer-

den unterteilt in Besichtigung (B) und laufende Überwachung (LB). Hauptprüfungen (H) müs-

sen alle sechs Jahre durchgeführt werden, die erste schon vor Abnahme des Bauwerks und 

die zweite vor Ablauf der Verjährungsfrist für die Gewährleistung. Gegenstand der Hauptprü-

fung „sind alle, auch die schwer zugänglichen Bauwerksteile, gegebenenfalls unter Zuhilfen-
ahme von Besichtigungseinrichtungen, Rüstungen und ähnlichem“ ([69], S. 3). [69] 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.3: Differenzierung Bauwerksprüfung und Bauwerksüberwachung nach DIN 1076 (nach [69]) 

Auch versteckte Schäden sollen aufgedeckt werden, daher gehören Abdeckungen von Bau-

teilen entfernt und die Bauteile vor der Prüfung gereinigt. Neben dem eigentlichen Bauwerk 

müssen auch Besichtigungseinrichtungen wie Treppen oder Podeste kontrolliert werden. Bei 

der Hauptprüfung (H) handelt es sich um die umfangreichste und genauste aller Überprüfun-

gen der Brücken, welche die DIN 1076 [69] insgesamt vorschreibt, bei der auf jeden Fall auf 

technische Hilfsmittel und Besichtigungseinrichtungen für eine genaue optische Kontrolle zu-

rückgegriffen werden muss. Mit dieser Bauwerksprüfung ist laut Norm „ein sachkundiger Inge-
nieur zu betrauen, der auch die statischen und konstruktiven Verhältnisse der Bauwerke be-

urteilen kann“ ([69], S. 3). Um die Qualifikation von Ingenieuren zu garantieren, wurde 2008 

der „Verein zur Förderung der Qualitätssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fortbildung 

von Ingenieurinnen/Ingenieuren der Bauwerksprüfung e.V. (VFIB)“ gegründet. Der VFIB bietet 
Lehrgänge für die Grund- und Weiterbildung von Prüfingenieuren an, die mit einer Prüfung 

abschließen und durch ein entsprechendes Zertifikat bestätigt werden [371]. Die Ingenieure 

müssen neben der Teilnahme am Lehrgang und Kenntnissen im Umgang mit der Dokumen-

tations- und Bewertungssoftware „SIB-Bauwerke“ sowohl ein abgeschlossenes Studium des 
Bauingenieurwesens als auch fünf Jahre Berufserfahrung im konstruktiven Ingenieurbau vor-

weisen können. Davon müssen mindestens zwei Jahre im Brückenbau und/oder in der Mitar-

beit bei der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 absolviert worden sein. [69][371]  

Die Einfache Prüfung (E) ist ebenfalls alle sechs Jahre, immer drei Jahre nach der letzten 

Hauptprüfung, von einem zuvor erörterten Prüfingenieur durchzuführen. Sie kann ohne Be-

sichtigungseinrichtungen vorgenommen werden, trotzdem soll die Brücke gründlich visuell ge-

prüft werden. Bei dieser Prüfung sollen auch Funktionsbauteile wie Lager oder Fahrbahnüber-

gangskonstruktionen sowie die Verankerungen z. B. von Leitungen und Schutzeinrichtungen 

wie Geländern oder Lärmschutzwänden untersucht werden. Außerdem müssen bei der letzten 

Prüfung festgestellte Schäden geprüft werden. Für den Fall, dass bei der Einfachen Prüfung 

DIN 1076: Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen ‒ Überwachung und Prüfung

Bauwerksprüfung

Hauptprüfung (H)

Einfache Prüfung (E)

Prüfung aus besonderem Anlass (S)

Bauwerksüberwachung

Besichtigung (B)

Laufende Beobachtungen (LB)
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(E) schwerwiegende Schäden oder starke Veränderungen im Vergleich zum letzten Prüfbe-

richt erkannt werden, muss die Prüfung auf den Umfang einer Hauptprüfung erweitert werden. 

[69] 

Kommt es zu außergewöhnlichen Ereignissen, die den Zustand einer Brücke beeinflussen 

zum Beispiel Unfälle, Hochwasser oder Unwetter, ist eine Sonderprüfung (S) durchzuführen. 

Je nach Anlass der Prüfung müssen dabei unterschiedliche Kontrollen vorgenommen werden, 

die sich aus den möglichen Schäden ergeben. Eine solche Prüfung aus besonderem Anlass 

(S) ersetzt keine Haupt- oder Einfache Prüfung. Es ergibt sich daher insgesamt eine hand-

nahe, sehr genaue, optische Beurteilung aller Bauwerksteile im von sechs Jahren bei einer 

Hauptprüfung (H), eine erweiterte Sichtprüfung um drei Jahre versetzt bei einer Einfachen 

Prüfung (E) und die Möglichkeit von Sonderprüfungen bei außergewöhnlichen Anlässen (S). 

[69] 

Die Bauwerksüberwachung lässt sich hingegen in Besichtigungen (B) und laufende Beobach-

tungen (LB) gliedern. Besichtigungen (B) von Brücken haben nach DIN 1076 [69] einmal jähr-

lich, außer in den Jahren, in denen eine Haupt- oder Einfache Prüfung stattfindet, zu erfolgen. 

Das Bauwerk wird dabei „ohne größere Hilfsmittel wie Besichtigungsfahrzeuge, Rüstung usw., 
aber unter Benutzung von am Bauwerk vorhandenen Besichtigungseinrichtungen, von begeh-

baren Hohlräumen des Bauwerks, von der Verkehrsebene und dem Geländeniveau, soweit 

zugänglich, auf offensichtliche Mängel oder Schäden hin“ ([69], S. 5) untersucht. Grundsätzlich 

sind hier vor allem erhebliche optische Schäden zu dokumentieren, welche von der Verkehrs-

ebene oder dem Gelände ersichtlich sind [69][303]. Laufende Beobachtungen (LB) werden 

während der Streckenkontrollen zur Überwachung der Verkehrssicherheit durch die Straßen-

betriebe durchgeführt. Streckenkontrollen erfolgen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 

nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung VwV-StVO, die der 

gefahrlosen Verkehrsteilnahme dient [28]. Dabei sind die Brücken zweimal im Jahr ohne Hilfs-

mittel von der Verkehrsebene aus zu ‚beobachten‘. Nur die erheblichen und eventuell die 

Stand- und Verkehrssicherheit beeinflussenden Schäden sollen dabei dokumentiert werden. 

[69] 

Durchführung und Dokumentation der Prüfungen 

Zu der zwingend benötigten Ausstattung gehört eine Kamera oder ein Handy, womit Fotos von 

den einzelnen Schäden gemacht werden können. Auch ein Fernglas sowie eine Lupe sind 

erforderlich, um Schäden besser erkennen zu können. Ansonsten sind einfache Werkzeuge 

wie Hämmer und Schlüssel, Schraubendreher, Akkuschrauber, Bohrer und Zangen sowie Zoll-

stock, Bandmaß, Wasserwaage und Lot notwendig. Zusätzlich gehören Kreide oder ein ande-

res Markierungsmaterial sowie Schaufel und Spaten zur Grundausstattung. Auch Geräte für 

einfache Prüfverfahren wie Rückprallhammer für die Bewertung der Betonqualität, Betonde-

ckungsmessgerät, Endoskop, Ultraschallmessgerät sowie Materialien für einfache chemische 

Prüfverfahren wie Farbeindringverfahren zur Lokalisierung von Rissen im Stahl oder Indikator-

flüssigkeit zur Messung der Karbonatisierungstiefe gehören zur Grundausrüstung [44]. Zudem 

wird in der RE-ING (Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung 
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von Ingenieurbauten) Teil 2, Abschnitt 3 vorgegeben, welche Besichtigungseinrichtungen bei 

dem Neubau von Brücken errichtet werden müssen. [256][316][374] 

        
Abb. 2.4: Brückenhauptprüfungen (H) mit Hilfsmitteln wie Hub- (l. [257] u r. [277]) und Teleskopsteiger (l.) 

bzw. stationärem Besichtigungswagen (m. [250]) 

Brücken sollen „jederzeit einfach, sicher, handnah und wirtschaftlich“ ([297], S. 3) geprüft wer-

den können. In der Richtlinie ist festgelegt, welche Voraussetzungen eine neu erbaute Brücke 

erfüllen muss, damit eine Prüfung nach DIN 1076 [69] möglich ist. Dazu gehören ausreichende 

Zufahrts- und Zugangswege, eine entsprechende bauliche Durchbildung der Brücke mit aus-

reichenden Lichträumen, Zugängen und Durchstiegen zu Hohlräumen sowie das Vorhanden-

sein weiterer Einrichtungen. Diese werden unterschieden in ortsfeste Einrichtungen wie z. B. 

Laufstege, Treppen und Steigleitern und ortsveränderliche Einrichtungen wie Besichtigungs-

fahrzeuge, Hubbühnen, Unterflurbühnen, Hängegerüste usw. (siehe Abb. Abb. 2.4) [297]. Für 

stationäre Einrichtungen (Besichtigungswagen) ist festgelegt, dass diese vorhanden sein müs-

sen, „wenn Brückenflächen nur mit unverhältnismäßig hohem Rüst- und Zeitaufwand erreich-

bar sind oder der Einsatz von ortsveränderlichen Besichtigungsgeräten nicht möglich, mit un-

vertretbaren Verkehrsbeschränkungen verbunden oder unwirtschaftlich ist“ ([297], S. 7). 

[19][210][297] 

Zuhilfenahme dieser genannten Werkzeuge, ist jedes Brückenbauwerk nach DIN 1076 [69] so 

genau wie möglich zu überprüfen. Eine Prüfung ist jedoch auch stets als zerstörungsfreie Prü-

fung zu verstehen [237][381]. Ist ein Schaden gefunden, wird dieser dokumentiert. Im Optimal-

fall wird vom Prüfingenieur ein Foto von dem Schaden aufgenommen und es wird so genau 

wie möglich notiert, wo am Bauwerk, global als auch lokal betrachtet, sich der gefundene 

Schaden findet. Auch eine Einschätzung des Schweregrades des Schadens sollte direkt vor 

Ort vorgenommen werden. Nach RI-EBW-PRÜF [303] hat für jeden einzelnen Schaden ge-

trennt eine Bewertung für jedes der drei zuvor genannten Kriterien Standsicherheit (S), Ver-

kehrssicherheit (V) und Dauerhaftigkeit (D) zu erfolgen. Die Bewertung wird grundsätzlich, au-

ßer in begründeten Einzelfällen, aus dem ebenfalls oben genannten Schadenskatalog der 

Bundesanstalt für Straßenwesen übernommen (siehe Abb. 2.1) [300]. Dafür wird der zu be-

wertende Schaden so genau wie möglich einem der dort definierten sogenannten ‚Schadens-

beispiele‘ und dessen Bewertung zugeordnet. Die Bewertung erfolgt in den Schadensstufen 0 

bis 4, wobei generell zwischen gegebener und nicht gegebener Sicherheit unterschieden wird. 
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Als Anhaltspunkte dienen generell Beschreibungen nicht gegebener Sicherheit. Die Standsi-

cherheit ist nicht gegeben bei mangelnder Tragfähigkeit und daraus resultierender Nutzungs-

beschränkung. Die Verkehrssicherheit fehlt, wenn Gefahrenstellen für den Verkehrsteilnehmer 

nicht als solche gekennzeichnet werden. Die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn die 

planmäßige Nutzungsdauer unter der zu erwartenden Nutzung nicht erzielt werden kann. Eine 

klare Definition der einzelnen Stufen in den jeweiligen Kategorien nach der Richtlinie ist Tab. 

9.4 und Tab. 9.5 zu entnehmen. Teilweise sind keine exakten Werte für alle drei Bewertungen 

(S-V-D) vorgegeben. In dem Fall trifft der Prüfer eine subjektive Entscheidung über den Scha-

den je nach Ausmaß und persönlicher Erfahrung. Zum Teil sind in der Spalte „S-V-D-Bereich“ 
dafür Richtwerte angegeben, wie z. B. „D = 1–2“, aus denen der Prüfer auswählen kann. 

[80][300][303]  

Im Anschluss an die Bauwerksprüfung vor Ort, welche zum Teil einige Tage bis Wochen je 

nach Größe der Brücke dauern kann, müssen die gefundenen Schäden in die bundesweit und 

von der RI-EBW-PRÜF [303] vorgeschriebene Software und Datenbank ‚SIB-Bauwerke‘ ein-

gegeben werden [387]. Bis 1998 waren die Bauwerksdaten in der ‚Anweisung Straßendaten-
bank, Teil BII‘, Ausgabe 1979 (ASB 79) festgelegt [153]. Die steigende Datenmenge und tech-

nische Entwicklung begründete jedoch die notwendige Überarbeitung und Entwicklung eines 

einheitlichen Programmsystems (SIB-Bauwerke), was den Straßenbauverwaltungen bei der 

Erfassung und Auswertung der Bauwerksdaten helfen sollte [388]. SIB-Bauwerke, heute in 

Version 1.7, wird verwendet, um die bei der Brückenprüfung festgestellten Schäden zu doku-

mentieren und zu bewerten. Zu jeder erfassten Brücke existiert ein Übersichtsblatt mit allen 

wichtigen Informationen wie Art, Baujahr, Maße und der aktuellen Zustandsnote. Auch Bilder, 

Pläne sowie Informationen zu bereits durchgeführten Baumaßnahmen und Statiken können 

hinzugefügt werden [389]. Es wird jeder Schaden einzeln in das System eingegeben und somit 

einem der Schadensbeispiele des Schadenskatalogs zugeordnet. Den vorhandenen Schäden 

einer Brücke werden dabei vom System eindeutige Nummern zugewiesen, d. h. jede Nummer 

wird nur einmal vergeben. Auch muss der Umfang eines Schadens ausgewählt werden. Dafür 

gibt es eine Liste von Worten, welche eine Mengenanzahl bzw. ein Aufkommen in seiner 

Quantität beschreiben und differenzieren. Die Material- oder Ortsangabe zum Schaden kann 

frei eingegeben werden. Dazu gibt es keine Vorgaben oder obligatorische Eingaben in der 

Software. Die generelle Eingabestruktur eines Schadens wird durch die Anweisung Straßenin-

formationsbank (ASB-ING) [10] vorgegeben: Bauwerksart bzw. Hauptbauteil-Konstruktions-

teil-Bauteilergänzung-Schaden [300][303][387]. Insgesamt wird die Brücke von SIB-Bauwerke 

in insgesamt 14 sogenannte Bauteilgruppen (Überbau, Unterbau, Bauwerk, Vorspannung, 

Gründung, Erd- und Felsanker, Brückenseile, Lager, Fahrbahnübergang, Abdichtung, Beläge, 

Kappen, Schutzeinrichtung und Sonstige) unterteilt.  [10][153][300][303][387][389] 

Die Angabe von bewerteten Einzelschäden bildet die Grundlage zur Bewertung des Zustandes 

des Gesamtbauwerks mittels einer Zustandsnote von 1,0 bis 4,0, welche durch Auswertung 

der einzelnen Schadensbewertungen mit einem Zustandsalgorithmus nach Haardt ermittelt 

wird, worauf im Weiteren genauer eingegangen wird [154]. Die Note berücksichtigt die Scha-

densauswirkungen in den genannten Kategorien unter Einbezug des Schadensumfangs bzw. 

der Schadensanzahl. Die zugehörigen Definitionen der Noten können Tab. 9.1 entnommen 
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werden [303]. Die Ergebnisse der Brückenprüfung werden nach der Eingabe in SIB-Bauwerke 

und der automatischen Bewertung in Form eines Prüfberichts dokumentiert. Auf dem Deckblatt 

des Prüfberichts sind die wichtigsten Informationen zu Bauwerk und Prüfung sowie die Zu-

standsnote angegeben. Ein „H“ (Hauptprüfung), „E“ (Einfache Prüfung) oder „S“ (Sonderprü-
fung) gibt die Prüfungsform an. Außerdem werden die Bauwerksnummer sowie der nächstge-

legene Ort angegeben. Darauf folgen Angaben zur Konstruktion wie Bauwerksart und Tragfä-

higkeit. Sowohl für Über- als auch Unterbau wird das Baujahr angegeben. Auch zur Prüfung 

werden Angaben gemacht. So wird die Prüfrichtung genau definiert und sowohl der Name des 

Prüfers als auch das Datum der Prüfung genannt. Auf das Deckblatt folgen mehrere Seiten 

mit Schadensbeschreibungen. Die Schäden sind nach Bauteilgruppen geordnet aufgelistet 

und werden so aufgeführt, wie sie in SIB-Bauwerke eingegeben wurden. Am Ende des Be-

richts befindet sich eine Tabelle, welche die Noten sämtlicher bewerteter Bauteilgruppen an-

gibt. Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, welche Bauteilgruppennote die höchste und für die 

Zustandsnote der Brücke verantwortlich ist. Zudem wird die sogenannte Substanzkennzahl 

der einzelnen Bauteilgruppen dargestellt. Die Substanzkennzahl berücksichtigt zwar Standsi-

cherheit und Dauerhaftigkeit, aber nicht die Verkehrssicherheit. Unter der Tabelle werden, falls 

vorhanden, Schäden mit Besonderheiten bei der Bewertung aufgelistet wie z. B. Schäden, für 

die kein passendes Schadensbeispiel vorhanden ist. Außerdem befindet sich im Beiblatt eine 

Zusammenfassung der empfohlenen Maßnahmen. Dabei wird der jeweiligen Schadens-ID die 

zugehörige Bauteilnummer sowie die ID der empfohlenen Maßnahme zugeordnet. Substanz-

kennzahlen für den Überbau, welche größer sind als 2,5, weisen auf einen nicht mehr befrie-

digenden Zustand des Überbaus hin. [126][303] 

Bewertungsalgorithmus  

Die Grundlage für jede Bauwerksprüfung nach DIN 1076 [69] bildet ein Bewertungsverfahren, 

das in der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2017 zuletzt aktuali-

sierten RI-EBW-PRÜF [303] definiert ist. Dieses Verfahren gründet auf einem Algorithmus, 

welcher 1999 im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) durch die Forschungs-

projekte „Analyse und Weiterentwicklung von Algorithmen zur Zustandsbewertung von Inge-

nieurbauwerken“ [154] und „Erarbeitung von Kriterien zur Zustandserfassung und Schadens-

beurteilung von Brücken- und Ingenieurbauwerken“ [156] erarbeitet wurde und somit die 

Grundlage für die Software SIB-Bauwerke [387] darstellt.  

Der Algorithmus ordnet jedem Einzelschaden und anschließend jeder Bauteilgruppe sowie 

dem Gesamtbauwerk eine Zustandsnote von 1,0 bis 4,0 zu. Diese ist maßgebend für die wirt-

schaftliche Bewertung ebendieses hinsichtlich seiner Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungs-

maßnahmen. Da der Baulastträger, als Verantwortlicher für die Zustandserhaltung, aufgrund 

dieser Kennzahl seinen Ingenieurbauwerken die weiteren Maßnahmen zuweist, ist eine best-

mögliche und aussagekräftige Zustandsbewertung auf Grundlage der Einzelschadensbewer-

tung entscheidend. Die einheitliche Software ermöglicht die Dokumentation aller verkehrstech-

nischen Bauwerke deutschlandweit und gibt durch die Bewertung einen Überblick über die 

Sanierungsbedürftigkeit und die Instandhaltungsplanung. Für die Ermittlung der Zustandsnote 

einer Brücke sieht der Algorithmus vier Arbeits-, bzw. Rechenschritte vor (siehe Abb. 2.5 und 

für eine detaillierte Betrachtung der Berechnung Anhang 9.1.3) Es wird zunächst für jeden 
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Einzelschaden einer Bauteilgruppe eine Zustandszahl mithilfe des Bewertungsschlüssels 

nach Haardt ermittelt (siehe Abb. 2.6). Diese Bauteilgruppen gemäß der „ASB-ING 2013, Seg-

ment Bauwerksdaten“ [10] wie Überbau, Unterbau oder Gründung wurden zuvor bereits auf-

gelistet. Sämtliche Einzelbauteile des Bauwerks können in SIB-Bauwerke diesen Bauteilgrup-

pen zugeordnet werden. Auf Grundlage der Schadensbewertungen für Verkehrssicherheit (V), 

Standsicherheit (S) und Dauerhaftigkeit (D) der einzelnen Bauteile kann mit Hilfe des in An-

hang 9.1.1 bzw. auf Abb. 2.6 abgebildeten Bewertungsschlüssels jedem Bauteil eine soge-

nannte Zustandszahl 𝑍𝑖 zugewiesen werden. [154] 

 

 

Abb. 2.5: Übersicht Rechenschritte Algorithmus der BASt [154][303]  

Abhängig der Größe des Schadensumfangs 𝑼 wird diese Zahl durch einen Zu- bzw. Abschlag ∆ 𝒁𝟏 ergänzt. Der Schadensumfang wird in die Kategorien „klein“, „mittel“ und „groß“ eingeteilt 
(siehe Tab. 2.2). Diese Einteilung findet in SIB-Bauwerke mithilfe von vordefinierten Begriffen 

wie „wenig“ oder „punktuell“ für kleine Schäden, „stellenweise“ oder „an einigen Bauteilen“ für 
mittlere Schäden und „großflächig“ oder „flächendeckend“ für einen großen Schadensumfang 

statt (siehe Tab. 2.1).  

 

Abb. 2.6: Auszug Bewertungsschlüssel nach Haardt zur Ermittlung der Basiszustandszahlen Zi [154] 

Die Zustandsnote des Einzelschadens berechnet sich mit Gleichung (Gl. 1) . 

Zustandszahl 

Zi 

Zustandsnote 
Einzelschaden Z1

Z1 = Zi  + ∆ Z1

Zustandsnote 
Bauteilgruppe ZBG

ZBG = maxZ1 + ∆ Z2

Zustandsnote 
Gesamtbauwerk Zges

Zges = maxZBG  + ∆ Z3

   𝑍1 =  𝑍𝑖 +  ∆𝑍1 (Gl. 1) 
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Tab. 2.1: Definierte Begriffe zur Auswahl des Schadensumfangs und ∆ Z1 [154] 

Die Zustandsnote einer Bauteilgruppe  𝑍𝐵𝐺 setzt sich anschließend zusammen aus der größ-

ten zugehörigen Zustandszahl 𝑍1 eines Bauteils und einem weiteren Zu- bzw. Abschlag ∆ 𝑍2, 

der abhängig ist von der Schadensanzahl 𝑛 innerhalb der jeweiligen Bauteilgruppe. [154] 

Schadensumfang U ∆ Z1 

klein - 0,1 

mittel ± 0,0 

groß + 0,1 

Tab. 2.2: Zu-/Abschlag ∆ Z1 nach [154] 

Für die Bauteilgruppe „Überbau“ gelten andere Werte für ∆ 𝑍2 als für die anderen 13 Bauteil-
gruppen (siehe Tab. 2.3). Die Höhe des Zu- bzw. Abschlags ist somit abhängig von der Bau-
teilgruppe, in welche der jeweilige Schaden einzuordnen ist, und muss nach der entsprechen-
den Tabelle ausgewählt werden.  

 

Tab. 2.3: Zu-/Abschlag ∆ Z2 für Bauteilgruppe Überbau (l.) und alle anderen Bauteilgruppen (r.) [154] 

 

 

Umfang klein Umfang mittel Umfang groß 

gering 

vereinzelt 

punktuell 

beginnend 

eine Stelle 

ein Stück 

häufig 

zahlreich 

bereichsweise 

mehrfach 

teilweise 

stellenweise 

an einigen Bauteilen 

gesamtes Bauteil 

flächendeckend 

alle 

durchgehend 

vollständig 

ausgeprägt 

an allen Bauteilen 

großflächig 

größtenteils 
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Die Zustandsnote der Bauteilgruppe errechnet sich mit Gleichung (Gl. 2). 

Abschließend ist ein Zu- bzw. Abschlag ∆ 𝑍3 zu ermitteln, um die Zustandsnote des Gesamt-
bauwerks 𝑍𝑔𝑒𝑠 zu errechnen. Dieser Hilfswert ergibt sich aus der Anzahl der betroffenen bzw. 

geschädigten Bauteilgruppen. Die endgültige Zustandsnote des Gesamtbauwerks 𝑍𝑔𝑒𝑠 ergibt 

sich aus der maximalen Zustandsnote der Bauteilgruppen und dem Zu- bzw. Abschlag ∆ 𝑍3 

(siehe Tab. 2.4). [154] 

 

 

 

 

 

Tab. 2.4: Zu-/Abschlag ∆ Z3 [154] 

Die Zustandsnote des Gesamtbauwerks errechnet sich mit Gleichung (Gl. 3). 

 

Für die endgültige Zustandsnote gibt RI-EBW-PRÜF Tabellen mit Erklärungen vor, welche den 
Zustand hinter den einzelnen numerischen Bewertungen der Bauwerke erläutern und den be-
kannten Schulnoten wie „sehr gut“ oder „ausreichend“ zuordnen (siehe Tab. 9.1 in Anhang 
9.1.3).  

Mit dem zuvor beschriebenen Algorithmus kann sowohl für jede Bauteilgruppe eine Zustands-

note als auch eine Zustandsnote für das Gesamtbauwerk berechnet werden. Diese Ergeb-

nisse werden in der Software SIB-Bauwerke jeweils einzeln für den Bauherrn ausgegeben. 

Außerdem wird die sogenannte Substanzkennzahl ermittelt. Dabei handelt es sich um die glei-

che Bewertung von S, V und D mit dem Unterschied, dass hier die Bewertung der Verkehrssi-

cherheit (V) gleich Null gesetzt wird. Begründet wird dies mit dem Interesse an der reinen 

Bausubstanz für eine Instandhaltungsplanung. Dabei ist es irrelevant, ob der Verkehr wohl-

möglich Beeinträchtigungen erfährt. Die einzelnen Rechenschritte aus dem zuvor beschriebe-

nen Algorithmus (siehe Abb. 2.5) ändern sich dabei nicht. SIB-Bauwerke ermittelt somit eine 

Bewertung für das Gesamtbauwerk mit Berücksichtigung für die Bewertung der Verkehrssi-

cherheit (V) als auch ohne. Rein für die Betrachtung des Bauwerkszustandes ist die Substanz-

kennzahl daher häufig aussagekräftiger. [303][318] 

 

 

   𝑍𝐵𝐺 =  max 𝑍1 +  ∆𝑍2 (Gl. 2) 

Geschädigte Bauteilgruppen ∆ Z3 

< 25 % - 0,1 

25 % - 50 % ± 0,0 

> 50 % + 0,1 

   𝑍𝑔𝑒𝑠 = max 𝑍𝐵𝐺 +  ∆𝑍3  (Gl. 3) 
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Traglastindex  

Die erörterte Zustandsnote als Ergebnis einer äußeren, handnahen Sichtprüfung des Bau-

werks hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer Brücke. Sie bewertet 

lediglich die äußeren Schäden, die an einem Brückenbauwerk erkennbar sind. Vor diesem 

Hintergrund hat die AG Schwerverkehr, welche aus einer Unterarbeitsgruppe aus Mitgliedern 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), der Bundesanstalt für 

Straßenwesen (BASt) sowie der Länder Bayern, Mecklenburg-Vorpommer, Nordrhein-West-

falen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besteht, am 09.10.2017 zusätzlich den sogenannten 

Traglastindex eingeführt [7]. Der Traglastindex hat die Fähigkeit, die strukturellen Eigenschaf-

ten eines Tragwerks, die maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Brücke haben, 

zu bewerten. Um die strukturelle Eigenschaft eines Brückenbauwerks zu bewerten, bedarf es 

eines Vergleichs zwischen der erforderlichen Brückentragfähigkeit (Ziellastniveau) und der 

nachgewiesenen Brückenklasse eines Bauwerks [35][36]. Die Einstufung erfolgt demnach aus 

dem Vergleich zwischen Soll- und Ist-Tragfähigkeit der Brücke. Das Ziellastniveau wird hierbei 

anhand der Verkehrsstärke, der Verkehrszusammensetzung sowie dem Straßenquerschnitt 

festgelegt. Die Regelung erfolgt über die von dem BMVI eingeführte Richtlinie für „Nachrech-
nung von Straßenbrücken im Bestand“. Damit erfolgt die Einordnung des Traglastindex als ein 

eigenständiger statischer Zustandskennwert in das Erhaltungsmanagement der Ingenieurbau-

werke. [83][155] 

Für die Bewertung der Brücken im Traglastindex wurden die Stufen I bis V (vgl. Tab. 9.2 in 

Anhang 9.1.4) eingeführt. Dabei werden die aktuelle Brückentragfähigkeit des Bauwerks, die 

Einzelstützweite und die vorhandene durchschnittliche Verkehrsstärke (DTV-SV) berücksich-

tigt [7]. In die Stufe I werden vor allem diejenigen Bauwerke eingeordnet, welche die statischen 

und konstruktiven Anforderungen vollumfänglich erfüllen oder sogar überschreiten. Dies sind 

in der Regel Bauwerke, die in den letzten 20 Jahren gebaut wurden, da sie nach aktuellem 

Regelwerk geplant wurden [42]. In die Stufe V fallen hingegen die Bauwerke, die in der Regel 

mehr als 50 Jahre alt sind und ihre Nutzungszeit überschritten haben. Hintergrund ist die Pla-

nung nach nicht aktuellem Regelwerk und der deutliche Anstieg des Schwerlastverkehrs. Da-

mit weisen diese Bauwerke im Vergleich zu den heutigen Anforderungen die meisten statisch-

konstruktiven Defizite auf [42]. Der Nutzen des Traglastindex liegt darin, Hinweise im Hinblick 

auf die Notwendigkeit der Brückenmodernisierung zu erhalten und so die Straßenbauverwal-

tung zu unterstützen. Der Traglastindex sollte jedoch nicht allein als Grundlage für die Bewer-

tung von Erhaltungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an Brückenbauwerken herangezogen 

werden. Vielmehr sollten auch der Bauwerkszustand, die vorhandene Brückentragfähigkeit 

sowie die Verkehrsbedeutung der Strecke berücksichtigt werden. [7][42] 

2.1.2 Konventionelle Prüfung, Richtlinien und Bewertung von Ingenieurbauwerken 
bei Bahnbrücken 

Verantwortlichkeit 

Um bei Bahnbrücken einen sicheren Betrieb der Eisenbahn zu gewährleisten sowie ein attrak-

tives Verkehrsangebot zu schaffen, gilt für die rechtlichen Zuständigkeiten und Verantwortlich-

keiten das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) [2]. Es dient somit eines sicheren Bahnbetriebs 
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unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen. Weitere Sicherheitsanforderungen der Bahnan-

lagen kann der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) [102] entnommen werden. Diese 

regelt die Anforderungen, welche erfüllt sein müssen, wenn es um die Erschaffung einer Bahn-

anlage sowie der Fahrzeuge geht ([102], § 2). Die Einhaltung und Umsetzung der Forderungen 

unterliegen unterschiedlicher Organisationseinheiten. So stellt das Eisenbahnbundesamt 

(EBA) die Bauaufsichtsbehörde für Eisenbahnangelegenheiten dar. Die Deutsche Bahn AG 

(DB AG) ist hingegen als Verkehrs- und Infrastrukturunternehmung verantwortlich für die Ver-

kehrsorganisation und die betriebssichere Instandhaltung der Bahnanlagen. Da Brücken zu 

den Betriebs- und Bahnanlagen gehören, fällt die Zuständigkeit für eine ordnungsgemäße In-

standhaltung der Brücken auf die DB AG [180]. Artikel 4, Absatz 1 und 3 des AEGs ist der 

Umfang der Sicherheitspflichten der Deutschen Bahn AG mit Aufsicht durch das Eisenbahn-

bundesamt (EBA) zu entnehmen: 

 „Eisenbahninfrastrukturen und Fahrzeuge müssen den Anforderungen der öf-

fentlichen Sicherheit 

1. an den Bau zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und 

2. an den Betrieb 

genügen“ ([2], § 4, Abs. 1) 

Bauaufsichtliche Prüfungen erfolgen durch das EBA, wohingegen unternehmensinterne Prü-

fungen in den Verantwortungs- und Ausführungsbereich der Deutschen Bahn AG fallen. Re-

gelmäßige Prüfungen der Eisenbahnbrücken sind folglich durch die DB AG als Eigentümer 

und Nutzer dieser Bauwerke durchzuführen. [286] 

Übersicht geltender Regelwerke 

Zusätzlich zu den verbindlichen Regelungen der Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO) 

gibt es eigene Regelungen der DB AG, die bauaufsichtlich als bautechnische Regelwerke vom 

Eisenbahnbundesamt (EBA) eingeführt wurden. Hinzu kommen weitere Vorschriften des ehe-

maligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), aktuell das 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) [180]. Für die hier betrachtete 

Bauwerksprüfungen sind jedoch die Richtlinien der DB AG dominierend, da diese zuständig 

für die Durchführung der Prüfungen und Kontrollen ist. Hier gilt grundlegend die „Richtlinie 

804-Ingenieurbauwerke planen, bauen und instand halten“ [57]. Die Inspektion von Ingenieur-

bauwerken ist in 804.80XX geregelt. Das Modul 8001 [57] gibt allgemeine Grundsätze zur 

Inspektion von Ingenieurbauwerken vor z.B., dass Ingenieurbauwerke nach dieser Richtlinie 

bezüglich ihrer Betriebs-, Verkehrs- und Standsicherheit regelmäßig inspiziert werden müssen 

[57]. Modul 8002 [58] bezieht sich dagegen rein auf die Inspektion von Eisenbahnüberführun-

gen. Auch hier liegt die Bewertung zwischen den Stufen 0 und 4. Die Struktur der relevanten 

Bestandteile der Richtlinie 804 ist Abb. 2.7 zu entnehmen.  
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Abb. 2.7: Regelwerke zur Bauwerkserhaltung von Eisenbahnbrücken [286] 

Übersicht der Prüfungsformen  

Modul 8001 der Richtlinie 804 [57] unterscheidet ähnlich wie die RI-EBW-PRÜF [303] und 

die DIN 1076 [69] differente Inspektionsformen und -intensitäten eines Brückenbauwerks. 

So erfolgt die „Überwachung“ ohne besondere Hilfsmittel und beschränkt sich auf äußerlich 

erkennbare Schäden. Eine Überwachung findet meist im Regelinspektionsabstand nach der 

Richtlinie 821.2003 [59] statt. Diese gibt vor, dass der zeitliche Abstand zwischen zwei Über-

prüfungen abhängig von den Inspektionsergebnissen ist, jedoch in der Regel jährlich gesetzt 

wird [57][59]. „Untersuchungen“ beziehen sich auf Schäden an allen zugänglichen Bauwerk-

steilen. Die Priorität soll auf der Veränderung bereits festgestellter Schäden liegen. Bei erheb-

lichen Schäden und Schadensentwicklungen sind Sonderinspektionen zu beantragen. Die so-

genannten Untersuchungen sind bei Bauwerken alle sechs Jahre durchzuführen und deren 

Ergebnisse als Befund festzuhalten [57]. Bei „Begutachtungen“ sind zusätzlich auch die 

schwer zugänglichen Bauwerksteile zu untersuchen. Das Inspektionsergebnis ist ebenfalls als 

Befund aufzunehmen. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, die außerhalb der sonstigen In-

spektionen geschehen, sind Sonderinspektionen im Umfang einer „Untersuchung“ oder „Be-
gutachtung“ durchzuführen. Ursache können sowohl äußerliche Einwirkungen aus Unfällen 

etc. als auch Umweltereignissen sein. Analog zu den Straßenbrücken wird auch hier ein com-

putergestütztes Datenverarbeitungssystem verwandt, um die Begutachtungen bzw. Untersu-

chungen zu katalogisieren. [57] 

In den allgemeinen Grundsätzen der DB Richtlinie sind zudem Anmerkungen zu Maßnahmen-

angaben nach den Inspektionen vorhanden. Das bedeutet, der Bauwerksprüfer nennt Maß-

nahmen, die er aufgrund der von ihm gefundenen Schäden empfehlen würde. Die anlagen-

verantwortliche Stelle bestimmt dann im Rahmen einer Entscheidungskonferenz, wie mit den 

Maßnahmen umgegangen werden soll. [57] 

Durchführung und Dokumentation der Prüfungen 

Detailliertere Angaben bezüglich der Eisenbahnbrücken sind dem „Modul 8002-Eisenbahn-

überführungen“ [58] zu entnehmen. Dort wird hervorgehoben, dass die Inspektionsbefunde 

mit einem EDV-Programm zu erstellen seien. Zusätzlich werden alle zu betrachtenden Bau-

werksteile aufgelistet. Dabei handelt es sich um alle tragenden Bauteile, Lager und Über-

gange, Verbindungsmittel und den Korrosionsschutz [58]. Die Befunde, als Ergebnis einer 
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Bauwerksprüfung, müssen alle festgestellten Schäden unter Angabe und Erläuterung der Si-

cherheitsrisiken katalogisiert werden. Die Sicherheitsrisiken werden bei Bahnbrücken in die 

drei Kategorien Standsicherheit, Betriebssicherheit sowie Verkehrssicherheit unterteilt. Die 

Beseitigungsfrist sowie eine Zustandskategorie mit einer Zustandsentwicklung sind ebenfalls 

anzugeben. Maßnahmenvorschläge sind, falls erforderlich, beizufügen. Erläuterungen oder 

Orientierungen für eine Zuordnung in die oben genannten Schadensstufen 0 bis 4 gibt es nicht. 

Die Schadensbewertung ist hier folglich eine rein subjektive Einschätzung des Bahnmitarbei-

ters. [58] 

2.1.3 Konventionelle Prüfung, Richtlinien und Bewertung von Ingenieurbauwerken 
bei Verkehrswasserbauwerken 

Verantwortlichkeit 

In Europa zeichnet sich Deutschland mit dem größten Wasserstraßennetz aus. Die deutschen 

Seeschifffahrtsstraßen sind essentiell für den Handel sowie Teil nachhaltiger Logistik. Offiziell 

ist die Bundesrepublik Deutschland Eigentümer der Bundeswasserstraßen. Der Erhalt, Neu-

bau sowie Betrieb der Wasserstraßen sowie der vielen Verkehrswasserbauwerke unterliegen 

dabei der Verantwortlichkeit des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Die-

ses übergibt die Verwaltung der Bundeswasserstraßen an eigene Behörden wie dem Wasser-

straßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Somit ist das WSV verantwortlich für 

die Unterhaltung bzw. Instandhaltung aller Brücken im Bereich der Wasserstraßen. Zusätzlich 

gibt es die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), das Kompetenzzentrum für den Verkehrs-

wasserbau. Sie ist ein wissenschaftlicher Dienstleister für das BMDV sowie das WSV. Die 

BAW gibt Hilfestellungen in Form von Projekt- und Politikberatung, um den Anforderungen an 

das wachsende Wasserstraßennetz gerecht zu werden. [45][271][273]  

Übersicht geltender Regelwerke 

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat im Jahr 2022 die aktualisierte Fassung 

der Verwaltungsvorschrift der Wasserstraßen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (VV-

WSV 2101) herausgegeben. Sie regelt die Bauwerksprüfungen aller in die Unterhaltungslast 

der WSV fallenden Bauwerke. Darunter fallen nicht Kanalbrücken, da diese wiederum unter 

die Regelung der DIN 1076 [69] fallen. Das bedeutet, alle gängigen Brücken, welche über 

Wasserstraßen führen, werden entsprechend der Regelungen der DIN 1076 [69] sowie RI-

EBW-PRÜF [303] behandelt (siehe 2.1.1). Dennoch soll die Vorschrift VV-WSV 2101 an dieser 

Stelle näher beleuchtet werden, um diese Erkenntnisse im späteren Verlauf in die hier zu er-

arbeitende Bauwerksbewertung ggf. mit aufzunehmen. Zusätzlich gibt es das BAW Merkblatt 

„Schadensklassifizierung an Verkehrswasserbauwerken“ von 2018, welches auch eine Art 
Schadenskatalog für die Bauwerksinspektion zur Verfügung stellt. [39][40][69][303] 

Übersicht der Prüfungsformen  

Die Verwaltungsvorschrift VV-WSV 2101 ähnelt der DIN 1076 sehr. Es werden ebenfalls 

Haupt- und einfache Prüfungen sowie alle weiteren Inspektionsarten aus DIN 1076 beschrie-

ben. Schäden und Mängel werden definiert, genauso wie Standsicherheit, Tragfähigkeit sowie 
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Gebrauchstauglichkeit. In diesem Bereich gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden 

Richtlinien. [40][69]  

Durchführung und Dokumentation der Prüfungen 

Für die Bewertung eines gefundenen Schadens gelten hier die Schadensklassen SK 1-4. Da-

bei steht SK 1 für eher harmlose Schäden ohne Schadensentwicklung, während SK 2 bis SK 

4 den Schadensentwicklungsprozess beschreiben, die sich sowohl auf die Tragfähigkeit als 

auch auf die Gebrauchstauglichkeit des Bauteils auswirkt (siehe Tab. 2.5).  

SK 

1 

Schaden, der aktuell die Tragfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt 

und vermutlich auch zukünftig nicht beeinträchtigen wird. Dies können z. B. Schäden sein, 

die seit der Errichtung des Bauwerks vorhanden sind und sich seither nicht mehr verändert 

haben. 

SK 

2 

Schaden, der aktuell die Tragfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur gering-

fügig beeinträchtigt, aber mit vermuteter Entwicklung eine Beeinträchtigung darstellen wird. 

Eine weitere Beobachtung im Rahmen des vorgesehenen Prüfzyklus ist ausreichend. 

SK 

3 

Schaden, der aktuell die Tragfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt; beide 

sind aber noch gegeben. Es ist zu prüfen, ob die weitere Beobachtung im Rahmen des vor-

gesehenen Prüfzyklus ausreichend ist oder ob eine Verkürzung des Intervalls erforderlich ist. 

SK 

4 

Die Tragfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit des Bauteils sind nicht mehr gegeben. 

Schaden, der eine akute Gefährdung für die Menschen darstellt und/oder die Nutzung dieses 

Bauteils nicht mehr möglich macht. Während der Bauwerksprüfung sind sofortige Maßnah-

men erforderlich, welche die Gefahr für Leib und Leben ausschließen bzw. abwenden. 

Tab. 2.5: Definition der Schadensklassen für Prüfungen von Verkehrswasserbauwerke ([39], S.4) 

Im Anschluss ermittelt eine Software „WSVPruf“ Prüfungsnoten für die Konstruktion, den 

Stahlbau und den Korrosionsschutz. Die Noten liegen auch hier zwischen 1,0 und 4,0 und 

ergeben sich aus den zuvor beschriebenen Schadensklassen. Demnach hängt die Art und 

Schwere der Schädigung und damit die Zustandsnote auch eng mit den abzuleitenden Maß-

nahmen zusammen. Während für die Zustandsnoten 1,0 - 2,4 die vorgegebenen Prüfzyklen 

beibehalten werden können, ändert sich dies ab den Zustandsnoten 2,5 - 3,4, die einen aus-

reichenden Zustand beschreiben und ggf. eine Anpassung des Inspektionszyklus erforderlich 

machen. In diesem Zustand sind mittelfristige bauliche Maßnahmen an einem Objektteil 

und/oder am Objekt zu erwarten. Noch drastischer fallen die Konsequenzen ab einer Zu-

standsnote von 3,5 oder schlechter aus, die einen ungenügenden Zustand ausweisen. Um die 

Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen, sind in diesem Falle sofortige Maß-

nahmen einzuleiten. Das Programmsystem „WSVPruf“ unterstützt das Prüfpersonal bei der 
Erfassung der Anlage, über die Terminplanung bis zur Dokumentation der Prüfergebnisse. 
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Auch ein Zustandsbericht wird erstellt. Ergebnisse inspizierter Objekte lassen sich anhand ei-

ner Anlagenstruktur dokumentieren, dazu liegt eine Maske zur Schadenserfassung vor (siehe 

Abb. 2.8). Der Bericht enthält ebenso die automatisch ermittelte Bewertungsnote. [39][149] 

 

 
Abb. 2.8: Maske zur Erfassung von Schäden der Software WSVPruf ([149], S.1) 

Im Vergleich zum Ausführlichen Schadenskatalog der RI-EBW-PRÜF [300], ist dieser Katalog 

kapitel- bzw. themenweise erfasst. Als Hauptkapitel gehen jeweils die Bauweise (z.B. Massiv-

bau, Stahl(wasser)bau) bzw. übergeordnete Baustoffe/Systeme (z.B. Kunststoff und Elasto-

mer, Korrosionsschutz) voran. In den Unterkapiteln werden dann die auftretenden Schäden 

konkretisiert. Die Zuordnung zu einer der vier Schadensklassen von 1 bis 4 erfolgt nach fol-

gendem Schema: Zunächst werden dem Prüfer mögliche Schadensursachen an die Hand ge-

geben. Als Beispiel wird das Kapitel 3.1.2 Oberfläche geschädigt gewählt, welches den Kapi-

teln 3.1 Oberflächenschäden Beton und Stahlbeton und 3. Massivbau untergeordnet ist. Eine 

Auswahl möglicher Schadensursachen ist etwa Verschleiß, Schiffsanfahrt oder Frost-

(Tausalz)-Angriff. Die eigentliche Zuordnung der Schädigung zu einer Schadensklasse erfolgt 

im Anschluss über ein Baumdiagramm. Dabei verfolgt der Prüfer den Weg der zutreffenden 

Diagrammpunkte, um die Schadensklasse identifizieren zu können. [39] 
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Abb. 2.9: Beispiel eines Diagramms zur Schadenszuordnung in eine Schadensklasse ([39], S.12) 

Damit das Prüfergebnis möglichst objektiv gestaltet werden kann, sind im Anschluss konkrete 

Beispiele mit Schadensbildern gegeben, anhand derer exemplarisch das Vorgehen gezeigt 

wird. Im dargestellten Beispiel handelt es sich um einen Kantenabbruch. Als erstes wird die 

Schiffsanfahrt als Schadensursache aus der beschriebenen Liste identifiziert. Im Anschluss 

verfolgt man das Baumdiagramm. Demnach ist der Schaden lokal begrenzt und oberflächen-

nah, sodass eine Bewertung in SK 2 vorgenommen werden muss. Es folgen weitere Beispiele 

mit Fotos ähnlicher Schädigungen und Zuordnungen in zum Teil andere Schadensklassen, 

sodass der Prüfer ein Gefühl für die Bewertung entwickelt. Es fällt auf, dass der Schadenska-

talog vor allem für Betonbauwerke ausgelegt ist, da es sich hier bei den zu prüfenden Bauwer-

ken meist um die Umwandungen der Wasserstraßen oder Schleusen handelt. Da die Brücken 

der DIN 1076 zugeordnet werden, ist ein ausführliches Kapitel zum Thema Stahlbau nicht 

nötig. Außerdem ist dieser Katalog durch die vielen Erläuterungen, Beispiele und Bilder intui-

tiver nutzbar und anwenderfreundlicher. [39][69] 

2.1.4 Bauwerks-Management-Systeme (BMS)    

Bauwerks-Management-Systeme (BMS) dienen der Datenerfassung und Datenverwaltung. 

Diese Daten ergeben sich aus den allgemeinen Bauwerksdaten wie Altersstruktur, Bauwerks-

zustand und Tragfähigkeit, den Schadensdaten, welche Prüfergebnisse und Zustandsbewer-

tungen enthalten, und den Kostendaten für Instandhaltungen und Instandsetzungen. Diese 

Substanzdaten werden abschließend für eine Erhaltungsplanung bei den verantwortlichen 

Baulastträgern genutzt. Diese Substanzdaten werden digital in eine Objektdatenbank sowie 

eine Zustandsdatenbank unterteilt. Die Objektdatenbank bildet ein elektronisches Bauwerks-

buch und enthält daher alle relevanten Bauwerksdaten. In der Zustandsdatenbank hingegen 

werden lediglich Informationen gesammelt, die aus Prüfergebnissen der Bauwerksprüfungen 

stammen und daher sowohl Informationen über den aktuellen Zustand als auch die Zustands-

entwicklung enthalten. [19][106][137][211]  

Ein Bauwerks-Management-System wird daher wie in Tab. 2.6 gegliedert: 
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Tab. 2.6: Gliederung eines Bauwerk-Management-Systems [106] 

Für Brücken und Ingenieurbauten im Zuge von Straßen des Bundes gibt es das bereits ge-

nannte Programmsystem „SIB-Bauwerke“, welches die Bauwerksdaten erfass-, verwert- und 

verwaltbar macht. SIB-Bauwerke stellt eine Bauwerksdatenbank der Länder und des Bundes 

nach den Vorgaben der Anweisung Straßeninformationsbank-Teilsystem Bauwerksdaten 

(ASB-ING) [10] zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung dar [303][387]. Die Daten werden 

in 61 untereinander verknüpften Tabellen gespeichert, welche hierarchisch u.a. nach Bauwerk, 

Bauwerksart, und Sachverhalt geordnet sind [387]. In dem aktuellen Managementsystem des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) liegt der Fokus klar auf den 

wirtschaftlichen Aspekten. Ein Zusammenführen von Bauwerksdaten, Zustandsanalysen, Fi-

nanzmitteln und technischen Möglichkeiten liefert Aussagen bezüglich der zu erwartenden 

Kosten hinsichtlich der Erhaltung des Bauwerks für seine vorgesehene Nutzung und Nut-

zungsdauer [156]. Die Bauwerksprüfung ist somit als Teil des BMS Grundlage für eine zielge-

richtete Bauwerkserhaltung, weil sie alle notwendigen Informationen zum Bauwerkszustand 

liefert [183]. Die Zustandsnote nach einer Brückenprüfung ist maßgeblich für Erhaltungsmaß-

nahmen, die ggf. an dem Bauwerk zu treffen sind. Durch eine Datenanalyse im BMS können 

die Vorgaben des Bauherrn bzw. Baulastträgers so sortiert werden, dass für ihn eine klare 

Ausgabe der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen ausgegeben wird (siehe Abb. 2.10). 

[124][156][183] 

 

 
Abb. 2.10: Abfolge von Bauwerksdaten bis zu maßgeblichen Erhaltungsmaßnahmen (nach [124]) 

Ziel der Bauwerksprüfung und des BMS ist es daher immer, sowohl die Sicherheit des Bau-

werks hinsichtlich der Stand-, Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit als auch die wirt-

schaftliche Tragbarkeit gewährleisten zu können. Das BMS stellt somit ein Optimierungsver-

fahren dar, um eine möglichst hohe Sicherheit für einen möglichst geringen Aufwand erzielen 

zu können [103]. Es verwendet die Zustandsbewertung als Basis der Erhaltungsplanung und 

stellt daher maßgeblich einen entscheidenden Teil eines Erhaltungsmanagements dar, indem 
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unter anderem auch durch die Bauwerksbewertungen eine Instandsetzungsreihenfolge für die 

Bauwerke festgelegt wird. [124][211]  

2.2 Bauweisen stählerner Brücken und Tragverhalten orthotroper 
Fahrbahnplatten 

Im Jahr 2021 gibt es rund 40.000 einzelne Straßenbrückenbauwerke, welche eine Brücken-

fläche von rund 31 Mio. m² ausmachen. Stahl- und Stahlverbundbrücken erheben davon einen 

Anteil von circa 5 Mio. m², was rund sechs Prozent entspricht. Über die Hälfte aller Brücken 

ist älter als 40 Jahre. Bei den Bahnbrücken ist sogar knapp die Hälfte aus dem Material Stahl 

gebaut. Da in der vorliegenden Arbeit die Betrachtung von stählernen Balkenbrücken mittlerer 

Spannweiten bis 100 m, was ca. 92 % aller stählernen Straßenbrücken entspricht, mit orthotro-

per Fahrbahnplatte fokussiert werden, soll die Konstruktions- und Funktionsweise von or-

thotropen Platten im Folgenden erörtert werden [36]. Im Bereich von Stahlbrücken kommt 

diese bei verschiedene Tragsysteme wie z.B. Fachwerk-, Balken- oder Bogenbrücken vor. Der 

Aufbau der Fahrbahnplatte ist jedoch meist der gleiche. Hierbei handelt es sich um ein ge-

schweißtes Bauteil, welches aus einem durch Längsrippen ausgesteiftes Stahlblech besteht, 

das durch ein Quer- und Hauptträgersystem gestützt wird. Die Haupt- und Querträger sind 

meist geschweißte I-Profile. Die Längsrippen können unterschiedlichen Querschnitts sein von 

offen bis geschlossen Trapezprofilen. [3][36][63][150] 

Insgesamt wird diese Konstruktion ‚orthotrope Fahrbahnplatte‘ genannt. Der Name leitet sich 
von der besonderen Bauart und Tragwirkung der Platte ab, da diese senkrecht, also orthogo-

nal, zueinander konstruiert ist, aber in beide Hauptrichtung durch unterschiedliches Tragver-

halten aufweist, also anisotrop ist, da die Steifigkeiten richtungsabhängig sind. Auf Abb. 2.11 

ist ein Beispiel für einen Regelquerschnitt einer orthotropen Platte dargestellt. 

[55][126][130][329] 

Das Konstruktionsprinzip der orthotropen Platte stammt ursprünglich aus dem Schiffsbau und 

wurde erst in den 1930er Jahren zum ersten Mal für den Brückenbau eingesetzt, hatte da aber 

noch keine tragende Funktion. Diese folgte in den folgenden Jahrzehnten. In Europa entstan-

den viele Brücken mit orthotroper Fahrbahnplatte in der Nachkriegszeit, da aufgrund der Res-

sourcenknappheit Materialeinsparung von besonderer Bedeutung war. Parallel wurde die 

Stahlherstellung, Schweiß- und Walztechnik verbessert, sodass die orthotrope Platte stetig 

trag- und leistungsfähiger wurde. Ein Grund dafür war die Erweiterung, dass die Platte gleich-

zeitig als Hauptträgerobergurt diente [55]. Durch diese Entwicklung, waren bereits 1960 circa 

40 Brücken mit orthotroper Fahrbahnplatte gebaut [385]. Durch die geringen Blechabmessun-

gen sind die Konstruktionen jedoch sehr anfällig für Schädigungen infolge Ermüdung, was 

damals jedoch noch nicht erforscht war [55]. Stahlbrücken machen in Deutschland mit 6,4 % 

aller Straßenbrückenquadratmeter zwar nicht den größten Anteil aus, finden aber den Einsatz 

an zahlreichen zentralen Verkehrswegen und vor allem bei überdurchschnittlich vielen Groß-

brücken aufgrund ihres geringen Eigengewichts bei großen Spannweiten. [126][130][332][333]  

Vertikale Radlasten werden direkt vom Deckblech aufgenommen, auf das z. B. ein rutschfester 

Fahrbahnbelag aus Asphalt aufgebracht ist, der der Lastverteilung dient. Das dünnwandige 
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Deckblech muss in geringen Abständen ausgesteift und unterstützt werden. Dies erfolgt durch 

Längsrippen bzw. Längssteifen, welche an das Deckblech geschweißt werden. Über Rahmen-

wirkung vom Deckblech in die Steifen werden die Momente aus Radlasten übertragen. Die 

Steifigkeit des Anschlusses Steife an Deckblech bestimmt die Rahmenwirkung. Die Längsrip-

pen erhalten wiederum Stützung durch die Querträger. Das Deckblech dient als Gurt für die 

Längsrippen, die Querträger und in Kombination mit den Längssteifen als Gurt für die Haupt-

träger. [3][175][329][362] 

  

Abb. 2.11: Prinzipieller Aufbau einer orthogonal anisotropen (= orthotropen) Fahrbahnplatte ([126], S.8) 

In der Vergangenheit wurden unterschiedliche Profile als Längssteifen verwendet: offene Pro-

file, z.B. I- oder L-Profile, oder geschlossene wie U-, V- oder Trapezprofile. Bei den Letzteren 

handelt es sich um die wirtschaftlichere Lösung, da die geschlossenen Profile mit nur zwei 

Nähten geschweißt werden, sie zum Teil als Walzprofil hergestellt werden können und der 

Korrosionsschutz mühelos aufgebracht werden kann. Diese Schweißverbindung zwischen 

Deckblech und Rippen wurde in der Vergangenheit als Kehlnaht, heute eher als Stumpfnaht 

ausgeführt [333].  Aus diesen Gründen haben sich Trapezprofile durchgesetzt [215]. Der Ab-

stand zwischen den Längssteifen ist abhängig von der Gesamtkonstruktion sowie der Quer-

trägerabstände. Ein üblicher Abstand der Längssteifen zueinander ist jedoch ca. 300 mm. 

[3][150][215] 

Im Feldbereich wird die orthotrope Platte generell sowie das dünne Deckblech, ausgesteift 

durch die Längsrippen, auf Druck beansprucht. Druckbeanspruchte Bauteile mit Längsrippen 

werden im Allgemeinen der Querschnittsklasse 4 zugeordnet. Das Verhältnis 𝑏 𝑡⁄  ≤ 12,5 𝜀 ist 

einzuhalten, um die aussteifende Wirkung der Längsrippen durch örtliches Beulen nicht zu 

verlieren. Die Blechstärke der Rippe wird hierbei mit 𝑡, die Breite mit 𝑏 bezeichnet. [150][157] 

Die Rippen erfahren eine Stützung durch die Querträger. Abhängig von der Querschnittsart 

der Rippen sind die Querträgerabstände zu konstruieren. Für diese Abstände ist der Regelfall 

bei offenen Rippenquerschnitten jedoch 2 – 5 Meter, bei geschlossenen Rippen sind größere 

Abstände möglich [6]. Die Längssteifen können entweder zwischen den Querträgerstegen ein-

gepasst werden oder durch einen Freischnitt in ebendiesem geführt und anschließend in Feld-

mitte gestoßen werden. Das direkte Stoßen an den Querträgersteg führte früh zu Problemen, 

da die Durchbiegung der Rippe zu großen Verformungen sowie Kerbspannungen am Quer-

trägersteg führt. Daher bildet der Freischnitt im Querträgersteg eine konstruktiv sinnvolle Lö-

sung, weil sich die Längsrippen so frei verformen können und örtlichen Überbeanspruchungen 

entgegengewirkt wird (siehe Abb. 2.12). [26][169] 

1 Deckblech, 2 Hauptträger, 3 Querträger, 4 Längssteife 
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Freischnitte sind gemäß DIN-Fachbericht 103 auszuführen. Diese Querschnittsminderung 

wirkt sich gleichzeitig auf die Spannungsverteilung im Querträgersteg aus und führt an dieser 

Stelle zu einer Schwachstelle, welche bei der konstruktiven Durchbildung der orthotropen 

Platte beachtet werden muss. Bei sehr großen Ausnehmungen erfolgt die Berechnung zwi-

schen den Freischnitten und dem unteren Teil des Querträgeruntergurts als idealisierter Vi-

rendeelträger. [150] 

 
Abb. 2.12: Durchbiegung der Rippen und des Querträgerstegs ohne Freischnitt ([55], S.28)  

Durch die Schweißverbindung der Längssteife an den Querträgersteg entsteht eine nachgie-

bige Stützwirkung. Diese stellt sich ein sowohl bei freigeschnittenen Stegen und durchgeführ-

ten Steifen als auch bei eingepassten Längsrippen. Die Längssteifen erhalten somit eine nach-

giebige Durchlaufwirkung. Diese Durchlaufwirkung ist im mittigen Bereich der Querträger 

nachgiebiger als am Rand des Querträgers. Die differenten Steifigkeiten der Stützungen ent-

stehen durch die Durchbiegung der Querträger. Je mehr sich dieser in Feldmitte durchbiegt, 

desto nachgiebiger ist die Lagerung für die Rippe.  Demzufolge entstehen bei Längsrippenrei-

hen in der Mitte der Konstruktion geringere Stützmomente als an den Rändern. Der Querträger 

ist ebenfalls wie die Rippe über die Länge mit dem Deckblech verschweißt und erfährt eine 

Stützung durch die Hauptträger. Sein Profil ist ein geschweißtes I-Profil, wobei das Deckblech 

den Obergurt bzw. oberen Flansch des Querträger bildet. Die Biegelinie verdeutlicht die nach-

giebige Einspannung der Querträger am Steg des Hauptträgers. Diese hat ursprünglich eine 

Verdrehung 𝜑 am Anschluss, jedoch wird diese durch die Einspannung verhindert. An der 

einspannstelle gilt daher 𝜑(𝑥) = 0. [3][6]  

Die Querträger bilden sowohl einen Teil der orthotropen Fahrbahnplatte als auch des Quer-

systems. Das Quersystem besteht in den meisten Fällen aus den Querträgern selbst, ggf. den 

Quersteifen der Hauptträgerstege und Querschotten. Quersteifen unterstützen die Stegbleche 

gegen Ausbeulen und sind in den Querträger-Achsen angeordnet. Ihre Aufgabe ist es, zusam-

men mit den Querträgern als Rahmen wirkend, vertikale Lasten aus den Querträgern an die 

Stege der Hauptträger weiterzuleiten und gleichzeitig die Untergurte der Hauptträger in seitli-

che Richtung zu stabilisieren. Innerhalb des Gesamtsystems haben diese Bauteile gleichzeitig 

differente tragkonstruktive Funktionen und dienen somit zum dreidimensionalen Lastabtrag. 

[362]  
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Die Ausbildung der Hauptträger findet als geschweißtes I-Profil, Plattenbalken oder Kasten-

querschnitt statt. In dieser Arbeit werden nur Systeme mit dem ersten Fall untersucht [234]. 

Insgesamt ist die Steifigkeit des Hauptträgerstegs verantwortlich für die Steifigkeit des An-

schlusses der Querträger an den Hauptträger. Hier wird eine geringe Einspannwirkung er-

zeugt, da der Widerstand des Stegs bei Querbeanspruchung gering ist. Die Durchbiegung des 

Hauptträgers in Feldmitte verstärkt diesen Effekt, weswegen das Tragverhalten des Querträ-

gers mit dem eines Einfeldträger verglichen werden kann. Das Anordnen von Steifen in diesen 

Anschlussbereichen können diese Blechbereiche verstärken. Innerhalb des Gesamtsystems 

haben diese Bauteile gleichzeitig differente tragkonstruktive Funktionen und dienen somit zum 

dreidimensionalen Lastabtrag. [6][362]  

Die zuvor übliche Stapelbauweise, bei dem die einzelnen Bauteile hierarchisch gestapelt wer-

den und unabhängig voneinander wirken und tragen, wurde vom Konstruktionsprinzip der or-

thotropen Fahrbahnplatte abgelöst. Hierbei handelt es sich um einen globalen Lastabtrag, bei 

dem die Bauteile mehr als nur einen Tragmechanismus besitzen. Das Deckblech wird von den 

Längsrippen nicht nur gestützt und ausgesteift, es wirkt ebenso als Obergurt des Hauptträgers. 

Diese Interaktion mündet in einer durch das Zusammenwirken der Querschnitte insgesamt 

größeren Tragfähigkeit. [55][362] 

Wie zuvor erwähnt, ist nicht nur eine Art des Lastabtrags einzelnen Bauteilen einer orthotropen 

Platte zugeordnet. Für ein Bauteil wirken parallel mehrere Tragmechanismen, die Platte wirkt 

global als ein Gesamtsystem. Eine klare tragwirkende Trennung zwischen dem Haupt- und 

Querträgersystem gibt es hier daher nicht. Diese Komplexität verlangte eine rechnerische Ver-

einfachung, welche ohne Berechnungssoftware damals durchführbar war. [362] 

Daher wurden orthotropen Platten in der Vergangenheit üblicherweise bei der statischen Be-

rechnung in Teilsysteme unterteilt und mit der sogenannten Stapelbauweise berechnet. Die 

Stapelbauweise definiert sich durch den hierarchischen Stapel und das Berechnen voneinan-

der unabhängiger Bauteile bzw. Teilsysteme. Die Teilsysteme geben Lasten als Auflagerreak-

tionen an das nächste Bauteil bzw. Teilsystem weiter. Hierbei handelt es sich um eine verein-

fachte Annahme, welche ohne die Verfügbar intelligenter Berechnungssoftware getroffen wer-

den musste und nicht berücksichtigt, dass die einzelnen Bauteile zusammenwirken und trag-

konstruktiv interagieren. Dies führt zu konservativen Ergebnissen bei der Bemessung. Auch 

die zunächst vorherrschenden Fertigungsmethoden beeinflussten dieses Konstruktionsprin-

zip. Erst mit der Weiterentwicklung von Softwarelösungen und Berechnungsprogrammen, fand 

die Ablösung der Stapelbauweise statt.  [55][362] 

Die Huber’sche Differentialgleichungen sowie Publikationen von Pelikan & Esslinger stellen 
eine Weiterentwicklung der Stapelbauweise dar [285][332]. Es mussten für eine wirtschaftliche 

Vordimensionierung differente mathematische Näherungsverfahren entwickelt werden, wobei 

zunächst einzelne mechanische Systeme identifiziert wurden, welche das Gesamtsystem un-

terteilten. Mithilfe der Superposition der einzelnen Teilergebnisse sollte die Beanspruchung 

des Gesamtsystems bestimmt werden. Die einzelnen Untersysteme orientierten sich an un-

terschiedlichen Deformationsmechanismen sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene 

einzelner Bauteile. Dabei gibt es insgesamt sieben Teilsysteme, welche unter anderem die 
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lokalen Deformationen des Deckblechs, die Durchbiegung der längsrippen, die Verformung 

der Querträger oder die globale Verformung darstellen und superponiert werden müssen. [55] 

[285][332]  

Heutzutage kann das räumliche Tragwerk dank der Finite-Elementen-Methode (FEM) sowie 

der fortgeschrittenen Rechnerleistung rechnerisch erfasst und wirtschaftlich optimal bemessen 

werden. Diese Neuerung hilft nicht nur der Neubauplanung, sondern kann die Bestandsana-

lyse und die Instandsetzungsmaßnahmen unterstützen. Dennoch weisen die damals konstru-

ierten Brücken mit orthotropen Fahrbahnplatten die zuvor beschriebene Problematik bzgl. Ih-

rer Anfälligkeit für Rissschäden hin, weswegen diese Bauart von besonderer Wichtigkeit bei 

der Bauwerksinspektion ist. 

2.3 Typische Schädigungen an Brücken aus Stahl 

Die Bedeutung des Werkstoffes Stahl für die deutsche Bauindustrie ist enorm. Im Jahr 2018 

hat allein die Baubranche einen relativen Anteil von 35 % am Stahlbedarf in Deutschland - 

dem größten Stahlerzeuger in der EU mit einer jährlichen Rohstahlproduktion von knapp 40 

Mio. Tonnen (2019) [252]. Neben den vielen Vorteilen wie hoher Belastbarkeit und vielfältiger 

Verarbeitbarkeit, existieren typische Schadensmuster für Stahlkonstruktionen. Diese können 

lediglich das Erscheinungsbild, aber vor allem auch die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von 

Konstruktionen beeinflussen. Die grundlegendsten Schadensursachen sollen folgend kurz 

aufgezeigt werden. [234][334] 

Korrosion 

Die entscheidende Schwäche des Werkstoffs Stahls ist seine Anfälligkeit für Korrosion. DIN 

EN ISO 8044 „Korrosion von Metallen und Legierungen-Grundbegriffe“ [92] definiert Korrosion 

folgendermaßen: „Physikochemische Wechselwirkung zwischen einem Metall und seiner Um-
gebung, die zu einer Veränderung der Eigenschaften des Metalls führt und häufig zu Beein-

trächtigungen der Funktion des Metalls, der Umgebung oder des technischen Systems, von 

dem diese einen Teil bilden, führen kann.“ ([92], S. 5) Die Korrosion selbst ist durch den Her-

stellungsprozess des Stahls aus Eisen begründet, in dem durch die Zuführung von Energie im 

Hochofen aus Eisenoxid reduziertes Eisen entsteht. Dadurch erlangt das Eisen einen energe-

tisch höheren Zustand und strebt stets seinen Ausgangszustand an [317]. Es muss eine Po-

tentialdifferenz in Form einer Anode sowie einer Kathode in Kombination eines Elektrolyts vor-

handen sein, dass ein korrosiver Prozess stattfinden kann. Da Stahl bzw. das Eisen im Stahl 

stets seinen energetisch kleinsten Zustand anstrebt, wird bei diesen Voraussetzungen der 

Stahl zur Anode. Das bedeutet, der Stahl gibt Elektronen ab und oxidiert mit dem Sauerstoff 

aus dem Wasser. So entsteht eine Wechselwirkung an den Phasengrenzen zwischen dem 

Elektrolyten und der Anode [191]. In DIN EN ISO 9223 [93] werden diverse Korrosivitätskate-

gorien definiert, um die Korrosionswahrscheinlichkeit abzuschätzen. Dort wird die Atmo-

sphäre, in der sich das Bauteil befindet, abgeschätzt, um anschließend die Korrosivität in die 

Kategorien von „C1 unbedeutend“ bis „CX extrem“ einzuteilen. Je höher die Korrosivitätskate-

gorie, desto mehr muss das Bauteil vor Korrosion geschützt werden. [93]  
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Korrosionserscheinungen an stählernen Bauwerken wie Brücken sind vielseitig sowie von der 

Konstruktion abhängig. Es wird unterschieden in Flächenkorrosion, Mulden- und Lochkorro-

sion, Kontaktkorrosion sowie Spaltkorrosion, um nur die wichtigsten Auftrittsformen zu nennen. 

Während sich bei der Flächenkorrosion ein gleichmäßiger Korrosionsprozess an der Oberflä-

che des Werkstoffs einstellt und derartige Schäden frühzeitig gut erkannt werden können und 

das Bauteil nur sehr langsam schädigt, tritt die Mulden-, oder Lochkorrosion in einem punktu-

ellen Bereich auf und sich rasch tief in den Werkstoff ausbreiten [378]. Bei der Kontaktkorro-

sion haben zwei Metalle unterschiedlichen Ruhepotentials direkten Kontakt mit Vorhandensein 

eines Elektrolyts, was als galvanisches Element bezeichnet wird. Das unedlere Metall bildet 

darin die Anode, das Edlere die Kathode. Zwischen den beiden fließt elektrische Spannung, 

was zur Korrosionsbildung führt. Diese Korrosion tritt häufig auf, wenn Stahlbleche mit Schrau-

ben oder Schweißgut aus unedlerem Metall verbunden werden. Tritt Lochkorrosion auf, gibt 

es meist Fehlstellen in einer Beschichtung, die zusammen mit dem freiliegenden Werkstoff ein 

galvanisches Element bildet. Dabei bildet die Beschichtung, zum Beispiel Zink, die edlere Ka-

thode, und ist erheblich größer als der kleine Bereich des freigelegten Stahls, der Anode. Es 

gilt das Prinzip, je größer die Kathode (Verzinkung) im Vergleich zur Anode (Grundbaustoff) 

desto beschleunigter erfolgt der Korrosionsvorgang.  [111][307][378]  

          
Abb. 2.13: Schema Flächenkorrosion (l.) (nach [275]); Schema Kontaktkorrosion (m.) (nach [275]); Loch-

korrosion (r.) [274] 

Analog zu ihrer Bezeichnung findet die Spaltkorrosion in Spalten zwischen einem metallischen 

und einem zweiten Werkstoff statt. Diese können Risse oder Konstruktionsstöße sein, welche 

mit einer Öffnungsbreite kleiner als 0,1mm keinen Sauerstoff zwischen die Werkstoffe lassen. 

Unterschiede bei der Sauerstoff- und Metallionenkonzentration bewirken, dass der ionenarme 

Grund des Spalts anodisch wird, während der äußere Punkt die Kathode bildet. Es entsteht 

ein Ionenfluss, der für die Korrosion des Spaltgrundes sorgt. Da nicht genug Sauerstoff vor-

handen ist, kann sich die Passivschicht nicht ausreichend regenerieren. Dies führt nicht selten 

zum Aufbrechen der Verbindung durch den entstehenden Druck. Auch die Ansammlung von 

Dreck oder Moos begünstigt die Entstehung von Korrosion und sollte daher konstruktiv ver-

mieden werden. [111][193] 

Verbindungsmittel 

Viele Schäden an Bauwerken entstehen nicht auf Grund von unvermeidbaren Umwelteinflüs-

sen, sondern resultieren aus menschlichem Versagen. Sei es ein Fehler in der Planung der 

Konstruktion, der Ausführung auf der Baustelle oder der Wahl des Materials: Viele Schäden 

könnten schon im Voraus vermieden werden. Da Bauwerke selten als ein Teil geliefert werden 

können, müssen die vorproduzierten Einzelteile gefügt und verbunden werden. Dabei werden 
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häufig die äußeren Umwelteinflüsse außer Acht gelassen, was meist zum Versagen des je-

weiligen Verbindungsmittels führt. Schrauben sind reversibel, das heißt sie sind lösbar und 

ermöglichen den Austausch von Bauteilen und können in der Regel mehrfach genutzt werden. 

Dagegen lassen sich Niete zwar ebenfalls leicht lösen, indem der Nietkopf abgeschlagen oder 

das Loch aufgebohrt wird, doch sind diese nicht mehrfach nutzbar. Bei Schweißnähten handelt 

es sich um einen „Fügeprozess, bei dem zwei oder mehr Teile verbunden werden, wobei eine 
Kontinuität der Werkstoffe der zu verbindenden Teile hergestellt wird, unter Anwendung von 

Wärme oder Kraft oder beiden und mit oder ohne Schweißzusatzwerkstoff“. ([72], S. 4) Diese 

Form der Fügung ist irreversibel, also nicht ohne weiteres lösbar. Die häufigsten Schädigun-

gen von Verbindungsmitteln an Brücken sind korrodierte, defekte oder fehlende Fügemittel. 

Schweißnähte weisen meist Risse oder Fehler bei der Herstellung auf. [279] 

Zu den defekten Schraubverbindungen kommt es beispielsweise, wenn Schraubverbindungen 

nicht fachgerecht angezogen und vorgespannt sind. Während zu niedrig vorgespannte Ver-

bindungen eine Lockerung der Schraube nach sich ziehen können und diese aufgrund der 

exzentrischen Belastung brechen kann, besteht bei zu hohen Vorspannkräften die Gefahr, 

dass das Verbindungsmittel unmittelbar durch eine Überbeanspruchung zerstört wird [204]. 

Besonders Spaltkorrosion ist bei Schraub- und Nietverbindungen von Wichtigkeit [232]. Es 

kommt zur Korrosion der Schweißnaht, wenn der Werkstoff in oder neben der Naht angegriffen 

wird. Als Ursache dafür können v.a. Seigerungen genannt werden. Dies sind Entmischungen, 

die eintreten, während der Stahl nach dem Schweißvorgang in der Hochtemperatur- oder Wär-

meeinflusszone erstarrt [263]. Bei zu schneller Abkühlung besteht außerdem die Gefahr, dass 

Risse infolge der inneren thermischen Spannungen entstehen können [201]. Eine weitere Kon-

sequenz der Wärmeeinwirkung kann eine Verformung der Bauteile sein. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, dass sich Materialinhomogenitäten wie beispielsweise ein zu hoher Schwefelan-

teil an den Korngrenzen absetzen können, wodurch sich Verunreinigungen innerhalb des 

Stahls ansammeln und damit zum Terrassenbruch führen können. [14][232][300]  

Beschichtungen 

Stahl verlangt weitestgehend eine Schutzbeschichtung, um die oben beschriebenen korrosi-

ven und weitere Angriffe wie Feuer, Chemikalien oder Mikroorganismen für die gesamte Le-

bensdauer des Bauwerks abwehren zu können. Besonders hervorzuheben ist hier die Korro-

sionsschutzbeschichtung, der sogenannte passive Korrosionsschutz, welche in DIN EN ISO 

12944 genau erfasst ist [89]. Beschichtungssysteme bestehen meistens aus Polymeren und 

werden in DIN EN ISO 12944-5 erläutert [88]. Korrosionsschutzbeschichtungen sind hoch ent-

wickelte Systeme, welche jedoch nur funktioniere, wenn sie einwandfrei sein. Fehler wie Bla-

sen oder fehlende Stellen sind eine Gefahr für die Funktionsweise der Beschichtungswirkung 

und bergen Gefahr von Korrosionsentstehung. Grund dafür können mangelnde Untergrund-

vorbereitung, unsachgemäße Applikation, falsche Umgebungsbedingungen oder mechani-

sche Einwirkungen sein. Dringt einmal Feuchtigkeit an die Fehlstelle, führt die Korrosion meist 

zu fortführenden Beschichtungsschäden wie Abplatzungen. Ein rechtzeitiges und sachgemä-

ßes Instandsetzen von defekten Beschichtungsstelle ist daher essentiell für den Korrosions-

schutz und damit einhergehend für die Lebensdauer des stählernen Bauwerks. [90][91][258]  
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Globale Schadensfälle 

Bereits im Jahre 1997 kommt Haardt zu der Prognose, dass „[a]ufgrund der [..] zunehmenden 

Verkehrsbelastung, dem Ansteigen der Achslasten und dem anwachsenden Alter der Ingeni-

eurbauwerke im Zuge von Fernstraßen [..] in Zukunft mit einem Anstieg der Erhaltungskosten 

gerechnet werden [muss; Anm. d. Verf.].“ ([156], S.5) Da der aktuelle Brückenbestand in 

Deutschland zu einem Großteil aus den 1960er Jahren stammt, ist die Wahrscheinlichkeit für 

globale Schadensfälle wie Verformungen durch Anprall, Risse durch Ermüdung oder Ver-

schleiß groß. Da die meisten Brücken nicht auf den zuvor genannten Belastungsanstieg aus-

gelegt sind, kommt es zudem zu einer Alterung und Versprödung des Stahls. Dies hat eine 

Verringerung der Fließgrenze und somit einer Senkung der Bruchdehnung zur Folge. Aus die-

sen Gründen sind auf dieserart Schäden besonderes Eigenmerk zu legen. Vor allem Risse an 

neuralgischen Konstruktionspunkten oder an Schweißnähten stellen unentdeckt ein großes 

Sicherheitsrisiko dar. [35][36][234] 

Risse 

Stählerne Bestandsbrücken sind häufig von Ermüdungsschäden betroffen [353]. Der Effekt, 

dass bei einer zyklischen Belastung weitaus geringere Beanspruchungen für das Bauwerk 

zugelassen sind als bei statischen Lasten, wird Ermüdung genannt. Demzufolge entstehen vor 

allem Rissschäden an Stahlstrukturen wie Brücken nicht nur durch Erreichen der Streck-

grenze, sondern auch durch Materialversagen-bzw. ermüdung durch große und häufige zykli-

sche Beanspruchungen [221]. Maßgeblich ist bei der Ermüdung die Spannungsdifferenz ∆𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 −  𝜎𝑚𝑖𝑛 [129]. Für Stahlbrücken ist dieses Phänomen von besonderer Bedeutung, da das 

Verhältnis von ständigen zu veränderlichen Belastungen bzw. Spannungen aufgrund des ge-

ringen Eigengewichts einer Stahlbrücke im Vergleich zu bspw. Beton-, oder Verbundbrücken 

besonders groß ist. Allein diese Spannungsdifferenz erhöht die Anfälligkeit von stählernen 

Brücken für Ermüdungsrissschäden. Diese treten sowohl längs als auch quer zur Kraftrichtung 

auf. [129][221][300] 

Ermüdungsschäden lassen sich im Grunde auf ungenaue bzw. veraltete Berechnungsverfah-

ren, konstruktive Ausführungsfehler oder Materialversagen durch ungenügende Materialqua-

lität zurückführen, da in den 1960er und 1970er Jahre noch kein Nachweis auf Ermüdung 

geführt wurde [362]. Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen und die erhöhten Belastungs-

werte durch den Schwerlastverkehr führen in den letzten Jahrzehnten zu vermehrten lokalen 

Überbeanspruchungen und Spannungskonzentrationen in gewissen Bauteilteilbereichen z.B. 

der Lasteinleitungsstelle oder den Schweißnähten [353]. Beispiele für Ermüdungsrisse können 

Abb. 2.14 entnommen werden. Dort sind der Anschluss einer Längssteife im Laborversuch 

(links) sowie eine gerissene Schweißnaht zwischen Steife und Deckblech (rechts) zu sehen. 

[127][353] 
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Abb. 2.14: Ermüdungsrisse an Längsrippen (links; ([215], S.47) und Deckblech (rechts; ([331], S.17)  

Ermüdungsschäden können anhand ihres Auftrittsortes in vier Kategorien eingeteilt werden. 

Diese folgen in aufsteigender Reihenfolge dem Lastabtrag einer orthotropen Fahrbahnplatte. 

Schäden an der Platte selbst gehören zur den Kategorien 1 sowie 2. Schäden am Querträger 

sind Kategorie 3 und Schäden am Hauptträger der Kategorie 4 zuzuordnen (siehe Abb. 2.15). 

Das Auftreten dieser Risse ist vor allem von der Nähe zu den (Haupt-) Fahrspuren abhängig. 

Je näher eine Verbindungsstelle zwischen den einzelnen Bauteilen zu einer hochbelasteten 

Fahrspur liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für Ermüdungsrisse der Kategorien 1 

bis 3. [127][362] 

Schäden der Kategorie 1 

Schäden in dieser Kategorie umfassen Ermüdungsrisse an Schweißnähten zwischen der 

Längsrippe und dem Deckblech. Sie sind bauweisenunabhängig, da die Form des Rippen-

querschnitts hier keinen Einfluss nimmt. Die Risse der Schadenskategorie 1 treten oft an der 

Rippe selbst unter der Schweißnaht oder am Blech auf [353]. Die Gründe für diese Schädi-

gungen sind insbesondere der erhöhte Schwerlastverkehr sowie das Nichteinhalten von Min-

destabmessungen bei den konstruktiven Vorgaben, weswegen diese Schäden vermehrt in den 

Fahrspuren des LKW-Verkehrs aufgrund der örtlich hohen Ermüdungsbeanspruchungen ent-

stehen [150]. Derartige Schäden können durch die Instandsetzung der defekten Schweißnaht 

oder bzw. und dem Reduzieren der Spannungen an dieser Stelle durch eine Verstärkung der 

Platte behandelt werden. Die Verstärkungen kann mithilfe des Aufklebens eines Stahlblechs 

oder des Aufbringens von Epoxy-Asphalt geschehen. [353][354] 
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Abb. 2.15: Übersicht der Schäden der Kategorien 1 bis 4 an Brücken mit orthotroper Fahrbahnplatte (nach 

[125], S.2) 

 

Schäden der Kategorie 2 

Rissschädigungen am Anschluss der Längsrippe werden der Schadenskategorie 2 zugeord-

net. Schäden dieser Kategorie können sowohl an den geschweißten Stößen zwischen den 

Rippen selbst (Kategorie 2a), an der Schweißnaht eingepasster Längsrippen am Querträger 

(Kategorie 2b) sowie im Bereich von Aussparungen des Querträgers auftreten (Kategorie 2c). 

Sie sind an dieser Stelle nicht unabhängig des Rippenquerschnitts. Für die Instandsetzung 

wurde in der Vergangenheit häufig erneut das Schweißen genutzt, was jedoch nicht die ge-

wünschte Dauerhaftigkeit erreicht hat. Bei Y-Steifen erzeugen bspw. genietete Winkelprofile 

eine befriedigende Erhaltungsmaßnahme. [215][332] 

Schäden der Kategorie 3 

Schädigungen, die am nicht direkt befahrenen Quersystem verortet sind, gehören zur Scha-

denskategorie 3. Sie treten besonders durch Materialermüdung durch stetig wachsenden Ver-

kehr an den Schweißverbindungen, dem Querträger selbst oder den Querverbänden auf. 

Hohe Spannungskonzentrationen an diesen Stellen durch Lasteinleitung, Kraftumleitung, Ei-

genspannungen sowie konstruktiven Ungenauigkeiten sind hier die Ursache. Derartige Schä-

den treten meist zwischen der Quersteife des Hauptträgers und dem Untergurt des Querträ-

gers auf. [362] 

Schäden der Kategorie 4 

In Bereichen von Anschlüssen im Hauptsystem, zum Bespiel am Steg oder Untergurt des 

Hauptträgers, treten die Schäden Kategorie 4 auf. Diese Schäden sind aufgrund rechnerischer 

Methoden zu erwarten, bisher in der Realität aber nicht aufgetreten. [127][332]  

Ein mögliches Hilfsmittel, diese Schädigungen am Stahl optisch aufzunehmen, sind die im 

Allgemeinen als Drohnen bekannte Flugobjekte, welche im folgenden Unterkapitel entspre-

chend näher erörtert werden. 
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2.4 Unmanned Aerial System (UAS) 

2.4.1 Kurzdarstellung UAS  

Der Begriff „Drohne“ wird heute vor allem im zivilen, allgemeinen und nicht mehr nur rein mili-

tärischen Sprachgebrauch als unbemanntes Luftfahrzeug (Unmanned Aircraft System, UAS) 

verwendet. Neben der Abkürzung UAS wird die Abkürzung UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

mindestens genauso gängig verwendet. Ein UAV bezeichnet jedoch rein das unbemannte 

Luftfahrzeug, die fliegende Komponente eines UAS. Die meisten unbemannten Luftfahrzeuge 

besitzen demgegenüber zusätzliche sensorische Komponenten Steuerung oder Datenüber-

tragung. Diese Verschmelzung macht aus einem lediglich flugfähigen UAV ein Unmanned Air-

craft System. Es gibt ferngesteuerte (Remotly Piloted Aviation Systems, RPAS) und ganz au-

tonom fliegende Luftfahrzeugsysteme. Bei RPAS steuert stets ein Pilot das Vehikel. Autonom 

fliegende UAS sind derartig programmiert, dass diese ohne Eingreifen eines Piloten automa-

tisch und selbstständig fliegen können. [224][235][367]  

Es wird zwischen zwei grundlegend differenten Bauweisen bei UAS unterschieden: es gibt die 

sogenannten Starrflügler bzw. Flächenflügler oder ‚Fixed-Wing Drones‘ sowie die Multikopter. 

Der Vorteil von Starrflüglern ist die große Tragfläche, welche einen Gleitflug und somit das 

Zurücklegen von weiten Strecken inklusive Nutzlasttransport erlauben. Dies ist für militärische 

Zwecke oft entscheidend. Mulitkopter werden hingegen eher als Industriedrohne eingesetzt. 

Sie haben Propeller und einen Elektromotor, welche einen senkrechten Start und Landung 

und das Fehlen einer Start- bzw. Landebahn erlauben. Die Anzahl sowie die Anordnung der 

Motoren bzw. Propeller geben den diversen Bauarten ihre Namen. So werden in der Industrie 

meist Hexa- oder Octokopter mit sechs bzw. acht Propellern verwendet. [218][241][311]  

 
Abb. 2.16: Beispiel für ein Inspektions-UAS [53] 

Industrielle Octokopter werden bereits am häufigsten für Bauwerksinspektionen eingesetzt. 

Diese haben speziell für die Inspektion seitlich oder unten angebrachte 180-Grad-Kamerauf-

hängungen, welche sich Gimbal nennt. Meist haben diese Flugobjekte jedoch nur eine kurze 

Flugzeit von circa 40 Minuten. Die Befliegung von längeren oder aufwendigeren Brückenkon-

struktionen wie diese mit orthotropen Fahrbahnplatten müssen somit in mehreren Flügen 
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durchgeführt werden. Diese speziellen UAS sind spontan und mit wenig Zeitaufwand umrüst-

bar, um z.B. zwischen Foto-, Video- oder Wärmebildkamera zu wechseln. Die Kosten für der-

artige Systeme liegt bei circa 50.000 €. [53][96][112][168]  

2.4.2 EU-Regularien für den Drohnenflug  

Da Drohnen bzw. UAS vor allem im privaten Gebrauch in den letzten Jahren stetig steigend 

zum Einsatz kommen, hat die deutsche sowie europäische Gesetzgebung darauf reagiert und 

neue respektive angepasste Regelungen erschaffen. Seit dem 31.12.2020 wurde daher eine 

europäische Verordnung für den Einsatz und Betrieb von UAS eingeführt (Durchführungsver-

ordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24.05.2019 über die Vorschriften und Verfahren 

für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge [99], welche im gesamten Europa, d.h. allen Mit-

gliedsstaaten, gilt und um jeweils nationale Regelungen erweitert werden kann. Sie gilt für alle 

UAS, welche ab dem 01.07.2022 verkauft werden. Für Deutschland gilt daher zusätzlich die 

Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO). [99][226] 

Die europäische Durchführungsverordnung soll der „Sicherheit der Menschen am Boden und 
anderer Luftraumnutzer während des Betriebs unbemannter Luftfahrzeuge“ ([99], L 152/45) 

dienen. In dieser werden UAS in drei Kategorien in Abhängigkeit ihres Betriebsrisikos sowie 

Merkmalen des Betriebsbereichs wie z.B. die Bevölkerungsdichte oder die Bebauung im über-

flogenen Bereich eingeteilt: ‚offen‘, ‚speziell‘ und ‚zulassungspflichtig‘. Diese sollen im Folgen-
den kurz erörtert werden. [99][241] 

Offene Kategorie 

Die offene Kategorie existiert für Einsätze geringen Risikos. Vor Einsatz des UAS sind weder 

eine Betriebsgenehmigung noch eine Betriebserklärung vonnöten [99]. Als Voraussetzung da-

für gilt: „Das UAS fällt unter eine der in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 genannten 
Klassen, ist privat hergestellt oder erfüllt die in Artikel 20 genannten Bedingungen“ ([99], 

L152/49, Artikel 4). Die genannte „Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission vom 

12. März 2019 über unbemannte Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemannter 

Luftfahrzeugsysteme“ [61] ist verantwortlich für die EU-Konformitätserklärung der Hersteller 

von UAS sowie der notwendigen CE-Kennzeichnung der Flugsysteme. Somit soll sicherge-

stellt werden, dass alle für den Verbraucher erhältlichen, im Allgemeinen genannten, Drohnen 

den europäischen Anforderungen entsprechen. Dazu führt die EU fünf Klassen (Klasse C0-

C4) ein. Es gibt diverse Kriterien, nach denen die UAS in eine der genannten Kategorien ein-

geordnet werden. Darunter fallen u.a. die Höchstgeschwindigkeit, die maximal erreichbare 

Flughöhe, die Flugstabilität sowie die allgemeine Sicherheit. Eins der wichtigen Unterschei-

dungskriterien für die genannten Klassen ist das Startgewicht des UAS. In der Klasse C0 darf 

dieses nicht größer als 250 Gramm sein. In Klasse C4 darf es bis zu 25 Kilogramm betragen. 

Die Werte der Klassen C1 bis C3 liegen folglich zwischen den genannten Grenzwerten. Das 

Startgewicht umfasst nicht nur das UAS selbst, sondern auch alle Nutzlasten sowie ggf. vor-

handenen Kraftstoff. [61][99] 

Die Flugsysteme dürfen nicht über Menschenansammlungen fliegen und muss sich dauerhaft 

im Sichtbereich des Piloten bewegen. Hierfür gelten die Ausnahmen, wenn das UAS über 
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einen sogenannten „Follow-me-Modus“ verfügt und dem Piloten automatisch folgt oder wenn 
es einen zweiten Beobachter bzw. Helfer gibt, welcher dem Piloten stets die Lage des Flug-

systems mitteilt. Des Weiteren dürfen keine explosiven, giftigen oder entzündbaren Stoffe oder 

Gase transportiert oder Material im Allgemeinen abgeworfen werden. [99] 

Unterkategorien 

Flugsysteme, welche nicht die Kriterien für die offene Klasse erfüllen, werden nach Teil A des 

Anhangs der EU-Verordnung 2019/947 in drei Unterkategorien eingeteilt. Die Kategorie A1 gilt 

nur für Flugsysteme, welche zu den Klassen C0 oder C1 gehören oder, falls es selbst gebaut 

ist, weniger als 250 Gramm wiegen. Auch hier gilt die Regel, dass keine Menschenansamm-

lungen überflogen werden dürfen. Das UAS darf maximal 50 Meter vom Piloten entfernt sein, 

wenn es sich im „Follow-me-Modus“ befindet. UAS der Klasse C2 werden in die Unterkategorie 
A2 eingeordnet. Hier muss dauerhaft ein horizontaler Abstand zu unbeteiligten Personen von 

30 Metern eingehalten sein. Flugsysteme, welche selbst gebaut wurden und weniger als 25 

Kilogramm wiegen oder den Kategorien C2, C3 oder C4 angehören, fallen in die Unterkatego-

rie A3. Hier erhöht sich der horizontale Mindestabstand zu Personen und Wohn-, Gewerbe 

und sonstigen Gebieten mit Bebauung auf 150 Meter. Es darf zu keinem Zeitpunkt eine unbe-

teiligte Person überflogen werden. [99] 

Für diese genannten Unterkategorien A1-A3 schreibt die EU-Verordnung vor, dass der Pilot 

einen Online-Lehrgang inklusive theoretischer Prüfung abschließen muss. Diese Prüfung be-

inhalte5 40 Multiple-Choice-Fragen zu den Themen Flugsicherheit oder Luftrecht. Dieser Lehr-

gang kann online auf der Website des Luftfahr-Bundesamts absolviert werden. Fällt ein UAS 

in die Kategorie A2, muss der Pilot einen Nachweis für die Kategorie A1 bzw. A3 sowie über 

ein Fernpiloten-Zeugnis verfügen, welches eine weitere Prüfung verlang. [99][222] (siehe Tab. 

2.7). 

Details zur offenen Betriebskategorie gemäß EU-Verordnung 2019/947 

Unterkate-
gorie 

Drohnenklasse Registrierung 
Direkte Fernidenti-

fizierung 
EU-Drohnenführ-

erscheine 
Unbeteiligte Per-

sonen 
Industrie-, Gewerbe- & 

Wohngebiete 

A1 

Privat gebaut 
< 0,25 kg 

Nur Modelle mit Ka-
mera 

Nein Nein Überflug erlaubt Überflug erlaubt 

C0 < 0,25 kg 
Nur Modelle mit Ka-

mera 
Nein Nein Überflug erlaubt Überflug erlaubt 

C1 < 0,90 kg Ja Ja 
EU-Kompetenz-
nachweis A1/A3 

Überflug erlaubt Überflug erlaubt 

A2 C2 < 4,00 kg Ja Ja 
EU-Fernpilotenli-

zenz A2 
Mindestabstand 

30m 
Überflug erlaubt 

A3 

C2 < 4,00 kg Ja Ja 
EU-Kompetenz-
nachweis A1/A3 

Größerer Abstand 
(keine Gefährdung) 

Mindestabstand 150m 

C3 < 25,00 kg Ja Ja 
EU-Kompetenz-
nachweis A1/A3 

Größerer Abstand 
(keine Gefährdung) 

Mindestabstand 150m 

C4 < 25,00 kg Ja Nein 
EU-Kompetenz-
nachweis A1/A3 

Größerer Abstand 
(keine Gefährdung) 

Mindestabstand 150m 

Privat gebaut < 25 
kg 

Ja Nein 
EU-Kompetenz-
nachweis A1/A3 

Größerer Abstand 
(keine Gefährdung) 

Mindestabstand 150m 

Tab. 2.7: Details zur offenen Betriebskategorie ([99], Anhang Teil A; EU-Verordnung 2019/947) 
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Spezielle Kategorie  

Für den Einsatz eines UAS, welches nicht die Bedingungen für die ‚offene‘ Kategorie erfüllt, 
und somit in die ‚spezielle Kategorie‘ fällt, muss der Pilot eine sogenannte Betriebsgenehmi-

gung bei der zuständigen Behörde einholen. Dafür ist vorab eine Risikobewertung zu erstellen, 

indem der Einsatz mit dem Flugsystem, die durchgeführten Tätigkeiten, der geografische Be-

triebsbereich sowie die Erfahrung des Piloten beschrieben werden. Das Risiko für am Boden 

befindliche Personen (Bevölkerungsdichte) sowie den Luftverkehr müssen bewertet und ggf. 

Gegenmaßnahmen vorgeschlagen werden. Bei den „Sicherheitsmaßnahmen für Menschen 
am Boden“ ([99], L152/53, Artikel 11) handelt es sich zum Beispiel um zeitliche oder geografi-

sche Einschränkungen des Flugeinsatzes. Die ausgestellte Betriebsgenehmigung kann Be-

schränkungen zeitlicher oder geographischer Art haben und für einen ein- oder mehrmaligen 

Betrieb gelten. [99][223] 

Zulassungspflichtige Kategorie  

Werden Menschenansammlungen überflogen, Menschen oder gefährliche Güter transportiert, 

ist eine Zulassung nach der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 [61] verpflichtend. Dabei 

handelt es sich um die Konformitätserklärung des Herstellers, die CE-Kennzeichnung des 

Flugsystems (UAS) und der Pilot muss zusätzlich ein sogenanntes Betreiberzeugnis sowie 

gegebenenfalls eine Lizenz für Fernpiloten besitzen. [99] 

Registrierungspflicht 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) [227] schreibt vor, dass sich Betreiber von 

UAS immer registrieren müssen, sobald ihr Flugsystem nicht in die oben beschriebene offene 

Kategorie fällt, also weniger als 250 Gramm Startgewicht besitzt. Die Registrierung kann online 

auf der Website des Luftfahrtbundesamts erfolgen. Nach erfolgreicher Registrierung, erhält 

der Betreiber des UAS eine elektronische Registrierungsnummer, welche für die Person, nicht 

die benutzten Geräte gilt. Das bedeutet, alle UAS der offenen und speziellen Kategorie, welche 

diejenige Person verwendet, fallen unter diese Registrierungsnummer. Lediglich Flugsyste-

men, welche in die zulassungspflichtige Kategorie fallen, werden selbst registriert. Die jewei-

lige Registrierungsnummer muss auf jedem UAS angebracht sein. [99][225] 

2.4.3 Deutsche Regularien für den Drohnenflug  

Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)  

In der deutschen Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) [226] sind alle Regeln wie Meldepflichten, 

Verkehrsregeln, die Nutzung des Luftraums oder Vorschriften für das Luftfahrtpersonal be-

schrieben, die für den nationalen Luftverkehr und Luftfahrzeuge aller Art gelten. Flugmodelle 

und Drohnen bzw. UAS werden in Abschnitt 5a der genannten Verordnung geregelt. Die Pa-

ragraphen 21a sowie 21b sind bei der UAS-unterstützten Bauwerksinspektion maßgebend, da 

sie unter anderem Eigenschaften und Einsatzbereiche des Flugsystems beinhalten, welche 

für eine Flugerlaubnis unerlässlich sind. So gibt § 21b unter anderen vor, dass „über und in 
einem seitlichen Abstand von 100 Metern von Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und 

Bahnanlagen, soweit nicht die zuständige Stelle dem Betrieb ausdrücklich zugestimmt hat“ 
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([226], § 21b Absatz 1) das Fliegen mit UAS verboten ist. Erlaubt ist der Flugbetrieb „durch 
oder unter Aufsicht von Behörden, wenn dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben stattfindet“ ([226], 

§ 21a Absatz 2). Auch hier gelten die Regularien des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

[18] und der Datenschutzverordnung (DSGVO) [98], sollten Aufzeichnungen des Fluges statt-

gefunden haben. [176][182][226]  

2.4.4 Spezifische Regelungen für den Einsatz von UAS zur Inspektion von Anlagen 
und Gebäuden  

DIN 5452-Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS) 

Eine Sammlung zum Thema der unbemannten Luftfahrt wurde vom Normenausschuss Luft- 

und Raumfahrt (NL) in der Normenreihe „DIN 5452-Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS)“ 
zusammengetragen. Die Reihe besteht aus insgesamt acht Teilen, wovon bis heute vier ver-

öffentlicht sind [75][109]. Der 2021 überarbeitete Teil 1 „Begriffe“ [75] fasst alle Aspekte und 

Begriffe in Zusammenhang mit dem Einsatz von UAS zusammen, welche unter anderem be-

reits in EU-Verordnungen definiert werden. Der zweite Teil, veröffentlich im Oktober 2019, 

„Anforderungen an Fernpiloten“ [76] beinhaltet alle theoretischen und praktischen Anforderun-

gen für Piloten der UAS und deren Ausbildung [76]. Der dritte der bisher veröffentlichten Nor-

menteile ist DIN 5452-Teil 5. Dieser behandelt das digitale Aufmaß von Dächern mittels UAS 

mit einem standardisierten Vermessungsverfahren, damit die Begehungen von Dächern in ih-

rer Gefährlichkeit reduziert werden [94]. Teil 6 behandelt das „Geodatenmanagement für UTM-

Systeme“ (UTM = UAS Traffic Management) [77]. Hierbei handelt es sich um die effiziente 

Koordinierung des Luftraums bei einer großen Zahl von fliegenden UAS, um den Luftraum 

abzusichern. Dieses System basiert auf der Verarbeitung von Geodaten [77]. Die Teile 7 „In-
spektion“ und 8 „UAS Operations Manual“ werden die Anforderungen für eine UAS-unter-

stützte Inspektion sowie eine Art Betriebshandbuch darstellen, sind jedoch noch nicht veröf-

fentlicht [78][79][110][182]  

VDI 2879-Inspektion von Anlagen und Gebäuden mit UAS 

2018 hat der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) die Richtlinie „2879-Inspektion von Anlagen 

und Gebäuden mit UAV (Flugdrohnen)“ [367] veröffentlicht, welche als Leitfaden für Dienst-

leister von UAS-unterstützten Gebäudeinspektionen dient. Parallel stellt sie eine Hilfe für Auf-

traggeber einer Inspektion dar, um die Qualität der Dienstleistung einzuschätzen und soll 

schon vorhandene Instandsetzungsrichtlinien ergänzen, jedoch speziell für den Einsatz von 

UAS hinsichtlich der rechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben [315]. Sie stellt über-

sichtlich alle geltenden Gesetze sowie Vorschriften und einzuholende Flugerlaubnisse dar, 

welche abhängig sind vom Einsatzort des UAS (innerhalb/außerhalb geschlossener Ortschaf-

ten, innerhalb geschlossener Räume) [369]. Notwendige Schritte von Flugvorbereitung, hier 

im Speziellen die Risikoanalyse vor dem Flug, über die Flugdurchführung und -nachbereitung 

werden ebenfalls erläutert. Anhang A der VDI Richtlinie 2879 [367] hilft bei der Risikoanalyse, 

um Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie die Auswirkung von ggf. eintreffenden Ereignissen ins 

Verhältnis zu setzen. Ein weiterer Anhang, Anhang B, ist eine Flugprotokollvorlage sowie eine 
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Checkliste, die vor Beginn eines Flugs bei der Flugvorbereitung helfen soll, die Flugbedingun-

gen und die Sicherheit des Flugsystems zu prüfen und damit sicherzustellen. Die erforderli-

chen Kenntnisse an den Piloten sind ebenfalls auf dieser Checkliste vermerkt. [110][366][367]  

Insgesamt gibt es schon einige industriell fertige Produkte und Einsätze für UAS bei der In-

spektion und Maschinen, Strommasten oder industriellen Anlagen wie Tanks oder Schorn-

steine. Diese Technologien beschränken sich jedoch meist auf immer gleiche Bauweisen, ein 

Fakt, welcher bei Brücken nicht gegeben ist, und in den meisten Fällen auf Betonkonstruktio-

nen zutrifft [323]. Stahlbrücken sind deutlich komplexere Bauwerke und nahezu immer einzig-

artig. Sie besitzen Unikatcharakter. Außerdem handelt es sich bei dieser Art von UAS um In-

dustriedrohnen, welche im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Derart hohe Anschaffun-

gen sind für kleine Prüfingenieurbüros meist nicht rentabel. [261][266][272]  

2.5 Optische Verfahren zur Schadensdetektion 

2.5.1 Inspektion und Schadenserkennung mittels Bildmaterial und UAS 

In Literatur, Forschung als auch Praxis werden UAS bereits vielfach und als gängigstes 

Hilfmitterl für Inspektionen verschiedenster Art eingesetzt und erprobt [260][270]. Vor allem 

immer gleiche Bauweisen bzw. Bauteile bieten sich für eine UAS-unterstütze Inspektion an 

[174][359]. Darunter fallen beispielsweise Photovoltaikanlagen, Pipelines, (Stark-) 

Strommaste, Überlandleitungen, Betontürme oder Offshoreparks [49]. Auch werden 

Unmanned Aerial Systems für die Erkennung von Naturgefahren oder die geodätische 

Vermessung von Bauwerken, Straßen oder Landstrichen verwendet, um Größenmessungen, 

Lageabweichungen, Massenermittlungen oder Vegetationsmanagement aufzunehmen bzw. 

durchzuführen [46][383]. Die genannten Anwendungen basieren alle auf dem Prinzip der 

Photogrammetrie, bei der aus dem aufgenommenen Bildmaterial eine texturierte Punktwolke 

entsteht [132]. Auf diese werden die Bilder angewandt und so entsteht eine Art realitätstreue 

Ansicht der aufgenommenen Landstriche oder Bauwerke, an der Lageabweichungen oder 

Veränderungen der Sollfläche erkennbar sind [206]. Auch werden neben reinen 

Bildaufnahmen (thermische) Aufnahmesysteme wie Wärmebildkameras oder Laser verwendet 

[311]. Bei der Anwendung für Bauwerke, insbesondere für Brücken, zeigt sich eine Dominaz 

des Werkstoffs Beton [162]. Das liegt bei Bauwerken wie Türmen oder Tunneln an der 

Einfachheit der Bauweise [56]. Wenn Brücken mittels UAS untersucht werden, sind diese 

derzeit ebenfalls nur aus Beton, weil diese den Großteil der Straßenbrücken ausmachen, eine 

eher einfache und simple Bauweise bzw. Oberfläche mit großflächigen Bauteilen aufweisen 

sowie eher wenige und dabei recht ähnliche Schädigungen wie Risse oder Riesnester 

aufweisen [100][345]. Da Stahlbrücken komplexerer Bauweise sind und eher Unikatcharakter 

aufweisen, stellt sich die Befliegung mittels UAS und bildbasierte Schadensauswertung an 

dieser Bauweise als schwierig heraus [244]. [38][95][265][344] 

Neben dem UAS gibt es einige Hilfsmittel im aktuellen Forschungs- und Anwendungsfeld, 

welche die Bild- bzw.  Datenerfassung auch auf andere Weise ermöglichen [162]. So werden 

beispielsweise bei einigen Inspektions-Apps für die Brückeninspektion Tablets oder Handys 

verwendet, um die Bilder direkt aufnehmen und Schäden daran verzeichnen zu können [335]. 
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Der Prüfer befindet sich dabei jedoch wie gewohnt am Gebäude, um die Fotos aus der Nähe 

aufnehmen zu können. Um alternativ Bilder, und besonders Laserscandaten, aufnehmen zu 

können, gibt es marktfertig ein tragbares System, das ähnlich eines Rucksacks vom Prüfer 

angezogen wird. Mit diesem bewegt sich der Prüfer am Bauwerk entlang, während dieses 

mittels Laserscan und Kamera für die anschließende photogrammetrische Modellbildung 

aufgenommen wird [245]. Für den Innenraum von Brückenhohlkästen oder 

Ausnahmesituationen wie einsturzgefährdete Bauwerke gibt es Roboterhunde, welche 

ebenfalls mit einer 360-Grad-Kamera sowie einem Laserscanner ausgestattet sind und 

ferngesteuert das Bildmaterial aufnehmen können [384]. Diese besonderen Roboter kosten 

derzeit jedoch ca. 75.000 US Dollar [259]. Im Bereich des Kanalbaus wird an Robotersystemen 

geforscht, welche mit einer Sensorkombination aus  Mehrkamerasystemen und 3D-

Ultraschallscanner ausgestattet sind, um die Kanalinnenwände aus Beton auf Risse und 

Fugenveränderung hin zu untersuchen [117]. Oft sind es nicht Bildaufnahmen, sondern 

Laserdaten, welche vor allem für Betonbauwerke eingesetzt werden. So können Lasersysteme 

den Hammerschlagtest im Betonbau durchführen, um Fehlstellen durch 

Resonanzschwingungen zu untersuchen [17]. [186][228][269]  

In einem weiteren Schritt im technologischen Fortschritt sollen nicht nur die Bauwerke oder 

Landstriche photogrammetrisch aufgenommen und dargestellt werden, es sollen auch die 

Abweichungen bzw. Schädigungen mit Hilfe von automatischen Algorithmen erkannt werden, 

was in der Automobilindustrie, aber auch bei Betonbauwerken, bereits in der Praxis umgesetzt 

wird [299]. Bei Stahlbrücken wiederum ist diese Automatisierung derzeit nur für großflächige 

Schäden wie Korrosion oder abplatzende Beschichtung möglich [108][140]. Detaillierte Erken-

nungen funktionieren derzeit nur unter Laborbedingungen [140]. Aufgrund des geringen Kon-

trasts zwischen Oberfläche und Riss im Stahlbrückenbau, im Vergleich zu Betonoberflächen, 

machen auch Verschattungen auf dem Bildmaterial das Erkennen von Abnormalien mittels 

Algorithmus bzw. maschinellen Lernens schwierig [233]. Zudem sind diese Konstruktionen 

feingliedriger und unikaler als Betonbrücken [167]. Eine vollständig automatisierte Scha-

denserkennung ist bei Stahlbrücken folglich bisher nicht umsetzbar, weswegen in dieser Arbeit 

eine händische Durchsicht durch einen Prüfingenieur vorgesehen ist. [152][187][282] 

Hinzu kommt, dass eine Prüfung mittels UAS nach DIN 1076 derzeit kein anerkanntes 

Prüfverfahren darstellt und folglich nur als visuell unterstütztendes Hilfsmittel bei einfachen 

Prüfungen und Bauwerksüberwachungen eingesetzt werden darf [69]. Dahingegen hat der 

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) eine Richtlinie für die „Inspektion von Anlagen und Gebäu-
den mit UAV (Flugdrohnen)“ [367] als Leitfaden für dieses Anwendungsgebiet veröffentlicht 

(siehe Kapitel 2.4.3). Diese Richtlinien ergänzt bestehende Instandsetzungsrichtlinien um den 

Aspekt des UAS und ist ein weiterer Grund für den erhöhten Einsatz von UAS für Schadenser-

kennungen bei Bauwerken wie industriellen oder technischen Anlagen, Strommasten, Wind-

rädern oder Silos im Gegensatz zu stählernen Brücken. [336][367] 
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2.5.2 Automatisierte Schadenserkennung  

Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) ist es derzeit bereits einfach möglich, bestimmte Ob-

jekte wie Gesichter oder PKW auf Bild- bzw. Videomaterial automatisch erkennen und analy-

sieren zu lassen [330]. Dieses Prinzip funktioniert mithilfe von Algorithmen, welche über das 

Klassifikationskonzept bestimmte Analysen automatisch durchführen können. Dieses Prinzip 

wird ‚Maschinelles Lernverfahren’ genannt. Für die Anwendung von automatisierter Erken-
nung bzw. die Analyse bestimmter Objekte oder Schadenstypen, welche für diese Arbeit von 

Bedeutung sind, kommen insbesondere sogenannte ‚Neural Networks‘ (neuronale bzw. fal-
tende Netze) zum Einsatz (siehe Abb. 2.17). Im allgemeinen Sprachgebrauch werden diese 

auch ‚Künstliche Intelligenz‘ oder ‚Deep Learning‘ genannt. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist 

das notwendige Training mit sehr großen Datenmengen, welche manuell von Experten erzeugt 

bzw. entsprechend annotiet (= markiert bzw. definiert) werden müssen, um die Lerngrundlage 

für das neuronale Netz zu bilden. Für Stahlschäden sind Annotationen händische Markierun-

gen von fehlerhaften Stellen in Bilddateien z.B. von Rost oder Rissen (siehe Abb. 2.18). 

[140][148][166][190][212]  

 
Abb. 2.17: Verarbeitungsschritte der Bildanalyse ([140], S. 27) 

Automatisierte Schadenserkennung ist in anderen Bereichen des Baugewerbes als auch in 

der Industrie bereits im Einsatz. Besonders bei Betonbauteilen ist die Erkennung aufgrund der 

wenigen unterschiedlichen Schadensmechanismen fortgeschritten [47]. Auch bei der Inspek-

tion vom Inneren von Kanalsystemen aus Betonrohren werden Kamerasysteme mit nachge-

schalteten Deep Learning-Verfahren zur Erkennung von Rissen im Beton verwendet [118]. In 

der Automobilindustrie ist der Einsatz ebenfalls gut möglich, weil es sich auch hier um nur 

wenige und immer sehr ähnliche Schädigungen in der Lackierung der PKW handelt. Bei einem 

praxiserprobten System fährt das PKW dabei durch einen Tunnel, wo seine Oberfläche ge-

scannt wird [299]. Dieses Verfahren funktioniert auch ohne das zuvor beschriebene Verfahren 

der Photogrammetrie, sondern rein über die optische Betrachtung. [119][242][308] 
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Durch den Unikatcharakter von Stahlbrücken sind diese Verfahren für die diversen und sehr 

differenten Schäden im Stahlbrückenbau derzeit noch nicht geeignet. Die Schäden an Stahl-

brücken begrenzen sich nicht nur auf Risse oder Kiesnester wie im Betonbau. Hier gibt es 

fehlende, lockere oder korrodierte Verbindungsmittel, verschiedene Arten und Ausprägungen 

von Korrosion, haarfeine Risse in Schweißnähten, abgeplatzte Beschichtung und vieles mehr, 

was eine zuverlässige automatisierte Erkennung bisher erschwert hat. Erste Versuche haben 

diesbezüglich in der Forschung jedoch stattgefunden. Dabei muss die automatisierte Erken-

nung sowohl die Lokalisation eines Schadens als auch die Schadensart klassifizieren können. 

Ein zweistufiges Verfahren soll dabei helfen, auf dem Bildmaterial zunächst die relevante stahl-

bauliche Struktur zu erkennen. In der zweiten Stufe sollen anschließend innerhalb der erkann-

ten stahlbaulichen Struktur die Unregelmäßigkeiten wie Korrosion, Risse, Beschmutzungen 

oder fehlerhafte Verbindungsmittel erkannt werden. Eine weitere Schwierigkeit ist die variie-

rende Abbildungsgröße durch den UAS-Flug. Abstand zum Objekt, Lichtverhältnisse und Qua-

lität variieren bei dem Bildmaterial stark. [140] 

 
Abb. 2.18: Annotierung von korrodiertem Verbindungsmittel (l.) und Rissen in Stahl (r.) ([140], S. 93) 

In [140] konnten erste Erkennungen von Schäden wie Korrosion ab einer Größe von 1 cm² 

oder abgeblätterte Beschichtung dieser Größe stattfinden. Auch Verschmutzungen wie Moos, 

Graffiti oder Vogelkot sowie Risse ab 0,5 mm Rissweite können unter Laborbedingungen au-

tomatisiert erkannt werden (siehe Abb. 2.19).  

 
Abb. 2.19: Automatische Erkennung von Korrosion (l.) und Blasen in der Beschichtung (r.) ([140], S. 96) 
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Die automatisierte Schadenserkennung an aufgenommenem Bildmaterial würde für die Brü-

ckenprüfung im Allgemeinen und das in dieser Arbeit zu entwickelnde Bewertungskonzept im 

Speziellen eine erhebliche Arbeitserleichterung und Qualitätsverbesserung auf allen Ebenen 

darstellen. Der maßgebliche Zeitaufwand für eine Brückenprüfung liegt besonders in der Be-

trachtung der Brücke bzw. des Bildmaterials und der dabei stattfindenden Schadenssuche und 

-analyse (siehe Kapitel 6.2.1). Könnte ein neuronales Netz bzw. eine Künstliche Intelligenz 

zumindest eine Voranalyse vom Bildmaterial der Brücke durchführen bzw. eine Vorauswahl 

der vorhandenen Schäden an der Brücke treffen, könnte ein Prüfingenieur eine höhere Anzahl 

von Brücken in derselben Zeit prüfen (siehe auch Kapitel 6.4 und 7.2). Daher ist es wichtig, 

diese Möglichkeit, sobald die automatische Erkennung durch neuronale Netze für stählerne 

Schäden weit genug entwickelt ist, als grundlegende Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeit für 

das hier zu entwickelnde Verfahren zu sehen.   

Da jedoch die Qualität zur automatisierten Schadenserkennung zum Zeitpunkt dieser Arbeit 

nicht von ausreichender Qualität und noch sehr grob ist [140], wird das hier zu erarbeitende 

Konzept mit einer händischen Schadenserkennung, welche vom Prüfer anhand des aufge-

nommenen Bildmaterials erfolgt, erstellt. Die Methodik dieser Arbeit wird jedoch so konzipiert, 

dass eine Erweiterung durch eine automatisierte Schadensanalyse mithilfe von neuronalen 

Netzen vorgesehen und für eine Implementierung dieser vorbereitet ist, sodass sich der Nut-

zen des Konzeptes mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz noch einmal stark erhöhen 

kann. 

2.5.3 Kamera- und Fototechnik  

Kamera 

Es gibt diverse Kameratypen wie Kompakt-, Bridge-, Spiegelreflex- sowie spiegellose System-

kameras, welche sich in ihrer Funktionsweise und Ausstattung unterscheiden. Sind Objektiv 

und Blitz fest im Gehäuse eingebaut, handelt es sich um Kompakt- oder Bridgekameras. Spie-

gelreflex- und Systemkameras können verschiedenste Objektive oder Blitze extern anschlie-

ßen. [31] 

Abgeleitet vom Namen, befindet sich im Inneren einer Spiegelreflexkamera ein Spiegel. 

Schaut der Fotografierende durch den Sucher, tritt durch das Objektiv bzw. die Linse Licht, 

welches auf ebendiesen Spiegel fällt. Dort wird es reflektiert und mithilfe eines Prismas in den 

Sucher, oder Okular, geleitet. Bei Betätigung des Auslösers klappt der Spiegel hoch, das Licht 

erreicht den dahinterliegenden Sensor. Der verwendete Sensor dieserart Kamera ist in zwei 

Größen möglich: 24 x 36 mm für Vollformat bzw. Kleinbild und ca. 15 x 23 mm als Advanced 

Photo System Classic (APS-C) bzw. Crop. Diese Werte können jedoch je nach Hersteller va-

riieren. Dieserart Vollformat-Sensoren sind kostspieliger als die der Kompaktkameras, jedoch 

weisen sie geringeres Bildrauschen, eine höhere Lichtempfindlichkeit sowie einen größeren 

Kontrastumfang (das Verhältnis zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt) auf. Der 

Grund dafür ist, dass sich auf einem größeren Sensor größere und eine höhere Zahl Pixel 

befinden. [12][31][143]  
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Bei einer spiegellosen Kamera gelangt das Licht jederzeit zum Sensor, da kein Spiegel vor-

handen ist. Der Fotografierende kann dabei durch den digitalen Sucher jederzeit das Bild se-

hen, das der Sensor bei Knopfdruck aufnehmen wird. Durch den fehlenden Spiegel handelt es 

sich hier um eine kompaktere Bauweise, was der Grund für die Namensgebung der Kompakt-

kamera ist. Hier ist die Sensorgröße circa 6,2 x 8,3 mm (siehe Abb. 2.20). [12][143][251] 

 

 
Abb. 2.20: Funktionsweise von Spiegelreflex- und spiegelloser Kompaktkamera [251]  

Bei einer UAS-unterstützten Bauwerksinspektion ist eine Kamera mit ausreichender Bildqua-

lität essentiell, da aus einer Entfernung von bis zu zwei Metern bspw. feine Rissschäden auf 

dem Bildmaterial zu erkennen sein müssen. Da Spiegelreflex- oder Kompaktkameras über den 

zuvor genannten größeren Sensor verfügen, nehmen diese grundsätzlich Bildmaterial besse-

rer Qualität auf. Aus diesem Grund wird für das hier geplante Verfahren eine solche Kamera 

gewählt. Neben diesen Eigenschaften ist die Brennweite für die Bildaufnahmen von stählernen 

Brückenteilen essentiell. Je größer der Blickwinkel einer Kamera ist, desto mehr kann die UAS-

unterstützte Aufnahme vom Bauwerk ablichten und als Analysematerial zur Verfügung stellen. 

Objektiv 

Da ein Objektiv an Spiegelreflex- oder Kompaktkameras extern angeschlossen werden muss, 

ist hier die richtige Auswahl ebenfalls essentiell für die finale Bildqualität. Ein Objekt besteht 

aus multiplen Linsen. Die genaue Anzahl kann je nach Objektiv variieren. Durch das Zusam-

menspiel der verschiedenen Charakteristiken der einzelnen Linsen wirken sie wie eine Sam-

mellinse, durch die die eintreffenden Lichtstrahlen gebrochen werden und anschließend in ei-

nem Punkt, dem Brennpunkt, zusammenkommen (siehe Abb. 2.21). Einige der Linsen dienen 

gleichzeitig der Fokussierung. Ihr Abstand zum Sensor kann je nach Entfernung des zu foto-

grafierenden Objekts variiert werden. Dementsprechend ist auch die Entfernung, in welcher 

die Motive scharf gestellt werden können, variierbar. [12]  
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Abb. 2.21: Systemskizze zur Erklärung von „Brennweite“ und „Brennpunkt“ (‚F‘) [249]  

Brennweite 

Das wesentlichste Merkmal eines Objektivs ist die Brennweite. Dabei handelt es sich um die 

Distanz zwischen dem Linsenmittelpunkt sowie dem Brennpunkt (siehe Abb. 2.21). Auf einer 

Fotografie wird mehr Inhalt abgebildet, je kleiner die Brennweite des Objektivs ist. Das heißt, 

der Blinkwinkel für den Betrachter wird größer. Abb. 2.22 dient der Verdeutlichung dieses Prin-

zips. Es sind Bildaufnahmen mit Brennweiten von 18 mm, 24 mm sowie 35 mm dargestellt, 

welche von derselben Aufnahmeposition gemacht sind. Mit zunehmender Brennweite wird das 

aufgenommene Motiv größer. Da sich jedoch der Blinkwinkel pro Fotoaufnahme reduziert, wird 

ein immer geringerer Anteil des Motivs abgebildet. Eine Brennweite von 50 mm entspricht in 

etwa dem Blinkwinkel des menschlichen Auges, weswegen Objektive mit dieser Brennweite 

als Standardobjektiv gelten. Objektive mit geringeren Brennweiten werden Weitwinkelobjektiv 

genannt und meist für Landschaftsaufnahmen genutzt. Für weit entfernte Motive wie beispiels-

weise Tiere sind sogenannte Teleobjektive sinnvoll, da sie eine Brennweite größer als 50 mm 

haben. [170] 

Objektive mit nur einer unveränderlichen Brennweite werden Festbrennweitenobjektive ge-

nannt. Optische Qualität und Lichtstärke sind hier optimal, da die Objektive nur für diese Brenn-

weite konstruiert sind. Dagegen kann bei Zoomobjektiven die Brennweite stufenlos eingestellt 

werden, ein Wechsel des Objektivs ist hier nicht vonnöten. Durch diese Flexibilität leiden je-

doch die Lichtstärke sowie die Qualität der Bildaufnahmen. Die Größe des Blinkwinkels, wel-

cher eine Kamera bietet und für die Aufnahme von Bauwerksbereichen wichtig ist, ist nicht 

allein von der soeben erklärten Brennweite abhängig. Die bereits oben erwähnte Sensorgröße 

ist ebenfalls ein Indikator für die Größe des Blinkwinkels. Je kleiner der Sensor ist, desto klei-

ner ist der aufnehmbare Bildausschnitt. [12][170]  

Zusätzlich ist die sogenannte Bodenauflösung (Ground Sample Distance = GSD) von Bedeu-

tung. Sie beschreibt, wie viele Zentimeter des aufgenommenen Motivs pro Bildpixel dargestellt 

werden. Dieses Wissen ist wichtig, um den (Flug-) Abstand zum aufzunehmenden Objekt zu 

ermitteln. Um beispielsweise Stahlrisse erkenne zu können, ist ein GSD von 0,02 cm/pixel (1 

Pixel = 0,04 mm²) sinnvoll. Das menschliche Auge hat im Vergleich dazu beispielsweise bei 

einem Abstand von einer Armlänge (63,5 cm) ein GSD von 0,1 mm. [142][287][352]  
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Abb. 2.22: Bildaufnahmen mit Vollformatkamera; 18, 24, 35 mm Brennweite (von links nach rechts) ([25], 

S.26) 

Auf Abb. 2.23 ist dargestellt, dass die mit einem APS-C-Sensor aufgenommene Fotografie 

lediglich einen Ausschnitt der mit einem Vollformat-Sensor aufgenommenen Fotografie abbil-

det. Ausschnitte von Aufnahmen mit einer Vollformatkamera sind größer (siehe Abb. 2.23, 

r.o.), wohingegen die der APS-C-Kamera abgeschnitten sind (siehe Abb. 2.23 , r.u.). Objektiv 

sowie Brennweite variieren bei diesen Aufnahmen nicht. 

 

Abb. 2.23: Bildausschnitte bei Verwendung eines Vollformat- (l. + r.o.) und APS-C- Sensors (l. + r.u.) 
(l.:[365]; r.: nach [25], S.27) 

Wegen dieser Differenz zwischen Vollformat- und APS-C-Kameras gibt es Umrechnungsfak-

toren bzw. Formatfaktoren. Die auf einem Objekt angegebene Brennweite bezieht sich stets 

auf das Vollformat. Da ein Objektiv ebenfalls auf Kameras mit APS-C-Sensor verwendet wer-

den kann, gibt der Formatfaktor an, welchem Wert das Objektiv bzw. die Brennweite bei einer 

Vollformatkamera entspricht. Durchschnittlich liegt der Formatfaktor zwischen 1,5-1,6. Das be-

deutet, wird beispielsweise ein 35 mm-Objektiv in Kombination mit einer APS-C-Kamera und 
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einem Formatfaktor von 1,6 verwendet, würde der Bildausschnitt genauso groß sein als wenn 

mit einer Vollformatkamera und einem 56 mm-Objektiv gearbeitet werden würde. [170] 

Lichtstärke  

Die maximale Blendenöffnung ist das Maß einer weiteren Eigenschaft eines Objektivs. Je wei-

ter die Blende eines Objektivs öffnen kann, desto mehr Licht gelangt ins Objektiv und desto 

größer ist die Lichtstärke. Wird bei nicht optimalen Lichtverhältnissen fotografiert, beispiels-

weise unter Brücken, zwischen zwei Nebenträgern oder in Nähe der Auflager, ist ein lichtstar-

kes Objektiv essentiell. [12][170] 

2.6 Voxelisierung von Objekten 

Für die Befliegung eines Bauwerks mit einem UAS und anschließender Bewertung des kon-

struktiven Zustands ebendieses ist eine strukturierte Aufnahme bzw. Einteilung des Bauwerks 

und die Zuordnung des Bildmaterials zum jeweiligen Bauteil notwendig. Die Herausforderung 

hier liegt vor allem in der Fluggerätetechnik und -navigation sowie in der anschließenden Da-

tenauswertung [133]. Welchen Einfluss ein detektierter Schaden auf die Konstruktion hat, ist 

nicht nur von der Art des Schadens selbst abhängig, sondern auch von der Lage innerhalb der 

Gesamtkonstruktion. So ist oberflächliche Korrosion am Obergurt des Hauptträgers in der 

Mitte der Spannweite aufgrund der Druckbeanspruchung weniger besorgniserregend als wenn 

diese im Anschlussbereich zwischen Haupt-, Nebenträger und Deckblech auftritt. [140] 

Um diese Ortsinformationen zu erhalten, dient eine Art 3D-Modell des Bauwerks als Grund-

lage. Dieses Modell wird in den meisten Fällen mittels 3D-Laserscanner als Punktwolke er-

zeugt. Das daraus erzeugte Modell dient der Orientierung am Bauwerk, ähnlich einer Karte. 

3D- bzw. terrestrische Laserscanner sind optische Messgeräte, welche eine Oberfläche hoch-

auflösend und berührungslos abtasten. Dabei werden synchron sowohl Vertikal- und Horizon-

talwinkel als auch die Entfernung des Geräts erfasst und infolgedessen die räumlichen 3D-

Koordinaten berechnet. Die Oberfläche wird dann als eben beschriebene 3D-Punktwolke ab-

gebildet. Moderne terrestrische Laserscanner verfügen über einen GNSS-Empfänger (Global 

Navigation Satellite System; globales Satellitennavigationssystem), mit dessen Hilfe die digi-

talisierte Oberfläche mit globalen Koordinaten verknüpft werden kann. Aber auch mithilfe von 

GPS-Koordinaten des mittels UAS aufgenommenen Bildmaterials kann eine Punktwolke er-

zeugt werden. [140][264] 

Da die generierte Punktwolke zunächst wenig Aussagekraft hat, aufgrund fehlender Verknüp-

fung der der einzelnen Punkte untereinander, ist eine Verbindung der Punkte im Raum mit 

Flächen- und Volumeninformationen durch Modellrechnungen erforderlich [141]. Um eine 

Punktwolke zu generalisieren gibt es diverse Clustermethoden wie beispielsweise das soge-

nannte Polygonmodell, welches der Punktwolke Flächeninformationen in Form von Dreiecken 

zuordnet [134]. Dieser Vorgang ist jedoch sehr rechenintensiv, weswegen eine volumenhafte 

Modellierungsmethode gebräuchlicher ist. Dabei werden regelgeometrische Elemente wie 

Ebenen, Quader, Kugeln, Zylinder oder Kegel in die Punktwolke eingepasst. Darunter fallen 

diverse Verfahren wie u.a. die sogenannte Medianteilung, die gleichmäßige Teilung oder die 

Teilung in Hauptkomponenten. Die Voxelisierung, als ein weiteres Verfahren, bildet hierbei bei 
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Modellierungsmethode mit dem geringsten Rechenaufwand. Dabei wird die Punktwolke in 

gleichgroße Würfelstrukturen, sogenannte Voxel, gerastert und die abgebildete Oberfläche 

bzw. das abgebildete Bauwerk vereinfacht dargestellt. Ein Voxel ist die dreidimensionale Va-

riante eines Pixels und das kleinste Element in einem dreidimensionalen Raum. Bei der Vo-

xelisierung findet folglich eine Umwandlung eines physischen Objekts in eine Vielzahl von Vo-

xeln statt [128]. Dieses Verfahren erlaubt es computergestützten Systemen, reale Umgebun-

gen oder Objekte auf digitale Weise darzustellen und zu erfassen und Datenwerte an beliebi-

ger Stelle eines dreidimensionalen Objektraumes zu erlangen [262]. Die Größe eines einzel-

nen Voxels beeinflusst dabei den Detaillierungsgrad der Darstellung des gescannten Objekts 

(siehe Abb. 2.24). [140][144][213][276]  

 
Abb. 2.24: Detaillierungsgrad der Voxelisierung am Beispiel eines Hasen ([141], S.54) 

Nur in Bereichen der 3D-Punktwolke, welche Strukturen abbilden, werden Voxel generiert. Es 

findet eine Überprüfung statt, ob sich Punkte in einem Voxel befinden, welche dem Bauwerk 

zuzuordnen sind. Diese 3D-gerasterten Volumenkörper bilden abschließend das Bauwerk ab. 

Das Ergebnis der Voxelisierung ist eine Art von dreidimensionaler Karte bzw. Darstellung und 

erfordert erheblich weniger Speicherplatz für die Modellrechnungen als die ursprüngliche 

Punktwolke oder ein übliches 3D-Modell. Des Weiteren kann die Voxelisierung als Referenz-

system für weitere Berechnungen wie beispielsweise automatisierten Flugrouten dienen. Da-

bei wird die Flugroute innerhalb der Voxel geplant. Auch können mithilfe von Künstlicher Intel-

ligenz (KI) Hindernisse bei der automatisierten Flugroutenplanung erkannt werden [262]. Im 

Falle einer UAV-basierten Bauwerksbefliegung ist es sinnvoll, die Kantenlänge eines Voxels 

entsprechend der Außenmaße des Fluggeräts zu bestimmen (siehe Abb. 2.25). [140][145] 

[147][375]  
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Abb. 2.25: Einflusses von UAS-Abmessungen auf die Voxelgröße, hier beispielhaft 60 cm Kantenlänge 

([140], S. 66) 

Eine automatisierte Flugroutenplanung ist nicht nur mithilfe von Voxeln möglich, sondern auch 

mit den GPS-Koordinaten des UAS. Die Planung erfolgt in diesem Fall manuell, während die 

Befliegung durch das GNS-System anschließend automatisiert funktioniert [219]. Auch das 

Prinzip der Photogrammetrie erlaubt eine Routenplanung anhand des erzeugten Bildmodels 

[133]. [11][146] 

In der vorliegenden Arbeit ist die Strukturierung des Bauwerks sowie die Verknüpfung des 

aufgenommenen Bildmaterials zu den entsprechenden Stellen des zu betrachtenden Objekts 

von übergeordneter Wichtigkeit. Dafür können neben Voxeln auch schlicht GPS-Daten in Form 

von x-, y- und z-Koordinaten oder andere Segmentierungen wie die Einteilung in grobe Berei-

che oder Bauteile gewählt werden [50]. Diese Varianten sind jedoch nicht so strukturiert und 

übersichtlich wie die geometrische Einteilung in Voxel. Da der Prüfingenieur am voxelisierten 

Brückenmodell statische Einschätzungen und die Bewertung der Einzelschäden vornehmen 

soll, ist eine simples, anschauliches sowie handhabbares System essentiell. Der Prüfer kann 

seine digitale Prüfung durch die Voxelisierung Stück für Stück bzw. Voxel für Voxel durchfüh-

ren. Zudem erlaubt die Voxelisierung eine völlig neue Anwendungsmöglichkeit für die Bau-

werksbewertung. Die Voxel bilden die Grundlage des in dieser Arbeit erzeugten neuartigen 

Bewertungsverfahrens. Neben dem positiven Effekt auf die Rechen- bzw. CPU-Leistung im 

Vergleich zu üblichen Punktwolken oder 3D-Modellen, bietet die Voxelisierung ebenfalls die 

Möglichkeit einer automatisierten Flugroutenplanung, welche positiv auf die zukünftige Erwei-

terbarkeit des hier erarbeiteten Systems wirken kann. [195][289] 
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2.7 Anforderungen an das zu entwickelnde Verfahren und For-
schungsbedarf 

Die derzeit in Deutschland angewandte und nach DIN 1076 [69] verpflichtende handnahe Brü-

ckenprüfung zeichnet sich durch ihre zeit- und personalintensive Ausführung aus. Das Prüf-

personal muss jeden Bereich der Brücke genau und handnah begutachten. Die Arbeit ist lang-

wierig und nicht ungefährlich [32]. Es sind Leitern oder technische (Groß-)Geräte wie Brücken-

untersichtgeräte oder Hubarbeitsbühnen für die Arbeit in der Höhe notwendig. Oft müssen 

betroffene Straßen teilweise oder ganz gesperrt werden, um die Hubsteiger für ihren Einsatz 

platzieren zu können [51]. Die nach Norm vorgeschriebenen Prüfungen finden in großen zeit-

lichen Abständen von drei bzw. sechs Jahren statt. In dieser Zeit können Schädigungen am 

Bauwerk fortschreiten und schlimmstenfalls zu massiven Folgen für die Tragfähigkeit der Brü-

cke führen. Die Prüfung selbst als auch das Bewerten eines gefundenen Einzelschadens ist 

ferner ein subjektives Unterfangen und von der Erfahrung und dem Grad der Akribie des Prü-

fers abhängig. Schäden aus dem jeweils alten Prüfbericht sollen bei einer Prüfung wiederge-

funden und neu bewertet werden. Eine Fotoaufnahme eines Schadens ist nicht verpflichtend 

und auch die Beschreibung einer Schadensverortung kann in der Auswertesoftware SIB Bau-

werke [387] nur grob erfolgen. So kann nicht gewährleistet werden, dass ein bekannter Scha-

den wiedergefunden und für die aktuelle Prüfung neu bewertet wird. Es fehlt eine sichere Ver-

ortung der einzelnen Schäden. Der aktuelle Schadenskatalog [300], welcher dem Prüfpersonal 

eine Grundlage für die Bewertung der Einzelschäden bietet, ist mit über 1.500 Schadensbei-

spielen sehr lang, umfangreich und komplex. Durch die bauteilbasierte Sortierung doppeln 

sich die Schadensbeispiele in hohem Maße, was zu keiner komfortablen Handhabbarkeit des 

Katalogs für den Prüfer führt. Die Bewertungen sind in den meisten Fällen nicht vollständig 

vorgegeben, sodass auch hier viel Spielraum für den Prüfer in Abhängigkeit seiner Erfahrung 

und Einschätzung bleibt. Eine subjektive Vergleichbarkeit geht dabei verloren. Der aktuelle 

Bewertungsalgorithmus nach RI-EBW-PRÜF [303] errechnet eine gesamtheitliche Bauwerks-

note, welche im Prinzip abhängig ist von dem schlimmsten Schaden am Bauwerk. Dieser eine 

Schaden besitzt alle Dominanz für die Endbewertung. Wird dieser bei der nächsten Prüfung 

wegen der zuvor genannten Gründe nicht wiedergefunden, würde sich die Bewertung dieser 

Brücke fälschlicherweise erheblich verbessern. Der Einfluss von dem Umfang bzw. der Scha-

densanzahl insgesamt ist hingegen marginal. Die Gesamtbewertung spiegelt somit nicht den 

Gesamteindruck eines Brückenzustands wider. Auch andere nationale und internationale Be-

wertungsverfahren zeigen eine unnötige Komplexität bei der Bauwerksbewertung, welche eine 

erhebliche Arbeitsbelastung für das Prüfpersonal darstellt, jedoch diese nicht in der Aussage-

kraft der Endbewertung aufzeigt [156]. [69][114][303]  

Aktuelle Forschung und bestehende Ausarbeitungen behandeln vor allem Monitoringkonzepte 

oder sensorunterstützte Methodiken zur Schadensaufnahme mit Fokus auf Instandsetzungs-

maßnahmen und Eintrittswahrscheinlichkeiten [216][284][320][370]. Die Erkenntnisse sollen 

in der Zukunft ein Monitoring von Brücken zur Regel werden lassen [136]. Das aktuelle Ver-

fahren zu verbessern oder zu vereinfachen ist nicht Teil der Forschung. Ein Monitoring ist zum 

aktuellen Zeitpunkt mit erheblichen Kosten verbunden, welche für Bund, Länder und Kommu-

nen nicht tragbar wären [181][342]. Auch kann und wird in Zukunft nicht jede kleine Brücke 
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eines Landkreises mit einem aufwendigen Sensorsystem zum Monitoring ausgestattet werden 

[173][386]. Aus diesem Grund wird sich auch in mittelferner Zukunft die Prüfpraxis in Deutsch-

land nicht hin zu einem regel- und dauerhaften Monitoring verändern [120][292]. Des Weiteren 

liegt dabei der Fokus auf Betonbrücken, da diese die dominante Bauweise der deutschen Brü-

cke sind. Für die aktuelle Prüfpraxis bedeutet dies jedoch keine Verbesserung [178][309]. Bau-

werke werden derzeit weiterhin in großen zeitlichen Rhythmen kontrolliert, während in der Zwi-

schenzeit verheerende Schäden unbemerkt auftreten bzw. fortschreiten können [138][202]. 

Aus diesem Grund soll eine Methodik erarbeitet werden, welche davor ansetzt und sich spe-

ziell auf Stahlbrücken fokussiert, nah an der aktuellen Prüfpraxis orientiert ist und diese dau-

erhaft vereinfachen und optimieren kann, ohne jede Brücke vollständig mit teurer Sensorik für 

ein dauerhaftes Monitoring ausstatten zu müssen. Die hier zu erarbeitende Methodik soll die 

aktuelle Prüfpraxis auf simple Weise unterstützen, die Arbeitszeit für das Prüfpersonal verkür-

zen und die Prüfintervalle deutlich verringern. [52][62][107][313][382]   

Durch die Befliegung der Brücke mittels UAS soll die zum Teil gefährliche und aufwendige 

Arbeit für den Prüfer erleichtert und reduziert werden. Es findet weniger Verkehrsbehinderung 

durch die fehlenden Besichtigungsgeräte statt [162]. Die Bildaufnahme soll bei der neuen Me-

thodik zum einen der Archivierung des Brückenzustands dienen und zum anderen mithilfe des 

‚Structure from Motion‘-Ansatzes eine grobe Punktwolke der Brücke generieren [241]. Dabei 

handelt es sich um ein mittlerweile gängiges Verfahren, welches in dieser Arbeit nicht mehr 

näher betrachtet wird [314]. Die Punktwolke bildet die Grundlage für eine feste Einteilung und 

Strukturierung des Bauwerks, mithilfe derer letztendlich eine fixe Verortung der Schäden ge-

währleistet werden soll [238]. Dafür soll die Punktwolke in gleich große Quader, sogenannte 

Voxel, eingeteilt werden [197]. Die aufgenommenen Bilddaten werden den entsprechenden 

Voxeln zugeordnet, welche anschließend vom Prüfer durchgesehen und bewertet werden kön-

nen. Durch diese Methodik sollen keine Schäden bei zukünftigen Bauwerksprüfungen mehr 

übersehen werden können. Diese Strukturierung des Bauwerks verlangt die Entwicklung eines 

neuen Schadenskatalog, welcher schadensbasiert arbeitet, kompakt ist und auf die neue gra-

phische Auswertung für Stahlbrücken ausgelegt ist [340]. Subjektivität soll durch feste Bewer-

tungen im Katalog auf ein Minimum reduziert werden. Der anschließende Algorithmus zur Be-

wertung des Bauwerkszustands ist ebenfalls auf Basis des voxelisierten Bauwerks zu erarbei-

ten und soll sowohl gravierende Schäden, die Anzahl der Schäden als auch einen gesamtheit-

lichen Eindruck vom Bauwerk geben. Diese Methodik soll eine häufigere Kontrolle von Brü-

cken realisieren können, das Prüfintervall verkürzen und somit die Entstehung von für das 

Tragwerk gravierenden und zum Teil zu spät oder nicht entdeckten Schäden reduzieren. Die 

regelmäßigere Untersuchung mithilfe des UAS hilft dabei, das Alterungsverhalten der Brücke 

zu überwachen und Instandsetzungen frühzeitig einzuleiten, was ihre Wirksamkeit gleichzeitig 

steigert [327]. Insgesamt sollen sich diese Maßnahmen positiv auf die Stand-, Verkehrs- sowie 

Dauerhaftigkeit eines Brückenbauwerks auswirken. Seine Betriebsfähigkeit und somit durch-

gehende Befahr- bzw. Nutzbarkeit wird somit sichergestellt und Sperrungen aufgrund von gro-

ßen Sanierungsarbeiten oder gar Tragfähigkeitsverlusten vorgebeugt. Dadurch sollen die Kos-

ten von großen Instandsetzungsarbeiten reduziert werden. [139][140][244][305] 
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Die Erarbeitung dieses neuen Systems beschränkt sich auf die Betrachtung von stählernen 

Brücken mit orthotropen Fahrbahnplatten mittlerer Spannweite bis 100 m.  
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3 Untersuchung flugtauglicher Bereiche von or-
thotropen Platten 

An dieser Stelle soll mittels optischer und grafisch-geometrischer Analysen untersucht werden, 

welche Bereiche einer orthotropen Fahrbahnplatte mit einem Unmanned Aerial System (UAS) 

beflogen und somit inspiziert werden können, um auf diese Weise den Prüfingenieur bei der 

Bauwerksprüfung zu unterstützen, indem das UAS die Bildaufnahmen der Brücke generiert. 

Dafür sind sowohl Untersuchungen hinsichtlich der passenden Brennweite und Sicherheitsab-

stand des UAS notwendig als auch eine vorgeschaltete konstruktive Analyse der stählernen 

Brückenkonstruktion. Es soll untersucht werden, welche Stellen an der Brücke als neuralgisch 

zu betrachten sind, weil dort stets Spannungsspitzen zu erwarten sind, und welche Bauteile in 

Bezug auf den Lebenszyklus einer Brücke von besonderer Wichtigkeit sind. Abschließend wird 

untersucht, ob ebendiese Stellen, aber auch das gesamte Bauwerk, mit der ausgewählten 

Kameratechnik, dem nötigen Sicherheitsabstand zum Bauwerk und den Eigenarten der Bau-

weise der orthotropen Platte sinnvoll inspiziert werden kann. Dabei bauen Kapitel 3.2 sowie 

3.3 bauen auf [25] auf. Im letzten Schritt werden Verallgemeinerungen untersucht und in einem 

Exceltool zusammengestellt, sodass vor einer Brückeninspektion zunächst überprüft werden 

kann, wie viel Prozent von dem zu untersuchenden Bauwerk mittels UAS beflogen und gleich-

zeitig inspiziert werden kann.  

3.1 Bauwerksanalyse 

3.1.1 Schädigungsrelevante Bereiche an Stahlbrücken 

Um zu erarbeiten, an welchen Bauteilen und Bereichen von stählernen Brücken mit orthotroper 

Fahrbahnplatte die häufigsten Schäden durch verkehrsinduzierte Belastung entstehen, soll an 

dieser Stelle eine qualitative Betrachtung der allgemeinen Brückenkonstruktion und des nor-

mativen Nachweises dieser durchgeführt werden. Die hier relevanten Brücken fallen dabei in 

die Größenkategorie von 55,00 m bis maximal 100 m Länge und ca. 15 – 20 m Breite. Es 

handelt sich um zweispurige Balken- und Bogenbrücken mit orthotroper Fahrbahnplatte, um 

die Ergebnisse anschließend mit den später im Kapitel stattfindenden Untersuchungen ver-

gleichen zu können. Die Betrachtung soll die aus Literatur bekannten Schadstellen der or-

thotropen Platten (siehe Kapitel 2.3) aufnehmen und bestätigen. Zudem soll eine Systematik 

von den am meisten belastetsten Bauteilbereichen erarbeitet werden. 

Literatur wie ([125], S.2), [362] oder [127] beschreiben bekannte Bereiche für typische Schä-

digungen an Stahlbrücken, vor allem Rissschäden. Dabei handelt es sich um die sogenannten 

Schäden der Kategorien 1 bis 4. Diese sollen an dieser Stelle zusammengetragen und quali-

tativ verifiziert werden. Zudem sollen die Ergebnisse bei der anschließenden geometrischen 

Analyse der Brücke unterstützen, wenn es darum geht, ob ein schadenskritischer Bereich auch 

mittels UAS per Kamera aufgenommen werden kann. Das Ziel ist, eine Regelmäßigkeit für die 

Lage der Spannungsmaxima herauszuarbeiten, um diese in die geometrische Analyse sowie 

die algorithmische Auswertung im Weiteren (Kap. 3.2 und Kap.5.3) einfließen zu lassen. 
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Heutzutage werden Brücken stets mittels Finite Elemente Methode (FEM) konstruktiv nachge-

wiesen. Dafür gibt es u.a. normative Vorgaben wie beispielsweise EC 0 [81], EC 1 [82] sowie 

EC 3 [86], wonach das Tragwerk im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Gebrauchstaug-

lichkeit belastet und nachgewiesen wird. Der Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) beschreibt 

die Sicherheit von Personen und/oder die Sicherheit des Tragwerkes. Im Grenzzustand der 

Tragfähigkeit ist das Versagen durch übermäßige Verformungen, durch Materialermüdung so-

wie den Verlust der Lagesicherheit des Tragwerks nachzuweisen. Beim Grenzzustand der 

Gebrauchstauglichkeit (GZG) werden Zustände betrachtet, die die Funktion des Tragwerks 

unter üblichen Gebrauchsbedingungen oder aber das Wohlbefinden der Nutzer oder das Er-

scheinungsbild betreffen. Die Nachweise werden gegen Verformungen, Verschiebungen oder 

Schwingung geführt. Dabei werden Unsicherheiten, welche aus dem System oder den Mate-

rialien entstammen können, oder der Tatsache, dass alle veränderlichen Lasten nicht zeit-

gleich auftreten, durch Kombinationsbeiwerte ψ𝑖 abgedeckt. Der Kombinationsbeiwert ψ𝑖 
hängt jeweils von den zu untersuchenden Grenzzuständen ab. Mit unterschiedlichen Lastmo-

dellen, z.B. aus EC 1 [82] (siehe Abb. 3.1), und zugehörigen Regelungen wird versucht, die 

üblichen Verkehrssituation (d.h. Straßenverkehr auf jedem Fahrstreifen) normativ bei Entwurf, 

Berechnung und Bemessung zu berücksichtigen. [16][81][83]  

 

Abb. 3.1: Beispielhafte Laststellung (LM 1) auf einer Bogenbrücke nach Eurocode (EC) 1 [82] 

EC 0 [81] beschreibt drei repräsentative Werte einer Einwirkung 𝑄𝑘, die allgemein bei einer 

Tragwerksbemessung anzusetzen sind. Für die Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeits-

nachweise der Grenzzustände mit nicht umkehrbaren Auswirkungen wird der Kombinations-

beiwert, der durch das Produkt 𝑦0  ∙ 𝑄𝑘 beschrieben wird, angesetzt.  Für die Tragsicherheits-

nachweise mit außergewöhnlicher Belastung und für umkehrbare Grenzzustände wird der 

häufige Wert durch das Produkt 𝑦1  ∙  𝑄𝑘 definiert. Der quasi-ständige Wert, der durch das Pro-

dukt 𝑦2  ∙  𝑄𝑘 beschrieben wird, beinhaltet Tragfähigkeitsnachweise mit außergewöhnlichen 

Einwirkungen und Gebrauchstauglichkeitsnachweise mit unumkehrbaren Grenzzuständen 

[81]. Grundsätzlich werden nach DIN EN 1990 [81] folgende fünf Einwirkungskombinationen 

((Gl. 4) bis (Gl. 8)) unterschieden:  
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GZT ständige und vorübergehende Beanspruchung 𝐸𝑑: 𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∗ 𝐸𝐺𝑘,𝑗 ⊕ 𝛾𝑄,1 ∗ 𝐸𝑄𝑘,1𝑗≥1 ⊕ ∑ 𝛾𝑄,𝑖 ∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝐸𝑄𝑘,𝑖𝑖>1                                 ([159], S.41)  (Gl. 4) 

GZT außergewöhnliche Beanspruchung 𝐸𝑑𝐴: 𝐸𝑑𝐴 = ∑ 𝛾𝐺𝐴,𝑗 ∗ 𝐸𝐺𝑘,𝑗 ⊕𝑗≥1 𝐸𝐴𝑑 ⊕ 𝛾𝑄𝐴,1 ∗ 𝜓1,1 ∗ 𝐸𝑄𝑘,1 ⊕ ∑ 𝛾𝑄𝐴,𝑖 ∗ 𝜓2,𝑖 ∗ 𝐸𝑄𝑘,𝑖𝑖>1       ([159], S.41)  (Gl. 5) 

GZG seltene Einwirkungskombination 𝐸𝑑,𝑐ℎ𝑎𝑟: 𝐸𝑑,𝑐ℎ𝑎𝑟 = ∑ 𝐸𝐺𝑘,𝑗 ⊕ 𝐸𝑄𝑘,1𝑗≥1 ⊕ ∑ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝐸𝑄𝑘,𝑖𝑖>1                                                     ([159], S.43)   (Gl. 6) 

GZG häufige Einwirkungskombination 𝐸𝑑,𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢: 𝐸𝑑,𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢 = ∑ 𝐸𝐺𝑘,𝑗 ⊕ 𝜓1,1 ∗ 𝐸𝑄𝑘,1𝑗≥1 ⊕ ∑ 𝜓2,𝑖 ∗ 𝐸𝑄𝑘,𝑖𝑖>1                                          ([159], S.43)    (Gl.7)  

GZG quasi-ständige Einwirkungskombination 𝐸𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑚: 𝐸𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑚 = ∑ 𝐸𝐺𝑘,𝑗 ⊕𝑗≥1 ∑ 𝜓2,𝑖 ∗ 𝐸𝑄𝑘,𝑖𝑖>1                                                                 ([159], S.43)  (Gl. 8) 

Für die zuvor erläuterten Einwirkungskombinationen werden Belastungen wie Wind-, Tempe-

ratur oder Verkehrslasten nach Norm ermittelt. Vor allem die Einwirkungen aus dem Straßen-

verkehr sind für Brücken maßgeblich. Für vertikale Verkehrslasten gibt es beispielsweise vier 

Verkehrslastmodelle (LM 1 – 4) in EC 1 Teil 2 [83] (siehe Abb. 3.1). Für die FEM-gestützte 

Ermüdungsbetrachtung einer Brücke gibt es weitere fünf Lastmodelle. Die Brückenfläche wird 

nach Vorgaben der Norm in Fahrstreifen, Schrammbordbereiche sowie Restflächenbereiche 

eingeteilt (vgl. Abb. 3.2 links). Die Lage der Fahrstreifen ist dabei so zu wählen, dass sich für 

das zu untersuchende Bauteil die ungünstigste Beanspruchung ergibt. Der für das Brücken-

bauwerk ungünstigste Fahrstreifen erhält die Nummer 1 (vgl. Abb. 3.2 rechts). Da sich für 

jedes Lastmodell die ungünstigste Beanspruchung ergeben muss, können sich Lage und 

Nummerierung der Fahrstreifen je nach Einzelnachweis ändern. Mit den zuvor beschriebenen 

Lastmodellen und Lastfällen ist ein Brückenbauwerk schlussendlich zu belasten (siehe Abb. 

3.1). [83][350] 

Des Weiteren gilt, dass Einwirkungen, die nicht gleichzeitig auftreten können, nicht kombiniert 

werden müssen. So werden bei Straßenbrücken beispielsweise Schneelasten nicht mit den 

Lastmodellen (LM) 1 oder 2 kombiniert und Einwirkungen aus Temperatur und Wind ebenfalls 

nicht gleichzeitig angesetzt. Auch werden Wind- sowie Schneelasten nicht mit horizontalen 

Verkehrslasten wie Brems- und Beschleunigungskräften, mit Lasten auf Geh- und Radwegen 

sowie mit Menschenansammlungen (Lastmodell 4) kombiniert. Bei außergewöhnlichen Ein-

wirkungen gilt die Regel, dass in einer außergewöhnlichen Einwirkungskombination keine zu-

sätzliche außergewöhnliche Einwirkung zu berücksichtigen ist. Wind- oder Schneelasten wer-

den ebenfalls nicht betrachtet. Im Falle eines Fahrzeuganpralls unter der Brücke, sollten die 

Verkehrslasten auf der Brücke als begleitende Einwirkung angesetzt werden. Die tatsächli-

chen Lasten des Straßenverkehrs werden durch fiktive Modelle für vertikale, horizontale sowie 

außergewöhnliche Lasten in der Norm idealisiert. [81][83][151]  
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Abb. 3.2: l.: Aufteilung der Brückenquerfläche ([179], S.13); r.: Beispiel Nummerierung Fahrstreifen ([83], 
S.32) 

Das Tragprinzip einer orthotropen Fahrbahnplatte ist detailliert in Kapitel 2.2 beschrieben und 

wird aus diesem Grund an dieser Stelle nicht wiederholt. Stattdessen sollen Schäden und ihre 

Auftrittsorte an dieser Konstruktion betrachtet werden, welche in der Praxis meist durch Ermü-

dung auftreten [362].  

Schädigungen am Deckblech sowie an den Längsrippen werden als sogenannte Schäden der 

Katergorien 1 und 2 bezeichnet [125]. Dabei handelt es sich um Ermüdungsrisse im Bereich 

des Deckblechs, des Stoßes zwischen zwei Rippen im Feldbereich, im Bereich der 

angeschweißten Rippe am Plattenblech oder an den Aussparungen der Querträger, durch 

welche die Längsrippen dringen. Das Deckblech wirkt als Durchlaufträger, welcher auf den 

Längssteifen starr gelagert ist. Außerdem ist es gleichzeit als Obergurt der Längssteifen zu 

sehen, welche wiederum auf den Querträgern lagern. Durch diese Schweißverbindung und 

örtliche Radlasten, sind Schweißnähte zwischen Längssteifen und Deckblech sehr 

ermüdungsbeansprucht und somit für die fotografische Aufnahme sehr relevant. 

 

Abb. 3.3: Beispielhafte Spannungsverteilung eines Längssteifenquerschnitts einer Balkenbrücke bei ein-
seitiger Belastung durch einen PKW (Größenverhältnis nicht realitätstreu) 

Bei den Längssteifen handelt es sich um ein durchaus sensibles Bauteil der orthotropen 

Fahrbahnplatte. Daher wird hier nicht nur der maximale Spannungswert, sondern ebenfalls die 

für Ermüdung so ausschlaggebende Spannungsamplitude betrachtet. Der Verkehr mit den 

Radlasten ist hier maßgeblich verantwortlich für Bauteilspannung und darausfolgender 

Ermüdungsreaktion (siehe Abb. 3.3). Die Längsrippen wirken nicht nur als eine 

Durchlaufträger über die Querträger, wobei die Biegesteifigkeit der Querträger dabei die 
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Bettung dieses Durchlaufträgers beeinflusst, sondern auch als Trägerrost mit den Querträgern. 

Durch die untereinander verschweißten Bauteilebenen und diese komplexe Tragwirkung, sind 

die Durchdringungsbereiche der Querträger sowie die Außenseiten der Längssteifen für die 

fotografische Aufnahme sehr relevant.  

Die Querträger einer orthotropen Fahrbahnplatte lagern auf den beiden Hauptträgern und wir-

ken somit in der Regel wie ein eingespannter Einfeldträger. Bei längeren Brücken kragen die 

Querträger über die Hauptträgerachse hinaus, sodass es sich um einen eingespannten Ein-

feldträger mit zwei Kragarmen handelt, was bei Belastung des Kragarms zu entgegengesetz-

ten Systemreaktionen im Quersystem führt (siehe Abb. 3.8 links). Gleichzeitig wirken die Quer-

träger mit den Hauptträgern global ebenfalls als Trägerrost. Das Quersystem ist im Vergleich 

zu den Längssteifen sowie der Fahrbahnplatte nicht direkt befahren. Dennoch ist die Scha-

denskonzentration in der Schweißverbindung zwischen Querträger und Quersteife des Haupt-

trägers und dem Querträgeruntergurt hoch. Das liegt daran, dass es an diesen Stellen durch 

Lasteinleitung und -umleitung sowie durch die Eigenspannungen zu hohen Spannungskon-

zentrationen kommt. Diese Schäden fallen in die sogenannte Kategorie 3 [125]. Bei einer Be-

fliegung mittels UAS sollte daher besonderes Augenmerk auf die Verbindung zwischen Quer- 

und Hauptträger gelegt werden.  

Schäden am Hauptträger werden als Schäden der Kategorie 4 bezeichnet. Der Hauptträger 

lagert auf den vorhandenen Auflagern auf und wirkt in den hier betrachteten Fällen als Einfeld-

träger (siehe Abb. 3.4). Rechnerisch treten dabei die maximalen Spannungen stets in Feld-

mitte, dort im Bereich des Untergurts, auf. Durch die meist sehr hohe Materialstärke weist der 

Hauptträger selbst in der Praxis der Bauwerksprüfung jedoch eher selten Schäden auf (siehe 

Kapitel 4.1.2) [332]. Eine Befliegung des Untergurts stellt mittels UAS die kleinste Herausfor-

derung dar, sodass das größte Augenmerk auf den zuvor beschriebenen Schäden der Kate-

gorie 1 bis 3 liegen sollte. 

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schäden der Kategorien 1 bis 4 kann zusätzlich 

Kapitel 2.3 entnommen werden.  

 
Abb. 3.4: Beispiel eines FE-Modells einer 40 m langen belasteten Balkenbrücke ohne Kragarm mit or-

thotroper Fahrbahnplatte        

Bei der Betrachtung der aus der Praxis und Literatur bekannten häufigsten Schädigungen an 

orthotropen Fahrbahnplatten sollten in diesem Kapitel spezifische Stellen ermittelt werden, 

welche durch Spannung am stärksten belastet sind. Diese Bauteilbereiche sind somit für Schä-

den im Lebenszyklus durch Verkehr, Ermüdung und Alterung besonders schadensanfällig und 
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sollten bei fortführenden Schadensanalysen des Brückenbauwerks dominierend betrachtet 

werden. Bei diesen Bereichen handelt es sich vor allem um Verbindungsstellen bzw. Schweiß-

nähte an den Längssteifen und der Fahrbahnplatte, an den Längssteifen untereinander, den 

dem Querträger sowie an dem Haupt- und Querträger (Schäden der Kategorie 1 bis 3 nach 

[362], siehe 2.3 oder Abb. 2.15), welche besonders für Ermüdungsrissschäden bekannt sind. 

Auch Bereiche, welche direkt unter den Fahrspuren liegen, weisen am häufigsten die genann-

ten Schäden auf. Mit diesem Wissen sollen die weiteren Bauwerksanalysen durchgeführt wer-

den. Bei einer optisch-geometrischen Analyse soll überprüft werden, welche Bauteile mit Hilfs-

mitteln wie Drohnen fotografisch aufgenommen werden können. Die hier erarbeiteten Bauteil-

bereiche sollen in die folgende Analyse einfließen. 

3.2 Grafische Untersuchungen zu inspizierender Brückenberei-
che 

3.2.1 Untersuchung von Brennweite und Abstand zum Bauwerk 

Für die Untersuchung der passenden Kameratechnik sowie der optimalen Brennweite für die 

hier durchzuführende Anwendung wird eine Vollformatkamera (Modell EOS RP) der Firma 

Canon verwendet. Es sollen verschiedene Brennweiten hinsichtlich der Erkennbarkeit von klei-

nen Schäden wie Abblätterungen von Beschichtung oder Korrosion mit einer Größe von ca. 1 

cm² erkannt werden können. In welchem Abstand mit welcher Brennweite derartige Schädi-

gungen noch auf einer Fotografie deutlich zu erkennen sind, ist Ziel dieser ersten Untersu-

chung. Dabei soll bei allen folgenden Analysen davon ausgegangen werden, dass das Bild-

material bei der vom Prüfingenieur bei der nachträglichen Betrachtung am PC herangezoomt 

werden kann, um Schädigen mit Vergrößerung zu betrachten. 

Insgesamt werden die Brennweiten 24, 35, 50 sowie 70 mm sowie die Abstände vom potenti-

ellen Motiv zwischen einem und 15 Meter analysiert. Für die Untersuchung der verschiedenen 

Brennweiten werden folgende Objektive genutzt: 

▪ 24 mm + 35 mm: Canon EF 16-35 mm F2.8 L III USM 

▪ 50 mm:  Canon EF 50 mm F1.8 STM 

▪ 70 mm:  Tamron AF SP 70–300 mm F4-5.6 Di VC USD für Canon 

Die Kamera ist unterhalb des UAS angebracht. Für diese Voruntersuchungen werden Fotos 

von einem stählernen Testobjekt (Garagentor) gemacht. Dies ist die optimale Untersuchungs-

basis, da es jederzeit erreichbar ist im Vergleich zu einer Brücke, eine stahlähnliche und be-

schichtete Oberfläche besitzt und sogar Schadstellen aufweist, mithilfe derer die Auswertung 

der Bilder bzgl. der Erkennbarkeit eines potentiellen Schadens gut gelingt. Außerdem soll un-

tersucht werden, ob Schäden auch seitlich fotografiert erkennbar sind. Diese Betrachtung ist 

relevant für die spätere Analyse der Brückenunterseite, also den Unterseiten der Fahrbahn-

platte selbst sowie der Längssteifen, da eine nichtschwenkbare Kamera auf dem UAS verwen-

det werden soll, um die Anwendbarkeit so realistisch und kostengünstig wie möglich zu gestal-

ten. Es soll untersucht werden, mit welcher Brennweite aus welcher Entfernung die typischsten 

Schäden wie Risse und Korrosionsschäden auf den Fotografien noch erkennbar sind. Bei der 
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Untersuchung der einzelnen Fotos aus den unterschiedlichen Distanzen zum Motiv (hier Ga-

ragentor) wird von einer Betrachtung auf einem 17 Zoll-Laptopmonitor ausgegangen. Diese 

Situation entspricht einer realistischen, durchschnittlichen Arbeitssituation am Bauwerk direkt 

oder später im Ingenieurbüro. Die folgenden Ergebnisse basieren auf subjektiver Wahrneh-

mung, da die Bilder vom Prüfingenieur betrachtet werden sollen, also mit dem Auge gut bzw. 

gerade noch wahrzunehmen sein sollen.  

Bei der Verwendung des 24 mm-Objektivs wird deutlich, dass flächigen Schäden mit nach-

träglicher Vergrößerung bei einem Abstand von 2 m gut zu erkennen sind. Auch Rissschäden, 

hier in Form von Kratzern, sind mit diesen Einstellungen und nachträglicher Vergrößerung des 

Bildes erkennbar (siehe Abb. 3.5). Für den Fall, dass die Betrachtung ohne nachträgliche Ver-

größerung stattfinden sollte, stellt sich eine Entfernung vom Motiv von 1,5 m als der maximal 

mögliche Abstand heraus, bei dem zumindest flächige Schäden erkannt werden können. Risse 

müssen bereits einen Rissdurchmesser von mindestens 0,5 mm haben, um mit diesen Para-

metern auf einer entsprechenden Fotografie mit dem bloßen Auge erkennbar zu sein (siehe 

Abb. 3.6 links). 

Bei der Verwendung eines 35 mm-Objektivs ist ein deutlicher Unterschied zum vorherigen 

Objektiv erkennbar. Hier ist ein Abstand vom Motiv von 6 Metern möglich, um mit nachträgli-

cher Vergrößerung des Fotos noch Oberflächenschäden problemlos und Risse bis sogar 0,3 

mm (gemessen mit handelsüblicher Rissbreitenkarte) zu erkennen (siehe Abb. 3.6 rechts). 

Ohne nachträgliche Vergrößerung des Fotos ist aus dieser Distanz jedoch kein Schaden mehr 

zu erkennen. Bei einem Abstand von 2 m vom Referenzmotiv können oberflächliche Schäden 

wie Korrosion oder fehlende Beschichtung ab einer Größe von 1 cm² erkannt werden. Riss-

schäden sind aus dieser Entfernung nur schwer und mit einer Rissweite von mindestens 1 mm 

zu erkennen. 

     
Abb. 3.5: Testmotiv fotografiert mit 24 mm-Objektiv aus 2 m Entfernung (l.: Original; r.: vergrößert) ([25], 

S. 31) 

Ein 50 mm-Objektiv ermöglicht das Erkennen von Rissen und Oberflächenschäden mit nach-

träglicher Vergrößerung aus einer Entfernung von 10 m. Auch hier sind wieder feine Risse von 

0,5 mm durchaus für das bloße Auge sichtbar (siehe Abb. 3.7 links). Mit einem Abstand von 
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maximal 3 m zum Motiv können Korrosion oder Beschichtungsschäden auch ohne nachträgli-

chen Zoom erkannt werden. Rissschäden sind aus dieser Entfernung nicht mehr zu erkennen. 

Ein Abstand von 2 m ist ohne Vergrößerung zielführender. 

    
Abb. 3.6:      l.: Testmotiv fotografiert mit 24 mm-Objektiv aus 1,5 m Entfernung ([25], S.31) 

r.: Testmotiv fotografiert mit 35 mm-Objektiv aus 6 m Entfernung und Vergrößerung    
([25], S. 32) 

Die Brennweite von 70 mm ergibt mit nachträglicher Vergrößerung nahezu das gleiche Ergeb-

nis wie das 50 mm-Objektiv bei zehn Metern Distanz (siehe  Abb. 3.7 Mitte). Für die Betrach-

tung ohne nachträgliche Vergrößerung ergibt sich ein maximaler Abstand von vier Metern. 

Auch hier gilt das gleiche wie beim vorherigen Objektiv. Für Rissschäden sollte ein geringerer 

Abstand als vier Meter gewählt werden. Dieser beträgt hier eher 2 m. 

Abb. 3.7 (rechts) zeigt, dass auch die Oberfläche und damit Schäden an der Brückenunterseite 

optisch ermittelt werden können, welche nicht frontal aufgenommen sind. Für diese Testauf-

nahmen wird das Motiv von oben fotografiert. 



F l u g t a u g l i c h e   B e r e i c h e  

64 | S e i t e  

 

          
Abb. 3.7:       l.: Testmotiv fotografiert mit 50 mm-Objektiv aus 10 m Entfernung ([25], S. 33)  
 m.: Testmotiv fotografiert mit 70 mm-Objektiv aus 15 m Entfernung und Vergrößerung ([25], 

S. 35)  
 r.: Testmotiv fotografiert mit 50 mm-Objektiv aus 10 m Entfernung ([25], S. 36) 

Mit den Erkenntnissen der realen Fotografiebetrachtungen und aus welchen Abständen mit 

welchem Objektiv die wichtigsten Schäden wie Oberflächenfehler sowie Risse zu erkennen 

sind, soll im nächsten Schritt mithilfe von CAD-Software eine geometrische Analyse von para-

metrisierten Brückenquerschnitten bezüglich ihrer Eignung für eine UAS-unterstützte Bau-

werksprüfung durchgeführt werden.  

3.2.2 Parameterdefinition  

Für die graphische Untersuchung soll eine Stahlbrücke mit orthotroper Platte parametrisiert 

werden. Dafür wird eine fiktive und typische Konstruktion im CAD-Programm Allplan Nemet-

schek [5] nachgebildet. Diese kann auf einfache Weise um weitere Felder bzw. Bauteile in 

Längs- und Querrichtung erweitert werden. Die zu untersuchenden Bauteile sind die Platte 

selbst, die längsverlaufenden Trapezsteifen, die Querträger (QT) sowie die beiden Hauptträ-

ger (HT). Die einzelnen Querschnitte der Bauteile sind über die Länge gleichbleibend und ver-

ändern sind nicht. Die Platte selbst ist ebenfalls über die gesamte Fläche durchgehend und 

eben. Mögliche Steifen am Hauptträgersteg oder zwischen den Haupt- und Querträgern wer-

den für diese parametrisierte Untersuchung nicht betrachtet. Auch der Auflagerbereich ist nicht 

Teil dieser Betrachtung, da die Funktionstauglichkeit der Auflager nicht rein an optischem Bild-

material überprüft werden sollte und kann und dieser Bereich für die UAS-Befliegung stets 

überaus kritisch zu betrachten ist.  

Mit dieser Grundlage sollen diverse Größen und Sicherheitsabstände des UAS sowie unter-

schiedlichste Bauteilabmessungen und Brückenparameter hinsichtlich der möglichen zu  

inspizierenden Bereiche mittels UAS untersucht werden. Dafür werden die Bauteile zunächst 

einzeln untersucht: Hauptträger, Querträger, die Plattenunterseite in Längs- und Querrichtung 

sowie der manchmal vorhandene seitliche Überstand der Platte über die Hauptträger hinweg. 

Dafür ist eine Festlegung der Parameter notwendig, welche Einfluss auf das entsprechende 

Bauteil haben, was in Tab. 3.1 dargestellt ist. 
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Tab. 3.1: Beeinflussende Parameter für die zu untersuchenden Bauteile 

Für die Festlegung der Brückenparameter eignet sich das Maß des Längssteifenabstands von 

Schwerpunkt zu Schwerpunkt. Nach [113] beträgt der Steifenabstand bei der Mehrheit der 

Brücken 60 cm. Dieses Maß wird hier übernommen. Somit ergeben sich parametrisierte 

Hauptträgerabstände und Längen des seitlichen Überstands, welche ein Vielfaches von 60 cm 

sind und den durchschnittlichen Brückenabmessungen entsprechen. Die gewählten Querträ-

gerabstände sowie Bauteilgeometrien orientieren sich ebenfalls an den Angaben aus [113]. 

Zudem sind größere Werte eher positiv für eine Befliegung zu sehen. Je mehr Platz das UAS 

hat, desto größer wird der sichtbare Anteil einer Brücke. Eine Zusammenstellung der für die 

Parameter gewählten und zu untersuchenden Werte sind in Tab. 3.2 finden. 

Parameter Werte 

Sicherheitsabstand 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 

Brennweite 24 mm35 mm 50 mm 70 mm 

Hauptträger-Abstand   4,20 m 5,40 m 6,60 m 7,80 m 9,00 m 10,20 m 

Hauptträger-Höhe 
 1,00 m  1,25 m 1,50 m  1,75 m  2,00 m 2,25 m 2,50 m   2,75 m    

3,00 m  3,25 m 3,50 m 

Querträger-Abstand  2,50 m  3,00 m 3,50 m  4,00 m 4,50 m  5,00 m  5,50 m 

Querträger-Höhe 0,50 m  0,60 m 0,80 m 1,00 m 1,20 m  1,40 m 

Seitlicher Überstand 1,80 m 2,40 m  3,00 m  3,60 m 4,20 m  2,80 m  5,40 m  6,00 m 

Tab. 3.2: Zu untersuchende Werte der diversen Parameter 

Die graphische Untersuchung sieht vor, jede Parameterkombination anhand eines Längs- 

bzw. Querschnitts der Brücke zu analysieren. Es werden daher entsprechend so viele Bücken- 

varianten bzw. -querschnitte erzeugt, wie es Parameterkombinationen gibt (3.200 Stück ins-

gesamt für die Betrachtungsweise in Längs- und Querrichtung). Beispielhaft bedeutet das nur 

für die Untersuchung der Plattenunterseite in Querrichtung, dass es 66 mögliche zu untersu-

chende Brückenvarianten gibt. Dies setzt sich zusammen aus den sechs Werten für den 

Hauptträgerabstand multipliziert mit den elf Varianten der Hauptträgerhöhe. Der mögliche Si-

cherheitsabstand des UAS, insgesamt vier Stück (siehe Tab. 3.2), werden an den soeben 

Bereich abhängig von diesen Parametern 

Hauptträger Sicherheitsabstand, Brennweite, HT-Abstand, HT-Höhe 

Querträger Sicherheitsabstand, Brennweite, QT-Abstand, QT-Höhe 

Unterseite längs Sicherheitsabstand, Brennweite, QT-Abstand, QT-Höhe 

Unterseite quer Sicherheitsabstand, Brennweite, HT-Abstand, HT-Höhe 

Überstand quer Sicherheitsabstand, Brennweite, Überstand 
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genannten Querschnitten als parallele Linienzüge im entsprechenden Abstand zur Bauteilau-

ßenkante markiert, was auf Abb. 3.8  für den Fall der Plattenunterseite in Querrichtung darge-

stellt ist.  

 

Abb. 3.8: l: Beispiel eines einzelnen Querschnitts für die Untersuchung der Plattenunterseite in Querrich-
tung; r: Eindruck über mögliche Kombinationen für Untersuchung der Plattenunterseite in 

Querrichtung (nach [25]) 

Des Weiteren sind diverse Blickwinkel, welche sich aus den unterschiedlichen Brennweiten 

ergeben, zu ermitteln und grafisch darzustellen. Für die oben beschriebenen Brennweiten 24 

mm, 35 mm, 50 mm sowie 75 mm ergeben sich mithilfe von [248] im Vollformat folgende Win-

kel: 

24 mm:  84,1° (diagonal), 73,7° (horizontal), 53,1° (vertikal), 

35 mm:  63,4° (diagonal), 54,4° (horizontal), 37,8° (vertikal), 

50 mm:  46,8° (diagonal), 39,6° (horizontal), 27,0° (vertikal), 

75 mm:  32,2° (diagonal), 27,0° (horizontal), 18,2° (vertikal).  

Die Betrachtungsrichtung wird mittels entsprechender zweidimensionaler Dreiecke dargestellt 

(Abb. 3.9). Diese stellen bei der nachfolgenden geometrischen Untersuchung das Blickfeld der 

jeweiligen Objektive dar und werden verdeutlichen, welche Bauteilbereiche mit welchem Ob-

jektiv in welchem Sicherheitsabstand optisch inspiziert bzw. von dem UAS in ausreichender 

Bildqualität aufgenommen werden können. Zum leichteren Verständnis wird jeder Brennweite 

eine eigene Farbe zugeordnet. Die senkrecht zu Blickrichtung verlaufenden Linien stellen je-

weils einen Meter dar. Die Längen der jeweiligen Dreiecke entsprechen den in 3.2.1 ermittelten 

maximal möglichen Abständen der Kamera zum inspizierenden Bauwerk. 
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Abb. 3.9: Grafische Darstellung des Blickwinkels je Brennweite (lila = 24 mm, türkis = 35 mm, dunkelbau = 

50 mm, grün = 70 mm) (nach [25])  

Anschließend werden alle Variationen der Brückenparameter mit jeglichen Brennweiten und 

Sicherheitsabständen auf die mögliche Sichtbarkeit hin geometrisch untersucht. Es werden 

die Bereiche festgestellt, von denen Bildmaterial erzeugt werden kann und solche, von denen 

mittels UAS kein Bildmaterial erzeugt werden kann. Die Ergebnisse werden tabellarisch im 

Tabellenverarbeitungsprogramm Excel verzeichnet.  

3.2.3 Graphische Analyse der parametrischen Brückenvariationen – Linienbetrach-
tung 

Durchführung 

Es soll auf zweidimensionale graphische Weise untersucht werden, mit welcher Brennweite, 

in welchem Sicherheitsabstand des UAS, welche Brückenkonstruktion (Höhe Hauptträger, Ab-

stand Hauptträger etc.) wie gut mittels Unterstützung des Flugobjekts untersucht werden kann. 

Dafür werden, wie in 3.2.1 erläutert, unterschiedlichste Brückenkonstruktionen samt verschie-

dener Sicherheitsabstände zusammengestellt. Diese sollen mit den auf Abb. 3.9 dargestellten 

unterschiedlichen Brennweiten abgetastet werden. So entstehen Bauwerksbereiche, welche 

fotographisch gut mittels UAS aufgenommen werden können, und Bereiche, welche außerhalb 

des Sichtfelds des UAS liegen. Die Untersuchung findet zunächst für alle Parameterkonstella-

tionen statt, auch wenn diese in der Praxis unüblich oder nicht sinnvoll sind. Dieses Vorgehen 

soll der späteren Auswertung und Festlegung von Grenzwerten helfen. 

Die Untersuchung findet für jede einzelne Parameterkombination statt: sowohl für die einzel-

nen Bauwerkskonstellationen als auch mit den unterschiedlichen Brennweiten. Dafür werden 

die einzelnen Bildwinkel (Abb. 3.9) je Brennweite entlang der jeweiligen Linien, welchen den 

Sicherheitsabstand kennzeichnen (Abb. 3.8, links), geführt, als sei das UAS imaginär einmal 

um den Brückenquerschnitt herumgeflogen. Dabei werden die Bereiche, welche im Bildfeld 

des Brennweitendreiecks liegen, ausgemessen und für die spätere Auswertung tabellarisch 

festgehalten. Es werden jeweils die Brückenunterseite in Quer- und Längsrichtung, die Haupt-

träger sowie der Brückenüberstand einzeln untersucht. Dieses Vorgehen wird in Querrichtung 

für einen Streifen von einem Meter durchgeführt. So ist dieser Streifen im späteren Verlauf auf 

diverse Brückenlängen übertragbar. Abschließend werden die Werte der sichtbaren Bereiche 

mathematisch zusammengefasst, sodass ein Endergebnis für jede Brückenkonstellation ent-

steht. Als Endergebnis entsteht ein Excelsheet, welches nach Eingabe der vorliegenden Brü-

ckenparameter, die Befliegbarkeit dieses Bauwerks bewertet. Das heißt, es wird eine Aussage 

darüber getroffen, welcher prozentuale Anteil der zu betrachtenden Brücke mittels UAS beflo-

gen werden kann und zur Inspektion entsprechend brauchbares Bildmaterial liefert.  
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Das Vorgehen ist beispielhaft auf Abb. 3.10 dargestellt. Hier werden die Unterseite der Fahr-

bahnplatte sowie die Querträger in Querrichtung betrachtet. Der Sicherheitsabstand beträgt in 

diesem Beispiel 1,0 m. Das Verfahren wird aber ebenso für die drei weiteren, grau dargestell-

ten Sicherheitsabstände durchgeführt. Die Brennweite ist in dem Beispiel 70 mm. Es wird deut-

lich, dass nur ein kleiner Teil der Querträger im Bildbereich liegen (Abb. 3.10, blaues Dreieck). 

Die Hauptträger dagegen liegen fast vollständig im aufgespannten Dreieck der Brennweite 

(Abb. 3.10, orangene Linie). Dies ist durchweg positiv zu bewerten, an dieser Stelle jedoch 

nicht von Bedeutung, da es um die Unterseite der orthotropen Platte sowie die Querträger 

geht. Für die Hauptträger findet eine gesonderte Untersuchung statt, in der der Bereich des 

Hauptträgers explizit vermessen wird. Alle Bereiche, welche von der Unterseite der Platte oder 

des Querträgers im Sichtbereich liegen, werden notiert. Abschließend wird das Ergebnis aus 

der Untersuchung auf Abb. 3.10 auf die linke Bauwerksseite an der Symmetrieachse gespie-

gelt. 

 
Abb. 3.10: Beispielhafte Analyse eines Brückenquerschnitts bzgl. der Plattenunterseite mit 70 mm Brenn-

weite und 1,0 m Sicherheitsabstand (nach [25]) 

Die gleiche Untersuchung wird mit den anderen drei Brennweiten und den verschiedenen Si-

cherheitsabständen durchgeführt. Durch die größeren Bildwinkel kann bei derselben Kame-

raposition bereits ein Teil der Längssteifen fotographisch aufgenommen werden. Die Ergeb-

nisse werden notiert und im späteren Verlauf mathematisch ausgewertet. 

Analyse der Einzelfelder 

Durch die graphische Untersuchung soll dargestellt werden, welcher Bereich eines Bauwerks-

abschnitts mittels Kamera bzw. UAS aufgenommen werden kann. Die Auswertung erfolgt ge-

ometrisch. Dabei steht die vorhandene Gesamtfläche der Flächen je Bauteil gegenüber, wel-

che in den Brennweitendreiecken aus der vorherig beschriebenen Untersuchung liegen.  

Bei der Betrachtung der Unterseite der Fahrbahnplatte zwischen den Hauptträgern in Quer-

richtung handelt es sich vor allem um die Oberfläche der Längssteifen sowie den Abschnitten 

der Platte zwischen den Steifen. Dieser Bereich ist erwartungsgemäß der komplizierteste Bau-

werksbereich für Fotoaufnahmen. Die Längssteifen verhindern oft die Betrachtung ihrer der 

Kamera abgewandten Seite sowie dem dahinterliegenden Plattenabschnitt. Die Analyseer-

gebnisse bestätigen diesen problematischen Bereich. So ist der höchste prozentuale Anteil, 

welcher bei der Betrachtung der Unterseite der Platte zwischen den Hauptträgern erreicht wird, 

48,04 %. Dieser Wert ergibt sich bei einer Hauptträgerhöhe von 1,25 m mit einem Abstand 

sichtbarer Bereich Untergurt 
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zueinander von 10,20 m, einem Sicherheitsabstand des UAS von 1,5 m und der Verwendung 

eines 24 mm-Objektivs. Da es sich hier um eine eher unrealistische Brückenkonfiguration han-

delt, ist dieses beste Ergebnis kritisch zu betrachten. Es zeigt sich, dass mit zunehmender 

Brennweite die möglichen Hauptträgerabstände geringer werden können, um sichtbare Berei-

che zu ermitteln. Das heißt, bei einer Hauptträgerhöhe von 2,5 m und einem Sicherheitsab-

stand von 1,0 m können sichtbare Bereiche mit einem 70 mm-Objektiv ab einem Hauptträger-

abstand von 9,0 m aufgezeigt werden. Bei einem 50 mm-Objektiv ist dies bei einem Hauptträ-

gerabstand von 6,60 m, bei einem 35 mm-Objektiv ab 5,40 m und bei dem 24 mm-Objektiv 

bereits bei einem Abstand der Hauptträger untereinander von 4,20 m der Fall. Einen Grenzfall 

bilden ein Sicherheitsabstand von 2,5 m und die Objektive mit 24 mm und 35 mm Brennweite. 

Bei dieser Konfiguration liegt die Plattenunterseite zu weit entfernt vom UAS bzw. der Kamera, 

sodass hier keine fotographischen Aufnahmen von der Platte gemacht werden können und 

der inspizierbare Bereich somit bei 0 % liegt. Auch zeigt sich allgemein, dass mit zunehmen-

dem Hauptträgerabstand prinzipiell bessere Ergebnisse erreicht werden. Je größer jedoch die 

Höhe der Hauptträger wird, desto geringer wird der Anteil der Plattenunterseite, welche gut 

aufgenommen werden kann. Diese Regel gilt jedoch nur bis zu einem gewissen Grenzwert 

der Hauptträgerhöhe, welcher für jeden Hauptträgerabstand und in Abhängigkeit der Brenn-

weite variiert. Ab dieser Grenzhöhe ändern sich die Ergebnisse nicht weiter, auch bei variie-

renden Werten für Brennweite und Sicherheitsabstand.   

Die Unterseite der orthotropen Platte in Längsrichtung zeigt im Vergleich zur Querrichtung 

Untersuchungsergebnisse bis zu 100%. Das heißt, die Unterseite der orthotropen Platte kann 

je nach Parametervariation vollständig mittels UAS in ausreichender Qualität aufgenommen 

werden. Der Grund dafür liegt an der Nähe der Kamera bzw. des UAS zur Unterseite der 

Steifen. Diese bilden in der Querrichtung den diffizilsten zu inspizierenden Part. Für die Unter-

suchung in Längsrichtung wird das Bauteil in drei verschiedene Elemente gegliedert: die Un-

terseite der Steifen (siehe Abb. 3.11, rot), die seitlichen Flächen der Steifen (siehe Abb. 3.11, 

orange) sowie die Unterseite der Platte selbst (siehe Abb. 3.11, blau). 

 

Bei Variation der Brennweite fällt auf, dass, wie zuvor bei der Betrachtung der Unterseite in 

Querrichtung, mit kleineren Brennweiten größere Bereiche inspiziert werden können. Außer-

dem werden bei abnehmender Brennweite die möglichen Abstände der Querträger unterei-

nander geringer, bei denen noch Bereiche an der Unterseite der Platte aufgenommen werden 

können. Vergrößert sich der Querträgerabstand bei ansonsten gleichbleibenden Parametern, 

erhöht sich der Anteil des aufnehmbaren Bereichs der Plattenunterseite, während er sich bei 

Abb. 3.11: Prinzipdarstellung der betrachteten Plattenunterseite in Längsrichtung (nach [25]) 
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steigender Querträgerhöhe verringert. Dieses Verhalten lässt sich gut mit der Prinzipdarstel-

lung auf Abb. 3.10 verdeutlichen und lässt sich durch den gewonnenen Platz für das UAS 

zwischen den Querträgern erklären. Diese positiven Besichtigungswerte sind jedoch auch in 

Längsrichtung stark abhängig vom Sicherheitsabstand des UAS. Ist dieser größer als 1,50 m, 

verringern sich die erkennbaren Bauwerksbereiche. Bei einem Sicherheitsabstand von 2,00 m 

liegt der Erkennungsbereich, für jede Brennweite, bereits unter 50 %. Bei einem Abstand von 

über 2,00 m liegen diese größtenteils bei 0 %.  

Bei dem Überstand der Platte seitlich über die Hauptträger hinaus ergeben sich die gleichen 

Werte wie für die zuvor beschriebene Plattenunterseite in Längsrichtung. In Querrichtung ver-

hält sich die Unterseite der Platte im Bereich des seitlichen Überstands different zum Bereich 

zwischen den Hauptträgern. Abb. 3.12 (l.) zeigt den entsprechenden Bauwerksbereich. 

 

Abb. 3.12: Prinzipdarstellung des betrachteten Plattenüberstands auf der Unterseite (l.) und des Hauptträ-
gers (r.) (nach [25]) 

Bei einer Brennweite von 24 mm und einem Sicherheitsabstand von 1,00 m ergibt sich ein 

maximal aufnehmbarer Bereich des Überstandes von 47,91 %. Bei einem Sicherheitsabstand 

von 6,00 m liegt dieser Anteil bei nur 19,38 %, dem kleinsten Wert. Durchschnittlich liegen die 

Werte für den Überstand zwischen 30 % und 40 % Sichtbarkeit. Es zeigt sich, dass die sicht-

baren Anteile des Überstandes geringer werden je größer der Überstand selbst wird. Die Aus-

nahme bildet nur die oben genannte Konfiguration. Der Grund dafür liegt in der doppelten 

Betrachtungsweise der äußersten Steifen. Diese können bei dem geringen Sicherheitsabstand 

von 1,00 m bei einer Brennweite von 24 mm sowohl nach außen gerichtet, weg vom Haupt-

träger, als auch nach innen gerichtet, zum Hauptträger, aufgenommen werden. Der Sicher-

heitsabstand selbst verliert bei den Brennweiten 50 mm und 70 mm an Bedeutung. Bei den 

Brennweiten 24 mm sowie 35 mm ist mit konstantem Sicherheitsabstand von 2,5 m erkennbar, 

dass die Länge des Überstandes keinen Einfluss auf die absoluten Werte hat. Hier nimmt 

jedoch die Gesamtoberfläche zu, sodass sich somit die sichtbaren Anteile relativ reduzieren. 

Außerdem zeigt die Analyse, dass abnehmende Brennweiten zu größeren erkennbaren An-

teilen des Plattenüberstandes führen.  

Für die Betrachtung des Hauptträgers in Querrichtung wird dieser untergliedert in Steg und 

Flansch. Der Steg wird wiederum wird in ‚Innenseite‘ (zum anderen Hauptträger gerichtet) und 

‚Außenseite‘ (zum Überstand gerichtet) unterteilt (siehe Abb. 3.12, rechts). Der innere Steg 

hat hier zur Verdeutlichung eine rote Färbung, der Äußere eine blaue sowie der Untergurt eine 

orangene. Die Innenseite des Stegs erreicht als Maximalwert 95,34 % bei einer Brennweite 

von 24 mm, einer Hauptträgerhöhe von 3,50 m sowie eines Sicherheitsabstands von 1,00 m, 

1,50 m und 2,00 m. Der Mindestabstand der Hauptträger untereinander muss dafür bei einem 
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Sicherheitsabstand von 1,00 m 4,20 m betragen und bei einem Sicherheitsabstand von 2,00 

m muss der Abstand zum anderen Hauptträger 6,60 m betragen. Insgesamt werden mit einem 

Sicherheitsabstand von 1,00 m die besten Erkennungswerte erreicht. Steigt der Sicherheits-

abstand auf 2,50 m, liegen nahezu alle Werte unter 50 %. Im Vergleich zu den Steginnenseiten 

können bei den Stegaußenseiten insgesamt größere Werte für sichtbare Bereiche ermittelt 

werden. Der maximale Anteil entspricht hier mit 95,34 % (Brennweite 24 mm, Hauptträgerhöhe 

3,5 m, Sicherheitsabstand 1,00 m–2,00 m) zwar dem der inneren Stegseite. Insgesamt liegen 

hier die Werte jedoch über 80 %. Der minimalste Anteil wird bei dieser Betrachtung bei einer 

Brennweite von 35 mm mit 18,59 % erreicht. Insgesamt nimmt die sichtbare Fläche mit stei-

gender Hauptträgerhöhe zu, während sie sich unabhängig von der Überstandlänge verhält. 

Die Unterseite der Hauptträger ist stets bei allen Parametervariationen zu 100 % sicht- und 

inspizierbar. Die Flanschoberseite jedoch wird ebenfalls unterschieden in ‚Innenseite‘ sowie 

‚Außenseite‘. Für die Innenseite der Oberseite des Hauptträgeruntergurts gilt, dass ihre Sicht-

barkeit von der Hauptträgerhöhe abhängt. Lediglich bei Parameterkombinationen mit sehr ge-

ringen Hauptträgerabständen ist die Oberseite grundsätzlich nicht inspizierbar, da das UAS 

nicht zwischen die Hauptträger fliegen kann. Ansonsten ist die innere Oberseite bei 1,00 m 

Sicherheitsabstand ab 1,50 m Hauptträgerhöhe, bei 1,50 m Sicherheitsabstand ab 2,00 m 

Hauptträgerhöhe und bei 2,50 m Sicherheitsabstand ab 3,00 m Trägerhöhe gut mittels UAS 

aufnehmbar. Die Außenseite der Flanschoberseite, also im Bereich des Plattenüberstands, ist 

bei den Brennweiten 50 mm und 70 mm bei allen Parameterkombinationen sichtbar. Bei den 

Brennweiten 24 mm und 35 mm ergibt sich, dass eine bestimmte Höhe des Hauptträgers (2,50 

m) einen Maximalwert von 3,60 m für einen möglichen Plattenüberstand bestimmt, für welchen 

die Oberseite sichtbar bleibt. 

Für die Ergebnisbetrachtung der Querträger ist erneut die Unterscheidung zwischen der Ober-

fläche des Querträgerstegs sowie des Untergurts wichtig. Die Stegoberfläche ergibt einen ma-

ximal sichtbaren Flächenbereich von 100 % bei einer Querträgerhöhe von 1,40 m und 35 bzw. 

24 mm Brennweite. Der Querträgerabstand muss dafür 4,50 m bei der Brennweite von 35 mm 

und 3,50 m bei der Brennweite von 24 mm betragen. Insgesamt nehmen die sichtbaren Ste-

ganteile mit wachsendem Querträgerabstand zu, während sie bei zunehmender Querträger-

höhe geringer werden. Insgesamt liegen die Werte für sichtbare Bereiche bei geringen Sicher-

heitsabständen (1,00 m und 1,50 m) im Durchschnitt bei 80 %. Vergrößert sich der Sicher-

heitsabstand, verringern sich wie bei den Bauteilen zuvor die Werte für sichtbare Bereiche um 

ca. 30 %. Wird bei diesem Abstand eine Brennweite von 35 mm eingesetzt, liegt das sichtbare 

Ergebnis sogar bei 0 %.  

Die Unterseite der Querträger in Querrichtung ist bei allen Parameterkombinationen bis zu 

einem Sicherheitsabstand von 2,50 m deutlich sichtbar. Lediglich ab einem Sicherheitsabstand 

von 2,50 m ermöglicht nur die Brennweite von 50 mm eine sichtbare Querträgerunterseite. 

Dahingegen ist die Oberseite der Untergurte lediglich bei einem Sicherheitsabstand von 1,0 m 

und einer Querträgerhöhe von 1,40 m per Fotoaufnahme inspizierbar. Querträgerabstand und 

Brennweite nehmen auf dieses Ergebnis keinen Einfluss. Dieser Bereich stellt grundsätzlich 

einen kritischen Bereich dar. 
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Ein separat betrachteter Bereich sind die Schweißnähte der Brückenkonstruktion mit orthotro-

per Fahrbahnplatte, da es sich bei Schäden in Schweißnähten nicht um flächenhafte Schädi-

gungen, sondern um feinste Risse handelt. Die Schweißnähte sind vorrangig zwischen den 

Längssteifen und der Plattenunterseite zu finden, aber auch am Querträgersteg. Wie in 3.2.1 

erörtert, sind daher für Schweißnähte für jede Brennweite maximale Sicherheitsabstände de-

finiert, die ein Erkennen zulassen. Die geringen maximalen Abstände führen in Kombination 

mit den Bildwinkeln bzw. Brennweiten dazu, dass diese nicht die Brückenunterseite und somit 

die Schweißnähte zwischen Längssteife und Plattenunterseite darstellen können. Schäden 

der Kategorie 1 aus Abb. 2.15 können somit gar nicht erkannt werden. Die einzige Ausnahme 

bilden die jeweils äußersten Steifen am Plattenüberstand aufgrund der seitlichen Platzierung 

des UAS neben der Platte. Die Schweißnähte zwischen den Längssteifen und Querträgern 

werden bei der Betrachtung noch einmal unterteilt in den Bereich zwischen den Hauptträgern 

sowie in die Überstandbereiche. Auch diese Schweißnähte sind nahezu nicht aufnehmbar. 

Lediglich kann mit einer Brennweite von 35 mm und einem Sicherheitsabstand von 1,00 m ca. 

50 % der Schweißnähte an den Steifen fotografisch aufgenommen werden. In Querrichtung 

muss ein Hauptträgerabstand von mindestens 5.40 m gegeben sein, um zumindest Teile der 

Steifen aufnehmen zu können. Der erkennbare Anteil liegt hier zwischen 14.68 % bei 5,40 m 

Hauptträgerabstand und 33.83 % bei 10,20 m Hauptträgerabstand. Die Hauptträgerhöhe hat 

hierauf keinen Einfluss. Im Bereich des seitlichen Überstands ergeben sich erneut wegen der 

seitlichen Befliegung der Brücke Werte bis zu 52,99 % (35 mm Brennweite, 1,00 m Sicher-

heitsabstand). Mit zunehmenden Maßen für den seitlichen Plattenüberstand sowie den Sicher-

heitsabstand nehmen die Werte ab. 

Die Schweißnähte im Bereich der Querträger, welche in die Schadenskategorie 3 nach Abb. 

2.15 fallen, werden rein qualitativ untersucht („sichtbar“, „nicht sichtbar“), da diese Schädigun-

gen nur selten an realen Brückenbauwerken stattfinden. Diese Art von Schweißnaht kann le-

diglich bei einer Querträgerhöhe von 1,40 m und einem Sicherheitsabstand von 1,00 m aufge-

nommen werden. Eine weitere qualitative Analyse umfasst die Schweißnähte zwischen dem 

Querträgeruntergurt sowie dem Hauptträger. Auch hier kann die Schweißnaht an der Ober-

seite des Querträgeruntergurts am Hauptträger ebenfalls nur bei einem Sicherheitsabstand 

von 1,00 m sowie einer Querträgerhöhe von 1,40 m erfasst werden. Die Unterseite des Quer-

trägeruntergurts ist bei 1,00 m Sicherheitsabstand für die Brennweiten 24 und 35 mm vollstän-

dig mit dem UAS aufnehmbar. Größere Sicherheitsabstände bewirken hier ebenfalls, dass die 

Schweißnaht nicht mehr sichtbar ist. Die Seiten des Flansches werden bei der geometrischen 

Untersuchung vernachlässigt. Für die Schweißnaht zwischen Querträgersteg sowie Hauptträ-

ger wird erneut eine quantitative Analyse durchgeführt, weil die aufnehmbaren Schweißnaht-

längen stark abhängig sind von Sicherheitsabstand, Querträgerhöhe und -abstand sowie 

Brennweite. Bei einem Sicherheitsabstand von 1,00 m, einer Brennweite von 35 mm sowie 

einer Querträgerhöhe von 1,40 m und einem Querträgerabstand von 4,50 m wird das maxi-

male Ergebnis von 84,08 % erreicht. Bei einem Sicherheitsabstand von 1,00 m unterschreiten 

die Ergebnisse nie 50 %. Erhöht sich der Sicherheitsabstand auf 1,50 m, reduziert sich der 

aufnehmbare Anteil der Schweißnaht zwischen Querträgersteg und Hauptträger auf 45,99 %. 

Bei größeren Sicherheitsabständen liegen die Werte bei 0 %.  
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Die Verbindung zwischen Hauptträgersteg und Hauptträgeruntergurt wird an dieser Stelle in 

zwei Schweißnahtbereiche unterteilt. Es werden die äußeren Schweißnähte Richtung Platten-

überstand sowie die innenliegenden Nähte, welche im Feld zwischen den beiden Hauptträgern 

liegen, betrachtet. Bei den innenliegenden Nähten sind die Mindestanforderungen für eine Er-

kennbarkeit ein Sicherheitsabstand von 1,0 m sowie einer Höhe des Hauptträgers von 1,50 m. 

Die Brennweite sowie der Abstand zwischen den Hauptträgern sind hier ohne Einfluss. Wird 

der Sicherheitsabstand auf 1,50 m gesteigert, muss parallel die Hauptträgerhöhe maximiert 

werden, um die Schweißnähte am Steg aufnehmen zu können. Dabei ist außerdem ein Ab-

stand zwischen den beiden Hauptträgern von mindestens 5,40 m vonnöten. Wird der Sicher-

heitsabstand erneut auf 2,00 m bzw. 2,50 m erhöht, ist die Schweißnaht nur mit Brennweiten 

von 35 mm oder 70 mm erkennbar. Bei den außenliegenden Schweißnähten ist die Sichtbar-

keit besser. Dort kann das UAS bei kleinen Plattenüberständen gut seitlich neben der Brücke 

positioniert werden und kann Aufnahmen der Schweißnähte selbst bei geringen Hauptträger-

höhen machen. Die Sichtbarkeit der Schweißnähte ist hier unabhängig von der Hauptträger-

höhe bis zu einem Plattenüberstand von 3,00 m. Erst ab einem Überstand von 3,60 m ist die 

Entfernung des UAS zur Schweißnaht zu groß, um diese noch in geforderter Qualität aufzu-

nehmen. Ab einem seitlichen Überstand von 4,20 m entsprechen die Ergebnisse denen der 

innenliegenden Schweißnähte. Üblicherweise sind die seitlichen Überstände eher klein oder 

gar nicht vorhanden, sodass die Ergebnisse der Sichtbarkeit hier gut ausfallen. 

 
Abb. 3.13: Beispiele von Trägerabstandkombinationen; oben: Längsschnitt; Mitte: Plattenuntersicht mit 

HT-Abstand 4,20 m; unten: Plattenuntersicht mit HT-Abstand 5,40 m (nach [25]) 

Neben der reinen Betrachtung der Längs- sowie Querrichtung der Brückenspezifikationen, 

ergibt sich bei der Verschmelzung beider Richtungen ein Bereich an der Plattenunterseite, 

welcher durch die getrennte Betrachtung nicht betrachtet werden kann. Dieses Phänomen tritt 

nicht immer auf, da aufgrund des gleichen Sicherheitsabstands eigentlich jeder sichtbare 
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Punkt in Längs- oder Querrichtung jeweils über die gesamte Breite auch wirklich als sichtbar 

gilt. Es gibt jedoch parametrische Kombinationen von Querträgerabstand und Hauptträgerab-

stand bei der zweiaxialen Betrachtungsweise, bei denen einige Sicherheitsabstände geomet-

risch nicht möglich sind. So zeigt Abb. 3.13 beispielhaft einen Querträgerabstand von 5,00 m. 

Die roten Linien im oberen Querschnitt zeigen die Fluglinien des UAS mit 1,00 m, 1,50 m und 

2,00 m Sicherheitsabstand. Werden diese auf unterschiedliche Hauptträgerabstände ange-

wandt, wird deutlich, dass die 2,00 m Sicherheitsabstand bei einem Hauptträgerabstand von 

4,20 m nicht angewandt werden kann. Dieses Phänomen muss auf die bisherigen Messungen 

übertragen und in den Messergebnissen entsprechend berücksichtigt werden. Tab. 3.3 und 

Tab. 3.4 zeigen die betreffenden Parameterkombinationen. 

Abstand 
HT 

Sicherheitsab-
stand 

Abstand QT Abstand HT 
Sicherheitsab-

stand 
Abstand QT 

4,20 m 1,50 m 2,5–3,0 m 7,80 m 2,50 m 2,5–5,0 m 
5,40 m 1,50 m 2,5–3,0 m 9,00 m 1,50 m 2,5–3,0 m 
5,40 m 2,00 m 2,5–4,0 m 9,00 m 2,00 m 2,5–4,0 m 
6,60 m 1,50 m 2,5–3,0 m 9,00 m 2,50 m 2,5–5,0 m 

6,60 m 2,00 m 2,5–4,0 m 10,20 m 1,50 m 2,5–3,0 m 

6,60 m 2,50 m 2,5–5,0 m 10,20 m 2,00 m 2,5–4,0 m 
7,80 m 1,50 m 2,5–3,0 m 10,20 m 2,50 m 2,5–5,0 m 
7,80 m 2,00 m 2,5–4,0 m    

Tab. 3.3: Geometrische Sichtbarkeitseinschränkungen durch Querträgerabstände 

 
Abstand QT Sicherheitsabstand Abstand HT 

4,50 m 2,00 m 4,20 m 
5,00 m 2,00 m 4,20 m 
5,50 m 2,00 m 4,20 m 
5,50 m 2,50 m 4,20–5,40 m 

Tab. 3.4: Geometrische Sicherheitseinschränkungen durch Hauptträgerabstände 

3.2.4 Graphische Analyse – Flächenbetrachtung 

Nach der geometrischen Abtastung und Untersuchung der mittels UAS möglichen zu inspizie-

renden Bauwerksbereiche, werden die in Längs- und Querrichtung der Brücken gemessen 

Strecken mittels geometrischer und mathematischer Berechnungen in Flächen überführt. Das 

Ziel ist hier, ein automatisiertes Tool zu entwickeln, in welches die Grundparameter einer vor-

handenen Brücke mit orthotroper Fahrbahnplatte (Abstand Hauptträger, Abstand Querträger, 

Höhe Hauptträger etc.) eingetragen werden und als Ergebnis die prozentuale Fläche ausge-

geben wird, von welcher mit Hilfe eines UAS qualitativ ausreichendes Bildmaterial aufgenom-

men werden kann. Das bedeutet, die zuvor einzeln betrachteten Bereiche wie Hauptträger, 

Querträger oder der Plattenüberstand werden für ein Plattenfeld zwischen zwei Querträgern 

zusammengeführt und die Oberfläche pro Feld einzeln ermittelt. Abschließend werden sie in 

ein Gesamtergebnis, abhängig von der Gesamtgröße der vorhandenen Brücke, überführt. 

Abb. 3.14 (oben) dient der Verdeutlichung der einzeln zu ermittelnden Bauteilbereiche sowie 

der in rot gefärbten Fläche eines betrachteten Gesamtfeldes (unten).  
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Abb. 3.14: o.: isometrische Darstellung der einzelnen Teilflächen; u.: Darstellung der einzeln zu ermitteln-

den Flächen pro Feld (nach [25]) 

Bereich I: Haupt- und Querträger  

Bei der Betrachtung eines Feldes wird unterschieden zwischen der Fläche zwischen zwei 

Haupt- und Querträgern sowie zweimal der Fläche des Plattenüberstands. Für den mittleren 

Bereich zwischen den Trägern wird der Hauptträgersteg zweimal, jeweils innen pro Seite, ein-

bezogen (Abb. 3.14, grün). Bei den Querträgerstegen verhält es sich genauso (Abb. 3.14, 

türkis). Die jeweils andere Stegseite gehört zu dem nächsten angrenzenden Feld. Bei den 

Überstandflächen wird die Stegfläche des Querträgers vier Mal einbezogen (Abb. 3.14, 

orange) sowie die Außenseite des Hauptträgerstegs zweimal (Abb. 3.14, lila). So werden so-

wohl die zuvor analysierte inspizierbare Fläche ((Gl. 9) bis (Gl. 12)) als auch die Gesamtfläche 

des Haupt- und Querträgerstegs ((Gl. 13) bis (Gl. 16)) mithilfe der folgenden Formeln ermittelt. 

QT-Steg Überstand, orange: 𝐴𝑄𝑇−𝑆𝑡,Ü,𝑖𝑛𝑠𝑝.   = 4 ∙  𝐴𝑄𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔  [𝑚2 𝑚⁄ ]   ∙   𝐿Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑      [𝑚]  (Gl. 9) 

QT-Steg zw. HT, türkis: 𝐴𝑄𝑇−𝑆𝑡,𝐻𝑇,𝑖𝑛𝑠𝑝. = 2 ∙  𝐴𝑄𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔  [𝑚2 𝑚⁄ ]  ∙   𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇 [𝑚]  (Gl. 10) 

HT-Steg innen, grün: 𝐴𝐻𝑇−𝑆𝑡,𝑖,𝑖𝑛𝑠𝑝.  =  2 ∙  𝐴𝐻𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔,𝑖[𝑚2 𝑚⁄ ]   ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]  (Gl. 11) 

HT-Steg außen, lila: 𝐴𝐻𝑇−𝑆𝑡,𝑎,𝑖𝑛𝑠𝑝. =  2 ∙  𝐴𝐻𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔,𝑎[𝑚2 𝑚⁄ ] ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]  (Gl. 12) 
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QT-Steg Überstand, orange: 𝐴𝑄𝑇−𝑆𝑡,Ü,𝑔𝑒𝑠    = 4 ∙  ℎ𝑄𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔  [𝑚2 𝑚⁄ ]   ∙   𝐿Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑      [𝑚]  (Gl. 13) 

QT-Steg zw. HT, türkis: 𝐴𝑄𝑇−𝑆𝑡,𝐻𝑇,𝑔𝑒𝑠. = 4 ∙  ℎ𝑄𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔   [𝑚2 𝑚⁄ ]  ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇 [𝑚]  (Gl. 14) 

HT-Steg innen, grün: 𝐴𝐻𝑇−𝑆𝑡,𝑖,𝑔𝑒𝑠.   = 4 ∙  ℎ𝐻𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔    [𝑚2 𝑚⁄ ]  ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]  (Gl. 15) 

HT-Steg außen, lila: 𝐴𝐻𝑇−𝑆𝑡,𝑎,𝑔𝑒𝑠. = 4 ∙  ℎ𝑄𝑇−𝑆𝑡𝑒𝑔    [𝑚2 𝑚⁄ ]  ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]  (Gl. 16) 

mit: QT = Querträger, HT = Hauptträger, St = Steg, a = außen, i = innen, insp. = gemessene inspizierbare Fläche, ges. = Gesamt-

fläche, h = Höhe, A = Fläche, L = Länge, zw.= zwischen  

Hinzuzufügen ist die Oberfläche der Haupt- und Querträgeruntergurte. Die Hauptträgerunter-

gurte unterteilen sich in die jeweils fast vollständig zu inspizierbaren Unterseiten und Seiten-

flächen sowie in die nur teilweise mittels UAS aufnehmbaren Untergurtoberseiten. Bei der Be-

rechnung der Querträgerunterseiten ist zu beachten, dass diese nur zur Hälfte in das Ergebnis 

für ein betrachtetes Feld eingehen, da die andere Hälfte zum nächsten angrenzen Feld gehört.  

Analog zur Berechnung der inspizierbaren Fläche der Trägerstege, werden die Flächen der 

Untergurte von Haupt- und Querträger nach folgenden Gleichungen ((Gl. 17) bis (Gl. 20)) er-

rechnet. 

HT-UG Unterseite, gelb: 𝐴𝐻𝑇−𝑈𝐺,𝑢,𝑖𝑛𝑠𝑝.  =  2 ∙ ( 𝐴𝐻𝑇−𝑈𝐺  [𝑚2 𝑚⁄ ] + 2 ∙                                   𝐴𝐻𝑇−𝑈𝐺,𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒  [𝑚2 𝑚⁄ ]) ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]  (Gl. 17) 

QT-UG Unterseite, gelb: 𝐴𝑄𝑇−𝑈𝐺,𝑢,𝑖𝑛𝑠𝑝.   =  ( 𝐴𝑄𝑇−𝑈𝐺  + 2 ∙  𝐴𝑄𝑇−𝑈𝐺,𝑆𝑒𝑖𝑡𝑙.)[𝑚2 𝑚⁄ ] ∙                                   (2 ∙ 𝐿Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑[𝑚] +  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇 [𝑚])  
(Gl. 18) 

HT-UG, Oberseite, gelb: 𝐴𝐻𝑇−𝑈𝐺,𝑜,𝑖𝑛𝑠𝑝.   =   2 ∙  𝐴𝐻𝑇−𝑈𝐺,𝑜[𝑚2 𝑚⁄ ] ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚] (Gl. 19) 

QT-UG, Oberseite, gelb: 𝐴𝑄𝑇−𝑈𝐺,𝑜,𝑖𝑛𝑠𝑝.    =  ( 𝐴𝑄𝑇−𝑈𝐺,𝑜 [𝑚2 𝑚⁄ ])   ∙  (2 ∙ 𝐿Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑[𝑚]  +                                    𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇 [𝑚])  

(Gl. 20) 

mit: QT = Querträger, HT = Hauptträger, UG = Untergurt, o = Oberseite, u = Unterseite, seitl. = seitlich, insp. = gemessene 

inspizierbare Fläche, ges. = Gesamtfläche, L = Länge, A = Fläche 

Bereich II: Plattenbereich zwischen den Hauptträgern 

Die Plattenunterseite ist ein weiterer Bereich, welcher gesondert zu betrachten ist. Er teilt sich 

in die Unterseite der Fahrbahnplatte sowie die Oberfläche der Längssteifen in Längs- und Qu-

errichtung auf. Abb. 3.15 zeigt die einzelnen, in 3.2.3 zuvor gemessenen, Bauteilbereiche. 
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Abb. 3.15: o.: Isometrische Darstellung der Plattenunterseite; u.: Darstellung sichtbarer Einzelbereiche an 

Plattenunterseite (nach [25]) 

Dabei ist es wichtig, zu beachten, dass die Plattenunterseite nicht immer über die komplette 

Breite eines Feldes sichtbar ist, da vor allem ihre Außenseiten in Abhängigkeit des Sicher-

heitsabstands und den resultierenden Blickwinkel des UAS von jeweils anderen Steifen be-

deckt sind (Abb. 3.15 unten, türkis). Abb. 3.16 verdeutlicht dieses geometrische Phänomen 

außerdem. Die sichtbare Gesamtoberfläche der Plattenunterseite zwischen den Steifen wird 

somit stets um eine gewisse Anzahl an Plattenabschnitten zwischen den Steifen bei der auto-
matischen Flächenberechnung auf 𝑛𝑃𝐴,𝑟𝑒𝑑 (PA = Plattenabschnitt zwischen zwei Steifen) re-

duziert.  

  
Abb. 3.16: Beispiel für Sichteinschränkung der seitlichen Steifen in Abhängigkeit des Sicherheitsab-

stands (beispielhaft hier l.: 1,50 m; r.: 2,50 m) (nach [25]) 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich aufgrund des Bildformats von 3:2 jeder Punkt 

erfassen lässt, der auf der Horizontalen maximal 1,5-mal weiter von dem UAS entfernt ist als 

auf der Vertikalen. Durch diese Untersuchung jeder einzelnen Parameterkombination ergibt 
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sich eine Regel, für welchen Sicherheitsabstand wie viele Steifen von der Oberflächenberech-

nung ausgeschlossen werden müssen (siehe Tab. 3.5, erste Spalte.). 

Sicherheitsabstand 𝒏𝑷𝑨,𝒓𝒆𝒅 [-] Sichtbare Platte 𝒏𝑺𝒕𝒆𝒊𝒇𝒆𝒏,𝒔𝒊𝒄𝒉𝒕𝒃𝒂𝒓 [-] 

1,00 m 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 − 3 0,3852 m (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 ∙ 2) − 4 

1,50 m 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 − 5 0,83904 m (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 ∙ 2) − 6 

2,00 m 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 − 7 1,28336 m (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 ∙ 2) − 8 

2,50 m 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 − 7 1,16094 m (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 ∙ 2) − 8 

Tab. 3.5: Regel für Anzahl zu subtrahierender Steifen von Gesamtsteifenfläche; eingeschränkt sichtbarer 
Plattenbereich zwischen zwei Steifen; Anzahl sichtbarer Steifenseiten 

Auf Abb. 3.16 und Abb. 3.15 (unten, lila) sind ebenfalls die Bereiche der Plattenunterseite zu 

erkennen, welche aufgrund der Längssteifen und des jeweiligen Sicherheitsabstands des UAS 

durch die Sichtschatten nur zum Teil fotografisch aufgenommen werden können. Für diese 

Bereiche zwischen zwei Steifen kann durch die geometrischen Untersuchungen in Abhängig-

keit des Sicherheitsabstands ein fester Wert ermittelt werden, welcher für diese Bereiche im-

mer gilt (Tab. 3.5, mittlere Spalte). Die seitlichen Flächen der Steifen bei Betrachtung in Längs-

richtung nehmen linear nach oben hin ab, was an dem Blickwinkel der Kamera liegt (Abb. 3.15, 

oben, grün). Die ermittelten Regeln für die sichtbaren Plattenbereiche sowie die Anzahl der 

sichtbaren Seitenflächen der Längssteifen in Abhängigkeit des Sicherheitsabstands sind in 

Tab. 3.5 in der zweiten sowie dritten Spalte zusammengefasst. 

Bei der Berechnung der sichtbaren Fläche der Plattenunterseite in Längsrichtung ist zu be-

achten, dass hiervon bereits bei der Betrachtung in Querrichtung Anteile einbezogen sind. 

Diese dürfen nicht doppelt gewertet, sondern müssen herausgerechnet werden. Die Berech-

nung der einzelnen Unterseiten von Platte und Steifen im Bereich zwischen den Hauptträgern 

erfolgt nach den Gleichungen (Gl. 21) bis (Gl. 25).  

Unterseite Steifen, orange: 𝐴𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢       =  𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]      ∙   𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒  [−]     ∙  𝑏𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒     [𝑚]  (Gl. 21) 

Unterseite Platte längs, türkis: 𝐴𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙     =  𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]     ∙  𝑛𝑃𝐴,𝑟𝑒𝑑   [−]     ∙  𝑏𝑃𝐴        [𝑚]  (Gl. 22) 

Seite Steifen, grün: 𝐴𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑠𝑒𝑖𝑡𝑙. =   𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]    ∙   ℎ𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒   [𝑚]     ∙ 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒      [𝑚]  (Gl. 23) 

Unterseite Platte e. sichtb., lila: 𝐴𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑒    =   𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]   ∙   𝑊𝑒𝑟𝑡𝑆𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒          [𝑚] (Gl. 24) 

Unterseite Platte quer, gelb: 𝐴𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑞   = (𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 − 𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙 )[𝑚]  ∙  𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑞 [𝑚]  (Gl. 25) 

mit: QT = Querträger, l = Längsrichtung, q = Querrichtung, u = Unterseite, seitl. = seitlich, = gemessene Länge, A = Fläche, Wert 

= Wert aus Tab. 3.5, n = Anzahl, PA = Plattenabschnitt zwischen zwei Steifen, e = eingeschränkt sichtbar, b = Breite, h = Höhe  

Um schlussendlich einen Vergleich durchführen zu können, wird von allen zuvor genannten 

Einzelflächen die theoretische Gesamtfläche ermittelt. Mit dieser sollen die per UAS aufge-

nommenen Flächen ins Verhältnis gesetzt werden, um eine Aussage über den Anteil des auf-

nehmbaren Anteils der Brücke ermitteln zu können. 
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Bereich III: Plattenüberstand 

Analog zur Berechnung der Einzelbereiche der Platte und Längssteifen zwischen zwei Haupt-

trägern, werden die Einzelflächen der Bauteile im Bereich der beiden Plattenüberstände links 

und rechts vom jeweiligen Hauptträger ermittelt. Abb. 3.17 zeigt die farbigen zu ermittelnden 

Einzelflächen. Die farbliche Definition entspricht der aus Abb. 3.15. Ein Unterschied ist hier, 

dass es sich um zwei Überstände handelt, alle gemessenen Ergebnisse des UAS somit ver-

doppelt werden müssen. 

Die Berechnung der sichtbaren Fahrbahnplattenbereiche zwischen den Steifen im Bereich der 

seitlichen Plattenüberstände (Abb. 3.17, türkis) ist hier ebenfalls abhängig vom Sicherheitsab-

stand des UAS und den damit entstehenden Sichtschatten. Die Ermittlung ist Tab. 3.6 (erste 

Spalte) zu entnehmen und verhält sich analog zu ‚Bereich II: Plattenbereich zwischen den 

Hauptträgern‘. 

Sicherheitsabstand 𝒏𝑷𝑨,𝒓𝒆𝒅,Ü𝒃𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 [-] 𝒏𝑺𝒕𝒆𝒊𝒇𝒆𝒏,𝒔𝒊𝒄𝒉𝒕𝒃𝒂𝒓,Ü𝒃𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 [-] 

1,00 m 2 ∙ 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 − 3 (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 2)  ∙  2 − 6 

1,50 m 2 ∙ 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 − 5 (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 2)  ∙  2 − 8 

2,00 m 2 ∙ 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 − 7 (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 2) ∙  2 −  10 

2,50 m 2 ∙ 𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 − 7 (𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 2) ∙  2 −  10 

Tab. 3.6: Regel für Anzahl zu subtrahierender Steifen von Gesamtsteifenfläche; Anzahl sichtbarer Steifen-
seiten (gültig jeweils für seitlichen Plattenüberstand) 

Dabei ist 𝑛𝑃𝐴,𝑟𝑒𝑑,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 (PA = Plattenabschnitt zwischen zwei Steifen) die Anzahl vollständig 

sichtbarer Plattenabschnitte an einem seitlichen Plattenüberstand. Lila gefärbte Bereiche sind 

wieder die eingeschränkt sichtbaren Plattenunterseitenabschnitte zwischen zwei Längssteifen 

(Abb. 3.17, lila). Die Längssteifen sowie der Sicherheitsabstand verursachen einen gewissen 

Sichtschatten. Der feste Wert, welche zuvor für die lilafarbenen Bereiche ermittelt werden 

konnte, ist hier ebenfalls gültig (Tab. 3.5, mittlere Spalte) und eliminiert den Einfluss der Länge 

des Plattenüberstands auf das Endergebnis. Um die sichtbaren Seiten der Steifen zu ermitteln 

(Abb. 3.17, grün), wird die Flächen der seitlichen Steifen mit der Anzahl sichtbarer Steifen 

(Werte aus Tab. 3.6, zweite Spalte) multipliziert. Für die gelb gefärbte Unterseite der Fahr-

bahnplatte in Querrichtung gilt die zuvor ermittelte Gleichung (Gl. 25). 
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Abb. 3.17: Darstellung sichtbarer Einzelbereiche an Plattenunterseite im Bereich der Plattenüberstände 

(nach [25]) 

Eine Besonderheit sind hier die äußersten Seiten der Längssteifen jeweils am Ende des Über-

stands (Abb. 3.17, hellgrün). Durch ihre nach außen gerichtete Lage sind diese Flächen voll-

ständig sichtbar für das UAS. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass diese zum Teil bereits bei 

den gelben bzw. türkisfarbenen Flächen eingeflossen sind. Eine Dopplung dieser Flächenbe-

reiche im Gesamtergebnis wird durch entsprechende Subtraktion verhindert, was die Glei-

chungen (Gl. 26) bis (Gl. 31) verdeutlichen. 

Unterseite Steifen, orange: 𝐴𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢   = 2 ∙   𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚] ∙  𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡. [−] ∙  𝑏𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒[𝑚]  (Gl. 26) 

Unterseite Platte längs, türkis: 𝐴𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙 =  𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]     ∙  𝑛𝑃𝐴,𝑟𝑒𝑑,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡.  [−] ∙  𝑏𝑃𝐴     [𝑚]  (Gl. 27) 

Seite Steifen, grün: 𝐴𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑠𝑒𝑖𝑡𝑙. =  𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙   [𝑚]   ∙  ℎ𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒     [𝑚]  ∙∙∙                             𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏.,Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡. [𝑚]  (Gl. 28) 

Unterseite Platte e. sichtb., lila: 𝐴𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑒   =   𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]   ∙   𝑊𝑒𝑟𝑡𝑆𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒           [𝑚] (Gl. 29) 

Unterseite Platte quer, gelb: 𝐴𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑞  =  (𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 − 𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙 ) [𝑚]  ∙  𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑞[𝑚]  (Gl. 30) 

Äußere Seite Steife, hellgrün: 𝐴𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑠𝑒𝑖𝑡𝑙. =  2 ∙  ( 𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙   [𝑚]  − 𝑙𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒,𝑢,𝑙 [𝑚])  ∙                            0,5 ∙  𝑏Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡.  + ( 𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒,𝑢,𝑙  [𝑚]  ∙  ℎ𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒 [𝑚])  
(Gl. 31) 

mit: QT = Querträger, l (Index) = Längsrichtung, q = Querrichtung, u = Unterseite, seitl. = seitlich, l = gemessene Länge, A = 

Fläche, Wert = Wert aus Tab. 3.5, n = Anzahl, PA = Plattenabschnitt zwischen zwei Steifen, b = Breite, h = Höhe, Überst.= 

Überstand, e. sichtb. = eingeschränkt sichtbar  

Um schlussendlich einen Vergleich durchführen zu können, wird von allen zuvor genannten 

Einzelflächen im Bereich des Plattenüberstandes auch die Gesamtoberfläche ermittelt. Mit 
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dieser sollen die per UAS aufgenommenen Flächen ins Verhältnis gesetzt werden, um eine 

Aussage über den Anteil des aufnehmbaren Anteils der Brücke ermitteln zu können. 

Bereich IV: Zu- und Abschläge 

In den vorangegangenen Bereichen I bis III wurden Einzeloberflächen betrachtet. Ein teilwei-

ses Überschneiden der einzelnen Flächen wurde bereits durch fixe Werte eliminiert oder in 

den Berechnungsgleichungen einbezogen. Dennoch gibt es Flächen bei der Brückengeomet-

rie, die bisher nicht betrachtet wurden und durch die folgenden Zu- und Abschläge Berück-

sichtigung finden. 

Einer dieser Bereiche ist ein von den Längssteifen verdeckter Teil der Querträger. Dieser ist 

Teil der bisherigen Flächenberechnungen der Querträger, muss jedoch als Abschlag aus dem 

Endergebnis herausgerechnet werden. Auf Abb. 3.18 (links) ist der abzuziehende Bereich rot 

markiert. Der sichtbare Teil des Querträgers ist türkis.  

        

Abb. 3.18: l.: Verdeckter Bereich Querträger (rot) durch Längssteifen; r.: ‚Blinder Fleck‘ an Seitenfläche 
der Steife (rot) (nach [25]) 

Der Abschlag wird bei der Berechnung des Gesamtergebnisses sowohl auf die sichtbaren 

Flächen als auch auf die Gesamtoberfläche angewandt. Dass je nach Parameterkombination 

der Blickbereich der Kamera nicht bis zur Plattenunterseite reicht, wird an dieser Stelle ver-

nachlässigt. Es werden also einige Flächenergebnisse um einen gewissen Betrag reduziert, 

obwohl dieser nicht reduziert werden dürfte. Diese Tatsache kann aufgrund der kleinen Werte 

für den Flächenabschlag, welcher zwischen 1,66 m² und 4,73 m² liegt, bei Gesamtoberflächen 

bis zu 386 m² vernachlässigt werden, da dieser Einfluss sehr gering ist.  

Ein weiteres Bereich, welcher genauer Betrachtung finden muss, ist die Seitenfläche der 

Längssteife. Diese wird sowohl in Längs- als auch in Querrichtung aufgenommen, was durch 

die verschiedenen Flächen (Abb. 3.18 gelb, grün, orange) zuvor ermittelt wurde. Abb. 3.18 

(rechts) zeigt einen kleinen roten Bereich, welcher trotz Betrachtung in beide Richtungen aus 

dem Untersuchungsbereich fällt, ein sogenannter ‚blinder Fleck‘. Durch Berechnungen des 

Flächeninhalts des roten Dreiecks für diverse Brücken- und UAS-Parameterkombinationen 

kann festgestellt werden, dass der Flächenanteil dieses Bereichs < 1% des Gesamtflächen-

anteils entspricht und daher im Weiteren vernachlässigt wird. 

Zusätzlich sei an dieser Stelle erneut auf Tab. 3.3 und Tab. 3.4 verwiesen. Die dort genannten 

Einschränkungen für die geometrische Betrachtung bzw. Analyse müssen bei der Ermittlung 

des Gesamtergebnisses für das Bauwerk berücksichtigt werden. Zu Beginn einer Analyse 
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sollte geprüft werden, ob eine der in den o.g. Tabellen beschriebenen Parameterkombinatio-

nen zugrunde liegt. Sollte es sich um einen dieser Sonderfälle handeln und der Querträgerab-

stand zu gering sein, sind die Werte für die Oberfläche des Hauptträgers und den Überstand 

in Querrichtung entsprechend zu verknüpfen. Sollte der Hauptträgerabstand zu gering sein, 

sind die Querträgeroberfläche sowie der Bereich der Plattenunterseite in Längsrichtung anzu-

passen. 

3.2.5 Graphische Analyse – Schweißtnahtlängen 

Da die Schweißnähte bei orthotropen Fahrbahnplatten einen besonderen Stellenwert bei der 

Schadensanfälligkeit haben, werden sie bei der hier beschriebenen geometrischen Analyse 

gesondert betrachtet. Dabei wird von an die Querträger geschweißte Längssteifen ausgegan-

gen. Aussparungen an den unteren Ecken der Längssteifen werden an dieser Stelle nicht be-

rücksichtigt. Für die Ermittlung werden alle Längen der Schweißnähte aufsummiert. Auch hier 

wird zunächst der sichtbare Bereich analysiert und anschließend die vorhandene Gesamt-

länge aller Schweißnähte ermittelt, um einen abschließenden Vergleich durchführen zu kön-

nen. Es werden wieder die verschiedenen Betrachtungsbereiche durch unterschiedliche Farb-

gebung gekennzeichnet (siehe Abb. 3.19). 

 
Abb. 3.19: Darstellung verschiedener zu ermittelnden Schweißnähte (nach [25]) 

Bei den orangen dargestellten Nähten handelt es sich um den Anschluss der Längssteifen an 

die Plattenunterseite. Hier ist zu berücksichtigen, dass lediglich die jeweils außen liegenden 

Schweißnähte vom UAS aufgenommen werden können. Die restlichen Nähte dieser Kategorie 

liegen stets im Sichtschatten bzw. außerhalb des Sichtbereichs aufgrund des Sicherheitsab-

stands des Flugobjekts. Die in türkis dargestellten Schweißnähte verbinden die Längssteifen 

mit den Querträgern. Hier wird unterschieden zwischen dem Bereich zwischen den beiden 

Hauptträgern und dem Überstand. 1,0 m Sicherheitsabstand und eine Brennweite von 35 mm 

ist die einzige Kombination, bei der sichtbare Schweißnähte in Längsrichtung ermittelt werden 

können. Daher wird bei dieser Berechnung die Anzahl der Steifen zwischen den Hauptträgern 

mit dem Wert 0,26693 multipliziert. Dies ist ein Längenmaß, welches bei den oben genannten 

Parametern als sichtbare Schweißnaht gemessen werden kann. Sollte in Längsrichtung keine 

Schweißnaht sichtbar sein, wird der Wert für die Betrachtung in Querrichtung verwendet. Grün 

gefärbt sind die Nähte, welche den Querträgersteg mit dem Querträgeruntergurt verbinden. 

Die Schweißnaht, welche den Querträger mit dem Hauptträger verbindet, ist lila gefärbt. Diese 
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sind jedoch in keinem Fall per UAS aufnehmbar. Der Hauptträgeruntergurt wird durch die gel-

ben Schweißnähte mit dem Hauptträgersteg verbunden und dieser wiederum mit der Unter-

seite der Fahrbahnplatte. Auch hier ist die Verbindung an die Plattenunterseite bei keiner Pa-

rameterkombination von dem UAS aufnehmbar. Die Längenberechnung der zuvor beschrie-

benen Einzelnähte ist den Gleichungen (Gl. 32) bis (Gl. 40) zu entnehmen. 

Steife-Platte, orange: 𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒−𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒      =   2 ∙   𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]    (Gl. 32) 

Steife-QT, türkis: 𝑙𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒−𝑄𝑇            =   2 ∙  𝑛𝑆𝑡𝑒𝑖𝑓𝑒 𝑧𝑤.𝐻𝑇  ∙ 0,26693 [𝑚]  +  4      ∙  𝑏Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡. [𝑚]  (Gl. 33) 

QT-Steg-Platte, türkis: 𝑙𝑄𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔−𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒     =  0  [𝑚] (Gl. 34) 

QT-Steg-QT-UG, grün: 𝑙𝑄𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔−𝐻𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔   =  2 ∙ 𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇 [𝑚] + 2 ∙  𝑏Ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑡. [𝑚]  (Gl. 35) 

QT-Steg-HT-Steg, lila: 𝑙𝑄𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔 −𝐻𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔  =  8 ∙  ℎ𝑄𝑇,𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏𝑎𝑟   [𝑚]  (Gl. 36) 

QT-UG Unterseite-HT, lila: 𝑙𝑄𝑇,𝑈𝐺,𝑢 −𝐻𝑇          =  4 ∙  𝑏𝑄𝑇−𝑈𝐺,𝑢      [𝑚]   (Gl. 37) 

QT-UG Oberseite-HT, lila: 𝑙𝑄𝑇,𝑈𝐺,𝑜 −𝐻𝑇          =  4 ∙  𝑏𝑄𝑇−𝑈𝐺,𝑜       [𝑚]  (Gl. 38) 

HT-Steg-HT-UG, gelb: 𝑙𝐻𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔−𝐻𝑇,𝑈𝐺      =  4 ∙  𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑇 [𝑚]   (Gl. 39) 

HT-Steg-Platte, gelb: 𝑙𝑄𝑇,𝑆𝑡𝑒𝑔−𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒      =  0  [𝑚] (Gl. 40) 

mit: QT = Querträger, HT = Hauptträger,  l (Index) = Längsrichtung, q = Querrichtung, u = Unterseite, o = Oberseite, l = Länge 

sichtbare Schweißnaht, n = Anzahl, b = Breite, h = Höhe, Überst.= Überstand  

3.3 Ergebnisse einer UAS-Befliegung 

3.3.1 Messergebnisse und Auswertung 

An dieser Stelle werden die Parameterkombinationen betrachtet, welche nach Analyse in 3.2.3 

als sinnvolle Kombination herausgearbeitet werden konnten, da die jeweiligen Bereiche eine 

gute Sichtbarkeit mittels UAS aufweisen. Für die Erkennbarkeit großflächiger Schädigungen 

an den Stahlbauteilen der Brücke wie Korrosion, abblätternde Beschichtung oder Kotansamm-

lungen ab 3 cm² Größe, sind die optimalen Parameterkombinationen für die einzeln zu unter-

suchenden Teilbereiche in Tab. 3.7 dargestellt.  

Bauteilbereich 
Sicherheitsab-

stand [m] 
Brennweite 

[mm] 
Parameter 1 Parameter 2 

Plattenunterseite 
quer 

1,00 24 HT-Höhe: 1,25 m 
HT-Abstand: 

10,20 m 
Plattenunterseite 

längs 
viele Möglichkei-

ten 
viele Möglich-

keiten 
viele Möglichkei-

ten 
viele Möglichkei-

ten 

Überstand 1,00  24 Überstand: 6,00 m - 
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Oberfläche Haupt-
träger innen 

1,00 │ 1,50 │ 
2,00  

24 HT-Höhe: 3,50 m 

HT-Abstand:         
≥ 4,20 m (1,00 m) 
≥ 5,40 m (1,50 m) 
≥ 6,60 m (2,00 m) 

Oberfläche Haupt-
träger außen 

1,00 │ 1,50 │ 
2,00  

24 HT-Höhe: 3,50 m Überstand: alle 

Oberfläche Querträ-
ger 

1,00 24 │ 35 QT-Höhe: 1,40 m 
QT-Abstand:         

≥ 3,50 m (24 mm) 
≥ 4,50 m (35mm) 

Tab. 3.7: Optimale Parameterkombination für Untersuchung einzelner Teilbereiche  

Für jeden Teilbereich (Tab. 3.7, Spalte 1) sind immer zwei Parameter (Tab. 3.7, Spalte 4 und 

Spalte 5) maßgebend und haben den größten Einfluss auf die Sichtbarkeit des Bauteilbereichs 

mit Hilfe eines UAS. Bei Variierung dieser verändert sich das Ergebnis jedoch nicht gleichmä-

ßig, was das Ableiten einer Regelmäßigkeit verbietet. Für die Plattenunterseite in Querrichtung 

ergibt sich somit bei den genannten Parametern (Tab. 3.7, erste Zeile) 62,75 % bei einem 

Querträgerabstand von 4,00 m bis hin zu 88,76 % Sichtbarkeit für einen Querträgerabstand 

von 5,50 m. Die Parameterkombinationen für die Plattenunterseite in Längsrichtung (Tab. 3.7, 

zweite Zeile) ergeben zahlreiche Kombinationen mit Sichtbarkeiten von > 70 %. Die besten 

Ergebnisse liefern die Kombinationen aus 24 mm Brennweite, 3,00 m Hauptträgerhöhe, ein 

Mindestabstand zwischen den Hauptträgern von 4,20 m, 1,40 m Querträgerhöhe und ein Min-

destabstand zwischen den Querträgern ab 4,50 m. Dafür ergeben sich sichtbare Anteile zwi-

schen 83,30 % und 92,77 %. Dieses beste Ergebnis ergibt sich aus einem Hauptträgerabstand 

von 10,20 m und einem Querträgerabstand von 5,50 m. Die Parameter der Bauteilabmessun-

gen bzw. -abständen ist zudem äußerst plausibel und realistisch für bestehende Bauwerke. 

An dieser Stelle wird ebenfalls untersucht, wie sehr sich das gute Ergebnis verändert, sobald 

einige Parameter wie Sicherheitsabstand oder Brennweite verändert werden. Wird die Brenn-

weite von 24 mm auf 35 mm erhöht, reduziert sich das Ergebnis auf 70,85 %. Bei einer Brenn-

weite von 50 mm sinkt das Ergebnis deutlich auf 45,72 % und bei 70 mm Brennweite auf 37,19 

%. Wird der Sicherheitsabstand von 1,00 m, was sehr gering ist für die Praxis, auf 2,00 m 

erhöht, wird der sichtbare Anteil der Brücke auf 36,10 % reduziert. Ein Sicherheitsabstand von 

2,50 m ergibt ein Endergebnis 23,59 %. Was bei dieser Betrachtung ebenfalls auffällt, ist, dass 

der Abstand der Querträger einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat. Dieser 

sollte mindestens bei 4,50 m liegen, um Endergebnisse > 80,00 % zu erzielen. Dahingegen 

hat der Hauptträgerabstand keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. Dieses verändert 

sich bei Variation dieses Parameters lediglich um maximal 2,00 %. Das gleiche gilt für die 

Querträger- sowie die Hauptträgerhöhe. Die Variierung des Überstands hat hier ebenfalls eine 

maximale Reduzierung von 2,00 % zur Folge.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass auch bei anderen als der oben definierten, optimalen 

Parameterkombination vor allem die Höhe sowie der Abstand des Querträgers den wesent-

lichsten Einfluss auf das Ergebnis, also den prozentualen Wert der sichtbaren Brückenberei-

che, hat. Dieses Ergebnis ist detailliert in Tab. 3.8 zusammengefasst. Für die restlichen Ab-

messungen gelten mittlere Werte: Hauptträgerhöhe 2,50 m, Hauptträgerabstand 6,60 m sowie 

die Länge des Überstands ist hier 3,00 m. 
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Abstand 
UAS 

Brenn-
weite 

Querträgerabstand 
2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 

1,00 m 

24 mm 0,6 m 0,8 m 1,0 m 1,2 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m 
35 mm 0,5 m 0,6 m 0,6 m 0,8 m 0,8 m 1,0 m 1,0 m 
50 mm - - 0,5 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,8 m 
70 mm - - - - - 0,5 m 0,6 m 

1,50 m 

24 mm 0,6 m 0,8 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 
35 mm 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,5 m 
50 mm - - - 0,5 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 
70 mm - - - - - - - 

Tab. 3.8: Querträgerhöhen und Kombinationen, welche mind. 80 % Sichtbarkeit erzielen 

Auffällig ist, dass mit steigender Brennweite sowie wachsendem Querträgerabstand Sichtbar-

keiten > 80 % erzielt werden können. Andererseits wird deutlich, dass die mögliche Höhe des 

Querträgers ebenfalls steigt. Insgesamt haben Brennweite, Sicherheitsabstand des UAS, 

Querträgerhöhe sowie -abstand den maßgeblichsten Einfluss auf das Endergebnis der Sicht-

barkeit. Werden diese Parameter variiert, verändert sich das Endergebnis, wie oben beschrie-

ben, signifikant. Große Höhen und Abstände bedeuten hier mehr Platz für das UAS und somit 

eine verbesserte Sichtbarkeit. Aber auch kleinere Querträgerabstände erzielen Ergebnisse > 

80 %, wenn die Höhe der Querträger entsprechend niedrig ist (Tab. 3.8). Nach [113] sind 

Querträgerhöhen > 1,00 m im Bestand jedoch selten zu finden. Beträgt der Querträgerabstand 

mindestens 3,50 m, können somit mit einem 24 mm-Objektiv und einem Sicherheitsabstand 

von 1,00 m stets Ergebnisse > 80 % Erkennbarkeit erzielt werden. Die Analyse der übrigen 

Parameter wie Hauptträgerhöhe, Hauptträgerabstand sowie Länge des Überstands erzeugen 

lediglich Veränderungen im Endergebnis um Prozentpunkte im einstelligen Bereich und sind 

daher gut variierbar. Es zeigt sich somit außerdem, dass die in Kapitel 3.1.1 ermittelten span-

nungsdominanten Bereiche einer Brücke mit einem UAS beflogen werden können, um Bild-

material zur Bauwerksprüfung zu sammeln. Lediglich davon ausgenommen sind, wie bereits 

erwähnt, die Auflagerbereiche. Diese stellen nicht nur aufgrund der viel dunkleren Lichtver-

hältnisse ein Problem dar, sondern auch wegen der engen Bebauung und Nischen. Brücken-

lager sollten zudem immer händisch auf ihre Funktionstauglichkeit geprüft werden. Auch ist 

die Erkenntnis, dass beispielsweise der Hauptträgeruntergurt als schadensintolerantes Bauteil 

immer inspiziert werden kann, sehr positiv zu bewerten. Ein Riss an ebendiesem ist essentiell 

für die Tragfähigkeit des gesamten Bauwerks. Eher schadenstolerante Bauteile wie ausbeu-

lende Längssteifen können nicht im selben Maße wie der Hauptträgeruntergurt aufgenommen 

werden. Da es sich bei ihnen jedoch um schadenstolerante Bauteile handelt, ist der aufnehm-

bare Anteil der Längssteifen durchaus im annehmbaren Bereich. Insgesamt stimmen die Ver-

teilungen der Erkennbarkeiten mit den schadenstoleranten und -intoleranten Bauteilen über-

ein. 

Die Analysen beziehen sich auf die optische Untersuchung parallel zu den Längs- und Quer-

achsen der Brücke. In der Realität kann sich ein UAS um 360° drehen und somit die Brücke 



F l u g t a u g l i c h e   B e r e i c h e  

86 | S e i t e  

 

noch aus leicht anderen Blickwinkeln aufnehmen. Es ist davon auszugehen, dass diese zu-

sätzlichen Winkel die Ergebnisse geringfügig verbessern. Bei flächenhafter Untersuchung der 

Träger ist die Verwendung des UAS zur Bildaufnahme somit eine sinnvolle Unterstützung.  

Die Erkennung der Schweißnähte liegt insgesamt deutlich unter den Ergebnissen für die Brü-

ckenfläche selbst mit unter 50% Erkennbarkeit. Das beste Ergebnis ergibt sich mit folgender 

Parameterkombination: Brennweite 35 mm, Sicherheitsabstand 1,00 m, Abstand Hauptträger 

4,20 m, Höhe Hauptträger (mind.) 1,50 m, Abstand Querträger 4,50 m, Höhe Querträger 1,40 

m sowie Länge Überstand 1,80 m. Mit diesen Werten ergibt sich eine Gesamtschweißnaht-

länge von 218,40 m. Davon sichtbar sind lediglich 64,60 m, was einem Anteil von 29,58 % 

entspricht. Ein Grund für diese immer niedrigen Ergebnisse sind die Längssteifen, welche an 

die Unterseite der Fahrbahnplatte geschweißt sind (Abb. 3.19, orange). Diese Schweißnähte 

bilden den Großteil der gesamten Schweißtnahtlänge. In diesem Fall sind es 117,00 m von 

den 218,40 m. Von diesem großen Anteil der Schweißnähte sind lediglich die beiden äußers-

ten vom UAS mittels Kamera aufnehmbar. Alle anderen liegen bei jeder Parameterkombina-

tion im nicht sichtbaren Bereich. Aus diesem Grund liegen alle Endergebnisse bei den 

Schweißnähten stets unter 50 % Sichtbarkeit, bezogen auf die gesamte Länge aller Schweiß-

nähte. Sind diese Schweißnähte beschädigt, handelt es sich um Schäden der Kategorie 1 

(siehe Kapitel 2.3). Vor allem im Bereich der LKW-Spuren kommen diese vor und können nicht 

mittels UAS aufgenommen werden. Im Bereich zwischen den Stegen von Haupt- und Quer-

träger sowie deren Untergurten sind die Schweißnähte immer zu erkennen. An diesen Stellen 

sind Schweißnahtschäden jedoch für gewöhnlich eher selten (siehe Kapitel 4.1.2). Eine hori-

zontal ausgerichtete Kamera unter dem UAS angebracht erweist sich für die Untersuchung 

der Schweißnähte somit als nicht durchweg sinnvoll. Die Prüfung der Schweißnähte verlangt 

eine zusätzliche Überprüfung vor Ort in handnaher Form.  

3.3.2 Excel-Auswertetool 

Die vorangegangenen geometrischen Analysen bilden die Grundlage für das im folgenden 

Abschnitt beschriebene Excel-Auswertetool. Es soll durch Programmierung im Tabellenkalku-

lationsprogramm Excel eine Eingabemöglichkeit geschaffen werden, welche je nach Bauwerk-

parameter (Hauptträgerabstand, Querträgerabstand, Hauptträgerhöhe, Querträgerhohe) und 

Kameratechnik (Brennweite und Sicherheitsabstand UAS) ein prozentuales Ergebnis ausgibt, 

welches Aussage darüber gibt, wie groß der Anteil der Brücke ist, welcher mittels UAS per 

Fotoaufnahmen aufgenommen werden kann. So soll im Vorhinein vom Bauwerksprüfer, Bau-

last- oder Entscheidungsträger überprüft werden können, ob sich eine UAS-Befliegung einer 

zu prüfenden Brücke mit orthotroper Fahrbahnplatte lohnt.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Einzelbereiche aus dem vorherigen Abschnitt bilden 

für das Berechnungstool die Grundlage und sind, in jeglicher Bauteil- und Parameterkombina-

tion zusammengestellt, in einer Art Bibliothek in Excel hinterlegt. Durch diverse Berechnungen, 

welche im Hintergrund nach den Gleichungen (Gl. 9) bis (Gl. 40) funktionieren, werden die sicht-

baren Flächen für die Einzelbereiche aus Kapitel 3.2.4 und 3.2.5 zunächst einzeln ermittelt 

und anschließend zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt. Das Tool arbeitet stets für ein 

Feld der Brücke (Abstand zwischen zwei Querträgern). Dieses Ergebnis ist für den Bediener 
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ausreichend, da sich alle Felder einer Brücke in der Regel gleichen. Die Randfelder am Aufla-

gerbereich bilden Ausnahmen. Diese sind nicht Teil der geometrischen Analyse, da die Lager 

und Lagerbereiche stets handnah geprüft werden sollten und reine Bildaufnahmen für eine 

Prüfung dieser Bereiche nicht ausreichend sind. Der Sicherheitsabstand des UAS verhindert 

zudem ausreichend gute Bildaufnahmen aufgrund dunkler Licht- und enger Platzverhältnisse.  

Das Eingabeblatt für den Bauwerksprüfer oder Baulastträger, also dem Bediener des 

Exceltools, verfügt über Drop-Down-Felder für die Kategorien ‚Brennweite‘, ‚Sicherheitsab-
stand‘, ‚Hauptträgerhöhe‘, ‚Hauptträgerabstand‘, ‚Querträgerhöhe‘, ‚Querträgerabstand‘ sowie 
die Länge des Überstands (Abb. 3.20, oben links). Diese Werte müssen vom Bediener für eine 

zu untersuchende Brücke eingegeben werden. Sollte der genaue Wert für beispielsweise den 

Hauptträgerabstand nicht im Drop-Down-Feld und somit nicht in der Analyse vorhanden sein, 

empfiehlt es sich, die beiden nächsten Werte einzugeben und das Endergebnis ggf. zu inter-

polieren. Auf diese Weise ist eine gute Einschätzung für ein Bauwerk möglich. Nach Eingabe 

der zuvor genannten sieben Grundwerte der Brücke, errechnet das Tabellenkalkulationspro-

gramm mithilfe der zuvor eingegebenen und erstellten Bibliothek und Gleichungen die einzel-

nen Ergebnisse für die Brücke. Es werden sowohl alle Einzelergebnisse von Teilbereichen der 

Brücke, welche in den letzten beiden Kapiteln (3.2.4 und 3.2.5) analysiert wurden, als auch 

das Gesamtergebnis angezeigt (Abb. 3.20, Mitte und oben rechts). Das Ergebnis für die 

Schweißnähte wird ebenfalls einzeln ausgegeben, damit der Bediener einen direkten Eindruck 

von den wichtigsten Bauteilbereichen einer orthotropen Platte erhält (Abb. 3.20, unten). Die 

Ampelfärbung hilft dem direkten Verständnis der Analyseergebnisse. Ergebniswerte mit 81 bis 

100% Erkennbarkeit werden grün hinterlegt. Zwischen 51% und 80% werden sie gelb und ab 

50 % rot hinterlegt. Diese Ampelfärbung soll dem Anwender einen direkten Gesamteindruck 

geben und die Ergebnisse verdeutlichen. So kann der Bediener direkt erkennen, ob es loh-

nenswert ist, die vorhandene Brücke mit UAS zu befliegen. 
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Abb. 3.20: Beispiel einer Ergebnisseite des Excel-Auswertetools 

 

detaillierter  
Ergebnisbereich 
Schweißnähte 

Übersicht 
Gesamtergebnis 

detaillierter  
Ergebnisbereich 
Brücke 

Eingabebereich 
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3.3.3 Fazit und Grenzen der geometrischen Bauwerksanalyse für UAS-Befliegung 

Die vorherigen Untersuchungen haben eine Auswertemöglichkeit für Baulastträger oder Prüf-

personal geschaffen, mit dem der mittels UAS zu untersuchende Anteil einer stählernen Brü-

cke mit orthotroper Platte errechnet werden kann. Dafür wurden 3.200 verschiedene Parame-

terkombinationen mit einer graphischen Analyse untersucht, wobei von einer nachträglichen 

Vergrößerung des Bildmaterials am PC ausgegangen wird. 

Um selbst feine Risse auf den Bildern erkennen zu können, sollte der Sicherheitsabstand des 

UAS bei einer Brennweite von 24 mm maximal 2 m betragen, bei 35 mm 3 m, bei 50 mm 4 m 

sowie bei 70 mm Brennweite 5 m. Für die großflächige Betrachtung von stählernen Brücken 

mittels UAS liefert die Analyse mit fast durchweg > 80% Erkennbarkeit Ergebnisse, welche 

eine UAS-Unterstützung der handnahen Prüfung beweisen. Besonders die Höhe und der Ab-

stand der Querträger haben einen entscheidenden Einfluss auf das Gesamtergebnis. Alle an-

deren Parameter beeinflussen das Gesamtergebnis nur unerheblich. Die besten Ergebnisse 

werden zudem mit einer Brennweite von 24 mm erzeugt. Schweißnahtschäden sind an or-

thotropen Platten regelmäßig auftretende Schäden und zum Teil gravierend für die Tragfähig-

keit [126][362]. Die Aufnahmen der Schweißnähte für die Betrachtung am PC ist jedoch mit 

Ergebnissen knapp unter 30% nicht zufriedenstellend. Ein Grund dafür liegt an der oft unge-

nügenden Sichtbarkeit der Plattenunterseite begründet durch die vielen Sichtschatten von 

Querträgern und Längssteifen. Die Ergebnisse der geometrischen Analyse für die Schweiß-

nähte zeigt deutlich, dass hier die handnahe Prüfung derzeit noch nicht ersetzt werden kann. 

Da die Unterseite de Platte und damit die Schweißnähte zwischen Längssteifen und Platten-

unterseite nicht vom UAS in ausreichender Qualität aufgenommen werden können, fehlt ein 

dominanter Teil bei der digitalen Prüfung. Hier müssen Optimierungen geschaffen werden, um 

entweder den Sicherheitsabstand zum Bauwerk reduzieren zu können, oder die Position der 

Kamera am UAS zu verändern. Denkbar ist beispielsweise eine zweite, auf dem UAS mon-

tierte Kamera, welche direkt nach oben gerichtet ist. So könnte die Plattenunterseite besser 

aufnehmbar sein. Das erhöht das Gesamtgewicht des UAS jedoch erheblich und würde eine 

größere Version des Fluggeräts und somit wieder strengere Flugregeln (Flugerlaubnis, Sicher-

heitsabstände etc.) verlangen. Alternativ kann die eine unter dem UAS angebrachte Kamera 

beibehalten werden, sollte jedoch leicht nach oben geneigt werden. Auch so werden viele 

Sichtschattenbereiche eliminiert. Zu beachten ist bei dieser Option, dass gegebenenfalls die 

Propeller des UAS im Sichtfeld und somit auf dem Bildmaterial sein könnten. Außerdem geht 

die vorangegangene Analyse davon aus, dass es sich bei dem Sicherheitsabstand gleichzeitig 

um den Abstand der Kamera zum Bauwerk handelt. Diese Annahme ist nicht ganz korrekt, da 

sich der Sicherheitsabstand auf die Mittelachse des UAS bezieht, die Kamera jedoch leicht 

versetzt unter dem UAS angebracht ist. Dieser kleine Unterschied kann ebenfalls Reduzierun-

gen bei den hier berechneten Sichtbereichen ergeben, welche jedoch nicht größer als 2 % 

sein sollten. 

Ein Ergebnis von 100 % Sichtbarkeit in der für Stahlbrücken geforderten und mit der hier defi-

nierten Bildqualität kann derzeit noch nicht erreicht werden. Es ist zu beachten, dass die mittels 

UAS nicht sichtbaren bzw. eingeschränkt sichtbaren Bereiche, welche anschließend handnah 
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vor Ort überprüft werden müssen, ggf. von Anfang an gar nicht beflogen werden, um Flugkos-

ten und -zeit zu sparen und um diese Bereiche nicht doppelt zu betrachten. Zudem muss das 

verwendete Objektiv Betrachtung finden. Objektive mit Festbrennweiten weisen häufig andere 

bzw. bessere Qualitäten aus als die hier genutzten Zoomobjektive. Das bedeutet, die Ergeb-

nisse könnten mit festen Brennweiten ggf. verbessert werden. Auch kann in Zukunft der Ein-

satz einem ggf. kleinerem UAS mit entsprechend geringerem Sicherheitsabstand eine weitere 

Erhöhung der sichtbaren Bauwerksbereiche ermöglichen.  
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4 Schadenskatalog 

Nach der geometrischen Analyse der Brückenbauwerke bzw. der Bildaufnahme mittels UAS 

ist der nächste Schritt zur Bauwerksbewertung ein geeigneter Schadenskatalog. In diesem 

Kapitel wird eine ausführlichen Schadensanalyse durchgeführt, bei der Prüfberichte aus der 

Praxis dahingehend analysiert werden, welche der derzeit vielen Schäden aus dem BASt-

Schadenskatalog [300] wirklich in der Prüfpraxis auftreten und am häufigsten Verwendung 

finden. Auch wird untersucht, an welchen Bauteilen bzw. Bauwerksbereichen diese Schädi-

gungen auftreten, um dieses Wissen in einen neuen, kompakten Schadenskatalog, welcher 

mittels vom Bauwerk aufgenommenen Bildmaterials Verwendung finden soll, einfließen zu las-

sen.  Für dieses Ziel werden stochastische sowie geometrische Analyseverfahren eingesetzt. 

Dafür ist außerdem eine Analyse vorhandener Prüfverfahren bzw. Prüfberichte essentiell. Es 

sollen die wichtigsten Kernthemen aus RI-EBW-PRÜF [303] und Ril 804 [57] der Deutschen 

Bahn herausgefiltert und Teil des neuen Schadenskatalogs werden. 

In diesem und dem darauffolgenden Kapitel soll das Erzeugen des Bildmaterials mittels UAS 

nicht mehr von Bedeutung sein. Es sei davon ausgegangen, dass das erforderliche Bildmate-

rial auf jede in der Zukunft erdenkliche Art und Weise aufgenommen werden kann und nicht 

mehr nur von einem UAS gewonnen wird.  

4.1 Schadensanalyse  

4.1.1 Schadensverteilung von Schäden an (Stahl-) Brücken 

Die Grundlage für einen neuen mit Bildmaterial arbeitenden Schadenskatalog, also ein Kata-

log, welcher alle Schäden beinhaltet, die mittels der zuvor beschriebenen UAS unterstützen 

Brückenbefliegung (siehe Kapitel 3.2) oder anderen fotografischen Verfahren aufgenommen 

werden können, ist zunächst die Analyse von häufig auftretenden Schäden an Brücken. Brü-

cken müssen in Deutschland nach DIN 1076 [69] regelmäßigen Prüfungen unterzogen werden 

(siehe Kapitel 2.1). Für jede Brückenprüfung wird ein Prüfbericht erstellt, in dem jeder Scha-

den, welcher bei der Brückenprüfung gefunden wurde, einzeln vermerkt ist. Die Summe und 

Schwere der Einzelschäden ergibt mithilfe eines Bewertungsalgorithmus die notenähnliche 

Gesamtbewertung der Brücke, welche ihren Zustand widerspiegelt. [69][300][303]  

Um die allgemeine Verteilung der Brückenschäden in Deutschland verstehen zu können, sol-

len Brückenprüfberichte aus der Praxis hinsichtlich der dort verzeichneten Schäden analysiert 

werden. Es soll untersucht werden, welche Schäden am häufigsten zu verzeichnen sind, an 

welcher Art von Baumaterial (z.B. Beton, Stahl, Stein usw.) sie auftreten und ob es sich dabei 

um statisch relevante oder eher nur optische Schäden handelt. Diese Analyse soll die Grund-

lagen für den hier zu erarbeitenden Schadenskatalog bilden. Schäden, welche in dieser Ana-

lyse zu den am häufigsten auftretenden Schäden gehören, müssen somit grundlegend Teil 

des neuen Katalogs sein.  

Für diese an der Realität angelehnte Betrachtung der Schäden, werden insgesamt 113 Prüf-

berichte diverser Brücken aus der Praxis analysiert, welche von einem Prüfingenieurbüro zur 
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internen Verwendung zur Verfügung gestellt werden [290]. Bei den Prüfberichten handelt es 

sich um keine speziell ausgewählten Brücken (z.B. nur Stahlbrücken), sondern um einen Quer-

schnitt deutscher Straßenbrücken, um einen absolut realistischen Eindruck über die Scha-

densverteilung widerspiegeln zu können. Daher handelt es sich bei den Bauwerken sowohl 

um Beton- (22 %) als auch Stahl- (44 %) oder Verbundbrücken (33 %) mit Baujahren zwischen 

1933 und 2010. Die letzten Prüfungen haben Benotungen zwischen 1,8 und 3,9 ergeben. Die 

Tragsysteme variieren von Balkenbrücken, über Bogen-, Dreh-, Trog- und Hohlkastenbrücken 

und sogar Hubbrücken. Insgesamt verzeichnen die 113 Prüfberichte 6.332 Einzelschäden, 

welche entsprechend des bekannten BASt-Schadenskatalogs [300] sortiert und anschließend 

summiert werden. So ergibt sich eine Rangfolge der Schadensbeispiele mit ihren sogenannten 

Schadens-IDs, welche bei den 6.332 Schäden am häufigsten auftreten. Der Schaden, welcher 

198-mal gezählt wird und damit am dominantesten in den 113 Prüfberichten auftritt, ist die 

Schadens-ID 014-08. Die ID zeigt, dass es sich um einen metallischen Oberflächenschaden 

am Brückenüberbau handelt. Die Beschichtung ist hier örtlich durchrostet mit weniger als 15 

% der Fläche (Tab. 4.1, erste Zeile). Mit einer Anzahl von 161 tritt der Schaden 021-08 am 

zweithäufigsten auf. Dabei handelt es sich um einen Schaden am Brückenunterbau aus Beton, 

wobei dieser im oberflächennahen Bereich abgeplatzt ist. Die Bewehrung kann dabei freige-

legt sein (Tab. 4.1, erste Zeile). Dieser Schaden ist für die hier betrachteten Stahlbrücken nicht 

relevant. Es soll lediglich die orthotrope Platte und nicht auch der Brückenunterbau untersucht 

werden. Die Abkürzung „SK“ steht hier für Schadensklasse. 

Tab. 4.1: Reihenfolge der fünf häufigsten Schäden der insgesamt 6.332 Einzelschäden 

Der Schaden auf Rang 3 (001-05) tritt laut Schadenskatalog der BASt ebenfalls wieder am 

Brückenüberbau auf und beschreibt Verschmutzungen (Tab. 4.1, erste Zeile). Der Schaden 

mit der Schadens-ID 014-09 bezieht sich erneut auf die metallische Oberfläche des Brücken-

überbaus. Hier handelt es sich wieder um eine örtliche Durchrostung der Oberflächenbe-

schichtung, diesmal jedoch mit einer stärkeren Intensität der Korrosionsprodukte. Die Scha-

dens-ID, welche 91-mal und somit am fünfthäufigsten auftritt, bezieht sich auf den Brückenun-

terbau aus Beton und beschreibt dort Rissbildung. Dies ist für diese Arbeit erneut nicht rele-

vant. Die Ränge sechs bis zehn werden hier nicht einzeln aufgeführt, da es sich um Schäden 

im Beton, der Brückenausstattung oder den Fahrbahnübergängen handelt. Diese sind nicht 

der Teil hier durchgeführten Analyse und können daher entfallen. Es fällt außerdem auf, dass 

von insgesamt knapp 1.000 möglichen ID-Schadensnummern nur 417 Stück in dieser Stich-

probe Verwendung finden. Circa 60 % der möglichen Schäden sind daher sehr selten und 

Rang  ID Anzahl [%] Schadensbeschreibung 

1 014-08 198 4,09 % 
örtliche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 3 bis Ri 
4 (< 15% der beschichteten Fläche)(SK = Schadensklasse 2) 

2 021-08 161 3,33 % 
Abplatzungen im oberflächennahen Bereich mit oder ohne 
freiliegende Bewehrung 

3 001-05 125 2,58 % Verschmutzung/Schalungsreste/ Packer/ Verdämmung o.ä 

4 014-09 110 2,27 % 
örtliche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 4 bis Ri 
5, ohne Substanzverlust (SK 3) 

5 025-02 91 1,88 % 
Trockene Risse im Spritzwasser- oder Sprühnebelbereich mit 
Rissweiten 0,1 bis < 0,2 mm 
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treten wie beispielsweise ID 203-01 „Drahtbruch bei Seilen“ nur in Ausnahme- und Spezialfäl-

len auf. Diese Erkenntnis deutet bereits darauf hin, dass der Schadenskatalog der BASt [300] 

ggf. zu ausführlich gestaltet ist und daher für die Prüfpraxis zu aufwendig in der Handhabung 

ist. Darauf wird in Kapitel 4.2 vertieft eingegangen. 

Des Weiteren wird neben der allgemeinen Reihenfolge auch die Verteilung der Materialien 

analysiert, an denen die Bauwerksschäden auftreten. Dabei zeigt sich, dass Stahlschäden 

oder Schäden an der Oberflächenbeschichtung mit 40,54 % am häufigsten sind, während 

Schäden an Beton lediglich einen Anteil von 18,32 % aller Schäden ausmachen (siehe Abb. 

4.1, links). Diese Zahlen sind besonders interessant vor dem Aspekt, dass in Deutschland 91 

% aller Brücken an Bundesfernstraßen Beton- und Spannbetonbrücken und nur 7,8 % Stahl- 

und Stahlverbundbrücken sind [267]. Dies verdeutlicht die Relevanz der Vertiefung und Wei-

terentwicklung der stählernen Brückeninspektion. Neben der Verteilung des Baustoffs ist 

ebenso die Art des Schadens von Interesse, weswegen außerdem untersucht werden soll, um 

welche Art von Schaden es sich bei der Auflistung handelt. Ob es sich um Korrosions-, Riss-, 

Beschichtungs- oder Verbindungsmittelschäden oder um Verschmutzungen, Verformungen, 

Fahrbahnschäden oder freiliegende Bewehrung handelt – den maßgeblichen acht Schadens-

kategorien. Diese Schadenskategorien helfen dabei, dass der zu erzeugende Schadenskata-

log die maßgebenden Kategorien und Schadens-IDs beinhaltet. So machen beispielsweise 

die Anteile von Korrosion und Beschichtungsschäden insgesamt ca. 25 % aller Schäden aus 

(siehe Abb. 4.1, Mitte). Erneut wird deutlich, dass eine Betrachtung von Stahlbrücken durchaus 

relevant ist, da die Mehrzahl aller auftretenden Schäden am Baustoff Stahl bzw. der Beschich-

tung vorkommen. Korrosion macht darunter einen der größten Anteile mit 14,11 % aus. Als 

letztes wird untersucht, wie groß der Anteil der Schäden ist, welche lediglich statisch irrele-

vante Schönheitsfehler wie Verschmutzungen oder Graffiti sind, und wie viele der 6.332 Schä-

den statische Relevanz haben und kurz- oder langfristig Einwirkungen auf die Standsicherheit 

der Brücke haben (siehe Abb. 4.1, Mitte).  

 

Abb. 4.1: Ergebnisse der Schadensanalyse (alle Schäden)  

Da hier die Relevanz auf Stahlschäden liegt, wird untersucht, inwieweit sich die Ergebnisse 

ändern, wenn Schäden an Beton, Asphalt oder den Lagern aus der Liste eliminiert werden. 

Dadurch reduziert sich die Summe der Einzelschäden auf 3.407 Stück. Es zeigt sich, dass die 

Korrosionsschäden von zuvor ebenfalls die häufigste Schädigung darstellen. Lediglich der pro-

zentuale Anteil hat sich durch die nahezu Halbierung der Gesamtschäden verdoppelt (siehe 

Tab. 4.2). Es fällt auf, dass die Beschichtungs- und vor allem Korrosionsschäden abgesehen 
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von Rang 2 eindeutig dominieren. Diese Auflistung hilft, die in der Praxis wichtigsten Schäden 

für den zu erstellenden Schadenskatalog zu priorisieren. Die Schäden 226-13 und 226-12 

(Rang 4 und 5) sind Schäden am Fahrbahnübergang. Da dieser vorrangig aus Stahl besteht, 

fallen sie mit in die Betrachtung. Diese Schadensbeispiele bzw. -beschreibungen sollten obli-

gatorisch für den neuen Katalog sein. 

Rang  ID Anzahl [%] Schadensbeschreibung 

1 014-08 198 8,22 % 
örtliche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 3 bis Ri 
4 (< 15% der beschichteten Fläche) (SK 2) 

2 001-05 125 5,19 % Verschmutzung/Schalungsreste/ Packer/ Verdämmung o.ä 

3 014-09 110 4,57 % 
örtliche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 4 bis Ri 
5, ohne Substanzverlust (SK 3) 

4 226-13 71 3,00 % starke Korrosion 
5 226-12 67 2,78 % einsetzende Korrosion 
6 234-04 67 2,78 % Örtlich einsetzende Korrosion 
7 261-08 60 2,50 % Rohrleitung hat geringe Korrosionsschäden 
8 014-14 59 2,45 % Durchrostung an den Kanten (SK 3) 

9 014-23 53 2,20 % 
Querschnittsminderung durch Korrosion an Hauptbauteilen, 
beginnend, Schwächung [< 10 %] (SK4) 

10 014-11 47 1,95 % 
großflächige Durchrostung der Beschichtung bis zu Rostgrad 
Ri 3, örtlich Ri 4 bis Ri 5 (SK 3) (> 15% der beschichteten 
Fläche) 

Tab. 4.2: Reihenfolge der zehn häufigsten Schäden der reduzierten 3.407 Einzelschäden 

Die Eliminierung der Betonschäden bestätigt erneut, dass die Korrosions- und Beschichtungs-

schäden mit fast 38 % die vorherrschenden Schädigungen an Stahlbrücken sind (Abb. 4.2, 

Mitte). Schäden an Verbindungsmitteln, Risse, Verformungen und Verschmutzungen sind wie 

zuvor auch mit durchschnittlich ca. 7 % ziemlich gleichmäßig verteilt. Auch die Betrachtung, 

ob es sich um einen tragkonstruktiv relevanten Schaden oder doch lediglich um Schönheits-

fehler handelt, ist ohne die Betonschäden sehr ähnlich verteilt. Die tragkonstruktiv nicht rele-

vanten Schäden wie Verschmutzungen liegen in beiden Fällen bei circa 60 % (Abb. 4.2, 

rechts). 

 

Abb. 4.2: Ergebnisse der Schadensanalyse (reduzierte Stahlschäden) 

Die Analyse zeigt, dass also stets ca. 40 % der Schäden bei Brückenprüfungen Einwirkungen 

auf die Statik bzw. Standsicherheit der Brücke haben werden. Die erzeugte Rangfolge hilft 

dabei, die dominantesten Schäden an Stahlbrücken herauszufiltern, einen Überblick über die 
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Verteilung der Schadensarten zu erhalten und diese Ergebnisse in den zu erarbeitenden Scha-

denskatalog einfließen lassen zu können. Eine Liste der ersten 100 Schadensbeispiele, wel-

che in den Prüfberichten am häufigsten vorkommen, ist in Anhang 9.2.1, Tab. 9.3 abgebildet.  

Bei der Rangfolge der Einzelschäden fällt ebenfalls auf, dass es häufig gleiche Schadensbe-

schreibungen für unterschiedliche Schadens-IDs gibt. Zum Beispiel lautet die Schadensbe-

schreibung von 014-08 „örtliche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 3 bis Ri 4 (< 

15% der beschichteten Fläche) (SK 2)“ ([300], S.2). Diese Beschreibung gibt es außerdem 

auch für die Schadens-IDs 031-08, 047-10, 311-09. Diese stehen jeweils für unterschiedliche 

Bauteile wie Überbau, Unterbau oder sogar Verkehrszeichenbrücken. Diese Dopplung von 

gleichen Schadensbeschreibungen muss bei der weiteren Analyse des BASt- Schadenskata-

log [300] sowie der Erarbeitung eines Schadenskatalogs für das hier zu entwickelnde System 

beachtet und bestenfalls vereinfacht werden. Die Ausarbeitungen zeigen außerdem, dass der 

Fokus auf die dominanten Schadenskategorien aus Abb. 4.2 (Mitte) zielführend ist und für 

diese die Dopplungen der Schäden eliminiert werden sollten. Ein Abgleich mit Tab. 9.3 ist 

anschließend für einen ganzheitlichen Katalog nötig. 

4.1.2 Schadensverortung 

Nachdem in Kapitel 3.1.1 stählerne Brückenbauwerke auf empirische Weise mittels FEM-Ana-

lyse hinsichtlich der auftretenden Spannungsverteilung sowie Spannungsspitzen untersucht 

wurden, sollen diese theoretischen Betrachtungen mit Praxiserscheinungen abgeglichen wer-

den.  Es soll untersucht werden, ob die zuvor erarbeiteten maximal beanspruchten Bauwerks-

stellen, an denen somit die häufigsten Schadensvorkommnisse zu erwarten sind, mit der Pra-

xis korrelieren und bei realen Brücken ebenfalls die meisten Schäden aufweisen. Das Ziel der 

folgenden Abhandlung ist es, die Bauteile einer Brückenkonstruktion herauszufiltern, die in der 

Praxis am häufigsten von Schäden betroffen sind.  

Dafür werden die in Kapitel 4.1.1 eingeführten Brückenprüfberichte aus der Praxis als Grund-

lage verwendet [290]. Für die hier durchgeführten Untersuchungen sind lediglich Stahlbrücken 

mit orthotroper Fahrbahnplatte relevant, da diese die Grundlage der vorliegenden Arbeit bil-

den. Es werden alle Prüfberichte betrachtet, welche die beiden genannten Kriterien erfüllen 

(22 Stück). Diese verbleibenden Stahlbrücken haben eine Bewertung laut vorliegender Prüf-

berichte zwischen 2,0 und 3,5, was nach [303] einem befriedigendem (2,0–2,4) bis ungenü-

gendem (3,5–4,0) Zustand entspricht. Die Berichte stammen von ‚Einfachen Prüfungen‘, 
‚Hauptprüfungen‘ und auch ‚Sonderprüfungen‘. Es handelt sich um einen realistischen Quer-

schnitt verschiedenster Brückenzustände, welche durchaus dem deutschen Brückenbestand 

entsprechen. Da es sich bei Brücken nie um gleiche Standardbauwerke handelt, wie es bei-

spielsweise bei Windkraftanlagen der Fall ist, ist ein neutraler und nach üblichen statistischen 

Methoden durchgeführter Vergleich von einer so großen Anzahl verschiedenster Bauwerke 

unmöglich. Aus diesem Grund werden die zu untersuchenden Brücken zunächst in Abschnitte 

eingeteilt und die dort auftretenden Schäden laut Prüfbericht markiert. Das Einzeichnen der 

Schäden in simplifizierte Piktogramme der Bauweise findet sowohl in der Brückenuntersicht 

als auch in der Längs- und Queransicht statt. Anschließend werden diese gezählt und können 
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einer statistischen Analyse unterzogen werden, um die Ergebnisse mit denen der FEM-Ana-

lyse abzugleichen.  

    

 
Abb. 4.3: Beispiel der Einteilung in fünf Bauwerksbereiche einer Fachwerkbrücke (Piktogrammdarstellung 

Längsansicht) 

Ein Prüfbericht, welcher nach RI-EBW-PRÜF [303] und DIN 1076 [69] mithilfe der Software 

SIB Bauwerke [387] erstellt wird, folgt immer demselben Aufbau. Dem am Bauwerk gefunde-

nen Schaden wird eine Positionsnummer zugeordnet. Diese Positionsnummer wird während 

des Erfassens der Reihe nach verteilt. Zusätzlich erhält jeder Schaden eine Beispiel-ID-Num-

mer, die die Schadensart näher beschreibt. Die ID-Nummern der Schäden werden aus dem 

Schadenskatalog der BASt [300] übernommen. Anhand dieser ID-Nummer können bestimmte 

Informationen zur Schadensart, wie zum Beispiel Material und Ausbreitung, entnommen wer-

den. Zusätzlich hat der Prüfer in einem kurzen Hinweistext die Möglichkeit, den Schaden ge-

nauer zu beschreiben. Die endgültige Schadensbeschreibung wird durch verschiedene Text-

bausteine von SIB-Bauwerke erstellt. So gibt es vorgegebene Informationen, die übermittelt 

werden müssen. Dazu zählen: Schadensart, Auftrittsort und Bewertung des Schadens in Hin-

blick auf die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Unterhaltung der Brücke. Ein Foto des Scha-

dens kann ebenfalls eingefügt werden, dies ist jedoch eine individuelle Entscheidung des Prü-

fers. Mit Hilfe der ID-Nummern werden die Schäden im Prüfbericht in Kategorien eingeteilt. 

Diese Kategorien sind von dem BASt-Katalog [300] vorgegeben und lauten: Brücke-Überbau, 

Brücke-Unterbau, Lager, Fahrbahnübergänge, Beläge, Ausstattung, Leitungen und Sonstiges. 

In dieser Analyse werden zuerst die Kategorien Über- und Unterbau, Lager sowie Fahrbahn-

übergänge betrachtet. Für die vorliegende Arbeit werden die Schäden der hier relevanten und 

zuvor definierten Schadenskategorien am Überbau analysiert. 

Für eine übersichtlichere und vereinfachte Darstellung werden Piktogramme der unterschied-

lichen Brückentypen (Balken-, Bogen-, Fachwerkbrücke) verwendet. Diese bilden die relevan-

testen Tragelemente der Brücken wie Haupt-, Nebenträger und Widerlager ab. Es handelt sich 

dabei um eine schemenhafte und vereinfachte Darstellung. Bei der Einteilung in Bauwerksbe-

reiche hat sich die Vierteilung, also das Erzeugen von fünf gleich großen Bereichen, als am 

sinnvollsten erwiesen, da hier die Analogie zum Tragverhalten am größten ist. So sind die 

Auflagerbereiche einzeln ausgewiesen sowie der Mittelbereich der Brücke. Die Drittelspunkte, 

welche im Schnittgrößenverlauf ebenfalls von Bedeutung sind, sind in dem zweiten und vierten 

der insgesamt fünf Teile abgebildet (siehe Abb. 4.3). Die Teilung in fünf Bereiche bedeutet für 
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jede Brücke, dass ein einzelner Bereich nicht genauso lang ist wie der einer anderen Brücke. 

Dies ist jedoch irrelevant, da sich das Tragprinzip von einfeldrigen Brücken gleicht und somit 

die tragkonstruktiven Regeln für alle Brücken und somit auch die fünf eingeteilten Bereiche 

durchaus ähnlich sind. 

Bei dem Eintragen der einzelnen Schäden aus den Prüfberichten werden zwei Fälle unter-

schieden. Die Lokalisation einiger Schäden sind deutlich im Bericht beschrieben, sodass ein 

eindeutiges Verorten im zonierten Piktogramm möglich ist (Abb. 4.4, grün gefüllte Kreise). 

Dadurch ist es auch möglich, dass ein Schaden aus dem Prüfbericht mehrfach im Piktogramm 

verortet wird. Andere Schäden sind beispielsweise als „am gesamten Bauwerk“ oder „stellen-
weise“, Begriffe aus SIB-Bauwerke [387], im Prüfbericht beschrieben, sodass hier eine klare 

Definition der Schadstelle nicht möglich ist. Diese Art von Schäden erhalten eine Lachsfärbung 

im Piktogramm und werden je nach Schadenstypus in jedem Fünftel einmal gekennzeichnet 

oder in den jeweiligen Bereich, auf den das originale Schadensfoto hindeuten könnte, um die 

exemplarische Verortung des Schadens darzustellen (Abb. 4.4). An dieser Stelle wird die Un-

genauigkeit der derzeit in der Praxis verwandten Prüfberichte nach DIN 1076 bzw. RI-EBW-

PRÜF deutlich. Eine klare Verortung eines Schadens gibt es nicht immer, was zusätzlich das 

Wiederfinden ebendieses bei der nächsten Brückenprüfung nahezu unmöglich macht. Ist zu-

sätzlich kein Schadensfoto im Prüfbericht vorhanden, welches keine Pflichtleistung für den 

Prüfingenieur darstellt, ist die Nutzbarkeit des Prüfberichts für die Betrachtung und Beobach-

tung von Schadensentwicklungen am Brückenbauwerk und dessen Lebenszyklusbewertung 

schier nicht vorhanden.  

Die Auswertung der Schadensverortung in den vereinfachten Piktogrammen gliedert sich in 

drei Stufen. In der ersten Stufe werden alle Schäden, welche grafisch dargestellt und in den 

fünf Bauwerksbereichen I bis V unterteilt sind, betrachtet. In der zweiten Stufe werden nur 

noch Schäden am Überbau gezählt, während sich die dritte Stufe nur noch um statisch rele-

vante Schäden am Überbau fokussiert. Schädigungen wie Schmiererei, Graffiti, Moos oder 

ähnliches fallen an dieser Stelle aus der Betrachtung heraus. 
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Abb. 4.4: Beispiel der optischen Schadensverortung an einer Bogenbrücke (Piktogrammdarstellung) 

In der ersten Stufe ergibt sich eine nach Kapitel 3.1.1 zu erwartende Schadensverteilung. In 

den äußeren Bereichen I und V lassen sich die meisten Schäden mit 30,49 % (Bereich I) im 

Mittelwert aller betrachteten Prüfberichte und 31,31 % (Bereich V) verzeichnen. Die Bereiche 

II (12,35 %), III (14,21 %) und IV (11,65 %) sind nahezu gleichmäßig aufgeteilt. Die Bauwerks-

mitte ist mit Bereich III leicht mehr betroffen als die beiden anderen Bereiche (siehe Abb. 4.5). 

Eine maximale Standardabweichung von 5,6 % zeigt, wie ähnlich sich alle Prüfberichte in der 

Schadensverteilung verhalten. Diese Schadensverteilung entspricht der Erwartung, da viele 

Schäden die Lager sowie Widerlagen betreffen (Bereiche I und V). Außerdem befindet sich 

auch dort der am meisten beanspruchte Querträger und somit die Schäden an der Verbindung 

zwischen Querträger und Längssteife oder Querträger und Hauptträger (siehe 3.1.1). Im mitt-

leren Brückenbereich herrschen zwar die höchsten Spannungen im Hauptträger, dieser ist dort 

jedoch auch ausreichend dimensioniert und weist selten spannungsinduzierte Schädigungen 

auf. Hier können diese Spannungsspitzen Schäden wie Risse an Längssteife und/oder Fahr-
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bahnplatte verursachen. Des Weiteren zeigt die gleichmäßige Verteilung, dass es sich weiter-

hin um tragwerksunabhängige Schäden wie Bewuchs, Graffiti, Vogelkot o.ä. handelt. Im Mit-

telwert weisen die untersuchten Brücken 77,27 Schäden pro Untersuchung auf und haben 

eine durchschnittliche Bauwerksbewertung der Note 2,78. 

 
Abb. 4.5: Mittelwert der Schadensverteilung in fünf Bauwerksbereiche 

Die zweite Auswertestufe unterscheidet sich merklich von der Ersten. Da in der ersten Stufe 

noch die Schäden der Kategorien Unterbau, Lager sowie Fahrbahnübergänge eingerechnet 

sind, sind dort die Bereiche I und V dominierend bei dem Schadensaufkommen. Dies ändert 

sich in Stufe 2, da nur noch Schäden des Überbaus betrachtet werden. Diese Veränderung 

zieht reduzierte Schadensaufkommen in den auflagernahen Bereichen I und V nach sich, da 

die Lager-, Unterbau- sowie Fahrbahnübergangsschäden wegfallen. Hier werden lediglich 

Schäden am stählernen Überbau betrachtet, welche sich nahezu gleichmäßig auf alle fünf 

Bauwerksbereiche aufteilen (siehe Abb. 4.6, links). So sind in Bereich I durchschnittlich 17,75 

%, in Bereich II 21,24 %, in Bereich III 21,81 %, in Bereich IV 18.95 % sowie in Bereich V 

20,26 % aller Schäden zu finden (Standardabweichung 6,5 %). Hier sticht kein Bauwerksbe-

reich so deutlich wie in der vorherigen Analysestufe heraus. Insgesamt handelt es sich hier 

um durchschnittlich 46,86 Schäden pro Brücke, was 61 % der zuvor betrachteten Anzahl ent-

spricht. Die restlichen 39 % entfallen somit auf die Kategorien Lager, Unterbau sowie Über-

gangskonstruktion.  

Die dritte Analysestufe unterscheidet sich von der zweiten Stufe, dass hier nur noch tragkon-

struktiv relevante Schäden wie Risse, Fehler an Verbindungsmitteln, Korrosion oder Verfor-

mungen Teil der Betrachtung sind. Eher unwichtige Schäden wie Kot, Beschmierungen oder 

Moos entfallen. Von durchschnittlich zuvor 46,86 Schäden je betrachtete Brücke gibt es hier 

noch 38,68 Schäden, was genau 50 % der ursprünglichen Schäden aus Analysestufe 1 und 

82,3 % der zweiten Stufe entspricht. Es zeigt sich deutlich, dass somit ein Großteil der Schä-

den einer Brückenprüfung statisch nicht relevant sind bzw. keine Folgen auf die Tragwirkung 

haben, sondern es sich eher um kosmetische Schäden handelt und der andere Teil sich auf 

den Unterbau und die Lager bezieht. Auch in der dritten Stufe verhält sich, wie in der zweiten 

Stufe zuvor, keiner der fünf Bereiche dominierend. Die Schadensverteilung ist mit einer Spann-

breite von 16,43 % in Bereich I bis 22,18 % in Bereich II wieder recht gleichmäßig verteilt 

(siehe Abb. 4.6, rechts). Es lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Berei-

chen I bis V finden. Nach der Spannungsanalyse aus Kapitel 3.1.1 wäre eine leicht dominante 
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Verteilung in den Bereichen I und V sowie ggf. in Bereich III zu erwarten gewesen. Dies lässt 

sich nicht bestätigen. Das lässt die Hypothese zu, dass nicht Materialversagen durch Span-

nungsspitzen, sondern Material- bzw. Ausführungsfehler (z.B. beim Verschweißen der Plat-

tenkonstruktion) bzw. lokale Gegebenheiten die Ursache der Schäden am Überbau sind. Es 

ist jedoch zu beachten, dass in den Bereichen I und V keine Lager- oder Übergangskonstruk-

tionsschäden eingerechnet sind. Das bedeutet, der jeweils zweite Querträger, welcher laut 

Spannungsanalyse in Kapitel 3.1.1 am meisten belastet ist, in diese Bereiche fällt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.6: l.: Mittelwert der Schadensverteilung nur Überbau; r.: tragkonstruktiv relevante Schäden 

Diese optisch-statistische Analyse der realen Verteilung von Schäden an Brücken in Verbin-

dung mit der computerunterstützen Spannungsanalyse nach normativen Vorgaben als auch 

realen Belastungsparametern zeigt, dass die Schäden in der Realität nicht zwangsläufig an 

den höchstbelastetsten Tragwerksstellen auftreten. Bei der Spannungsanalyse (siehe 3.1.1) 

sind bewegliche Bauteile wie Lager und Fahrbahnübergänge nicht beachtet. Doch diese stel-

len sich in der Praxis mit am häufigsten heraus, da es sich um Verschließbauteile handelt. Das 

Tragwerk selbst, hier der Überbau bzw. der Plattenbereich, ist anhand der Spannungsanalyse 

dimensioniert, sodass entsprechend keine Schäden in der Praxis an den errechneten Span-

nungsspitzen auftreten sollten. Dies bestätigt die vorliegende Analyse. Es zeigt sich, dass 

Schäden am Überbau eher unvorhergesehen und unabhängig von der geplanten Belastung 

auftreten. Es wird deutlich, dass vor allem tragkonstruktiv relevante Schäden eher die Folge 

von Material- und Ausführungsfehlern sind und somit an oft unvorhergesehen Stellen auftre-

ten. Kosmetische Schäden verhalten sich ähnlich. Bewuchs, Vogelkot oder Schmierereien wie 

Graffiti können nicht statistisch vorhergesehen werden, sondern verteilen sich gleichmäßig am 

Bauwerk (siehe Abb. 4.7, links). Das bedeutet für den zu erstellenden Schadenskatalog, dass 

sich dieser differenzierter aufstellen sollte als der Schadenskatalog der BASt [300], welcher 

alle hier betrachteten Schäden der Schadenskategorie „Überbau“ zuordnet. Das wäre an die-
ser Stelle zu allgemein gehalten. Trotz der sehr gleichmäßigen Schadensverteilung sollten die 

Erkenntnisse aus 3.1.1 ebenfalls Berücksichtigung finden und tragkonstruktiv kritischere Bau-

werkstellen wie die Verbindungen zwischen Quer- und Hauptträger, Querträger und Längs-

steife sowie Längssteife und Fahrbahnplatte gesondert Beachtung und auch Gewichtung im 

neuen Schadenskatalog bzw. Bewertungssystem finden. 
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4.1.3 Vergleich bestehender Regularien der BASt und Deutschen Bahn 

Um einen Schadenskatalog samt Bewertung zu erstellen, welcher auf Bildmaterial basiert und 

für die Anwendung von UAS- oder anderer Technologie unterstützen Bauwerksinspektionen 

gültig sein soll, ist es notwendig, die Essenz bereits vorhandener Regelwerke und Kataloge 

herauszufiltern. Die Bundesanstalt für Straßenwesen BASt hat mit der RI-EBW-PRÜF in Kom-

bination mit DIN 1076 feste Regeln für die Durchführung und Bewertung von Inspektionen von 

Straßenbrücken [69][303]. Auch für Bahnbrücken, welche in den Verantwortungsbereich der 

Deutschen Bahn fallen, gibt es eine unternehmensinterne Richtlinie, die Richtlinie 804 [57][58]. 

Diese beinhaltet ebenfalls Regeln für die Inspektion wie Prüfumfänge und Definitionen. Brü-

cken, welche sich am Kanalnetz befinden, gehören zur Unterhaltungslast der Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Auch hier gibt es einen Schadenskatalog, wel-

cher bei der Durchführung von Brückeninspektionen beachtet werden soll [39][40]. Die Grund-

lagen dieser drei vorhandenen Vorschriften sollten bestenfalls im neuen Schadenskatalog mit 

aufgenommen sein und die Essenzen dieser in sich vereinen und vertiefen. Aus diesem Grund 

werden im Folgenden die oben genannten Regelwerke hinsichtlich der wichtigsten Kernaus-

sagen und -fakten analysiert. Dabei wird außerdem überprüft, ob diese für UAS relevant sind 

und Teil des neuen Schadenskatalogs und Bewertungssystems werden sollen.  

Für Straßenbrücken schreibt die DIN 1076 mit der aktuellen RI-EBW-PRÜF von 2017 Um-

fänge, Voraussetzung der personellen Qualifikation, ein Schadensbewertungsverfahren und 

zeitliche Abstände für Bauwerksprüfungen vor [69][303] (siehe Kapitel 2.1.1). Sie stützt sich 

zusätzlich auf das Straßen- und Wegegesetz NRW [356] sowie das Bundesfernstraßengesetz 

[131]). Diese finden Anwendung im Zuge von Straßen in staatlicher Verwaltung, das heißt 

konkret bei Brücken, Verkehrszeichenbrücken, Tunneln, Stützbauwerken o.ä. [69][303]. Auch 

die Deutsche Bahn (DB) hat im Jahr 2008 mit der Richtlinie 804 (Ril 804) „Inspektion von 
Ingenieurbauwerken“ einen Leitfaden erlassen, der allgemeine Grundsätze zur Vorgehens-

weise liefert [57]. Dazu gehören die Module 8001 sowie 8002 und einige weitere, welche die 

Bedingungen für Inspektionen der Bahnbrücken vorgeben (siehe Kapitel 2.1.2) [57][58]. Der 

Geltungsbereich der Ril 804 umfasst „Ingenieurbauwerke von Konzernunternehmen, die sich 
in Betrieb befinden, die von den Konzernunternehmen nicht genutzt werden, aber aufgrund 

der Verkehrssicherungspflicht weiterhin zu inspizieren sind, […] von Konzernunternehmen und 
anderen Verkehrsträgern, die gemeinschaftlich von den Konzernunternehmen und anderen 

Verkehrsträgern genutzt werden […], von Dritten, die von den Konzernunternehmen befahren 

werden [und; Anm. d. Verf.] Dritter, welche die Betriebsanlagen der Konzernunternehmen be-

rühren.“ ([57], S.2). 2022 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr die aktuellste 

Verwaltungsvorschrift VV-WSV 2101 für Bauwerke im Wasserstraßennetz veröffentlicht, in der 

ebenfalls Prüfvorgaben und -umfänge sowie Begriffsdefinitionen festgelegt sind [40]. Da Ka-

nalbrücken jedoch unter die Regelungen der RI-EBW-PRÜF fallen, soll die VV-WSV 2101 der 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) hier nur zusätzliche Anhalts-

punkte geben, das Hauptaugenmerkt jedoch bei den Richtlinien der Straßen- und Bahnbrü-

cken liegen. 

Für Straßenbrücken sind die Begriffe ‚Mangel‘ und ‚Schaden‘ exakt definiert [303]. Die Richtli-

nien für Bahnbrücken führt eine derart klare Definition nicht auf [57]. Für Kanalbrücken wird 
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ein ‚Schaden‘ ebenfalls klar beschrieben [40]. In Kapitel 2.1.1 wurde bereits die in dieser Arbeit 

einheitlich Verwendung des Begriffs ‚Schaden‘ festgelegt. Damit soll ein Überschreiten des 

Toleranzbereichs bzw. die Abweichung des Sollzustands gemeint sein. Für die Bewertung ei-

nes gefundenen Schadens geben die Richtlinien gewisse Kriterien an. So gilt für Straßenbrü-

cken die Betrachtung der ‚Standsicherheit‘, ‚Verkehrssicherheit‘ sowie der ‚Dauerhaftigkeit‘ 
[303]. Ein Schaden wird hinsichtlich der Definition dieser drei Kriterien bewertet. Für Bahnbrü-

cken wird ein Abweichen des Solls ebenfalls nach drei Kriterien bewertet. Diese lauten hier 

‚Standsicherheitsrisiko‘, ‚Verkehrssicherheitsrisiko‘ sowie ‚Betriebssicherheitsrisiko‘ [57]. Auch 

hier ist eine deutliche Parallele zu erkennen. Die WSV-Richtlinie hat diese Dreiteilung nicht. 

Unter den Bewertungsgrundsätzen wird festgelegt, dass die Schäden „[…] im Hinblick auf die 

Tragfähigkeit und/oder die Gebrauchstauglichkeit bewertet werden.“ ([40], S.3). Damit liegt der 

Fokus auf der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit, der Begriff ‚Dauerhaftigkeit‘ wird 

nicht explizit genannt. Allerdings wird zusätzlich hingewiesen, dass andere Begriffe wie bei-

spielsweise ‚Funktionssicherheit‘ oder ‚Betriebsfähigkeit‘ mit den beiden zuvor genannten De-
finitionen mitberücksichtigt seien [40]. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass der Sinn und 

Zweck übergeordnet sehr ähnlich ist und lediglich die Begriffsdefinitionen leicht voneinander 

abweichen. Dementsprechend sollte diese Dreiteilung (S - Standsicherheit, V-Verkehrssicher-

heit, D-Dauerhaftigkeit), wie sie aus dem Schadenskatalog der BASt bekannt ist, auch im 

neuen Schadenskatalog Betrachtung finden. 

Die RI-EBW-PRÜF [303] schreibt für jeden gefundenen Schaden eine getrennte Schadensbe-

wertung für die drei zuvor genannten Kriterien ‚Standsicherheit‘ ‚Verkehrssicherheit‘ und ‚Dau-
erhaftigkeit‘ in ansteigenden Bewertungsstufen von null bis vier vor. Stufe null hat im Allgemei-

nen keinen Einfluss auf S-V-D. In der ersten Stufe ist die Sicherheit zwar gegeben, doch wird 

sie in geringem Maße beeinträchtigt. Der Schaden hat in dieser Ebene nur einen geringen 

Einfluss auf die langfristige Dauerhaftigkeit. In Stufe zwei liegt nun eine geringe Beeinträchti-

gung von der S-V-D vor, die eine mittelfristige Maßnahme der Schadensbeseitigung erfordert. 

Schließlich werden in der dritten Stufe zulässige Toleranzen überschritten, sodass S-V-D be-

einträchtigt sind und Maßnahmen kurzfristig notwendig werden, da die Sicherheit nicht mehr 

voll gegeben ist. In der letzten Stufe ist diese gänzlich nicht mehr gewährleistet, mit der Folge, 

dass sofortige Instandsetzungs- oder Erneuerungsmaßnahmen zur Schadensbeseitigung und 

eine Bauwerkssperrung nötig sind. Infolge einer möglichen Schadensausbreitung sind dann 

auch Folgeschädigungen möglich, welche die Dauerhaftigkeit stark beeinträchtigen ([303], 

S.11 f.). In Anhang 9.2.2  sind die einzelnen Definitionen der Schadensnoten null bis vier für 

die Bereiche S, V und D gebündelt dargestellt.  

Die Richtlinie der Deutschen Bahn [57] unterteilt die Schadensbewertung ebenfalls in soge-

nannte Schadensstufen von 0 bis 4, wobei es sich bei 0 um einen sogenannten Merkschaden 

handelt. Die Schadensstufe 1 bildet geringfügige Schäden ab, während Schadensstufe 2 

Schäden mittleren Umfangs erfasst. In der Schadensstufe 3 werden Schäden großen Umfangs 

eingestuft und Schadensstufe 4 umfasst die „völlige Verrottung [und; Anm. d. Verf.] Zerstö-
rung“ ([57], S. 2). Zusätzlich zu den Schadensstufen klassifiziert Ril 804 vier Zustandskatego-

rien für Bauwerksteile, welche Schäden aufweisen. Diese ordnen Zustandsänderungen ein, 

die die Verschlechterung des Bauteilzustandes während der Nutzung zur Folge haben und 
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Probleme der Standsicherheit nach sich ziehen. Ihnen wird gleichzeitig unter dem Aspekt der 

Wirtschaftlichkeit die Möglichkeit der Instandsetzung zugeordnet. [57] 

Tab. 4.3: Zustandskategorien gemäß Ril 804 [57] 

VV-WSV 2101 [40] gibt ebenfalls Schadensklassen von 1 bis 4 vor. Daher fällt insgesamt eine 

vergleichbare Schadensbewertung in vier bzw. fünf Schadensklassen oder -noten auf. Die 

Note 0 ist in allen Fällen eine Art Merkschaden und hat in diesem Stadium keinen Einfluss auf 

die Standsicherheit, Verkehrssicherheit oder Dauerhaftigkeit. Aus diesem Grund kann eine 

grundlegende Notenspanne im neuen Schadenskatalog ebenfalls von 0 bis 4 gehen, um einen 

Einzelschaden zu bewerten. [40] 

Die Richtlinie RI-EBW-PRÜF [303] stellt im nächsten Schritt einen umfangreichen Schadens-

katalog, z.T. mit Schadensbildern, und der zugehörigen Bewertung zur Verfügung, der eine 

Orientierung bei der bauteilbezogenen Schadensbewertung liefert. Dort ist für jedes Bauteil in 

jedem Material ein Schaden in verschiedenen Schadensausprägungen sowie Vorgaben oder 

Vorschläge für die Bewertungen von S, V und D aufgelistet. Beispielhaft ist dies auf Abb. 4.7 

zu sehen. Abschließend wird mit einer einheitlichen Software und einem dort hinterlegten Be-

wertungsalgorithmus das gesamte Bauwerk bewertet und erhält eine Gesamtnote zwischen 

1,0 und 4,0, welche den Zustand des Gesamtbauwerks widerspiegelt (siehe 2.1.1 und Anhang 

Abb. 9.1). [69][300]  

 
Abb. 4.7: Beispielauszug aus Schadenskatalog der BASt bzw. RI-EBW-PRÜF ([300], S.1) 

Eine derartige weitere und detaillierte Bewertung gibt es bei der Ril 804 der Deutschen Bahn 

nicht. Nach der ersten oben beschriebenen Einstufung gibt es keine weiteren Anhaltspunkte, 

beispielsweise in Form eines Schadenskatalogs. Es wird nicht erkenntlich, wie eine Schadens-

bewertung zu erfolgen hat. Es gibt zudem keine Berechnung einer Gesamtnote für das Bau-

werk. Der Prüfer hat selbst subjektiv Maßnahmen zur Instandsetzung vorzuschlagen, welche 

abschließend in einer sogenannten Entscheidungskonferenz besprochen werden. Dadurch 

entsteht keine objektive Vergleichbarkeit der einzelnen Bauwerke. [57] 

Zustandskategorie Definition Instandsetzung 

Zustandskategorie 1 
Punktuelle Schäden ohne Ein-
fluss auf die Sicherheit 

Bei langfristig zu erhaltenen Bauwerk-
steilen auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen 

Zustandskategorie 2 
Größere Schäden ohne Einfluss 
auf die Sicherheit 

Bei mittelfristig zu erhaltenen Bauwerk-
steilen auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen 

Zustandskategorie 3 
Umfangreiche Schäden ohne 
Einfluss auf die Sicherheit 

Instandsetzung noch möglich; Wirt-
schaftlichkeit prüfen 

Zustandskategorie 4 
Gravierende Schäden ohne Ein-
fluss auf die Sicherheit 

Wirtschaftliche Instandsetzung nicht 
mehr möglich 
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Grundsätzlich besteht zwischen den beiden Richtlinien der BASt und der Deutschen Bahn die 

Gemeinsamkeit, dass zwischen einer Schadensbewertung und einer Zustandserfassung dif-

ferenziert wird. Hinsichtlich der Schadensbewertung besteht der Bezug, dass in Stufen von 

null bis vier mit aufsteigender Bedeutsamkeit des Schadens aufgeschlüsselt wird. Während 

die Ril 804 die Bedeutsamkeit des Schadens in der jeweiligen Stufe kurz erläutert und einord-

net, verknüpft die RI-EBW-PRÜF gleichzeitig dazu schon die zeitliche Dringlichkeit von In-

standsetzungsmaßnahmen. Sie ist nicht nur aus diesem Grunde deutlich präzisier als die Ril 

804, sondern auch, weil sie zusätzlich zwischen der Schadensbewertung nach Standsicher-

heit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit unterscheidet. Infolgedessen kann sowohl eine 

lokale als auch globale Bauwerksbewertung weitaus detaillierter und begründeter vorgenom-

men werden. Die Zustandsbewertung unterscheidet sich insofern, als dass die Ril 804 vier 

Zustandskategorien einteilt, die allesamt keinen Einfluss auf die Standsicherheit haben. Dabei 

steht vor allem die Wirtschaftlichkeit der zugehörigen Instandsetzung im Vordergrund.  Im Ge-

gensatz dazu unterscheidet die RI-EBW-PRÜF intuitiver in Analogie zum Schulnotensystem 

zwischen den Bauwerkszuständen. Die Definition dieser ist detaillierter, da sie wieder zwi-

schen den Auswirkungen auf die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit dif-

ferenziert. Dazu wird die Zustandsnote sofort an das zeitliche Erfordernis und den Umfang von 

Maßnahmen gekoppelt. Durch den in der RI-EBW-PRÜF beigefügten beispielhaften Scha-

denskatalog können Nutzer der Richtlinie einsehen, welcher Schadensumfang einer Kategorie 

zugeordnet wird und somit objektiver bewerten. Zu beachten ist außerdem, dass sich die Zu-

standskategorien gemäß Ril 804 auf ‚Bauwerksteile‘ konzentrieren, während die Zustandsno-

ten gemäß RI-EBW-PRÜF für „Ingenieurbauwerke […] und für Bauteilgruppen“ gelten und zu-

nächst durch das Programmsystem SIB-Bauwerke kalkuliert werden [57][303]. Im Hinblick auf 

die weitergehende Schadensbewertung verweist Ril 804 auf die Durchführung einer Entschei-

dungskonferenz unter Federführung der anlagenverantwortlichen Stelle, in der eine Entschei-

dung über die Beseitigung der Schäden getroffen wird. An dieser Stelle fällt auf, dass Ril 804 

unternehmensspezifischer ist und die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund rückt. Die RI-EBW-

PRÜF verknüpft dies wieder mit dem Programmsystem SIB-Bauwerke [387], sodass eine 

Schadensbewertung weitaus automatisierter erfolgt. Auch bei den Prüfintervallen unterschei-

den sich die Richtlinien nicht (siehe Tab. 4.4). [57][58][59][69][303][387]  

Tab. 4.4: Prüfungsarten und -umfang gemäß RI-EBW-PRÜF [303] und Ril 804 [57] 

 

 

 

Prüfungsart   

RI-EBW-PRÜF Ril 804 Zyklus Umfang 

Laufende Beobachtung - 2x pro Jahr Visuell, ohne Hilfsmittel 

Besichtigung Überwachung 1x pro Jahr ohne Hilfsmittel, von Verkehrsebene 
Einfache Prüfung Untersuchung alle 3 Jahre ohne Hilfsmittel, erweiterte Sichtprüfung 

Hauptprüfung Begutachtung alle 6 Jahre handnahe Prüfung, alle Bauteile 

Sonderprüfung Sonderinspektion bei Bedarf abhängig von Situation 
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Aus der oben erfolgten Analyse und Abb. 4.8 ergibt sich, dass die Betrachtung der drei Berei-

che ‚Standsicherheit‘, ‚Verkehrssicherheit‘ und ‚Dauerhaftigkeit‘ für einen Schaden sinnvoll ist 
und Teil des neu zu erstellenden Katalogs werden sollte. Das gleiche gilt für die Schadensbe-

wertung zwischen 0 und 4. Außerdem zeigt die Analyse, dass ein Schadenskatalog als An-

haltspunkt und für eine Objektivität in der Schadensbewertung durchaus sinnvoll ist. Außer-

dem scheint der vorhandene Schadenskatalog der BASt ausführlich und einzigartig in der 

deutschen Prüfpraxis zu sein, weswegen dieser durchaus als Grundlage für weitere Betrach-

tungen dienen sollte. Auch die Erzeugung einer Gesamtnote für das Bauwerk erweist sich als 

zielführend, um eine Vergleichbarkeit der einzelnen Bauwerke untereinander herstellen und 

gewährleisten zu können. Aus diesem Grund werden die genannten Aspekte in den neuen 

Schadenskatalog eingearbeitet.  

 

Abb. 4.8: Vergleich Hauptmerkmale von RI-EBW-PRÜF [303] und Ril 804 [57]  

4.2 Neu entwickelter Schadenskatalog und Fazit 

Das letzte Kapitel hat die Relevanz des BASt-Schadenskatalogs [300] für die Brückenprüfpra-

xis in Deutschland gezeigt. Der Katalog ist ausführlich, strukturiert und hilft dadurch eine 

Grundlage an Objektivität und somit eine Vergleichbarkeit in die Prüfung als auch die Ergeb-

nisse zu bringen. Die Schadensbewertung von 0 bis 4 findet sich auch bei der Bahn oder der 

Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung des Bundes in der Prüfpraxis wieder, genauso die 

Betrachtung von drei Bereichen, wenn auch jeweils leicht unterschiedlich bezeichnet, wie der 

Standsicherheit (S), Verkehrssicherheit (V) sowie Dauerhaftigkeit (D) [39][57][69][298]. Auch 

das Eisenbahnbundesamt (EBA) hat erste Bestrebungen unternommen, um ihre Prüfpraxis 

mit einem ähnlich gearteten Schadenskatalog zu ergänzen [364]. Aus diesen und in Kapitel 

4.1.3 genannten Gründen soll auch der neu zu entwickelnde Schadenskatalog in Grundzügen 

auf dem Schadenskatalog der BASt aufbauen. Der hier zu entwickelnde Schadenskatalog soll 

präzise, klar und überschaubar sein. Dafür findet zunächst eine Datenaufbereitung sowie -

analyse in Form von Vergleich, Gruppierung und Interpretation statt. Nach einer Analyse der 



S c h a d e n s k a t a l o g  

106 | S e i t e  

 

einzelnen Schadenskategorien sollen Visualisierungen den Erarbeitungsvorgang sowie den 

fertigen Katalog als Ergebnis darstellen. Dieser bezieht sich auf die in diesem Projekt definier-

ten Brückenbereiche wie den stählernen Plattenbereich des Überbaus sowie die Betonplatte 

bei Stahlverbundbrücken. Verschleißteile wie Lager und Fahrbahnübergänge finden keine Pri-

orität, da zunächst die Grundlagen für eine bildbasierte Brückenprüfung geschaffen und die 

Methodik allgemein entwickelt werden soll. Diese kann anschließend angepasst werden und 

eine Erweiterung des Katalogs ist möglich. 

Zunächst wird noch einmal die Grundstruktur des originalen Katalogs betrachtet. Er besteht 

aus insgesamt 1.488 Schadensbeispielen, welche in die Kategorien Brücken (400), Tunnel 

(417), Lärmschutzbauwerke (142), Stützbauwerke (127), Lager (35), Fahrbahnübergänge 

(37), Beläge (52) und Sonstiges (278) unterteilt sind [300]. Für den neuen Schadenskatalog 

sind lediglich die Kategorien Brücke, Lager, Fahrbahnübergänge sowie Sonstiges relevant. 

Das heißt, in einem ersten Filterschritt werden diese Kategorien samt ihrer zugeordneten 

Schadensbeispiele, in Summe 788 Stück, ausgewählt.  

Aufgrund der in 4.1.1 erarbeiteten Schadensanalyse und dem Ergebnis, welche die relevan-

testen und häufigsten auftretenden Schäden an Stahl- und Verbundbrücken sind, werden die 

788 Schadensbeispiele den acht maßgeblichen Schadensklassen Korrosion (K), Beschich-

tung (B), Risse (R), Verbindungsmittel (V), Schweißnähte (S), Verschmutzungen (M) wie 

Moos, Dreck oder Kot, Verformungen (VF) und freiliegende Bewehrung (FB) zugeteilt. Dabei 

entfallen in diesem Schritt circa 400 Schadensbeispiele, da sie sich auf Stein, Holz, Vorspan-

nung, Geländer, Entwässerung u.v.m. beziehen. Dies sind Bereiche oder Bauteile an Brücken, 

welche für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung sind. Somit besteht der neue bildba-

sierte Schadenskatalog nach dem zweiten Filterschritt aus 381 Schadensbeispielen. An dieser 

Stelle fällt die Dopplung von Schadensbeispielen im BASt-Katalog auf. Es gibt die gleiche 

Schadensbeschreibung für unterschiedliche Bauteile wie z.B.: „014-07: Brücke-Überbau: ört-

liche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 1 bis Ri 2 (SK 1)“ und „031-07: Brücke-

Unterbau: örtliche Durchrostung der Beschichtung, Rostgrad Ri 1 bis Ri 2 (SK 1)“, welche sich 
einmal auf den Brückenüberbau und einmal auf den Unterbau bezieht. Die Bewertung für S, 

V und D unterscheiden sich dabei nicht. Das ergibt in dem originalen Katalog Sinn, da so 

gleichzeitig die grobe Verortung eines Schadens sichergestellt ist. Durch die UAS-Befliegung 

bzw. anderweitige Fotoaufnahme, welche das Bildmaterial mit GPS-Dateninformationen ver-

sieht, ist ein Wiederauffinden eines Schadens bzw. eine Verortung sichergestellt. Ein Katalog 

für jedes einzelne Bauteil ist daher nicht nötig. Auch fallen Unstimmigkeiten im BASt-Scha-

denskatalog hinsichtlich der Wortwahl auf. Eigentlich gleiche Schadensbeschreibungen (nur 

für unterschiedliche Bauteile) differenzieren sich beispielsweise nur in einem Wort. Solche 

Schadensbeispiele werden ebenfalls aussortiert bzw. anderen Schadensbeispielgruppen zu-

geordnet. 
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Abb. 4.9: Sankey-Diagramm der Filterstufen 2 bis 4 

Die dritte Filterung besteht daher aus dem Sortieren bzw. Gruppieren der jeweils doppelten 

Schadensbeispiele, um den Katalog zu vereinfachen und für eine klare Übersichtlichkeit zu 

sorgen. Auch können einige Schadensbeispiele mehreren Schadenskategorien zugeordnet 

werden. Ein Beispiel hierfür ist „vereinzelte Risse in der Beschichtung nicht bis zum Stahl, kein 

Rostaustritt (SK 2)“. Dieses kann und wird anfänglich sowohl in die Kategorie ‚Beschichtung‘ 
als auch in der Kategorie ‚Risse‘ einsortiert werden. An dieser Stelle werden dieserart Dopp-

lung jedoch ebenfalls eliminiert. Auch entfallen bei diesem Schritt weitere Schadensbeispiele, 

welche es an den hier definierten Brückenbauwerken nicht gibt (z.B. Stützen oder Schilder). 

Der Prüfingenieur soll nicht mehr zahlreiche Seiten Schadensbeispiele durchgehen müssen, 

um eine passende Schadensbeschreibung zu finden. Der neue Schadenskatalog soll so prä-

zise und übersichtlich wie möglich sein. Durch das Zusammenfassen und Eliminieren weiterer 

Schäden, besteht der Katalog in diesem Schritt aus 154 Schadensbeispielen. Die Reduzierung 

um ca. 230 einzelne Schadensbeispiele ist zu circa 85 % auf die Dopplung dieser zurückzu-

führen. Diese werden zu nur einem Schadenbeispiel komprimiert.  

Im letzten Schritt wird innerhalb einer Gruppierung eines jedes Schadensbeispiels eliminiert, 

was sich wirklich nicht auf die hier definierten Bauteile bezieht. Es gibt in diesem Stadium 

Schadensbeschreibungen, welche sich beispielsweise auf Wellstahlprofile beziehen, die auf-

grund besonderer oder passender Schadensbeschreibungen bis zu diesem Stand im neuen 

Schadenskatalog blieben. Sie werden in einem weiteren Schritt unter anderem genutzt, um 

die endgültige Schadensbeschreibung oder Definition von Standfestigkeit (S), Verkehrssicher-

heit (V) und Dauerhaftigkeit (D) zu unterstützen und zu verbessern. Der Wortlaut der originalen 

Schadensbeispiele der BASt wird bewusst nahezu unverändert, mit kleinen präzisen Verbes-

serungen, beibehalten. Die deutsche Prüfpraxis arbeitet seit Jahrzehnten mit dem bekannten 

BASt-Schadenskatalog, jeder Brückenprüfer ist mit der Anwendung der Schadensbeispiele 

vertraut [300]. Da das hier entwickelte Verfahren schnelle Umsetzung und Akzeptanz erfahren 
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soll, ist diese Anlehnung bewusst eingehalten. Abb. 4.10 zeigt mithilfe eines Sankey-Dia-

gramms die Verteilung der einzelnen Schadenskategorien und wie sich diese auf die jeweili-

gen Stufen der Filterung verteilen. Weitere Sankey-Diagramme für jede Schadenskategorie 

einzeln sind in Anhang 9.2.6 zu finden. Der BASt-Schadenskatalog lässt viele freie Bewer-

tungsfelder für S, V und D, welche der Prüfer subjektiv auszufüllen hat. Im bildbasierten Scha-

denskatalog soll es kein Schadensbeispiel ohne feste Bewertung für S, V und D geben. Der 

Prüfer soll zwar den Schaden bzw. das Schadensbeispiel auswählen, nicht aber die Bewer-

tung. Die festen Bewertungen werden weiterhin Grundlage für den in Kapitel 5 beschriebenen 

Bewertungsalgorithmus sein. Diese nicht fest definierten Bewertungen werden in diesem 

Schritt durch Vergleiche mit anderen Schadensbeispielen, den Praxisbeispielen [290] und Er-

fahrung des Autors für den neuen Katalog definiert.  

Der gesamte Filterungsvorgang ist beispielhaft für die Schadenskategorie ‚Korrosion‘ auf Abb. 

4.10 visualisiert. Es zeigt, dass der UAS-Schadenskatalog für Korrosion aus den Schäden K1, 

K2, K3, K4, K5, K15 sowie K16 (K = Korrosion) besteht. Die Prozessschemata für alle weiteren 

Schadenskategorien sind in Anhang 9.2.5 zu finden. Der finale Schadenskatalog besteht aus 

98 Schadensbeispielen, welche sich wie folgt auf die acht genannten Schadenskategorien 

verteilen: sieben Schäden in der Kategorie Korrosion, 21 Beschichtungsschäden, 16 Schäden 

in der Risskategorie, zehn Schäden zu Verbindungsmitteln, 13 Schweißnahtschäden, neun 

Schäden in der Kategorie Verschmutzungen (wie beispielsweise Moos und Vogelkot), 14 Ver-

formungsschäden und acht Schäden gehören zur Kategorie der freiliegenden Bewehrung. Ein 

Ausschnitt des Katalogs ist Abb. 4.11 zu entnehmen (der Gesamtkatalog ist in Anhang 9.2.6, 

Tab. 9.8 zu finden). Dieser Katalog ist im Vergleich zum Schadenskatalog der BASt nicht bau-

teilbasiert, sondern schadensbasiert. Die Sortierung findet unabhängig vom Bauteil statt, da 

der Einfluss der Verortung im Bewertungsalgorithmus des folgenden Kapitels einfließen wird. 

Außerdem ist er deutlich weniger umfangreich, was die Gruppierung und das detaillierte Ver-

gleichen der einzelnen Schadens-IDs zur Folge hat. Wie bereits in 4.1.1 erörtert, treten nur 

knapp 40 % der möglichen Schäden regelmäßig an Brückenbauwerken auf. Ein schlanker 

Katalog ist in der Prüfpraxis durch seine Einfachheit besser zu handhaben und beschleunigt 

den Bearbeitungsaufwand. 

Ebenfalls unterscheidet sich der Schadenskatalog dahingehend, dass jeder Schaden bzw. 

jede Schadens-ID eine feste, eigenständige Bewertung für die Bereiche Standsicherheit (S), 

Verkehrssicherheit (V) sowie Dauerhaftigkeit (D) hat. Es gibt keinen Spielraum für subjektives 

Ermessen des Prüfers. Die relevantesten Schäden an Brücken, welche sich aus der Analyse 

von wahren Prüfberichten ergeben haben (siehe Kapitel 4.1.1), sind ebenfalls Teil des hier 

erarbeiteten Katalogs und umfassen daher die grundlegendsten Schäden aus der Prüfpraxis. 

Die durchschnittliche Einzelschadensnote liegt bei 2,06 mit einer Standardabweichung von 

0,81. Das zeigt, der Katalog ist gut ausgeglichen und deckt alle Schadensstufen ab. 
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Abb. 4.10: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Korrosionsschäden 

Zusammenfassend hat dieses Kapitel die Relevanz und die Daseinsberechtigung eines 

objektiven Schadenskatalogs für die Brückenprüfung in Deutschland aufgezeigt. Ein 

ausführlicher Katalog bietet eine Grundlage an Objektivität und erlaubt somit eine 

Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse. Die Einzelschadensbewertung innerhalb des 

Katalogs von 0 bis 4 findet sich nicht nur im BASt-Schadenskatalog [300], sondern auch bei 

der Deutschen Bahn oder der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in der 

Prüfpraxis wieder. Ebenso verhält es sich mit den zu bewertenden Teilbereichen 

„Standsicherheit“ (S), „Verkehrssicherheit“ (V) sowie „Dauerhaftigkeit“ (D) [39][57][69][298]. 

Der hier neu entwickelte Schadenskatalog hat sich auf Präzision, Klarheit und 

Überschaubarkeit fokussiert, um die Umsetzung in der Praxis zu erleichtern. Aus diesem 

Grund ist der Wortlaut der bekannten Schadensbeispiele durch Zusammenführen und 

Reduzieren bewusst ähnlich geblieben, damit die Umstellung vom derzeit vertrauten 
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Schadenskatalog der BASt [300] so problemlos wie möglich ausfällt und die Akzeptanz für das 

neue Verfahren erreicht werden kann. Die Klarheit des neuen Katalogs wird durch nur noch 

98 Schadensbeispiele erreicht, welche sich auf acht Schadenskategorien verteilen. Diese 

neue Schadensbasiertheit erlaubt die Reduzierung der Schadensanzahl, da die Bedeutung 

der Schadensverortung in dem hier erarbeiteten Verfahren durch den nachfolgenden 

Bewertungsalgorithmus sichergestellt wird. 

 

 
Abb. 4.11: Ausschnitt des neu entwickelten Schadenskatalogs  
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5 Bewertungsalgorithmus 

Ein essentieller Bestandteil eines wirksam funktionierenden Bauwerk-Management-Systems 

(siehe Kapitel 2.1.4) ist nicht nur die praktische Bauwerksprüfung, sondern die daraus resul-

tierende Zustandsbewertung. In Deutschland bilden dafür derzeit die DIN 1076 [69] sowie die 

RI-EBW-PRÜF [303] die Grundlage. Um jedoch einen optimierten Weg der Bauwerksbewer-

tung und somit der Erhaltungsplanung zu erarbeiten, werden im Folgenden nationale und in-

ternationale Zustandsbewertungssysteme analysiert und hinsichtlich ihrer Praktikabilität, Vor- 

und Nachteile sowie ihren essentiellen Funktionsprinzipien auf 20 vorliegende deutsche Brü-

cken angewandt und ihre wichtigsten Kernaussagen erarbeitet. Diese Erkenntnisse bilden die 

Grundlage für den hier neu erarbeiteten Algorithmus, welcher anhand von Bildaufnahmen der 

Brückenbauwerke und voxelisierten Bauwerksmodellen funktionieren soll. Es wird eine Me-

thode entwickelt, welche die besten Eigenschaften von nationalen und internationalen Bewer-

tungsverfahren und die Neuerung der voxelisierten Darstellungsmethode vereint. Dabei die-

nen Methodiken wie der Einflussbaum sowie das Logikdiagramm als Grundlage für die Erar-

beitung eines neuen Bewertungsalgorithmus [13]. Abschließend wird dieser anhand von 180 

zum Teil realen und teilweise fiktiven Brücken einer Sensitivitätsanalyse unterzogen, um seine 

Anwendbarkeit für die Prüfpraxis zu untersuchen.  

5.1 Nationale Bewertungsverfahren  

5.1.1 RI-EBW-PRÜF 1988 

Mit der Entwicklung der RI-EBW-PRÜF 1988 [301] ist erstmals eine einheitliche Bewertung für 

Brückenbauwerke veröffentlicht worden. Es wird hier ebenfalls erstmals ein Schadenskatalog 

(siehe Anhang Abb. 9.18) für die Vergleichbarkeit von Schäden erschaffen. Die Grundlage des 

Verfahrens zur Zustandsbewertung bilden sogenannte diskrete Bewertungszahlen, welche 

durch Einordnung von Einzelschäden als auch dem gesamten Bauwerk in definierte Klassen 

erzeugt werden. Dafür erfolgt die Bewertung der einzelnen Schäden zunächst nach Schwere-

graden (siehe Anhang Tab. 9.9). Die Schweregrade unterscheiden die Art der Einzelschäden. 

Schäden, welche auf Dauer eine Instandsetzung benötigen, fallen unter Schweregrad 1. Schä-

den für eine sofortige Instandsetzung erhalten Schweregrad 4. Bei Schweregrad 0 liegt kein 

Schaden vor und Schweregrad 8 und 9 beschreiben Gewährleistungs- sowie Unterhaltungs-

mängel. [303] 

Die Zustandsbeschreibung bzw. -bewertung sind vom Prüfer einzeln festzulegen und erfolgen 

in den Schweregraden 1 bis 4. Die Definition der Zustandsnote erfolgt anschließend nach RI-

EBW-PRÜF [301], wobei die Note 1,0 für einen sehr guten sowie die Note 4,0 für einen unge-

nügenden Zustand stehen. Die Angabe der Dezimalstelle hilft bei einer möglichst detaillierten 

Zustandsnote (siehe Anhang Tab. 9.10). [156] 

Insgesamt ist das Verfahren in zwei Rechenschritte aufgeteilt (siehe Abb. 5.1). Zunächst wird 

die Bewertung der Schweregrade der Einzelschäden vorgenommen und anschließend wird 

die Zustandsnote des Gesamtbauwerks analog ermittelt. 
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Abb. 5.1: Zustandsbewertung nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301] 

Für die Nachbildung dieses Verfahrens im Tabellenkalkulationsprogramm Excel ist es notwen-

dig, die Schweregrade von 1988 den Zustandsnoten der Einzelschäden des heutigen Bewer-

tungsverfahrens zuzuordnen. So erhalten Schäden mit einer Note zwischen 2,0 und 2,4 bei-

spielsweise den Schweregrad 2, Noten zwischen 3,0 und 3,4 den Schweregrad 3 usw. Die 

genaue Verteilung, welche für die Nachbildung des Verfahrens verwendet wird, ist in Tab. 5.1 

zusammengefasst. Diese Festlegung wird auf 20 vorhandene Brückenprüfberichte ange-

wandt, um dieses zu bestätigen und die Kernaspekte des Verfahrens herausfiltern zu können. 

 

Tab. 5.1: Festlegungen für Schadensbewertung nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301] 

Die Nachbildung des Verfahrens zeigt, dass die getroffenen Annahmen aus Tab. 5.1 sinnvoll 

sind. Die Bewertung des Schweregrads entspricht den bekannten Zustandsnoten. Alle nach-

gebildeten Prüfberichte erhalten die gleiche Zustandsnote wie im heutigen Prüfbericht. Die 

Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Anhang 9.3.1, Tab. 9.11 zu finden. Es fällt der Unter-

schied auf, dass die Bewertung nach RI-EBW-PRÜF von 1988 aufgrund der größeren Noten-

sprünge ungenauer ist als nach dem aktuellen Verfahren von 2017. Die Ausgabe einer Ge-

samtnote verringert den gesamten Informationsgehalt der Einzelschäden wie Ausmaß und 

Ausbreitung. Einzelne Maßnahmen können aus der Gesamtnote ebenfalls nicht abgeleitet 

werden. Zusätzlich findet die Beurteilung der Einzelschäden vom Prüfer subjektiv statt.  

 

 

 

 

 

 

Note Einzelschaden 
BASt heute 

Schweregrad 
RI-EBW-PRÜF 1988 

Zustandsnote Gesamtbauwerk (Zges) 
RI-EBW-PRÜF 1988 

1,0 – 1,4 1 1,0 – 1,9 
1,5 – 1,9 2 

2,0 – 2,9 
2,0 – 2,4 2 
2,5 – 2,9 3 

3,0 – 3,9 
3,0 – 3,4 3 
3,5 – 4,0 4 4,0 

Bewertungs Schweregrade

Einzelschäden

Zustandsnote Gesamtbauwerk

analog Schweregraden
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RI-EBW-PRÜF 1988 

Vorteile Nachteile 

▪ erstmals einheitliche Erfassungs- und 
Auswertepraxis  

▪ einfache und einheitliche Protokollierung   

▪ Schadenskatalog und Bewertungshilfen 
vorhanden zur Vergleichbarkeit mit an-
deren Bauwerken  

▪ Verknüpfung mit Software möglich  

▪ erste Angabe von Trendentwicklung 
durch Angabe einer Dezimalstelle in der 
Zustandszahl  

▪ Vorschläge Schadensbewertungen  

▪ keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
▪ keine Dringlichkeitsbewertung ableitbar  
▪ keine Aussagen über Schadensentwicklungen/zu-

künftiges Verhalten bei globaler Zustandsnote  

▪ zwei Bauwerke mit derselben Zustandsnote kön-

nen unterschiedlichen Zustand aufweisen → keine 
direkte Ableitung von Maßnahmen möglich  

▪ Zusammenfassung zu einer Gesamtzustandsnote 
→ Informationsverlust  

▪ globale Zustandsnote → keine direkte Ableitung 
von Maßnahmen für einzelne Bauteile  

▪ globale Zustandsnote → relativer Zustand   
▪ subjektive Bewertung  

Tab. 5.2: Vor- und Nachteile Verfahren nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301] 

5.1.2 Verfahren von Kraft 

Seit 1985 forschte der Lehrstuhl Baubetrieb der Technischen Hochschule Darmstadt (TH 

Darmstadt; heute Technische Universität Darmstadt) im Bereich der Brückenerhaltung [326]. 

Die Arbeit von 1995 gründet auf einer Umfrage der Straßenbau- und Autobahnämter des LVR 

(Landesverband Rheinland). Zu dieser Zeit fallen 5.418 Brücken mit einer Brückenfläche von 

rund 3,3 Mio. m² in den Verantwortungsbereich dieser Organisation. Fast die Hälfte dieser 

Brücken wurde in den 70er Jahren während des Baubooms errichtet. Aus diesem Grund war 

die Nachfrage nach einem einheitlichen BMS, welches die große Zahl aufkommender Schä-

den händelt, auf. Das Modell von Kraft arbeitet mit einer Prioritätszahl, um eine Dringlichkeits-

reihung zu realisieren [177]. [325] 

Bis dahin arbeitete der LVR mit einer sogenannten und selbst entwickelten Bedarfsleiste. 

Diese soll den Bedarf der Instandsetzung abschätzen. Prüfberichte nach DIN 1076 [69] wer-

den vom LVR um die Bedarfsleiste erweitert, in welcher der erforderliche Erhaltungsbedarf 

jeder Erhaltungskategorie eingetragen ist. Dabei stehen folgende Abkürzungen für einzelne 

Bauteilkategorien: 

A1 – Belag und Abdichtung     F8 – Korrosionsschutz Stahlbrücken 

B2 – Fahrbahnübergänge  G9.1 – Erneuerung Geländer  

C3 – Lager    G9.2 – Korrosionsschutz Geländer 

D4 – Kappen     H10 – Entwässerung und Abdeckung 

D5 – Betoninstandsetzung     I12 – Ersatzbauwerke  
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Abb. 5.2: Bedarfsleiste des LVR [177] 

Die erste Zeile der Bedarfsleiste gibt den Erhaltungsbedarf an, welcher vom Entscheidungs-

träger abgeschätzt wird (siehe Abb. 5.2). Die zweite Zeile enthält die Dringlichkeit der Instand-

setzungsmaßnahmen nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301]. Durch Multiplikation der Brückenfläche 

mit dem entsprechenden prozentualen Wert des Erhaltungsbedarfs wird die sogenannte ‚re-

duzierte Brückenfläche‘ errechnet. Die Bedarfsleiste beruht grundlegend auf einem Soll-Ist-

Vergleich der tatsächlich ausgeführten Erhaltungsmaßnahme sowie dem ermittelten Erhal-

tungsbedarf. [177] 

Die Ausarbeitung von Kraft erweitert die Bedarfsleiste um die Schadenszone, welche die kon-

struktive Bedeutung eines Bauteils bezogen auf die Relevanz für die Gesamttragfähigkeit be-

wertet, um somit seinen Einfluss auf das Bauwerk kalkulieren zu können (siehe Anhang Tab. 

9.12). Bauteile, welche zu Über- oder Unterbau gehören, werden einer höheren Schadens-

zone (Schadenszone 6) zugeordnet als beispielsweise Kappen oder Entwässerungsbauteile 

(Schadenszone 1). Die Bewertung des Einzelschadens findet weiterhin nach RI-EBW-PRÜF 

1988 mittels Schweregrad statt (siehe 5.1.1 und Tab. 9.9), welcher in diesem Verfahren 𝑓1 

genannt wird. Die Ausbreitungstendenz wird ebenfalls berücksichtigt und heißt 𝑓2 (siehe An-

hang Tab. 9.13). Beeinflusst ein Schaden weitere Bauteile, wird dieser weiter herabgesetzt 

durch den Faktor 𝑓3 (siehe Anhang Tab. 9.14). Die Verkehrsnutzung (Autobahn, Landstraße 

etc.) wird durch den Faktor 𝑓4 berücksichtigt und bei der Straßenbauverwaltung nach der Richt-

linie für die Anlagen von Straßen (RAS-N) [294] bestimmt (siehe Anhang Tab. 9.15). Die Fak-

toren 𝑓1 bis 𝑓4 können individuell gewichtet werden, um spezielle Randbedingungen in die Be-

wertung mit einbeziehen zu können. Die Grundgewichtung lautet jedoch 2:1:1:1. [177][379] 

Mithilfe der oben beschriebenen Faktoren und Gewichtungen wird der sogenannte Schaden-

sindex 𝐼 nach (Gl. 41) errechnet: 

𝐼 =  𝛼 ∙  𝑓1 +  𝛽 ∙  𝑓2 +  𝛾 ∙  𝑓3 +  𝛿 ∙  𝑓4                                                             [177] (Gl. 41) 

Zusätzlich wird die Dringlichkeit 𝐷𝑛 eines Schadens mithilfe der Schadenszone 𝑍𝑛 ermittelt: 𝐷𝑛 = 𝐼 ∙  𝑍𝑛                                                                                                      [177] (Gl. 42) 

Damit viele kleine Schäden nicht die gleiche Bedeutung erhalten wie ein großer Schaden, wird 

die kritische Dinglichkeit 𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡  eingeführt, welche sich aus dem kritischen Schadensindex so-

wie der kritischen Schadenszone zusammensetzt:  𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡 =  𝐼𝑘𝑟𝑖𝑡  ∙  𝑍𝑘𝑟𝑖𝑡                                                                                         [177] (Gl. 43) 

Daraus ergibt sich die Anzahl der Dringlichkeiten 𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡 pro Prüfbericht, welche größer sind als 𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡. Dies führt zu einer guten Vergleichbarkeit aller Ergebnisse. 𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡 wird dabei frei gewählt 
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bzw. festgelegt. Ein stets gleicher Grenzwert ist für eine objektive Vergleichbarkeit jedoch sinn-

voll. [177][325] 𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡 =  𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐷 >  𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡                                                                                 [177] (Gl. 44) 

Abschließend wird mit allen zuvor ermittelten Werten eine Prioritätszahl 𝑃 berechnet, um eine 

Prioritätsreihung zwischen den Bauwerken zu gewährleisten: 𝑃 =  ∑ 𝐷𝑛𝑛  ∙  𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡 =   ∑(𝐼 ∙ 𝑍𝑛)𝑛  ∙  𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡                                                                   [177] (Gl. 45) 

Insgesamt ist das Verfahren nach Kraft in vier Rechenschritte aufgeteilt. Als erstes wird der 

Schadensindex 𝐼 in Abhängigkeit von Schweregrad (𝑓1), Ausbreitungstendenz (𝑓2), Auswir-

kung auf andere Bauteile (𝑓3) sowie Verkehrsnutzung (𝑓4) ermittelt. Durch weitere Multiplikation 

mit der Schadenszone (𝑍𝑛) wird die Dringlichkeit (𝐷𝑛) berechnet. Damit kleine Schäden nicht 

bedeutungsvoller werden als große Schäden, wird die kritische Dringlichkeit (𝐷𝑘𝑟𝑖𝑡) erzeugt. 

Als letztes wird die Prioritätszahl 𝑃 für eine Instandsetzungsreihenfolge ermittelt. 

Abb. 5.3: Zustandsbewertung nach Kraft  

Für die Nachbildung dieses Verfahrens im Tabellenkalkulationsprogramm Excel ist es notwen-

dig, die heutigen Bauteilkategorien des BASt-Verfahrens den Kategorien sowie den Bauteil-

zonen 1 bis 6 nach Kraft zuzuordnen. Die genaue Verteilung, welche für die Nachbildung des 

Verfahrens verwendet wird, ist in Tab. 5.3 zusammengefasst. Die Bewertung des Schwere-

grads 𝑓1 findet auch hier entsprechend Tab. 5.1 statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.3: Festlegungen für Schadensbewertung nach Kraft [177] 

 

Bauteilkategorie BASt heute 
Kategorie 

Kraft 
Bauteilzone 

Kraft 
Überbau F8 2/3 
Unterbau D5 4 
Vorspannung F8 2 
Gründung D5 4 
Erd- und Felsanker D5 4 
Brückenseile und -kabel F8 2 
Lager C3 5 
Übergangskonstruktionen B2 2 
Abdichtungen H10 1 
Beläge A1 2 
Kappen D4 2 
Schutzeinrichtungen G9 1 
Sonstiges S/T 6 

Schadensindex I Dringlichkeit des 
Schadens

kritische 
Dringlichkeit Prioritätszahl P
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Der Faktor 𝑓2 steht für die Ausbreitungstendenz. Diese wird mit dem heutigen Wert für die 

Dauerhaftigkeit D korreliert. Siehe dafür Tab. 5.4. Die Auswirkung auf andere Bauteile wird bei 

Kraft mit 𝑓3 beschrieben. Dieser Faktor wird mit dem heutigen Faktor für den Schadensumfang 

in Verbindung gesetzt (siehe Tab. 5.5). Bei der Verkehrsbedeutung (𝑓4) handelt es sich bei 

den hier betrachteten Brücken um ebensolche außerhalb bebauter Gebiete (A III nach RAS-

N [294]) sowie innerhalb bebauter Gebiete (B II und B III nach RAS-N [294]), sodass der Faktor 𝑓4 immer gleich 2 ist. Mit diesen Definitionen wird das Verfahren nach Kraft auf die hier be-

trachteten Brückenprüfberichte angewandt.  

 

 

 

 

 

Tab. 5.4: Festlegungen für Ausbreitungstendenz f2 nach Kraft [177] 

 

 

 

 

Tab. 5.5: Festlegungen für Auswirkungen auf andere Bauteile f3 nach Kraft [177] 

Die Ergebnisse mit dem Verfahren nach Kraft unterscheiden sich grundlegend von den bisher 

nach BASt bekannten Bauwerksnoten zwischen 1,0 und 4,0. Hier variieren die Ergebnisse 

zwischen 0 und ca. 300 für die Prioritätszahl 𝑃, was gleichzeitig eine Dringlichkeitsreihung 

ausdrücken soll. Es fällt auf, dass die Dringlichkeitsreihung nach Kraft mit den Bauwerksnoten 

des heutigen BASt-Verfahrens korrelieren. Eine heutige Note 3,5 entspricht bei Kraft einer 

Prioritätszahl von ca. 300. Die Note 2,0 entspricht einem Wert von ca. 50. Leichte Abweichun-

gen stammen von den unterschiedlich genutzten Faktoren wie Ausbreitungstendenz, Auswir-

kungen auf andere Bauteile sowie Verkehrsnutzung beider Bewertungsverfahren, da sie an 

dieser Stelle nur entsprechend des Referenzprüfberichts abgeschätzt werden können (siehe 

Tab. 5.3, Tab. 5.4 und Tab. 5.5). Kraft unterscheidet zudem nicht getrennt nach Überbau und 

Unterbau, was beim heutigen Verfahren eine essentielle Betrachtung darstellt. Eine Zusam-

menfassung der Ergebnisse ist im Anhang, Tab. 9.16  dargestellt. 

5.1.3 TH Darmstadt 

Das in [177] entwickelte Verfahren wurde kurz darauf von der TH Darmstadt modifiziert. Der 

Einfluss der Ausbreitungstendenz sowie die Auswirkung eines Schadens auf andere Bauteile 

werden entfernt. Die Gewichtungen werden angepasst. Außerdem wird eine Normierung der 

Bauteile vorgenommen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu verbessern. Auch werden 

Dauerhaftigkeit „D“ 
 BASt heute 

Ausbreitungstendenz 
f2 

0 0 
1 0 
2 1 
3 1 
4 2 

Schadensumfang U 
BASt heute 

Auswirkungen auf 
andere Bauteile f3 

klein = - 0,1 0 
mittel = 0 0 
groß = 0,1 1 
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Schadenszonen entsprechend der Neuauflage der RI-EBW-PRÜF von 1994 [302] angepasst 

und integriert (siehe Anhang Tab. 9.17). Es soll die Transparenz der Dringlichkeit durch Ver-

nachlässigung der 1er-Schäden verbessert werden und Bauwerke mit hohem Handlungsbe-

darf klarer herausstechen. Außerdem gibt es in diesem Verfahren nicht mehr eine Prioritäts-

zahl, sondern zwei. [325] 

Prioritätsziffer 𝑃1 soll den Bauwerkszustand sowie die Bauwerkssicherheit widerspiegeln. Je-

dem Bauteil, welches Schäden aufweist, wird eine Schadenskategorie sowie eine Bauteilzone 

zugeordnet, um anschließend die Normierung durchlaufen zu können. Zuvor ist auch hier der 

Schadensindex 𝐼 nötig, welcher abhängig ist von der jeweiligen Bauteilkategorie und eines 

Normierungsfaktors, welcher ein Ergebnis > 1,0 erzeugt. Sogenannte Prioritätspunkte 𝑝1 

(siehe Anhang Tab. 9.19), welche von der Bauteilkategorie abhängig sind, werden in Abhän-

gigkeit vom prozentualen Ergebnis des Schadensindex 𝐼 verteilt. Dabei wird beispielsweise 

der Korrosionsschutz höher bewertet (25 %) als Fahrbahnübergänge oder Kappen (10%). Die 

Prioritätsziffer 𝑃1 wird durch Summierung der Prioritätspunkte der einzelnen Bauteilkategorien 

ermittelt (siehe Anhang Tab. 9.17).  [325][379] 

𝐼(𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒) =  ∑(𝑓1,𝑖  ∙  𝑍𝑖)  ∙  1000𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 [𝑚2]          mit 𝑓1,𝑖 = 2; 3                           [325] (Gl. 46) 

𝑃1 =  ∑ ((𝑝1(𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒)𝐻10𝐴1  ∙ (𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒)                                         [325] (Gl. 47) 

Prioritätsziffer 𝑃2 beschreibt die Verkehrsbedeutung des Bauwerks (siehe Anhang Tab. 9.20). 

Demnach erhalten Autobahnbrücken eine höhere Gewichtung als welche an Fuß- oder Rad-

wegen. Durch Addition der beiden zuvor errechneten Prioritätsziffern wird die Prioritätszahl 𝑃 

ermittelt. [325] 𝑃2 =  𝑝2  ∙ 25                                                                                                    [325] (Gl. 48) 𝑃 =  𝑃1 +  𝑃2                                                                                                    [325] (Gl. 49) 

Das modifizierte Verfahren der TH Darmstadt kann ebenfalls in vier Rechenschritte gegliedert 

werden (siehe Abb. 5.4). Als erstes wird der Schadensindex 𝐼 in Abhängigkeit der Bauteilka-

tegorie ermittelt. Ein Unterschied zu Kraft ist, dass 1er-Schäden vernachlässigt werden, um 

große Schäden aufzuwerten. Im zweiten Schritt wird die Prioritätsziffer 𝑃1 mithilfe von Priori-

tätspunkten und in Abhängigkeit des Schadensindex berechnet. Prioritätsziffer 𝑃2 beschreibt 

die Verkehrsbedeutung der Brücke. Im letzten Schritt wird durch Addition der beiden zuvor 

genannten Ziffern die Prioritätszahl 𝑃, welche vergleichbar ist mit ebendieser von Kraft. 

Abb. 5.4: Zustandsbewertung nach TH Darmstadt 

 

Schadensindex I Prioritätsziffer 1 Prioritätsziffer 2 Prioritätszahl P
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Für die Nachbildung dieses Verfahrens im Tabellenkalkulationsprogramm Excel ist es notwen-

dig, den Normierungsfaktor über die Brückenlänge und -breite festzulegen, was Tab. 9.18 im 

Anhang zu entnehmen ist. Anschließend können die soeben beschriebenen Rechenschritte 

((Gl. 46) bis (Gl. 49))  durchgeführt werden. Tab. 9.21 in Anhang 9.3.3 zeigt eine tabellarische 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Nachbildung dieses Verfahrens. Sie zeigt erneut, dass 

die Dringlichkeitsreihung ungefähr der Benotung nach dem heutigen BASt- Verfahren ent-

spricht. Eine heutige Note von 3,5 entspricht einer Prioritätszahl 𝑃 von ca. 500. Die Note 2,0 

entspricht ca. 𝑃 = 145. Leichte Abweichungen stammen von den unterschiedlich genutzten 

Faktoren wie beispielsweise 𝑃1 und 𝑃2  beider Bewertungsverfahren, da diese nur entspre-

chend des Referenzprüfberichts abgeschätzt werden können. Durch die Vernachlässigung der 

1er Schäden, sind die Ergebnisse nach dem Verfahren der TH Darmstadt kritischer als nach 

Kraft. Die Normierung sorgt für eine Vergleichbarkeit der Bauwerke untereinander. Die Priori-

tätsbewertung ermöglicht im Allgemeinen eine bedarfsorientierte Instandhaltungsplanung. Je-

doch müssen die Schadensdaten so objektiv wie möglich definiert sein, damit eine einheitliche 

Bewertung gewährleistet werden kann.  

Das Verfahren nach Kraft hat die Problematik, dass große Bauwerke tendenziell mehr Schä-

den aufweisen, was aufgegriffen wird, indem die entsprechenden Schadensdaten mit einer 

kritischen Dringlichkeit multipliziert wird. Diese kann bei großen Bauwerken höher ausfallen. 

Die neu eingeführten Faktoren 𝑓1 bis 𝑓3 (Schadenszone, Ausbreitungstendenz, Auswirkung 

auf andere Bauteile) sollen grobe Aussagen über die zukünftige Bauwerksentwicklung ge-

macht werden. Durch Faktor 𝑓4 erhalten Autobahnbrücken direkt eine höhere Priorität als Brü-

cken mit weniger Verkehr.  

Das Verfahren der TH Darmstadt eliminiert dagegen wieder die Faktoren 𝑓2 bis 𝑓4, weil die 

Angabe der Schadenszone diese implizieren soll. Außerdem wird eine Normierung für eine 

sicherere Vergleichbarkeit eingeführt und eher unbedeutende 1er-Schäden ganz aus der Be-

wertung entfernt. Die Vor- und Nachteile der Verfahren der Bedarfsleiste selbst, von Kraft so-

wie der TH Darmstadt sind zusammenfassend in Tab. 5.6 dargestellt. 

Bedarfsleiste / Kraft / TH Darmstadt 

Vorteile Nachteile 

▪ Prioritäts- bzw. Dringlichkeitsbewertung 
durch Vergleich mit anderen Bauwerken  

▪ eindeutige Bewertung durch Punktevergabe 

▪ Verknüpfung mit Software möglich 

▪ Vorschläge Schadensbewertungen 

▪ subjektive Bewertung 

▪ keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

▪ keine Vergabe einer Zustandsnote, d.h. keine 
Aussage über den relativen Zustand, nur 
Dringlichkeitsbewertung 

Bedarfsleiste: 

▪ einzelne Schäden (nicht 4er-Schäden), die 
die Zustandsbewertung beeinflussen, kön-
nen bewertet/eingeschätzt werden 

▪ Abschätzung Instandhaltungsbedarf 

Bedarfsleiste: 

▪ subjektiver, grob abschätzbarer Bedarf 

▪ Wirkliches Ausmaß wird oft erst bei der In-
standsetzung erkannt 

 

Kraft: 

▪ Schadenszonen, Schweregrad,  

Kraft: 

▪ subjektiver, grob abschätzbarer Bedarf 
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Tab. 5.6: Vor- und Nachteile Verfahren nach Bedarfsleiste / Kraft / TH Darmstadt 

5.1.4 BASt 1997 und 1999 

Das Verfahren der RI-EBW-PRÜF von 1988 [301] dient einer einheitlichen Erfassung von Brü-

ckenbauwerken, bei dem Einzelschäden detailliert erfasst und zusammengetragen werden. 

Im Zuge eines Forschungsprojekts der BASt sollte dieses Verfahren erweitert und eine detail-

lierte Schadenserfassung sowie Zustandsbewertung erarbeitet werden. Dabei bleiben die 

Bauteilkategorien aus 5.1.3 bestehen. Diese einzelnen Kategorien sollen aus der Bewertung 

der Einzelschäden abgeleitet und anschließend zu Zustandsbewertung der gesamten Brücke 

führen (siehe Abb. 5.5). Da bereits zwei Jahre später dieses Verfahren vom heute bekannten 

BASt-Bewertungsalgorithmus abgelöst wird und es sich bei der Berechnung um zahlreiche 

komplexe Rechenschritte handelt, ist eine Kurzzusammenfassung sowie die Nachbildung im 

Tabellenkalkulationsprogramm Excel in Anhang 9.3.4 zu finden. [156]  

Die Nachbildung dieses Verfahrens zeigt, dass durch die diversen Definitionen und Zwischen-

werte eine differenzierte Bewertung möglich ist.  Auch die Auswahl der eher allgemein gehal-

tenen Faktoren wie ‚Bedeutung des Bauteils‘ und ‚Bedeutung der Bauteilkategorie‘ erlauben 

eine Übertragung auf andere ingenieurtechnische Bauteile. Es zeigt sich außerdem, dass das 

Erzeugen einer Gesamtnote für das Bauwerk die Zwischenergebnisse der einzelnen Bauteil-

kategorien verloren gehen.  

Abb. 5.5: Zustandsbewertung nach BASt 1997 

Diese wären jedoch programmintern vorhanden. Die Faktoren 𝑓1 bis 𝑓3, welche nicht verwech-

selt werden dürfen mit denen aus 5.1.3, variieren zwar die erste Dezimalstelle, jedoch wird 

dieser Zahlenbereich nicht vollständig ausgeschöpft, was an den vielen Abhängigkeiten der 

Faktoren untereinander liegt.  Eine Dringlichkeitsreihung gibt es in diesem Verfahren nicht 

direkt. Jedoch können die Gesamtnoten bereits Aussage über das Bauwerk und gleichzeitig 

auf die Dringlichkeit einer Sanierung hinweisen.  

Ausbreitungstendenz, Auswirkung auf an-
dere Bauteile und Verkehr werden als Fak-
toren berücksichtigt 

▪ Gewichtung der Faktoren möglich 

▪ Trendprognose möglich 

▪ Vergleichbarkeit schwierig 

▪ viele einzelne Faktoren, aufwendige Handha-
bung und dadurch subjektive Ergebnisse 

 

TH Darmstadt: 

▪ Verbesserung der Transparenz durch Ver-
nachlässigung der 1er-Schäden, was kriti-
schere Ergebnisse zufolge hat 

▪ Vergleichbarkeit durch Normierung 

 

TH Darmstadt: 

▪ Normierung ungenau, nicht bei allen Katego-
rien möglich 

▪ keine Berücksichtigung des Schadensumfangs 
und Schadensmenge 

▪ keine Gewichtung 

Zustandsnote 
Einzelschaden Si,j

Zustandsbewertung 
Bauteilkategorien Zk,j

Gesamtzustandsnote
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Die vergleichenden Berechnungen und Nachbildungen der zuletzt vier verschiedenen Verfah-

ren zeigen, dass die Dringlichkeitsreihung in 98 % der Fälle mit der schlichten Endnotenver-

teilung korrelieren. Eine Aussage über die Schadensentwicklung oder die Entwicklung einzel-

ner Bauteile kann hier nicht gemacht werden, da Zwischenergebnisse nur systemintern vor-

handen sind und lediglich die Endnote offen erscheint.  

BASt 1997 

Vorteile Nachteile 

▪ detaillierte Schadenserfassung und Zustands-
bewertung  

▪ Kostenprognose möglich  

▪ Verknüpfung mit Software möglich  

▪ Berücksichtigung von Schadensumfang, Be-
deutung der Bauteile und der Bauteilkatego-
rien  

▪ auf alle Ingenieurbauwerke anwendbar  

▪ Bewertung der einzelnen Zustände der Bau-
teilkategorien und Bewertung des Gesamtzu-
standes  

▪ Automatisierung des Verfahrens   

▪ weniger Aufwand für Prüfer  

▪ umsetzbar, da es auf mathematischem Be-
wertungsschlüssel basiert  

▪ Einzelzustände und Zustände der Bauteilka-
tegorien nur programmintern  

▪ durch Aggregieren zu einer Note können Zwi-
scheninformationen verloren gehen  

▪ zum Teil subjektiv (z.B. Abschätzung des 
Schadensumfangs)  

▪ keine Einstufung der Dringlichkeit  

▪ Bereiche zwischen den ganzzahligen Noten 
werden nicht richtig ausgeschöpft 

Tab. 5.7: Vor- und Nachteile Verfahren nach BASt 1997 

Bereits zwei Jahren später wird im Jahr 1999 das auch heute noch in Deutschland verpflich-

tend angewandte Bewertungsverfahren ebenfalls durch die BASt entwickelt. Das Verfahren 

unterscheidet sich grundlegend in den mathematischen Grundlagen zu dem von 1997 und den 

zuvor hier dargestellten Verfahren (siehe Abb. 5.6). Die Komplexität von 1997 als auch der 

Verfahren der TH Darmstadt wird durch simple und nachvollziehbare Rechenwege und objek-

tive Bewertungshilfen ersetzt. Eine grundlegende Neuerung ist jetzt der sehr ausführliche 

Schadenskatalog [300], in dem jegliche Schäden an Ingenieurbauten verzeichnet sind, wel-

cher als Grundlage für die Prüfingenieure dienen soll. Dieser sorgt wiederum ebenfalls für die 

Vereinfachung der Berechnung der Bauwerksbewertung. Auch ein Bewertungsschlüssel sorgt 

für eine einheitliche Vergabe der Noten für jeden Einzelschaden (siehe Anhang Abb. 9.1). 

Entsprechend der RI-EBW-PRÜF [303] wird für jeden Schaden die Bedeutung der Standsi-

cherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit für das Bauwerk bewertet. Der entwickelte 

Algorithmus ist die Grundlage für die verpflichtend anzuwendende Software SIB-Bauwerke 

[387] (siehe Abb. 5.6). Eine ausführliche Beschreibung des Bewertungsverfahrens von 1999, 

welches bis heute angewandt wird, ist bereits in Kapitel 2.1.1 erfolgt und wird hier nicht wie-

derholt. [154][379] 
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Abb. 5.6: Zustandsbewertung nach BASt 1999 

Auf eine explizite Nachbildung des Verfahrens im Tabellenkalkulationsprogramm Excel wird 

verzichtet, da dies für die Kapitel 5.1.1 bis 5.1.3 durchgeführten vergleichenden Nachbildun-

gen die Voraussetzung darstellt. In Kapitel 2.1.1 sind die einzelnen Rechenschritte dieses Be-

wertungsverfahrens beschrieben und werden hier nicht wiederholt. Bei diesem Verfahren ist 

besonders auffällig, dass nicht mehr nur für das Gesamtbauwerk eine Bewertung erstellt wird, 

sondern für jeden Einzelschaden wie auch für jede Bauteilgruppe. Auch fällt die aus den vor-

herigen Verfahren großen Subjektivität weg, da es ausführliche Vorgaben für jeden Einzel-

schaden durch den Schadenskatalog sowie den Bewertungsschlüssel existieren. Lediglich der 

Umfang eines Schadens sowie manche Bewertungen für S, V oder D werden subjektiv vom 

Prüfer festgelegt. Endnotenwerte sind nach RI-EBW-PRÜF [303] genau definiert (siehe Tab. 

9.1)  und können daher ebenso zu einer Dringlichkeitsbetrachtung für die Instandhaltungspla-

nung der Baulastträger herangezogen werden. Alle Vor- und Nachteile dieses Berechnungs-

verfahrens sind in Tab. 5.8 zusammengefasst. 

BASt 1999 bzw. heute 

Vorteile Nachteile 

▪ detaillierte Einzelschadensbewertung (S, V, D)  

▪ simple Notenberechnung 

▪ Berücksichtigung der Bauteilkategorien  

▪ Grobe Berücksichtigung Schadensumfang  

▪ detaillierte Definitionen (Schaden, Note etc.) 

▪ detaillierter Schadenskatalog  

▪ Festlegung von Schwellwerten  

▪ Bewertungsschlüssel  

▪ Bewertung Einzelzustand, Bauteilkategorien, 
Gesamtzustand  

▪ Erweiterung um weitere Faktoren denk-
bar/möglich  

▪ Einzelzustände und Zustände der Bauteilka-
tegorien nur programmintern  

▪ zum Teil subjektiv (z.B. Abschätzung des 
Schadensumfangs)  

▪ aufwendige Handhabung des langen Scha-
denskatalogs 

▪ Endnote immer abhängig vom schlechtes-
ten Schaden einer Kategorie 

 

 

Tab. 5.8: Vor- und Nachteile Verfahren nach BASt 1999 bzw. heute 

Das Eisenbahnbundesamt hat mit einer Forschungsarbeit ebenfalls versucht, das hier be-

schriebene Verfahren auf Bahnbrücken anzuwenden. Diese Modifikation ist durchaus möglich, 

da der Algorithmus sehr gut für Brücken ausgelegt ist. Lediglich einige Bauteile müssen ande-

ren Bauteilkategorien zugeordnet werden. [364] 

Zustandsnote

Zi

Zustandsnote 
Einzelschaden Z1

Zustandsnote 
Bauteilgruppe ZBG

Zustandsnote 
Bauwerk Zges
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5.2 Internationale Bewertungsverfahren 

5.2.1 United States of America  

Die Richtlinie ‚National Bridge Inspection Standards‘ (NBIS) definiert und aktualisiert seit 1971 

Anforderungen an die Häufigkeit von Brückeninspektionen, die eingesetzten Verfahren, die 

Personalqualifikation sowie die Form der Ergebnisberichte [247]. Auf NBIS bauen drei weitere 

Handbücher auf: Das ‚Ausbildungshandbuch 70’ [29] bzw. das neuere ‚Bridge Inspector’s Trai-
ning Manual‘ [30] der Federal Highway Administration (FHWA) für die Ausbildung von Brü-

ckeninspektoren und die Brückenbewertung, das ‚Handbuch der American Association of 
State Highway Officials‘ (AASHO/AASHTO) [346], das Zustandsbewertungsverfahren festlegt, 

sowie ein drittes Handbuch, welches alle Informationen zur einheitlichen Codierung und Be-

wertung von nationalen Brücken beinhaltet (‚Recording and Coding Guide‘) [295]. Das ‚Recor-
ding and Coding Guide‘ [295] gibt Informationen zur Bewertung der Bauwerke an. Die einge-

setzten und mehrstelligen Codes haben je nach Parameter unterschiedliche Zifferanzahlen 

und jeder Staat kann sein Kodierungsschema für die Brückenbewertung selbst wählen, so-

lange dieses dem Format des ‚Recording and Coding Guides‘ entspricht [295]. Die Zustands-

bewertungen werden vor Ort vom Prüfpersonal beschrieben und codiert [295]. Das soge-

nannte BIRM (‚Bridge Inspector’s Reference Manual‘) ist seit 2000 für die Aktualisierung der 
genannten Handbücher verantwortlich, sodass alle Veränderungen über die Jahre nachvoll-

ziehbar sind. Obwohl technologische Fortschritte zu einer Verbesserung der Bausubstanz füh-

ren, ist es essentiell, den Brückenbestand einheitlich und ordnungsgemäß zu bewerten. Die 

einzelnen Staaten sammeln ihre Strukturinventar- und Bewertungsdaten im ‚National Bridge 
Inventory‘ (NBI) [246], damit die Anforderungen der NBIS an die Brückeninspektion erfüllt wer-

den [247]. [9][23][379] 

Das amerikanische Brückenmanagementsystem beruht auf den unterschiedlichen Bewer-

tungsgegenständen, dem sogenannten Inventar. Das System soll die Brücken detailliert war-

ten, klassifizieren und bewerten. Die Bewertung ist in Form eines zusammenfassenden Da-

tenblatts (‚Datenblatt Strukturinventar‘ dargestellt (siehe Anhang Abb. 9.20), welches jede 

Komponente tabellarisch beinhaltet. Zu den Strukturdaten zählen u.a. der Identifikationscode, 

Materialen, Alter, geometrische Daten, Tragfähigkeiten sowie Inspektionsinformationen. Da 

Identifikations- und Klassifizierungsdaten nicht auf die Bauwerksbewertung in anderen Län-

dern übertragbar ist, werden im Folgenden lediglich die Zustandsbewertungen des Brücken-

bestandes berücksichtigt. [123][295] 

Das amerikanische Verfahren unterscheidet sich deutlich zu dem heute in Deutschland ange-

wandten Verfahren, da nicht jedes Bauteil einzeln betrachtet und bewertet wird, sondern die 

Bauteilkategorie bzw. -komponente eine vom Prüfer subjektiv bestimmte Note erhält. Die drei 

Hauptkomponenten Fahrbahn (Item Nr. 58), Überbau (Item Nr. 59) und Unterbau (Item Nr. 60) 

erhalten jeweils eine separate Bewertung, sogenannte ‚Condition Codes‘, durch den Prüfer. 

Der Einfluss eines Einzelschadens auf die Bewertung einer Hauptkomponente bzw. des Ge-

samtbauwerks variiert zwischen den unterschiedlichen Bundesstaaten. Entweder bestimmt 

der schlechteste Einzelschaden die gesamte Hauptkomponente wie in Deutschland nach dem 
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heutigen BASt-Algorithmus (siehe 2.1.1), oder es wird ein Durchschnitt aller subjektiv bewer-

teten Einzelschäden für die Bewertung der Hauptkomponenten erzeugt. [9][23][295]  

Das Bewertungsverfahren aus dem ‚Recording and Coding Guide‘ basiert auf vier Faktoren, 

welche die Endbewertung 𝑆 erzeugen ((Gl. 50) und Abb. 5.7). Üblicherweise findet diese Suf-

fizienzberechnung programm-, bzw. softwareintern statt und erzeugt einen prozentualen Wert, 

welcher Aussagen über die Tragfähigkeit der Brücke macht. Ein Ergebnis von 100% entspricht 

dabei einem sehr guten Zustand. Weicht ein Ergebnis mehr als 20% von diesem Bestzustand 

ab, muss das Brückenbauwerk instandgesetzt werden. Ab einem Ergebnis von 50% müssen 

die entsprechenden Bauteile ausgetauscht und dürfen nicht mehr instandgesetzt werden. Ei-

nige Bundesstaaten nutzen dieses prozentuale Endergebnis für eine Prioritätenreihung von 

Instandsetzungsmaßnahmen.  [295][379] 𝑆 =  𝑆1 +   𝑆2 +  𝑆3 + 𝑆4       (Gl. 50) 

Abb. 5.7: Zustands- bzw. Suffizienzbewertung USA 

Dabei entspricht der Faktor 𝑆1 (Gl. 51) der baulichen Eignung und Sicherheit des Brückenbau-

werks. Er darf 55 % nicht überschreiten und ist abhängig von den Faktoren 𝐴(𝑆1) und 𝐵(𝑆1) 
(Gl. 52). Für den Faktor 𝐴(𝑆1) ist die niedrigste Bewertung aus Überbau (Item 59), Unterbau 

(Item 60) und den Abzugskanälen (Item 62) maßgebend (siehe Tab. 5.9). Diese können zwi-

schen null und neun bewertet werden, wobei 0 einem schadensfreien Bauteil und 9 einem 

maximal geschädigten Bauteil entspricht (siehe Anhang Tab. 9.26). [295][310] 

𝑆1 = 55 − (𝐴(𝑆1) + 𝐵(𝑆1))                      𝑚𝑖𝑡 0 % ≤  𝑆1  ≤ 55 %             (Gl. 51) 

 

 

 

 
 

Tab. 5.9: Faktor A(S1) [295]  

Die reduzierte Tragfähigkeit 𝐵(𝑆1) kann entsprechend Abb. 9.21 im Anhang mit 𝐼𝑅 (= Bewer-

tung des Bestands in Tonnen (Item 66)) in Prozent abgelesen oder nach folgender Gleichung 

(Gl. 52) errechnet werden. [295] 𝐵(𝑆1) = (32,4 − 𝐼𝑅)1,5  ∙ 0,3254       (Gl. 52) 

Überbau (59) bzw. 
Unterbau (60) 

𝑨(𝑺𝟏) 
Abzugskanal 

(62) 
𝑨(𝑺𝟏) 

≤ 2 55 % ≤ 2 55 % 
= 3 40 % = 3 40 % 
= 4 25 % = 4 25 % 
= 5 10 % = 5 10 % 

bauliche 
EIgnung und 
Sicherheit S1

Wartungs-
freundlichkeit & 
Überalterung S2

öffentliche 
Nutzung & 

Sicherheit S3

spez. 
Reduzier-
ungen S4

Suffizienz-
bewertung S
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𝑆2 (Gl. 53) steht für die Wartungsfreundlichkeit und funktionale Überalterung der betrachteten 

Brücke und ist abhängig von den Faktoren 𝐽 (Reduzierung einzelner Komponenten), 𝐺 und 𝐻 

(Einfluss der Breite der befahrenen Straße) sowie 𝐼 (Einfluss des vertikalen Lichtraumprofils). 

[295] 𝑆2 = 30 − [𝐽 + (𝐺 + 𝐻) + 𝐼]                  𝑚𝑖𝑡 0 % ≤  𝑆2  ≤ 30 %            (Gl. 53) 

mit   𝐽 = 𝐴(𝑆2) + 𝐵(𝑆2) + 𝐶(𝑆2) + 𝐷(𝑆2) + 𝐸(𝑆2) + 𝐹(𝑆2)     (Gl. 54) 𝐽 (Gl. 54) ist dabei die Reduzierung der Bewertungen einzelner Komponenten. Hier werden 

die Komponenten Fahrbahnbeschaffenheit (Item 58), Struktur- oder Baubewertung (Item 67), 

Fahrbahngeometrie (Item 68), Lichtraumprofil (Item 69), Eignung einer Wasserstraße (Item 

71) sowie der Zugang zur Straßenführung (Item 72) berücksichtigt (siehe Tab. 5.10). Die Be-

schreibung für die Fahrbahnbeschaffenheit ist in Anhang, Tab. 9.26  dargestellt. Die weiteren 

Parameter werden nach Tab. 9.27 im Anhang definiert. [295] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.10: Faktoren A(S2), B(S2), C(S2), D(S2), E(S2), F(S2) [295] 

Die Bestimmung von 𝐺 und 𝐻 ist wiederum abhängig von 𝑋 (durchschnittlicher täglicher Ver-

kehr pro Fahrspur) und 𝑌 (Breite pro Fahrspur), die von vielen weiteren Faktoren und Itemco-

dierungen beeinflusst sind, weswegen die zusammenfassende Ermittlung dieser Werte An-

hang 9.3.5 zu entnehmen ist. Die Werte für 𝐻 variieren dabei zwischen 0 und ca. 15 %, wäh-

rend 𝐺 in den meisten Fällen gleich 5 % ist. 

Der Einfluss des vertikalen Lichtraumprofils 𝐼 ist abhängig von Item 100 (Straßenbezeichnung 

nach STRAHNET-Strategic Highway Network, siehe Tab. 5.11) und Item 53 (minimales 

Lichtraumprofil der Brücke, siehe Tab. 5.12) und lässt sich entsprechend der folgenden Be-

dingungen bestimmen: 

 

Fahrbahn (58)  𝑨(𝑺𝟐) 
Strukturbewer-

tung (67) 𝑩(𝑺𝟐) 

≤ 3 5 % ≤ 2 4 % 
= 4 3 % = 3 2 % 
= 5 1 % = 4 1 % 

Fahrbahngeo-
metrie (68)  

𝑪(𝑺𝟐) 
Lichtraumprofil 

(69) 
𝑫(𝑺𝟐) 

≤ 3 4 % ≤ 2 4 % 

= 4 2 % = 3 2 % 

= 5 1 % = 4 1 % 

Eignung Was-
serweg (71)  

𝑬(𝑺𝟐) 
Zugang Straßen-

führung (72) 
𝑭(𝑺𝟐) 

≤ 3 4 % ≤ 2 4 % 

= 4 2 % = 3 2 % 

= 5 1 % = 4 1 % 
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𝑁𝑟. 100 > 0 𝑢𝑛𝑑 𝑁𝑟. 53 ≥ 4,87           →   𝐼(𝑆2) = 0 %  𝑁𝑟. 100 > 0 𝑢𝑛𝑑 𝑁𝑟. 53 < 4,87           →   𝐼(𝑆2) = 2 % 𝑁𝑟. 100 = 0 𝑢𝑛𝑑 𝑁𝑟 53 ≥ 4,26           →   𝐼(𝑆2) = 0 % 𝑁𝑟. 100 = 0 𝑢𝑛𝑑 𝑁𝑟 53 < 4,26           →   𝐼(𝑆2) = 2 % 

 

 

 

 

 

Tab. 5.11: Beschreibung für Item 100 [295] 

 

 

 

 

Tab. 5.12: Beispiele für Codierung von Item 53 (Addition der Breiten) [295] 

Die Relevanz für die öffentliche (Verkehrs-) Sicherheit beschreibt Faktor 𝑆3 (Gl. 55) und ist 

abhängig von Item 29 (durchschnittlicher täglicher Verkehr, siehe Tab. 5.13) und Item 19 

(Länge Umleitung, siehe Tab. 9.28) sowie einem weiteren Faktor 𝐾 (Gl. 57), welcher die Stra-

ßenbezeichnungen nach STRAHNET berücksichtigt. 

 

 

 

 

Tab. 5.13: Beispiele für Codierung von Item 29 [295] 

𝑆3 = 15 − (𝐴(𝑆3) + 𝐵(𝑆3)                  𝑚𝑖𝑡 0 % ≤  𝑆3  ≤ 15 %       (Gl. 55) 

mit  𝐴(𝑆3) = 15 ∙ [𝐼𝑡𝑒𝑚 29 ∙𝐼𝑡𝑒𝑚 19320.000 ∙𝐾 ]             𝑚𝑖𝑡 0 % ≤  𝐾 ≤ 15 %           (Gl. 56) 

𝐾 = 𝑆1 +  𝑆285  (Gl. 57) 

Code Beschreibung Lichtraumprofil 

0 keine S 
TRAHNET-Route 

1 verläuft auf einer zwischenstaatlichen STRAHNET Route 

2 verläuft auf einer nicht zwischenstaatlichen STRAHNET Route 

3 befindet sich auf einer STRAHNET Verbindungsroute 

Code Beschreibung Lichtraumprofil 

9999 keine Einschränkungen 

0525 5,25 m 

2300 23,00 m 

Code Täglicher Verkehr 

000540 540 

015600 15.600 

024000 24.000 
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𝐵(𝑆3) ist abhängig von Item 100 (siehe Tab. 5.11) und lässt sich entsprechend der folgenden 

Bedingungen bestimmen: 𝑁𝑟. 100 > 0              →   𝐵(𝑆3) = 2 %  𝑁𝑟. 100 = 0              →   𝐵(𝑆3) = 0 %  
Der letzte Faktor 𝑆4 soll spezielle Reduzierungen beschreiben und setzt sich erneut aus drei 

einzelnen Komponenten zusammen (Gl. 58), welche sich entsprechend nachfolgender Glei-

chung (Gl. 59) und Bedingungen bestimmen lassen. Dafür notwendig ist außerdem die Be-

stimmung von Item 36, was die Verkehrssicherheit von Sicherheitseinrichtungen wie Geländer 

oder Leitplanken beschreibt und in Tab. 5.14 definiert ist. 𝑆4 = 𝐴(𝑆4) + 𝐵(𝑆4) + 𝐶(𝑆4)                                  𝑚𝑖𝑡 0 % ≤  𝑆4  ≤ 13 %            (Gl. 58) 

mit  𝐴(𝑆4) =  𝐼𝑡𝑒𝑚 194  ∙ 7,9 ∙ 10−9            (Gl. 59) 

 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟 2 𝑢𝑛𝑑 3 𝑣𝑜𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 43 = 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17    →   𝐵(𝑆4) = 5 % 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟 2 𝑣𝑜𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 36 = 0      →   𝐶(𝑆4) = 1 % 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟 3 𝑣𝑜𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 36 = 0      →   𝐶(𝑆4) = 2 % 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟 4 𝑣𝑜𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 36 = 0      →   𝐶(𝑆4) = 3 % 

Tab. 5.14: Beschreibung für Codierung von Item 36 [295] 

Für die Nachbildung dieses Verfahrens im Tabellenkalkulationsprogramm Excel ist es notwen-

dig, die Brückenelemente entsprechend des ‚Recording and Coding Guides‘ zu übertragen 
und zu codieren. Genauso verhält es sich mit allen weiteren Parametern wie täglicher Verkehr 

oder Zustand der Sicherungseinrichtungen. Die zuvor beschriebene Codierung variiert je Ele-

ment zwischen einer und 26 Ziffern. Nicht alle Items können auf die hier untersuchten Brücken 

angewandt werden, da beispielsweise auch der Bundesstaat, in dem die Brücke steht, Teil der 

Codierung ist. Alle Codierungen von Items, welche hier nicht explizit beschrieben sind, können 

[295] entnommen werden. Um den Faktor 𝑆1 auf die untersuchten Brücken anwenden zu kön-

nen, werden die Schadensbewertungen aus den vorhandenen Prüfberichten von Überbau (= 

Item 59), Unterbau (=Item 60) und Fahrbahnplatte (= Item 58) in Anlehnung an Tab. 9.27 auf 

die amerikanische Codierung übertragen (siehe Tab. 5.15). 

Code Beschreibung 

0 Die geprüfte Funktion entspricht nicht den derzeit akzeptablen Standards, oder 
es ist eine Sicherheitsfunktion erforderlich, und es wird keine bereitgestellt.  

1 Die geprüfte Funktion entspricht den derzeit akzeptablen Standards. 

N Nicht zutreffend oder eine Sicherheitsfunktion ist nicht erforderlich. 
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Tab. 5.15: Festlegungen für S1 bzw. Item 58, 59 und 60 [295] 

Für 𝑆2, die Wartungsfreundlichkeit, wird ein täglicher Verkehr für die hier betrachteten Land-

kreis- und Kanalbrücken mittlerer Spannweite von 6.000 Fahrzeugen gewählt. Außerdem wird 

für die Items 1, 57, 68, 69, 70, und 72 (Fahrbahngegebenheiten, Strukturauswertung, Fahr-

bahngeometrie, Lichtraumprofil, Eignung einer Wasserstraße und Zugang zur Straßenfüh-

rung) eine Analogie zu den BASt-Bewertungen definiert (siehe Tab. 5.16), welche sich erneut 

auf Tab. 9.27 im Anhang stützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.16: Festlegungen für S2 bzw. Item 1, 57, 68, 69, 70, und 72 [295] 

 

Zi (BASt) Code Beschreibung 

- N nicht zutreffend 

1,0 9 hervorragender Zustand 

1,1 – 1,5 8 sehr guter Zustand 

1,6 – 2,0 7 guter Zustand 

2,1 – 2,5 6 zufriedenstellender Zustand 

2,6 – 3,0 5 annehmbarer Zustand 

3,1 – 3,2 4 schlechter Zustand 

3,3 – 3,4 3 ernster Zustand 

3,5 – 3,6 2 kritischer Zustand 

3,7 – 3,9 1 unmittelbar vor Ausfall 

4,0  0 Ausfall 

Zi (BASt) Code Beschreibung 

- N nicht zutreffend 

1,0 9 entspricht genau den wünschenswerten Kriterien 

1,1 – 1,5 8 entspricht größtenteils den wünschenswerten Kriterien 

1,6 – 2,0 7 besser als die derzeitigen Mindestkriterien 

2,1 – 2,5 6 entspricht den vorliegenden Mindestkriterien 

2,6 – 3,0 5 etwas besser als die tolerierbaren Mindestkriterien 

3,1 – 3,2 4 tolerierbare Mindestkriterien werden gerade noch erfüllt 

3,3 – 3,4 3 untragbar, Korrekturmaßnahmen erforderlich 

3,5 – 3,6 2 untragbar, Austausch-/Neubaumaßnahmen erforderlich 

3,7 – 3,9 1 dieser Wert wird nicht verwendet 

4,0  0 Brücke geschlossen 
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Für 𝑆3 wird eine notwendige Umleitungslänge (Item 19) von 18 km angenommen (siehe Tab. 

9.28) und es wird festgelegt, dass sich die hier betrachteten Bauwerke stets auf einer zwi-

schenstaatlichen STRANET-Route befinden (Item 100, siehe Tab. 5.11). In Tab. 9.33 im An-

hang ist tabellarisch das Ergebnis der Nachrechnung der hier untersuchten Brücken im Ver-

gleich zum BASt-Algorithmus dargestellt. Dort zeigt sich, dass die Prioritätenreihung aus Ame-

rika zu den Zustandsnoten der BASt-Bewertungen passt. Ein tieferer Vergleich ist jedoch kaum 

möglich, da das amerikanische Verfahren von höchster Komplexität ist durch seine Vielzahl 

von Parametern bzw. Items, welche nicht auf das BASt-Verfahren übertragen werden können. 

Bei dem amerikanischen Verfahren werden zudem nicht nur der Bauwerkszustand in Form 

einer Gesamtnote bewertet, sondern viele Einflussfaktoren wie das Verkehrsaufkommen, die 

Straßenart, Umwelt- und Umgebungsfaktoren oder die Lage innerhalb der Staaten werden 

berücksichtigt. 

Durch das sehr aufwendige und kleinmaschige Verfahren ist eine direkte Maßnahmenablei-

tung für Instandsetzungen gut möglich. Da Faktoren wie das Verkehrsaufkommen berücksich-

tigt werden, schafft dieses Bewertungsverfahren, die wichtigen Bauwerke bei der Instandset-

zung zu priorisieren. Dahingegen scheint der Einfluss von Einzelschäden sehr gering zu sein. 

Es wird sich auf eine so große Vielzahl von Faktoren konzentriert, dass die eigentlichen Bau-

werksschäden nebensächlich erscheinen. Der Einfluss der Schäden geht als Mittelwert in die 

weitere Berechnung, was immer ein ‚Verschmieren‘ der einzelnen Problemstellen darstellt. 

Aus Deutschland bekannte Einflüsse wie der Schadensumfang oder die am meisten geschä-

digte Bauteilkategorie werden hier nicht berücksichtigt. Auch ist das Verfahren sehr aufwendig 

und kaum nachvollziehbar für den Prüfer. Dieser hat mit den komplizierten Codierungen der 

unzähligen Items einen sehr großen Eingabe- und Verwaltungsaufwand. Durch das Ender-

gebnis in Prozent kann es durchaus vorkommen, dass Bauwerke mit der gleichen Bewertung 

absolut unterschiedliche Schadensbilder aufweisen. Das Verfahren legt eindeutig weniger Pri-

orität auf eine reine Schadens- bzw. Bauwerksbewertung als viel mehr auf eine Dringlichkeits-

betrachtung für Instandsetzungsplanungen. Tab. 5.17 fasst noch einmal alle Vor- und Nach-

teile des amerikanischen Bewertungsverfahrens zusammen. 

USA 

Vorteile Nachteile 

▪ Prioritäts- bzw. Dringlichkeitsbewertung durch 
Vergleich mit anderen Bauwerken 

▪ eindeutige Bewertung durch Subtraktionsver-
fahren 

▪ Verknüpfung mit Software 

▪ direkte Maßnahmenableitung für Bauteilkate-
gorien 

  

▪ sehr kompliziertes und aufwendiges Verfah-
ren 

▪ subjektive Bewertung 

▪ keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

▪ Fokus auf Instandsetzungsmaßnahmen 

▪ ausschließlich Anwendung für Brücken 

▪ nur Angabe einer Prozentzahl, was keine wei-
tere Aussage über die Schäden am Bauwerk 
aussagt 

▪ zwei Bauwerke mit dem gleichen Ergebnis 
können dennoch stark unterschiedlichen Zu-
stand aufweisen 
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▪ keine Bewertung von Einzelschäden, nur Ka-
tegorien insgesamt 

▪ keine Gesamtzustandsnote 

▪ keine Berücksichtigung von Schadensumfang 
oder -menge 

Tab. 5.17: Vor- und Nachteile Verfahren Amerika 

5.2.2 Japan 

Während des großen Wirtschaftswachstums in den 70er Jahren ist das japanische Straßen-

netz intensiv ausgebaut worden, sodass circa 700.000 Brückenbauwerke unter die Verant-

wortlichkeit des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Tourismus (MLIT) fallen. Der Anteil 

der Brücken, welche älter sind als 50 Jahre, soll in den nächsten zehn Jahren knapp 50 % 

ausmachen. [171][337] 

In Japan wurde 1988 vom ‚Public Works Research Institute‘ (PWRI) ein Modell für ein Mana-

gementsystem als auch ein Bewertungssystem für den Brückenerhalt entwickelt, welches auf 

einer rein visuellen und damit subjektiven Einschätzung des Prüfpersonals beruhte und an-

schließend vom MLIT weiterentwickelt wurde. Bei der Zustandsbewertung soll die Ge-

brauchstauglichkeit der Brücken untersucht werden, welche durch steigenden Verkehr und 

Alterungsprozessen der Konstruktion von essentieller Bedeutung ist. Dies wird im ‚Bridge In-
spection Manual‘ aus dem Jahr 1988 (MOC88) und dem ‚Periodic Bridge Inspection Manual‘ 
(MLIT14) aus dem Jahr 2014, beide herausgeben vom MLIT, geregelt. Außerdem sind seit 

2013 alle Straßenverwaltungen zu einer Brückeninspektion verpflichtet, um die Ge-

brauchstauglichkeit zu erhalten. [158][239][254][337] 

Die Datenerfassung für eine Brückeninspektion findet in der Software ‚Bridge Rating Expert 
System‘ (BREX) statt, welches die allgemeinen Brückendaten sowie die Inspektionsdaten ar-
chiviert. Bei der Inspektion wird jeder Einzelschaden 𝑑𝑖 nach Art und dem Schweregrad seiner 

Verschlechterung bewertet. Dies Einzelschäden bestimmen anschließend die Bewertung ei-

ner Bauteilgruppe. Eine Übersicht, in welche Bauteilgruppen neben dem Über- und Unterbau 

die Brücke eingeteilt wird, ist im Anhang Tab. 9.34 zu finden. Die Bewertung des Gesamtzu-

stands ermittelt sich anschließend durch Zusammenfassen der jeweils schwersten Schäden 

in den einzelnen Bauteilgruppen. Dies ähnelt dem deutschen Verfahren der BASt bzw. RI-

EBW-PRÜF. Insgesamt gibt es fünf Schadensklassen für die Einzelschäden, wobei Schadens-

klasse I die schlechteste und Schadensklasse V die beste ohne Bauteilschäden ist, welche 

mit „OK“ bezeichnet wird (siehe Tab. 5.18). [278][379] 
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Tab. 5.18: Schadensbewertung Verfahren Japan [278] 

Der Prüfer hat, ausgehend vom schadensfreien Zustand, was Schadensklasse V bzw. „OK“ 
entspricht, subjektiv den Bauteilzustand festzulegen. Dabei wird mittels Multiplikation fester 𝛼-

Werte der schadensfreie Zustand „OK“ (𝑑𝐼 = 100 %) abgemindert (siehe Tab. 5.18 und (Gl. 

60) - (Gl. 64)).  𝐷𝐼 = 𝑑𝐼  ∙  1            (Gl. 60) 𝐷𝐼𝐼 = 𝑑𝐼𝐼  ∙  𝛼 (Gl. 61) 𝐷𝐼𝐼𝐼 = 𝑑𝐼𝐼𝐼  ∙  𝛼 (Gl. 62) 𝐷𝐼𝑉 = 𝑑𝐼𝑉  ∙  𝛼 (Gl. 63) 𝐷𝑂𝐾 = 0 (Gl. 64) 

Die Gesamtbewertung 𝑝 wird durch die ‚Subtracting Point Method‘ bestimmt. Dabei ergibt sich 
durch Subtraktion der maximalen Schäden je Bauteilgruppe die Endnote (Beispiel siehe An-

hang Tab. 9.35). Alle vorhandenen Schäden werden von der bestmöglichen Bewertung 𝑑𝐼 =100 % abgezogen. Die Bedeutung des Endergebnisses für die Stand- und Gebrauchstauglich-

keit der Brücke ist abschließend nach Tab. 5.19 definiert.  

 

 

 

 

 

Tab. 5.19: Bedeutung Ergebnis Verfahren Japan [278] 

Eine Nachbildung dieses Verfahrens im Tabellenkalkulationsprogram Excel ist aufgrund des 

rein visuellen und subjektiven Verfahrens nicht möglich. Es gibt an dieser Stelle keine Anhalts-

punkte wie einen Schadenskatalog o.ä., um dieses auf vorliegende Brücken übertragen zu 

Schadens-
klasse 

Beschreibung 𝜶 

I 
ernsthafter Schaden: Es besteht die Möglichkeit einer Beeinträch-
tigung und Gefährdung des Verkehrs 

1 

II große Schäden: Untersuchungen/Brückenprüfungen erforderlich 0,5 

III Schaden. Nachuntersuchungen erforderlich 0,2 

IV 
leichter Schaden: Inspektionsdaten müssen aufgezeichnet wer-
den. 

0,05 

OK kein Schaden 0 

Endergebnis Beschreibung        0 ≤  𝑝 < 12,5        unsicher   12,5 ≤ 𝑝 < 37,5 schwerwiegend   37,5 ≤ 𝑝 < 62,5 mäßig   62,5 ≤ 𝑝 < 87,5 gering   87,5 ≤ 𝑝 < 100 sicher 
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können. Das Verfahren erlaubt dadurch nahezu keine Objektivität oder Vergleichbarkeit zwi-

schen von verschiedenen Prüfern inspizierte Bauwerke. Weitere Faktoren, um einen Einzel-

schaden zu klassifizieren, wie beispielsweise der Schadensumfang, werden ebenfalls nur sub-

jektiv in die Bewertung eines Einzelschadens einbezogen und ist anschließend nicht mehr 

objektiv nachvollziehbar oder ablesbar. Von Vorteil ist die Subtraktionsmethode, bei der der 

abgeschätzte Zustand der einzelnen Bauteilkategorien ersichtlich wird. Mit Hilfe des prozen-

tualen Endergebnisses kann eine Art Prioritätenreihung für Instandsetzungsplanungen vorge-

nommen werden. Auch kann dieses Endergebnis wie eine grobe Prognose über die Restle-

bensdauer der Brücke gedeutet werden. Durch die Erzeugung der Endnote durch Aggregieren 

der jeweils schlechtesten Einzelschäden je Bauteilkategorie, liegt jeweils der Extremfall bei 

der bewerteten Endnote des Bauwerks vor. In Tab. 5.20 sind alle Vor- und Nachteile des Ver-

fahrens aus Japan noch einmal zusammengestellt. [278][337] 

Japan 

Vorteile Nachteile 

▪ Prioritäts- bzw. Dringlichkeitsbewertung durch 
Vergleich mit anderen Bauwerken 

▪ eindeutige Bewertung durch Subtraktionsver-
fahren 

▪ Verknüpfung mit Software 

▪ Direkte Maßnahmenableitung für Bauteilkate-
gorien 

▪ auf der sicheren Seite liegende Endnote, da 
nur der schlechteste Einzelschaden in weitere 
Berechnung eingeht 

▪ gewichtete Abzüge für Schäden 

  

▪ subjektive Bewertung 

▪ keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

▪ keine Prognose und Trendentwicklung 

▪ ausschließlich Anwendung für Brücken 

▪ nur Angabe einer Prozentzahl, was keine 
weitere Aussage über die Schäden am Bau-
werk aussagt 

▪ zwei Bauwerke mit dem gleichen Ergebnis 
können dennoch stark unterschiedlichen 
Zustand aufweisen 

▪ keine Bewertung von Einzelschäden, nur 
Kategorien insgesamt 

▪ keine Berücksichtigung von Schadensum-
fang oder -menge 

Tab. 5.20: Vor- und Nachteile Verfahren Japan 

5.2.3 Fazit der bestehenden Bewertungsverfahren 

Zusammenfassend sollen die nationalen sowie internationalen Bewertungsverfahren für Brü-

cken verglichen werden, um die essentiellen Punkte, welche für den hier zu erzeugenden Al-

gorithmus von Bedeutung sind, herauszustellen. 

Allen Verfahren geht das Wissen über die Wichtigkeit einer regelmäßigen und weitestgehend 

einheitlichen Bewertung voraus. Sie beruhen alle auf einem Endergebnis entweder in Form 

von diskreten Zahlenwerten bzw. Noten oder prozentualen Ergebniswerten. Alle fokussieren 

sich grundlegend auf einzelne am Bauwerk vorhandene Schäden, Bauteile oder Bauteilkate-

gorien sowie das gesamte Bauwerk. Außerdem fällt der Grad der Subjektivität bei allen Ver-

fahren auf. Die Bewertung der Schäden bzw. den Bauteilzustand können nur nach zunächst 

subjektiven Einschätzungen erfolgen. Das Prüfpersonal muss zum Teil eigenverantwortlich 

Bewertungen für Standsicherheit, Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit oder auch der zukünfti-

gen Entwicklung einzelner Bauteile abschätzen. Abgesehen vom heutigen BASt-Verfahren mit 
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dem sehr ausführlichen Schadenskatalog [300] erhält der Prüfer dazu wenig bis keine objek-

tive Entscheidungshilfe. Die Endergebnisse der diversen Bewertungsverfahren sollen vorran-

gig den Baulastträgern und Verantwortlichen als Entscheidungshilfe bzw. Prioritätenreihung 

für Sanierungsreihenfolgen dienen. Besonders in den USA wird die wirtschaftliche Bedeutung 

der Brückenprüfung klar.  

Beim Vergleich der nationalen Bewertungsverfahren fällt auf, dass die Grundidee dieselbe ist, 

da alle Verfahren letztendlich aufeinander aufbauen. Mit der RI-EBW-PRÜF von 1988 [301] 

werden die Brücken nach Schweregrad der einzelnen Schäden eingeschätzt. Daraus folgt eine 

Gesamtnote zwischen 1,0 und 4,0. Dieses Grundgerüst wird bei Kraft um die Faktoren Scha-

denszone, Ausbreitungstendenz, Auswirkung des Schadens auf andere Bauteile sowie die 

Verkehrsnutzung erweitert. Die einzelnen Faktoren erhalten diverse Gewichtungen und es fin-

det eine Einteilung in Bauteilkategorien statt. Insgesamt ist das Verfahren sehr kleinmaschig 

und kompliziert. Es enthält viele Rechenschritte, deren Einfluss auf das Endergebnis marginal 

ist, sodass die Bedeutung dieser in Frage gestellt werden kann. Die Weiterentwicklung dieses 

Verfahrens bildet das Verfahren der TH Darmstadt. Es wird um einige zuvor aufgenommene 

Faktoren erleichtert und normiert die Bewertung der Bauteilkategorien für eine bessere Ver-

gleichbarkeit. In beiden zuvor beschriebenen Verfahren ist das Ergebnis keine Endnote, wel-

che eine Aussage über den Bauwerkszustand gibt, sondern eine Bewertung der Dringlichkeit 

für Instandsetzungsmaßnahmen. Durch ein Endergebnis in Form einer Punktzahl, sind Bau-

werke untereinander gut vergleichbar. Die Zustandsnoten anderer Verfahren geben nur einen 

relativen Zustand untereinander wieder. Teilinformationen gehen dabei jedoch komplett verlo-

ren. Für das Ableiten des Handlungsbedarfs von den Verantwortlichen und Baulastträgern sind 

diese Verfahren geeignet. Jedoch unterscheiden sie sich maßgeblich vom Verfahren der RI-

EBW-PRÜF von 1988, da sie sich nicht mehr nur rein auf den Bauwerkszustand beziehen, 

sondern zahlreiche weit gefasste Faktoren integrieren wollen. Dieses Vorhaben ist der Grund 

für die komplizierten Verfahren nach Kraft sowie der TH Darmstadt. Ein Nachvollziehen der 

einzelnen Rechenschritte vom Prüfpersonal ist kaum möglich. Dies zeigt sich jedoch im heu-

tigen BASt-Verfahren. Es hat geschafft, die komplizierten Schritte der vorherigen Berechnun-

gen in drei simple Rechenschritte zu vereinen. Außerdem ist die reine Subjektivität durch den 

sehr ausführlich und international einmaligen Schadenskatalog und den Bewertungsschlüssel 

(siehe Anhang Abb. 9.1) stark reduziert. Mit dem drei Kategorien S (Standsicherheit), V (Ver-

kehrssicherheit) und D (Dauerhaftigkeit) sind alle zuvor betrachteten Faktoren auf ein sinnvol-

les Maß und den Kern, welcher alle zusammenfasst, reduziert. Zwar erfolgt die Vergabe der 

Noten für die Einzelschäden, der Bauteilkategorien sowie der Endnote programmintern, den-

noch bewegt sich der Prüfer durch die zum Teil vorgegebenen Bewertungen von S, V und D 

je Einzelschaden in nicht mehr komplett subjektiven Bereichen für eine Bewertung. Durch No-

ten- und Begriffsdefinitionen in der heutigen RI-EBW-PRÜF [303] ist das Verfahren schlicht 

gehalten und objektiv nachvollziehbar gestaltet (siehe Anhang Tab. 9.1). Außerdem helfen die 

genauen Bedeutungen von Noten und Zuständen dabei, eine Art Prioritätenreihung nur mithilfe 

der Zustandsnoten zu erreichen. Durch die Definition der einzelnen Notenbereiche, entspricht 

die Notenverteilung des heutigen BASt-Verfahrens einer Dinglichkeitsreihung. Brücken mit 
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schlechter Zustandsnote unterliegen eindeutig erhöhter Dringlichkeit für Instandsetzungsmaß-

nahmen als gut bewertete Brücken. Die ausführliche und komplexe Berechnung von Priori-

tätspunkten wie nach Kraft ist dafür nicht zwingend erforderlich. Tab. 5.21 enthält alle verglei-

chenden Aspekte zwischen den zuvor analysierten nationalen Verfahren. 

Tab. 5.21: Vergleich der deutschen Verfahren  

Bei dem Bewertungsverfahren in Japan entscheidet der Prüfer subjektiv und rein optisch über 

den Umfang der Einzelschäden hinsichtlich des Kriteriums der Nutzungseinschränkung. Die 

jeweils maximalen Schäden je Bauteilkategorie bestimmen die Gesamtzustandsnote. Das Ziel 

ist, die Sanierungsmaßnahmen abzuleiten. In Amerika wird nicht jeder Einzelschaden betrach-

tet, sondern eine Bauteilkategorie wird in der Gesamtheit abgeschätzt. Die Schädigungen wer-

den für zahlreiche Kategorien (Items) mithilfe von Tabellen abgeschätzt und in bis zu 26-stel-

lige Codierungen übersetzt. Für das Endergebnis werden mittels Subtraktionsverfahren diese 

Codierungen vom Bestzustand (100 %) abgezogen. Durch das prozentuale Ergebnis soll so 

eine Prioritätenreihung vorgenommen werden. Dieses Verfahren ist überaus komplex und zeit-

aufwendig für das Prüfpersonal. Die extrem hohe Anzahl an zu bewertenden Items (> 100  

 RI-
EBW-
PRÜF 
1988 

Kraft 
TH 

Darm-
stadt 

BASt 
1997 

BASt 
heute 

Verfahren und Grundlage 
Bewertung durch Zustandszahlen, RI-EBW-

PRÜF, DIN 1076 
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Schweregrad ● ● ● ●  

Standsicherheit     ● 

Verkehrssicherheit     ● 

Dauerhaftigkeit     ● 

Schadenszone  ● ●   

Ausbreitungstendenz  ●    

Auswirkung auf andere Bauteile  ●    

Verkehrsnutzung  ● ●   

Wichtung Faktoren  ●   ● 

Bedeutung der Bauteile    ● ● 

Einteilung in Bauteilkategorien  ● ● ● ● 

Wichtung Bauteilkategorien  ●  ●  

Normierung   ●   

Schadensumfang    ● ● 

E
rg

e
b

n
is

 Dringlichkeit  ● ●   

Einzelzustandsnoten    ● ● 

Gesamtzustandsnote ●   ● ● 
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Stück) ist ein einziges Endergebnis nicht mehr repräsentativ genug, um die vielen Einflussfak-

toren angemessen widerspiegeln zu können. Das Endergebnis in Form einer einzigen Pro-

zentzahl sagt nichts im Detail über die vielen bewerteten bzw. codierten Einflussfaktoren 

(Items) aus. Der Einfluss eines einzelnen Items ist zudem entsprechend so gering, dass die 

Daseinsberichtigung einer solch großen Anzahl dieser infrage gestellt werden kann. Da auch 

die Handhabbarkeit der Verfahren von Bedeutung für den neu zu erzeugenden Algorithmus 

ist, zeigt sich die große Schwäche dieses Verfahrens. Das Prüfpersonal soll entlastet werden. 

100 zu bewertende Items und ein 26-stelliger Code scheint hier nicht zielführend. Lediglich bei 

den Prüfintervallen von fünf bzw. sechs Jahren gleichen sich nationale sowie internationale 

Regelungen. Ein tabellarischer Vergleich zwischen den nationalen und internationalen Verfah-

ren ist Tab. 5.22 zu entnehmen. Letztendlich zeigt sich, dass der heutige BASt-Algorithmus 

sowohl den Bauwerkszustand relevant mittels Bewertungsnote wiedergibt als auch damit eine 

Art Prioritätenreihung schafft. Die detaillierten Notendefinitionen erlauben grobe Prognosen 

über das zukünftige Tragverhalten der Brücke. 

Tab. 5.22: Vergleich nationaler und internationaler Bewertungsverfahren  

Für den neu zu entwickelnden Algorithmus, welcher eine Vereinfachung für das deutsche Prüf-

personal darstellen und eine noch regelmäßigere Bauwerksprüfung erlauben soll, bedeuten 

diese Erkenntnisse, dass ein simpel gehaltenes Verfahren ausreichend ist, um den Bauwerken 

eine Bewertung zuzuteilen, welche eine Aussage über den Bauwerkszustands macht. Das 

Verfahren von Kraft über das Verfahren der TH Darmstadt bis zum heutigen BASt-Verfahren 

 
Deutschland 

BASt 
Amerika Japan 

Grundlage 

Bewertung durch Zustandszahlen 

Bewertung physik. Zu-
stand 

Bewertung physik. 
Zustand 

Bewertung anhand 
visueller Inspektions-

daten 

Mathematischer Algo-
rithmus 

Suffizienzbewertung 
Subtracting Point 

Method 

RI-EBW-PRÜF 
DIN 1076 

NBIS, NBI, Record 
and Coding Guide  

MOC88 
MLIT14 
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Bewertung auf Netz-

ebene 
Bewertung auf Netz-

ebene 
Bewertung auf Ob-

jektebene 

Anzahl Schadensklassen 5 11 5 
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Standsicherheit 

Verkehrssicherheit 
Dauerhaftigkeit 

Standsicherheit 
Verkehrssicherheit 

Gebrauchstauglichk. 

Nutzungseinschrän-
kung 

Vorgehensweise 
Max. Einzelschaden 
für Gesamtzustand 

Codierung vieler 
Bauteile und Katego-
rien gesamtheitlich 

Max. Einzelschaden 
für Gesamtzustand 

Ergebnis Gesamtzustandsnote Dringlichkeitsreihung Dringlichkeitsreihung 

Bewertung 
Kombination aus 

Schadens- und Zu-
standsbewertung 

Zustandsbewertung 
in % 

Zustandsbewertung 
in % und Maßnah-

menplanung 

Handhabbarkeit + - o 
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zeigen diese Tatsache deutlich. Außerdem wird klar, dass eine Endnote untereinander ebenso 

vergleichbar ist und daher eine Art von Dringlichkeitsreihung für etwaige Instandhaltungspla-

nungen darstellt. Die Nachbildung der Verfahren zeigte dies deutlich. Alle nachgebildeten na-

tionalen als auch internationalen Ergebnisse, sortiert von bester zu schlechtester Bewertung, 

sortieren sich in der gleichen Reihenfolge wie die nach heutigem BASt-Verfahren bewerteten 

Prüfberichte. Somit ist eine zu erzeugende Endnote simpler und genauso aussagekräftig als 

die langen und sehr komplexen Verfahren, welche die Instandhaltung und eine Prioritätenrei-

hung fokussieren (Kraft, TH Darmstadt, USA). Das Verfahren der TH Darmstadt zeigt außer-

dem, dass eine Vernachlässigung von 1er-Schäden keinen signifikanten Einfluss auf das End-

ergebnis hat. Diese beschönigen maximal das Endergebnis um bis zu 4 %. Genauso verhält 

es sich mit dem sehr aufwendigen Verfahren von Kraft oder der Codierung aus Amerika. Wenn 

eine so hohe Anzahl von Einflussparametern am Ende zu einem einzigen Endergebnis verar-

beitet werden, ist deren einzelner Einfluss insgesamt quasi obsolet. Das Verfahren der BASt 

von 1988 legt zunächst die Stelle vor dem Komma und anschließend die Nachkommastelle 

durch gewisse Parameter fest. Es zeigt sich, dass dieses aufwendige Verfahren nicht präziser 

oder am Ende aussagekräftiger ist als das heutige BASt-Verfahren. Diese Erkenntnis bestätigt 

sich im BASt-Algorithmus als auch im japanischen Verfahren, welche lediglich die Bauteilka-

tegorien als Grundlage der Ergebnisberechnung nutzen und keine weiteren Einflussparameter 

haben. Das heißt, von grundlegenden Parametern wie den wichtigsten (Baueil-) Kategorien 

auszugehen und diese als Grundlage für die Berechnung einer Endbewertung zu nutzen, 

scheint sinnvoll. Außerdem zeigt sich, dass alle Verfahren eine hohe Subjektivität aufweisen. 

Es gibt, außer in Deutschland und Amerika, keine objektiven Anhaltspunkte, an denen sich 

das Prüfpersonal orientieren kann. Das bedeutet, ein Schadenskatalog und/oder Definitionen 

von Bewertungen, Zuständen oder Ergebnissen sind durchaus sinnvoll, um den hohen Grad 

an Subjektivität, welcher letztendlich eine Vergleichbarkeit und damit Prioritätenreihung 

schwierig macht, zu reduzieren (siehe Abb. 5.8).   

 

Abb. 5.8: Kernthemen nach Analyse der Bewertungsverfahren für neuen Algorithmus 

[364] und [349] sind zwei Untersuchungen, welche den heute angewandte Bewertungsalgo-

rithmus der BASt analysiert und (zum Teil auf andere Strukturen angewandt) variiert haben. 

Dabei werden vor allem die ∆𝑍𝑖-Werte tiefgründig untersucht/fokussiert [364]. [349] verdeut-

licht, dass die Variation der Zu- und Abschlagwerte als auch die Werte als solche innerhalb 

des Algorithmus keinen signifikanten Einfluss auf die Endergebnisse haben. Auch kann ge-

zeigt werden, dass das Eliminieren von 1er-Schäden auf das Endergebnis, wie es auch beim 

Verfahren der TH Darmstadt vorkommt, keinen Einfluss nimmt, da diese nicht weiter im Algo-

rithmus aufgegriffen werden.  

Schäden bzw. Bauteilkategorien hinsichtlich Kriterien wie der Standsicherheit, Verkehrssicher-

heit und Dauerhaftigkeit (Deutschland, BASt) bzw. Gebrauchstauglichkeit (USA) zu bewerten, 

Einfachheit S - V - D Kategorien Schadens-
katalog Endnote
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ist eine sinnvolle Grundlage für eine allgemeingültige und klare Einordnung und Bewertung 

von Bauteilschädigungen. Diese drei Kriterien sind essentiell, um ein Bauwerk zu beschreiben 

und werden in der Literatur ebenso zur Beschreibung genutzt, was durchaus Grundlage des 

neuen Algorithmus sein sollte (siehe Abb. 5.8). [39][364] 

5.3 Erarbeitung eines neuen Bewertungsalgorithmus 

Aus dem vorangegangenen Kapitel geht hervor, dass es fünf Punkte in nationalen und inter-

nationalen Bewertungsverfahren gibt, die der heutige BASt-Algorithmus zum Teil bereits inne-

hält, welche sich als sinnvoll für eine nachvollziehbare und leicht anwendbare Bauwerksbe-

wertung herausstellen (siehe Abb. 5.8). An diesen herausgefilterten Kernthemen soll sich der 

neue Algorithmus orientieren. Ein Grund dafür ist außerdem, dass die sehr routinierte Prüfpra-

xis in Deutschland nicht grundlegend verändert werden sollte. Durch die vorgegebenen Prüfin-

tervalle aus DIN 1076 [69] befindet sich das Prüfpersonal in einer Prüfroutine und kennt daher 

das Bewertungsverfahren sowie den Schadenskatalog der BASt [300] sehr genau. Die Verän-

derung für das Prüfpersonal soll daher so gering wie möglich gehalten, das gesamtheitliche 

Verfahren aber durchaus verbessert und unterstützt werden. Die Einzelschadensbewertung 

anhand von Standsicherheit (S), Verkehrssicherheit (V) sowie Dauerhaftigkeit (D) bleibt, wie 

Kapitel 4.2 zeigt, der Grundsatz des hier neu entwickelten Schadenskatalogs. Die Verwendung 

eines Schadenskatalogs bleibt ebenfalls erhalten, weil sich beim internationalen Vergleich ein 

objektiver Anhaltspunkt als sehr sinnvolle Maßnahme für eine objektive Bewertung herausge-

stellt hat. Der Katalog ändert sich jedoch stark im Umfang, was durch das Kürzen zu einer 

Erleichterung führen soll, und in der Sortierung nach Schäden und nicht mehr nach Bauteilen, 

was eine hohe Dopplungsrate der Schäden nach sich zog. Die anschließende Notenberech-

nung mithilfe eines neuen Algorithmus bekommt der Prüfer sowohl im alten BASt-Verfahren 

als auch im neu entwickelten Verfahren nicht mit, da die Berechnung programmintern abläuft. 

Dennoch sollten die zuvor analysierten Punkte Eingang in das neue Bewertungsverfahren fin-

den: keine übertrieben viele zu bewertende Aspekte bzw. Icons sowie ein Berechnungsver-

fahren, das aus einer Vielzahl von Parametern und Variablen besteht, um den Aufwand für 

das Prüfpersonal gering zu halten. Auch erhält jede Einzelschadensnote im derzeitigen BASt-

Verfahren dieselbe Gewichtung. Es gibt keine weitere Differenzierung zwischen Schadensart 

oder -ort. Auch dieser Punkt soll im neuen Algorithmus Berücksichtigung finden. 

Der größte Unterschied zum bisherigen BASt-Verfahren besteht in der Bauwerksinspektion 

selbst. Das heißt, hier wird das Bauwerk mithilfe von zuvor aufgenommenem Bildmaterial auf 

Schäden geprüft. Dafür wird das Bauwerk zuvor mittels UAS beflogen oder anderweitig foto-

grafisch aufgenommen und anschließend wird ein grobes, der Orientierung dienendes, voxeli-

siertes Modell der Brücke erzeugt, wie bereits in Kapitel 2.5.3 erläutert. Die Schäden auf dem 

Bildmaterial können so den einzelnen Voxeln zugeordnet und fest verortet werden, was bei 

allen zuvor analysierten Verfahren nicht der Fall ist, da es sich um händische Prüfungen han-

delt [140][164]. Das bedeutet, die Bauwerksbewertung findet an dieser Stelle anhand von Vo-

xeln (siehe Kapitel 2.5.3) statt, in die die Brücke eingeteilt wird. Der Prüfer sichtet das Bildma-

terial pro Voxel, definiert die dort gefundenen Schäden mithilfe des neuen Schadenskatalogs 
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(siehe  Tab. 9.8), gibt diese in SIB-Bauwerke [387] oder eine dafür neu zu entwickelnde Soft-

ware ein, welche mithilfe des hier zu erarbeitenden Algorithmus ein Gesamtergebnis errechnet 

(siehe Abb. 5.9). Außerdem wird an dieser Stelle davon ausgegangen, unabhängig der opti-

schen Bauwerksanalyse aus Kapitel 3, dass das verwendete Bildmaterial von der Brücke nutz-

bar ist und alle Bereiche, die für eine Prüfung notwendig sind bzw. die der Prüfer mit diesem 

Verfahren untersuchen möchte, in ausreichend hoher Qualität abgebildet sind. Ob das Bild-

material von einem UAS oder einem anderen technischen Hilfsmittel oder sogar von einem 

Menschen aufgenommen wurde, ist hier ebenfalls unerheblich und für den Algorithmus unbe-

deutend.  

    
Abb. 5.9: Ablauf einer Brückenprüfung nach neuem System 

Da die Voxel bzw. das voxelisierte Bauwerk die größte Neuerung darstellt, bilden diese ent-

sprechend die Grundlage für das neue Bewertungsverfahren. Im ersten Schritt wird die Brücke 

in graue Voxel eingeteilt. Die graue Färbung zeigt, dass es sich hier um die reine Einteilung 

des Bauwerks handelt, ohne weitere Bedeutungen der Voxel selbst (siehe Abb. 5.10, links). 

Anschließend definiert der Prüfer statisch relevante Bereiche bzw. Voxel am Modell wie Auf-

lagerbereiche, (Schweiß-/Schraub-) Verbindungen zwischen Trägern oder Bereiche mit der 

statisch höchsten Belastung bzw. Spannung (siehe Abb. 5.10, rechts). In diesem Schritt ändert 

sich die Grundfarbe der Voxel automatisch in blau. Durch einfaches Anklicken der blauen Vo-

xel, welche anschließend eine orangene Färbung erhalten, werden die statisch relevanten 

Bauwerksbereiche bzw. Voxel definiert (Beispiel siehe Anhang Abb. 9.24). Untersuchungen 

mehrerer fiktiver Bauwerke haben gezeigt, dass ca. 25 % des Brückenbauwerks eine oran-

gene Färbung erhalten bzw. dass 25 % eines Bauwerks als statisch kritisch zu betrachten sind 

[140][363]. Im Auflagerbereich handelt es sich um circa 5 % der Bauwerkslänge, welche als 

orange gefärbte Voxel gekennzeichnet werden, und in der Bauwerksmitte ungefähr 10 % der 

Bauwerkslänge. Kennt der Prüfer die Brücke bereits und weiß von gravierenden Schädigun-

gen an einigen Stellen, können die entsprechenden Voxel ebenfalls orange gefärbt werden. 

Alle nicht ausgewählten Voxel bleiben blau (siehe Abb. 5.10, rechts). 
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Abb. 5.10: l.:Prinzipdarstellung voxelisierter Brückenquerschnitt; r.: verschieden farbige Voxel 

(grau = Einteilung des Bauwerks; blau = konstruktiv ohne Priorität; orange = konstruktiv mit Priorität; grün 
= Schadensnote 1,0-1,9; gelb = Schadensnote 2,0-2,9; rot = Schadensnote 3,0-4,0) 

Nach der Festlegung der konstruktiv wichtigen Bauwerksbereiche findet die eigentliche Bau-

werksprüfung statt, indem das Bildmaterial, das einem Voxel zugeordnet ist, inspiziert wird. 

Der Bauwerksprüfer sichtet das Bildmaterial und bewertet gefundene Schäden auf diesem 

mithilfe des in Kapitel 4.2 erzeugten Schadenskatalogs. Die dort vermerkten Noten der Einzel-

schäden bilden die Grundlage für den folgenden Bewertungsalgorithmus. Die Einzelschadens-

noten werden in drei Gruppen unterteilt. Liegt die Einzelschadensnote zwischen 1,0 und 1,9, 

so gilt dieser Schaden als ‚grüner Schaden‘. Liegt die Note zwischen 2,0 und 2,9, wird dieser 

als mittelschwerer ‚gelber‘ Schaden und zwischen 3,0 und 4,0 als ‚roter Schaden‘ definiert 
(siehe Abb. 5.10, rechts). Insgesamt verteilen sich die drei Schadensklassen im neuen Scha-

denskatalog wie folgt: 54 % des Katalogs bestehen aus grünen Schäden, 30,6 % aus gelben 

und 15,4 % aus roten Schäden. 

Der zu erzeugende Algorithmus muss die zuvor beschriebenen Parameter (blaue und oran-

gene Voxel sowie grüne, gelbe und rote Schäden) als auch die Schadenskategorien aus dem 

Schadenskatalog in Abhängigkeit der Voxelbetrachtung in Zusammenhang bringen und eine 

einheitliche, objektiv vergleichbare Bauwerksbewertung erzeugen. Dafür werden zunächst die 

Schadenskategorien aus dem Schadenskatalog fokussiert. Diese werden in drei Stufen bzw. 

Oberkategorien hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die Tragkonstruktion gegliedert. Dabei werden 

die Verteilungen der Einzelschadensnoten (grün, gelb, rot) sowie die allgemeine Bedeutung 

einer Schadenskategorie auf die Konstruktion bewertet. So ergibt sich sinnvoll, dass die Scha-

denskategorien ‚Verschmutzungen‘ und ‚freiliegende Bewehrung‘ der Oberkategorie ‚Katego-

rie 3‘ zugeordnet werden. Die Schadenskategorien ‚Korrosion‘, ‚Beschichtung‘ und ‚Verfor-
mungen‘ sind von höherer Wichtigkeit für das stählerne Tragverhalten und werden der ‚Kate-
gorie 2‘ zugeordnet. ‚Verbindungen‘, ‚Risse‘ sowie ‚Schweißnähte‘ werden letztendlich zur ‚Ka-
tegorie 3‘ zusammengefasst. Diese drei neuen Stufen sollen eine eigene Gewichtung 𝐺𝐾 (‚Ge-
wichtung Kategorie‘) erhalten, um den Einfluss der verschiedenen Schadenskategorien auf 

das Gesamtergebnis vernünftig und der Realität entsprechend abzubilden. In Anlehnung an 

[140], [364] und [349] erhält Kategorie 3 (Verschmutzungen und freiliegende Bewehrung) den 

Gewichtungsfaktor 𝐺𝐾 = 0,3, für Kategorie 2 (Korrosion, Beschichtung und Verformungen) gilt 𝐺𝐾 = 0,7 und Kategorie 1 erhält aufgrund der Wichtigkeit dieser Schädigungen (Verbindungen, 

Risse und Schweißnähte) die Gewichtung 𝐺𝐾 = 1,0. Mit dieser Verteilung zeigte sich in der 

Sensitivitätsanalyse der sinnvollste Einfluss auf das Gesamtergebnis (siehe Anhang Abb. 

9.24). 
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Im Weiteren sind die blauen von den orangefarbenen Voxeln zu differenzieren und mit ent-

sprechenden Gewichtungen zu unterscheiden. Blaue Voxel stellen keine konstruktive Beson-

derheit dar, während die orangefarbenen Voxel die vom Prüfer als konstruktiv essentiell oder 

kritisch definierten Bauwerksbereiche sind. Eine Analyse von 60 Wertekombinationen zwi-

schen 0,0 und 1,0 in Verbindung mit den zuvor definierten drei Schadenskategorien untersucht 

den Einfluss dieser Voxel auf das Endergebnis (Beispiel siehe Anhang Abb. 9.24). Der Unter-

schied zwischen Schäden, welche an konstruktiv kritischen oder relevanten Bauteilbereichen 

liegen (orangegefärbte Voxel), soll im Vergleich zu Schäden an konstruktiv unbedenklichen 

Stellen (blaue Voxel) deutlich werden. So ergibt sich ein Gewichtungsparameter 𝐺𝐿 (‚Gewich-
tung Lokalisation‘) für blaue Voxel von 𝐺𝐿 = 0,4 und für orangene Voxel von 𝐺𝐿 = 0,9. Durch 

diese Weise gehen konstruktiv elementare Bauwerksbereiche wie Verbindungen an hochbe-

lasteten Stellen oder maximal belastete Querschnitte mehr als doppelt so stark in die Berech-

nung des Endergebnisses ein. In diesen Bereichen sollten bestenfalls gar keine Schädigungen 

auftreten, weswegen eine derart große Unterscheidung zwischen blauen und orangenen Vo-

xeln nicht nur sinnvoll, sondern auch gewünscht ist. Da der Schadensort im Schadenskatalog 

aus Kapitel 4.2 die Schadenslokalisation nicht mehr berücksichtigt, ist diesem Umstand an 

dieser Stelle Sorge getragen.  

In einem letzten Schritt muss eine Bewertung der Gewichtung 𝐺𝑁 (‚Gewichtung Note des Ein-

zelschadens‘) für die grün, gelb und rot definierten Einzelschadensnoten gefunden werden. 

Dafür wird erneut die im letzten Absatz beschriebene Analyse durchgeführt, um auch hier den 

Einfluss der verschiedenen Kategorien auf das Endergebnis in Kombination mit allen bisher 

ermittelten Gewichtungsfaktoren zu berechnen (ein beispielhafter Auszug ist im Anhang auf 

Abb. 9.24 dargestellt). Dabei ergibt sich ein Gewichtungsfaktor für die gut benoteten Schäden 

(grün) von 𝐺𝑁 = 0,2. Für die gelb definierten Schäden (Note zwischen 2,0 und 2,9) ergibt sich 

ein Faktor von 𝐺𝑁 = 0,5 und für Schäden mit einer Note zwischen 3,0 und 4,0 (rot) ergibt sich 𝐺𝑁 = 0,9. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die grünen, gelben und roten Voxel keine di-

rekte Bedeutung für die Bewertungsberechnung haben. Jeder Schaden erhält je nach seiner 

Farbkategorie die entsprechende Gewichtung 𝐺𝑁. Ein Voxel kann sich programmintern nach 

der Schadensanalyse durch den Prüfer entsprechend seines maximalen Schadens in dessen 

Farbe färben. So entsteht am Ende neben einer bezifferten Bauwerksbewertung auch ein op-

tischer Eindruck vom Bauwerk und schwere Schäden können anhand der rot eingefärbten 

Voxel auch im Nachhinein direkt gefunden bzw. angezeigt werden. Die Verteilung der drei 

Gewichtungsfaktoren wird an 50 fiktiven Brückenbauwerken unterschiedlichsten Scha-

densaufkommens angewandt und verifiziert (siehe Anhang, Abb. 9.24). Die verschiedenen 

Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Bewertungsschritte und -gruppen sind auf Abb. 5.11 

dargestellt. 
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Abb. 5.11: Gewichtungen der diversen Voxel bzw. Voxelfarben 

Als Grundlage für den zu ermittelnden Algorithmus dient der sogenannte Einflussbaum, eine 

Erweiterung des Fehlerbaumansatzes nach DIN 25424 Teil 1 und Teil 2 [27][73][74]. Dieser 

soll im ursprünglichen Sinne Schadensmechanismen prognostizieren und Schäden mit ihrer 

Ursache verknüpfen. Dies wird eigentlich mittels Systems Engineering programmiert und ge-

schieht programmintern. Die hier vorliegende Algorithmusberechnung soll für den Prüfer je-

doch nachvollziehbar bleiben, weswegen lediglich Grundzüge vom Prinzip des Einflussbau-

mes übernommen werden. Beim Einflussbaum gibt es verschiedene Ebenen des Bauwerks 

(Strukturebene, Schadensebene, Parameterebene), welche durch frei definierbare Logik-Ele-

mente verknüpft werden, um deren Zusammenhänge darzustellen. Bei den sogenannten Lo-

gik-Elementen handelt es sich um Gleichungen oder Vorschriften, welche beliebig kombinier-

bar sind und beispielsweise probabilistischen Ansätzen oder empirischen Modellen folgen kön-

nen. Hier bilden die blauen und orangenen Voxel die Strukturebene, die rot, gelb und grün 

definierten Einzelschadensdefinitionen die Schadensebene und die drei auf Abb. 5.11 grau 

dargestellten Schadenskategorien können der Parameterebene zugeordnet werden. Die Ver-

knüpfung der Ebenen ist an die Produktregel eines mehrstufigen Zufallsversuchs angelehnt. 

[27] 

Mit diesen ersten Definitionen erhält jeder Einzelschaden aus dem Schadenskatalog  𝐸𝑆 in Abhängigkeit seiner Schadenskategorie (𝐺𝐾) sowie seiner Verortung am Gesamtbauwerk 

(𝐺𝐿) eine modifizierte Bewertung. Die Summe aller Schäden in einem Voxel erzeugen an-

schließend den sogenannten Voxelwert 𝑉𝑖 (siehe (Gl. 65)). 

𝑉𝑖 =  ∑ 𝐸𝑆,𝑖  ∙  𝐺𝐾,𝑖  ∙  𝐺𝐿,𝑖  ∙  𝐺𝑁,𝑖𝑛𝐹
𝑖=0   (Gl. 65) 

mit 𝑉𝑖 (Voxelwert), 𝐸𝑆 (Einzelschadensnote aus Schadenskatalog), 𝐺𝐾,𝑖 (Gewicht Schadenskategorie), 𝐺𝐿,𝑖 (Gewicht 

Lokalisation), 𝐺𝑁,𝑖 (Gewicht Note des Einzelschadens) 

Für die Einzelschadensnote 𝐸𝑆 wird bewusst nicht die Substanzkennzahl (siehe Kapitel  2.1.1) 

verwendet. Auch hier zeigen sich Unterschiede in den Einzelnoten von ± 0,2. Diese Differenz 

hat am Ende auf den Voxelwert 𝑉𝑖 keinen Einfluss mehr, weswegen die übliche Einzelscha-

densnote für die Berechnung grundlegend ist. Auch ist die Verwendung des Traglastindex 
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(siehe Kapitel  2.1.1) ist nicht möglich, da es sich um rein optische Bewertungen handelt. Durch 

die Berechnung des Voxelwertes 𝑉𝑖 ergeben sich Zahlenwerte, die, je nach Schadensaufkom-

men, zwischen 0 und 120 liegen. Der Voxelwert allein ist daher wenig aussagekräftig, da die 

Größe des Bauwerks zusätzlich zu berücksichtigen ist. Dieser Aspekt wird bei der nachfolgen-

den Berechnung der Bauwerksbewertung 𝐵 integriert (siehe (Gl. 66)). Dabei werden alle Vo-

xelwerte summiert und anschließend mit dem Quotienten aus der Anzahl der Schäden 𝑛𝑜, 

welche in orangefarbenen Voxeln auftreten, und der Anzahl orangefarbener Voxeln 𝑁𝑜 multi-

pliziert. Durch die stetige Verteilung der orangegefärbten Voxeln im Verhältnis zum Gesamt-

bauwerk wird so zum einen der Einfluss der Bauwerksgröße ins Endergebnis aufgekommen 

als auch der Fokus auf die konstruktiv kritischen Bauwerksstellen fokussiert. Schäden an den 

restlichen, weniger konstruktiv essentiellen Bauwerksbereichen gehen durch den Voxelwert 𝑉𝑖 
in die Bauwerksbewertung 𝐵 ein. Sollten in sehr unwahrscheinlichen Fällen keine Einzelschä-

den in orangenen Voxeln auftreten, werden 35 % der Anzahl der Schäden in blauen Voxeln 

für die Berechnung genutzt. 

𝐵 =  ∑ 𝑉𝑖𝑛𝐹
𝑖=0 ∙  

∑ 𝑛𝑜∑ 𝑁𝑜                  𝑓ü𝑟 𝑛𝑜 > 0,    𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑛𝑜 = 0,35 ∙  𝑛𝑏  (Gl. 66) 

mit 𝐵 (Bauwerksbewertung), 𝑉𝑖 (Voxelwert), 𝑛𝑜 (Anzahl der Schäden in orangenen Voxeln), 𝑁𝑜 (Anzahl orangefar-

bener Voxel), 𝑛𝑏 (Anzahl der Schäden in blauen Voxeln) 

Diese Art von Berechnungsverfahren wird auch Logikdiagramm nach VDI 4008 [27][87][368] 

genannt. Dabei geht eine Zustandsvariable in das horizontal zu lesende Diagramm ein (hier 
die Einzelschadensnoten 𝐸𝑆,𝑖) und der Gesamtzustand kommt am Ende des Diagramms bzw. 

des Pfades heraus (siehe Abb. 5.12). [27] 

Die Bauwerksbewertung 𝐵, als ganzzahliger Wert zwischen 0 und 50, kann für die Instandset-

zungsreihenfolge bzw. Dringlichkeitsbewertung herangezogen werden, da sie auf der Art der 

Schäden beruht. Diese wird noch abschließend auf Notenwerte skaliert, um zum einen dem 

bekannten Verfahren zu ähneln und zum anderen eine direktere Vergleichbarkeit zwischen 

den geprüften Brücken sicherzustellen. Dafür wird eine logarithmische Skalierung verwendet, 

welche die Bauwerksbewertung 𝐵 auf Notenwerte zwischen 1,0 und 5,0 skaliert. Die logarith-

mische Lösung wird gewählt, um die kleinen Werte zu dehnen und die großen Werte, also die 

schlecht bewerteten Brücken, zu komprimieren. Es werden am Ende einer Berechnung immer 

beide Ergebnisse angegeben: Die Bauwerksbewertung 𝐵 sowie die daraus skalierte Note. 



B e w e r t u n g s a l g o r I t h m u s 

142 | S e i t e  

 

 

 
Abb. 5.12: Logikdiagramm von neu erzeugtem Algorithmus 

Dadurch wird ein weiterer Schritt in das Bewertungsverfahren eingebaut, um die Bauwerksbe-

wertung der schlechten Konstruktionen so realistisch wie möglich abzubilden und eine Ver-

schleppung von Instandsetzungen durch ggf. zu gute Bewertungen zu vermeiden. Die Noten 

werden in Anlehnung an das japanische Auswertungssystem zwischen 1,0 und 5,0 verteilt, um 

diesen Effekt zu verstärken und den Bauwerkszustand detaillierter einschätzen zu können. 

Tab. 5.23 definiert die Notenbereiche mit der Beschreibung des Bauwerkszustands. Diese Ta-

belle ist an die Zustandsbeschreibungen der RI-EBW-PRÜF [303] angelehnt, wo diese auch 

entnommen werden können (siehe Anhang Tab. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.23: Notenbereiche für die Zustandsbewertung 

5.4 Sensitivitätsanalysen und Verifizierung des Bewertungsalgo-
rithmus 

Für eine Sensitivitätsanalyse wird der neue Algorithmus auf 180 (zum Teil fiktive) Brücken 

angewandt. Darunter sind auch die aus Kapitel 5.1 und 5.2 bekannten realen Brücken mit ihren 

Prüfberichten nach DIN 1076 [69]. Dafür werden die vorhandenen Prüfberichte in das neue 

System eingegeben. Da keine direkte Übertragbarkeit vom derzeitigen BASt-Verfahren auf 

das neu entwickelte Verfahren möglich ist, auch, wenn dieses in Grundzügen an das alte Ver-

fahren angelehnt ist, findet die Eingabe nach Ermessen und Erfahrung des Autors statt. Das 

gleiche gilt für die weiteren 160 eingegebenen Bauwerke. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die relevantesten Parameter bei der Berechnung in übereinstim-

mendem Zusammenhang stehen. Bei den 180 betrachteten Brücken ergeben sich für die Bau-

werksbewertungen 𝐵 Werte zwischen 0 und 50. Rein rechnerisch sind Werte über 50 ebenfalls 

möglich, was jedoch keinem realistischen Bauwerk entspricht, sondern nur für Testzwecke in 

den Algorithmus eingegeben wird. Daraus ergeben sich skalierte Bauwerksnoten zwischen 1,0 

und 5,0, da diese Skala rechnerisch der logarithmischen Skalierung vorgegeben wird. Von den 

Note Einzelschaden𝐸𝑆,𝑖
Voxelwert 𝑉𝑖 = ∑𝑖=0

𝑛𝐹 𝐸𝑆,𝑖 ∙ 𝐺𝐾,𝑖 ∙ 𝐺𝐿,𝑖 ∙ 𝐺𝑁,𝑖
Bewertung Bauwerk𝐵 = ∑𝑖=0

𝑛𝐹 𝑉𝑖 ∙ ∑ 𝑛𝑜∑ 𝑁𝑜

Notenbereich für B Beschreibung 1,0 − 1,6 sehr gut 1,7 − 2,3 gut 2,4 − 3,0 befriedigend 3,1 − 3,7 ausreichend 3,8 − 4,4 mangelhaft 4,5 − 5,0 ungenügend 
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180 Brücken fallen 46,6 % in eine sehr gute bis gute Benotung (1,0 – 2,3). Dies bestätigt die 

provozierte Stauchung im unteren Notenbereich durch einen weiteren Notenschritt, also bei 

den Bauwerken mit Schäden, welche weder in konstruktiv kritischen Bereichen liegen noch 

anderweitig einen großen Einfluss auf die Standsicherheit oder Dauerhaftigkeit des Gebäudes 

haben. 38,1 % fallen in den Bereich des befriedigenden bis ausreichenden Zustands (2,4 – 

3,7) und 15,3 % in einen nicht mehr ausreichenden Zustand (3,8 – 5,0). Die hohe Anzahl nicht 

ausreichender Bauwerkszustände liegt daran, dass für die Sensitivitätsanalyse besonders 

Grenzwerte getestet werden. Es wird deutlich, dass die Werte objektiv vergleichbar sind, da 

sie sowohl die Bauwerksgröße (durch die Anzahl orangefarbener Voxel) als auch die Scha-

densanzahl vereinen. Es zeigt sich deutlich der Einfluss der Schadensanzahl auf die Bau-

werksbewertung 𝐵 (siehe Abb. 5.13). 

 
Abb. 5.13: Zusammenhang zwischen Schadensanzahl und Bauwerksbewertung B 

Dieser Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, da er die Instandsetzungsreihenfolge 

bzw. Dringlichkeitsbewertung, welche in den anderen nationalen sowie internationalen Bewer-

tungsverfahren fast durchweg Anwendung finden, auch für Deutschland erlaubt. Eine Instand-

setzungsreihenfolge ist im derzeitigen Verfahren nicht beinhaltet und könnte so ergänzt wer-

den. Durch die vergleichsweise große Spannweite von 0 bis 50 ist die Bauwerksbewertung 𝐵 

dafür besser geeignet als die skalierte Endnote, welche nur einen ersten Überblick bzw. Ge-

samteindruck über die Brücke liefert. Der Wert 𝐵  macht eine deutliche Aussage über den 

Instandsetzungsaufwand, da viele Schäden zu einem höheren Ergebnis führen. Sind diese 

auch statisch relevant und in orangefarbenen Voxeln lokalisiert, spiegelt sich dieser Zustand 

auch in einer schlechten skalierten Endnote wider. Das fällt auf, weil die Endnote stark von 

Schäden in orangenen Voxeln abhängt, was aus (Gl. 66) hervorgeht. Die Fokussierung auf 

diese wichtigsten Schäden ist im Algorithmus gewollt und spiegelt sich entsprechend in den 

Ergebnissen wider (siehe Abb. 5.14). 



B e w e r t u n g s a l g o r I t h m u s 

144 | S e i t e  

 

 

 
Abb. 5.14: Einfluss Schäden in orangefarbenen Voxeln auf skalierte Endnote 

Abb. 5.15 zeigt den linearen Zusammenhang zwischen der Bauwerksbewertung 𝐵, welche gut 

zur Instandsetzungsreihenfolge herangezogen werden kann, und der logarithmisch skalierten 

Endnote. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch unabhängig von der Bauwerksgröße bzw. 

der Voxelanzahl und wird durch den Determinationskoeffizienten 𝑅2 bestätigt. Dieser stellt das 

Maß dar, wie gut sich die Werte an die Regression anpassen. 

 
Abb. 5.15: Linearität zwischen Bauwerksbewertung B und skalierter Endnote 

Der Vergleich des neuen Algorithmus mit dem bestehen Algorithmus der BASt (siehe Anhang 

Tab. 9.36) bestätigt ebenfalls die oben beschriebene Kohärenz. Hier wird erneut die Bedeu-

tung der Bauwerksbewertung 𝐵 deutlich. Dieser Wert ist nicht wie die gewohnte Endnote zu 

verstehen. Sie zeigt die Gewichtung der Schadensanzahl (besonders in orangenen Voxeln) 

und verdeutlicht damit den Schädigungsgrad einer Brücke in Anlehnung an die Schadensan-

zahl. Die Endnote kann durch die logarithmische Skalierung davon durchaus abweichen (siehe 

Anhang Tab. 9.36). Es ist möglich, dass der Wert für 𝐵 erhöht ist, da es sich um eine Vielzahl 

von Schäden handelt, die Endnote jedoch durchaus im befriedigenden Bereich liegt, da es 

sich zwar um viele, aber scheinbar nicht um statisch gravierende Schäden handelt. Bei dieser 

Gegenüberstellung ist ergänzend zu berücksichtigen, dass ein direkter Vergleich der beiden 

Verfahren, das neue Verfahren mit dem bestehenden BASt-Algorithmus, kaum möglich ist, da 

die bestehenden Prüfberichte auf ein komplett anderes Verfahren übertragen und angewandt 

werden müssen. Ein großer Unterschied ist auch die Angabe der Schadensanzahl sowie des 
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Schadensortes. Der Ort wird in den bestehenden Berichten nicht deutlich. Hier muss bei der 

Übertragung immer eine Abschätzung (blau oder orange) stattfinden. Bei der Schadensanzahl 

geben die bestehenden Berichte Hinweise wie ‚mehrmals am Bauteil‘ oder ‚vielfach‘. Da die 

Schadensanzahl beim neuen Verfahren genau eingeht, können hier ebenfalls Unstimmigkei-

ten zwischen den jeweiligen Endnoten der beiden Verfahren entstehen. Insgesamt zeigt Tab. 

9.36 im Anhang jedoch, dass der neue Algorithmus durchaus mit dem alten Verfahren ver-

gleichbar ist. Eine Umgewöhnung muss dennoch stattfinden, weil die Aussagen der Endwerte 

hier andere sind. Insgesamt handelt es sich um Modellüberlegungen. Für andere Fälle bzw. 

Bauwerksarten muss der Algorithmus zunächst verifiziert bzw. angepasst werden.  

Der neue Algorithmus kann sehr gut in BIM-Modelle bzw. die Bewertungssoftware SIB-Bau-

werke [387] übertragen werden, da der aktuelle Standard bzw. Grundaufbau nach RI-EBW-

PRÜF [303] beibehalten wird. Da SIB-Bauwerke bereits mit einem Bewertungsalgorithmus im 

Hintergrund funktioniert, wäre der neue ebenfalls aus wenigen Formeln bestehende Algorith-

mus leicht einzupflegen. Lediglich der vorgeschaltete Bewertungsschritt anhand des voxeli-

sierten Bauwerksmodells stellt eine Besonderheit dar. Die Handhabbarkeit dieses Verfahrens 

für BIM-Softwares zeigte bereits [140] und stellt somit keine technische Herausforderung dar.
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6 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer UAS-unter-
stützten Brückenprüfung 

Abschließend soll die Wirtschaftlichkeit des neu erarbeiten Brückenprüfverfahrens, bestehend 

aus der UAS-Befliegung (Kap. 3), der Voxelisierung der Brücke als Voraussetzung des neuen 

Bewertungsalgorithmus (Kap. 5) sowie der Fotodurchsicht durch den Prüfingenieur mitsamt 

der Anwendung des neuen Schadenskatalogs (Kap. 4) untersucht werden. Dafür werden so-

wohl das aktuelle Verfahren nach DIN 1076 [69] als auch das hier erarbeitete Verfahren ver-

glichen. Basierend auf [116] werden jeweils alle Arbeitsschritte aufgeschlüsselt und mithilfe 

von Literatur- und Erfahrungswerten aus der Praxis monetär und bzgl. des Zeitaufwands er-

rechnet und bewertet. Außerdem wird ein Excel-Berechnungstool erarbeitet, in das eine zu 

prüfende Brücke eingegeben werden kann und der Zeitaufwand sowie die Kosten für jeweils 

beide Verfahren als vergleichender Anhaltspunkt für Baulastträger oder Prüfingenieur ausge-

geben werden. Für diese Berechnungen werden neue mathematische Gleichungen erarbeitet. 

Auf dieser Grundlage findet eine Sensitivitätsanalyse statt, bei der Brücken verschiedenster 

Spannweiten untersucht werden, um im Anschluss eine Wirtschaftlichkeitsanalyse unter den 

Aspekten Kosten, Zeitaufwand, Arbeitssicherheit und durch Stau erzeugte volkswirtschaftliche 

Schäden durchzuführen.  

6.1 Darstellung der zu vergleichenden Inspektionsverfahren 

6.1.1 Brückenprüfung mit konventionellem Prüfverfahren nach DIN 1076  

An dieser Stelle wird das Vorgehen einer Hauptprüfung nach DIN 1076 [69] beschrieben, um 

die einzelnen Arbeitsschritte zu beleuchten und diese als Grundlage für die nachfolgende Be-

setzung mit Kostenfaktoren für die Wirtschaftlichkeitsanalyse zu nutzen. Nach der Anfahrt von 

Personal und ggf. nötigem Besichtigungsgerät zum zu prüfenden Bauwerk, findet das Einrich-

ten der Arbeitsstelle und ggf. nötigen Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. Auch die Zugäng-

lichkeit sowie dafür notwendige Hilfsmittel wie beispielsweise Beleuchtung sind zu prüfen und 

der Arbeitsschutz sicherzustellen. Falls erforderlich, ist die persönliche Schutzausrüstung 

(PSA) anzulegen. Das geplante Vorgehen der Prüfung wird besprochen, wobei der alte Prüf-

bericht der letzten Hauptprüfung zu berücksichtigen ist. Zudem finden üblicherweise ver-

pflichtende Einweisungen wie die Gefährdungsbeurteilung, der Sicherungsplan oder das Be-

sichtigungsgerät statt, um die Verantwortlichen nach §§ 13, 14 ArbSchG [8] rechtlich abzusi-

chern. Der Zeitaufwand und Umfang der genannten Punkte variieren je nach Größe der Brücke 

stark. Kleine Brücken werden lediglich von einem Prüfingenieur kontrolliert, während Bau-

werke wie Talbrücken oft von mehreren Prüfern gleichzeitig, auch über mehrere Tage, geprüft 

werden, um die Verkehrseinschränkungen zu minimieren. Insgesamt handelt es sich bei der 

Prüfung aufgrund der nicht ungefährlichen Situationen für das Personal um eine wetterabhän-

gige Tätigkeit. [44][312] 

Die Hauptprüfung nach DIN 1076 ist grundsätzlich als handnahe und zerstörungsfreie Prüfung 

zu verstehen, welche aus Sichtprüfung und das Abklopfen von verdächtigen Bauteilen besteht. 
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Der Korrosionsschutz ist vollständig auf Schadstellen zu kontrollieren. Ggf. kann eine Schicht-

dickenmessung erfolgen, um die Dicke der Beschichtung zu kontrollieren [237]. Verbindungs-

mittel wie Schrauben, Muttern oder Niete sind primär visuell auf festen Sitz zu überprüfen. Ein 

Abklopfen kann für Sicherheit bzgl. ihrer korrekten Funktionsweise sorgen. Große Aufmerk-

samkeit ist auf das optische Prüfen der Schweißnähte zu legen. Besonders solche, die hohen 

(Wechsel-) Beanspruchungen ausgesetzt sind oder durch die Herstellungen für gewöhnlich 

große Eigenspannungen aufweisen. Das Farbeindringverfahren oder die Magnetpulverprü-

fung können helfen, Risse in Schweißnähten eindeutig zu verifizieren [65]. Alle Schäden sind 

zu dokumentieren, um diese abschließend in SIB-Bauwerke [387] einpflegen zu können. Eine 

Fotografie dieser Stellen ist nicht verpflichtend. Alle Schäden aus der letzten Prüfung sind 

mithilfe des entsprechenden Prüfberichts wiederzufinden und zu verifizieren bzw. neu zu be-

werten. [69][126][236]  

Nach Beendigung der Prüfung, sind Besichtigungseinrichtungen und Verkehrssicherungen ab-

zubauen und die Arbeitsstelle zu verlassen. Eingesetzte Maschinen zur Besichtigung und 

Maßnahmen zu Verkehrssicherung sind für die nächste Prüfung zu dokumentieren. Die gefun-

den und zuvor dokumentieren Schäden werden in die Software SIB-Bauwerke [387] übertra-

gen, Fotoaufnahmen, wenn vorhanden, entsprechend zugeordnet. Die anschließende Bewer-

tung findet programmintern nach DIN 1076 [69] statt (siehe Kapitel 2.1.1). [21][69][97][360]  

6.1.2 Brückenprüfung mit UAS-Unterstützung  

Als Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsanalyse werden folgend ebenfalls für die UAS-unter-

stützte Brückenprüfung alle Arbeitsschritte beleuchtet. Der wohl größte Unterschied bei dieser 

Prüfweise ist die (rechtliche) Vorbereitung an den Flug durch die vielen gesetzlichen Anforde-

rungen an den UAS-Betrieb. Zunächst muss geprüft werden, in welcher Luftraumstruktur der 

Einsatzort liegt und ob eine Fluggenehmigung erforderlich ist (siehe Kapitel 2.4.3). Auch sind 

temporär eingerichtete Flugverbotszonen (NOTAM) zu überprüfen. Eigentümer bzw. Baulast-

träger oder Grundstückbesitzer müssen das Überfliegen ihres Grundstückes genehmigen. 

Ggf. müssen Anwohner im Vorhinein über den geplanten Flug informiert werden, um Missver-

ständnisse oder Behinderungen durch Zivilpersonen zu behindern. Der UAS-Flug ist maximal 

wetterabhängig bzw. vor allem windabhängig. Auch Regen oder starker Nebel sind Grund für 

ein Nichtstarten des UAS. Außerdem ist das Starten vom Kp-Index abhängig. Dieser gibt die 

geomagnetische Aktivität an, welche wiederum das GPS-Signal beeinträchtigen kann. Liegt 

der Index über 4, so sollte das UAS nicht starten [343]. Vor jedem Flug ist das technische 

Equipment zu überprüfen. Die Flugroute wird vorab geplant und mit dem Prüfpersonal bespro-

chen. Bei der Routenplanung ist eine Bildüberlappung von 50-60 %, ein gleichmäßiger Ab-

stand zu Bauwerk sowie bestenfalls konstante Lichtverhältnisse zu berücksichtigen [243]. Ein 

Start- und Zielpunkt wird definiert. Es hat auch hier eine Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen 

und es muss für den Arbeitsschutz Sorge getragen werden. [66][230][319]  

Nach der Anfahrt vom Personal zum zu prüfenden Bauwerk, findet das Einrichten der Arbeits-

stelle und ggf. nötigen Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. Der Start- und Landebereich des 

UAS ist gegenüber Dritten zu sichern und zu kennzeichnen. Der Pilot hat die zuvor eingeholten 

Genehmigungen und erarbeiteten Dokumente mitzuführen. Bei der Flugdurchführung sind alle 
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gesetzlichen Regularien einzuhalten. Es erfolgen regelmäßige Akkuwechsel, für die das UAS 

stets zurück zum Startpunkt muss. Diese Zeiten sind vorab bei der Flug(zeiten)planung einzu-

kalkulieren. Der Flug ist nach Beendigung durch den Piloten im Logbuch zu dokumentieren 

und muss, falls erforderlich, entsprechend bei den Behörden als erledigt gemeldet werden. 

Abschließend sind, falls vorhanden, die Verkehrssicherungsmaßnahmen zu entfernen. 

[196][283][319] 

Durch eine Nachbearbeitung wird mit der durch Flugdaten erzeugte Punktwolke ein grobes 

Modell der Brücke erstellt (Photogrammetrie). Die Punktwolke ist eine Ansammlung von auf-

genommenen (GPS-)Punkten, die die Kontur von Objekten widerspiegeln. Dieses Punktwol-

kenmodell wird, wie in Kapitel  2.5.3 beschrieben, voxelisiert, d.h. in gleich große Würfel auf-

geteilt. Das Bildmaterial wird jedem Voxel zugeordnet. Der Prüfingenieur hat im nächsten 

Schritt die konstruktiv wichtigsten Punkte des Bauwerks zu definieren bzw. diese Voxelberei-

che auszuwählen (= orangene Voxel, siehe Kapitel 5.3). Anschließend kann der Prüfer das 

Bildmaterial sichten und hinsichtlich Schäden analysieren. Dabei werden gefundene Schäden 

für jedes Bild verzeichnet und mithilfe des neuen Schadenskatalogs (siehe Kapitel 4.2) und 

Algorithmus (siehe Kapitel 5.3) bewertet.  

6.2 Kostenermittlung  

6.2.1 Brückenprüfung mit konventionellem Prüfverfahren nach DIN 1076 

Vorbereitung der Prüfung 

Die vorangegangenen Arbeitsschritte werden im Folgenden monetär verknüpft, um die Prüf-

arbeit hinsichtlich ihrer Kosten und Wirtschaftlichkeit vergleichen zu können. Bei den Kosten 

handelt es sich um ermittelte Durchschnittswerte aus Literatur und Praxis. Das Ziel soll ein 

Eingabetool sein, mit welchem die Kosten für die geplante Prüfung im Vorhinein errechnet 

werden können. Die Hauptprüfung nach DIN 1076 [69] wird größtenteils an externe Dienstleis-

ter vergeben, da vor allem Kreise und Städte nicht genügend Personal für diese aufwendigen 

Arbeiten zur Verfügung haben. Die einzelnen zu vergebenen Aufgaben sind im Anhang auf 

Abb. 9.26 dargestellt.  

Ein zu beauftragender Prüfingenieur hat einen Stundensatz von 91 €/h, sein Assistent wird mit 

67 €/h kalkuliert. Als Mittelwert ergibt sich daraus 79 €/h. Dabei handelt es sich um Nettopreise, 

sodass die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % aufzuaddieren ist. Die Sätze entstammen 

dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und stimmen ebenfalls mit rea-

len Stundensätzen von Prüfbüros überein. Die Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) und Wag-

nis und Gewinn (WuG) des Unternehmens sind in dem genannten Stundenlohn enthalten. 

Ebenso verhalten sich Hilfsmittel wie Laptops, Kameras oder persönlicher Schutzausrüstun-

gen. Nicht impliziert sind Kosten des Firmenfahrzeugs (8 €/h) oder der Auslöse (Verpflegungs-
mehraufwand = 3 €/h bei > 8h Arbeitszeit oder > 100 km vom Arbeitsort entfernt). Diese kön-

nen aber auch auf den Mittellohn umgelegt werden. Ebenfalls nicht im Mittellohn enthalten 

sind die Kosten für Mehrarbeit und das Arbeiten außerdem der Regelarbeitszeit. Diese werden 

durch einen prozentualen Zuschlag berücksichtigt, welche durchaus zwischen öffentlichem 
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Dienst und der freien Wirtschaft variieren. An dieser Stelle wird ein Mittelwert gewählt (siehe 

Tab. 6.1). [188][192][280][381]  

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.1: Zuschläge für Stundenlohn bei Abweichung zur Regelarbeitszeit (in Anlehnung an [352][381]) 

Die Prüfungsvorbereitung variiert nach Bauwerksgröße und Begebenheiten. Für das Beschaf-

fen der Dateien in SIB-Bauwerke [387] wird ein Zeitansatz von 0,10 h kalkuliert. Anschließend 

ist der bestehende Prüfbericht zu drucken und zu sichten (Zeitansatz 0,15 h). Je nach Kom-

plexität des Bauwerks und Anzahl der Schäden, kann der kalkulierte Zeitansatz mit einem 

variablen Faktor (siehe Tab. 6.2) erhöht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Brücken 

derart komplexe und unikale Bauwerke sind, dass diese Faktoren bei besonders großen Brü-

cken nicht mehr realistisch sind und der Erhöhungsfaktor in diesen Fällen händisch anzupas-

sen ist. [192][220][312] 

 

 

 

 

Tab. 6.2: Zuschlagsfaktor für Vorbereitung von Brückenprüfungen (in Anlehnung an [381]) 

Eine optionale Vorarbeit zur Prüfung ist die Ortsbesichtigung. In den meisten Fällen wird aus 

Kosten- und Zeitgründen auf diese verzichtet. Sollte diese jedoch vonnöten sein, um erforder-

liche Verkehrssicherungsmaßnahmen oder Zugangstechnik einschätzen zu können, ist es rat-

sam, alle Beteiligten (Baulastträger, Behörde etc.) zu dieser einzuladen. Eine Vorortbesichti-

gung setzt sich kostenmäßig aus den An- und Abfahrtkosten sowie den Personalkosten vor 

Ort zusammen. Dabei dauert diese in der Regel unter vier Stunden (= 0,5 Arbeitstag AT Prüfin-

genieur) und die Anreise liegt dabei nur in Ausnahmen bei über 150 km. [352] 

Des Weiteren sind alle einzuholenden Genehmigungen vom Prüfingenieur zu prüfen, vorzu-

bereiten und zu beantragen. Teilweise können solche nur durch qualifiziertes Personal bean-

tragt werden (z.B. Betra-Antragsteller für Gleissperrungen bei der Bahn). Die erforderliche Be-

arbeitungs- bzw. Wartezeit für die Genehmigungen sind zu berücksichtigen. Diese werden 

nicht gesondert verrechnet, da die Wartezeit mit anderen Arbeiten gefüllt werden kann. Für 

die Beantragung selbst fallen meist keine Kosten an, da beispielsweise die Deutsche Bahn bei 

Zuschlag % bzw. Faktor 

Mehrarbeit (> 8h) 0 % bzw. 1,00 

Nacht (23-6 Uhr) 25 % bzw. 1,25 

Samstag 50 % bzw. 1,50 

Sonntag 75 % bzw. 1,75 

Feiertag 100 % bzw. 2,00 

Brückenfläche 
Vorhandene Zustandsnote 

1,0 – 1,9 2,0 – 2,9 3,0 – 4,0 

≤ 500 m² 1,0 1,0 1,5 – 2,0 

500 m² –2.000 m² 1,0 1,5 – 2,0 2,0 / 3,0 

> 2.000 m² 1,5 – 2,0 2,0 – 3,0 2,5 – 4,0  
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einer Betra-Beantragung gemäß EBKrG [101] zur unentgeltlichen Unterstützung verpflichtet 

ist. Abb. 9.26 im Anhang stellt alle weiteren Kosten und Zeitansätze als Durchschnittswert für 

diverse Genehmigungsverfahren dar. Wenn für den Zugang zur Brücke Geräte wie Brücken-

untersichtgeräte, Hubsteiger oder Teleskopbühnen gebraucht werden, ist ein pauschaler Zeit-

aufwand von 0,25 h für die Anmietung und Abstimmung des Dienstleisters einzukalkulieren. 

Die Kosten für diese Position werden im weiteren Verlauf genauer erörtert. Der Zeitaufwand 

für interne Absprachen, das Einteilen von Personal oder das Erstellen einer Gefährdungsbe-

urteilung wird mit 0,25 h veranschlagt. [352][381] 

Durchführung der Prüfung 

Die Anfahrt zur Brücke ist der erste Schritt der Prüfungsdurchführung. Dabei ist von einer 

Durchschnittsgeschwindigkeit, welches das Firmenfahrzeug zum Einsatzort fährt, von 100 

km/h auszugehen [161][352]. Die Fahrzeugkosten setzen sich zusätzlich aus den Sprit- sowie 

den laufenden Betriebskosten wie Wertverlust, Versicherung und Reparatur zusammen. Für 

die Berechnung wird ein VW Golf Variant gewählt, sodass sich ein Kostenansatz von 26,9 

ct/km ergibt (entnommen aus [4] oder direkt berechnet mit [198]). Die Kosten für Diesel betra-

gen dabei 1,70 €/l und der durchschnittliche Verbrauch 7 l/100 km. Die Gesamtkosten für die 
Anfahrt bzw. Abfahrt des Personals berechnet sich mithilfe von (Gl. 67). 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 [ €𝑘𝑚] =  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛 ∙ 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 ∙ 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑙𝑜ℎ𝑛100 𝑘𝑚  + 𝐹𝑎ℎ𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛100  (Gl. 67) 

Mietgeräte von externen Dienstleistern für den Zugang zur Brücke werden entweder pro 

Stunde oder pro Tag berechnet. Das Bedienpersonal, Kraftstoff sowie die An- und Abfahrts-

kosten, bei nicht eigener Abholung des Geräts, sind im Mietpreis enthalten. Tab. 9.37 im An-

hang beinhaltet eine Übersicht zur Abschätzung über Anlieferungs- und Abholungskosten di-

verser Mietgeräte. In der Regel werden ab einem sechsstündigen Einsatz Tagespauschalen 

abgerechnet. Bei Überschreitung der acht Stunden, wird jede weitere Stunde einzeln abge-

rechnet. Gegebenenfalls kommt einen Überstundenzuschlag von bis zu 25 % hinzu. Pro Ein-

satz kommt ein Versicherungsbetrag hinzu, welcher meist unter 50 € liegt. Zusätzlich ist der 

Betriebsstoff, meistens Diesel, zu berücksichtigen. Eine durchschnittliche Arbeitsbühne ver-

braucht circa zwei bis vier Liter Diesel pro Stunde, was zusätzliche Kosten pro Stunde von ca. 

3,40 €–6,80 € verursacht. Eine exakte Berechnung ist aufgrund der Preisunterschiede zwi-

schen den Unternehmen, Geräten sowie den meist nicht öffentlich zugänglichen Mietkosten 

nicht möglich. Eine grobe und gemittelte Übersicht der Preise ist im Anhang in Tab. 9.38 und 

Tab. 9.39 zu finden. Wird das Mietgerät selbst bedient bzw. gibt es ein installiertes Besichti-

gungsgerät, wird eine Einweisungszeit von 0,20 h kalkuliert. Die Kosten für ggf. notwendige 

Verkehrssicherungsmaßnahmen sind außerdem zu berücksichtigen. Ist diese nötig, sind in 

den Kosten meistens die Einrichtung, Inbetriebnahmen sowie Abbau inbegriffen. Die Maßnah-

men sind immer sehr individuell, eine Übersicht von Durchschnittswerten kann jedoch Tab. 

9.40 im Anhang entnommen werden. Die Sperrungen sind meistens längenbezogen. In Tab. 

9.40 bildet eine Länge von 100 Metern die Grundlage. Die Maßnahmen sind täglich zu kon-
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trollieren, was mit 0,25 h Zeiteinsatz für den Prüfingenieur kalkuliert wird. Örtliche Einweisun-

gen und Dispositionen zwischen mehreren Parteien vor Ort oder zwischen dem Prüfingenieur 

und seinem Team sind mit 0,10 h kalkuliert. Bei großen Bauwerken ist der Wert entsprechend 

zu erhöhen. [189][352][390] 

Die Kosten für die Brückenprüfung als solche ist abhängig von der Größe des zu prüfenden 

Bauwerks. Diese summieren sich aus den Lohnkosten des prüfenden Personals sowie den 

Mietkosten der Besichtigungsgeräte und ggf. den Vorhaltekosten für Verkehrssicherungsmaß-

nahmen. Ein grober Erfahrungswert für die handnahe Brückenprüfung ist, dass an einem Ar-

beitstag inkl. An- und Abfahrt circa 200-250 m² Brückenfläche geprüft werden kann [115][192]. 

Eine Formel (siehe (Gl. 68)) für die Abschätzung des zeitlichen Aufwands der Brückenprüfung 

für einen Prüfingenieur samt Assistenten in der Zeiteinheit Stunden bietet der ‚Verein zur För-
derung der Qualitätssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fortbildung von Ingenieurin-

nen/Ingenieuren der Bauwerksprüfung‘ (VFIB). Diese berücksichtigt die Art der Konstruktion 

sowie weitere Rahmenbedingungen und ist durch reale Aufwandswerte ermittelt worden: [381] 𝑡 = [ 𝑋 +  𝑆 ∙ (2,0833−12  ∙  𝐴3 − 3,1667−7  ∙  𝐴2 + 0,018167 ∙ 𝐴)]  ∙ 𝑌 ∙ 𝑁 ∙ 𝐵 (Gl. 68) 

mit 𝑡 (Prüfzeit in h), 𝐴 (Brückenfläche in m²), 𝑋 (Grundaufwand der Prüfung, festgelegt auf 𝑋 = 10 ℎ), 𝑆 (Schwierig-

keitsfaktor zwischen 1,0-1,65 %), 𝑌 (Prüfungsart, hier 𝑌 = 1,0 [−]), 𝑁 (Standort, hier 𝑁 = 1,1 [−]), 𝐵 (Faktor für 

aktuelle Zustandsnote, hier 𝐵 = 1,1 [−]), Zahlenwerte [h/m²] 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die ermittelten Zeitaufwände in einer einfachen Formel vereint 

werden, welche den Zeitaufwand der Brückenprüfung errechnet. Dafür dient (Gl. 68) aus [381] 

als Grundlage. Besonders der kubische Term in runden Klammern soll dafür verarbeitet wer-

den. Er bildet den Zeitaufwand für die Prüfung aller Brückenflächen ab und wird mit Hilfe von 

Excel linearisiert, da der Zeitaufwand gleichbleibt und nur von der Brückenfläche abhängt 

(siehe (Gl. 69)). 

 𝑡 = [ 𝑋 +  𝑆 ∙ (0,0166 ∙ 𝐴 + 1,3054)]  ∙ 𝑌 ∙ 𝑁 ∙ 𝐵 (Gl. 69) 

Der Term aus Prüfungsart (𝑌), Standort (𝑁) und aktueller Zustandsnote (𝐵) wird zu einem 

gleichbleibenden Faktor gekürzt. Die Prüfungsart ist bei der vorliegende Betrachtung stets die 

Hauptprüfung, was nach [381] 𝑌 = 1,0 bedeutet. 𝑁 wird gleich 1,1 gesetzt, da die meisten 

Brücken im Bereich von Bundesfernstraßen liegen [36][381]. 70 % aller Brücken an Bundes-

fernstraßen werden mit 2,0 − 2,9 bewertet, während die durchschnittliche Benotung von Bahn-

brücken bei 2,4 liegt, was nach [381] zum Faktor 𝐵 = 1,1 führt [36][64]. Das Ergebnis von 1,21 

wird im weiteren Verlauf als realistisch bestätigt. Zudem wird in (Gl. 69) der Grundaufwand der 

Prüfung 𝑋 zu Null gesetzt, da alle anfallenden Zeitfaktoren separat ermittelt und in die Berech-

nung einzeln einfließen werden. Der Schwierigkeitsfaktor 𝑆 wird im Folgenden durch einen 

Geometriefaktor 𝐹 ersetzt, wovon die Erörterung folgt. (Gl. 70) zeigt die neue, gekürzte Formel 

zur Ermittlung der Prüfzeit in Stunden. 𝑡 =  ( 0,0166 ∙ 𝐴 + 1,3054) ∙  1,21 = 0,0201 ∙ 𝐴 + 1,58 ≈ 0,0201 ∙ 𝐴 + 1,75 (Gl. 70) 
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Die Ermittlung der Prüfzeit ermittelt sich folglich aus einem von der Brückenfläche abhängigen 

Term sowie einem konstanten Grundaufwandswert von 1,58. Dieser erlaubt realistische Er-

gebnisse auch für kleine Brücken. Für eine bessere Handhabung in den weiteren Rechen-

schritten wird der konstante Anteil auf die nächste Viertelstunde, also auf 1,75, aufgerundet. 

Abb. 9.27 im Anhang sowie (Gl. 71) zeigen deutlich, dass dieser konstante Anteil bei großen 

Brückenflächen irrelevant wird. 𝑓(𝐴)  =  1,750,0122 ∙ 𝐴 = 143,44𝐴             mit lim𝐴→∞ 𝑓(𝐴) = 0 (Gl. 71) 

Ein neuer Faktor 𝑈 = 0,7 soll den Zeitaufwand für den Assistenten aus der Zeitberechnung 

herausfiltern und nur die tatsächlichen Prüfstunden am Bauwerk ermitteln. Dieser setzt sich 

zusammen aus 0,5, der Hälfte der Zeit, und 0,2, der längeren Prüfzeit, die der Ingenieur ohne 

Assistenten braucht. Nach [291][381] betragen die Kosten am Ende einer Bauwerksprüfung 

ca. 70 − 80 % der zuvor kalkulierten Kosten. Dieser Fakt, übertragen auf die Zeit, wird mit 

einem weiteren neuen Faktor 𝑅 = 0,8 berücksichtigt. Multipliziert mit (Gl. 70) ergibt sich mit 

den hinzugekommenen Faktoren: 𝑡 = 0,0201 ∙ 𝐴 ∙ 𝑈 ∙ 𝑅 + 1,75 =  0,0113 [ℎ 𝑚²⁄ ]  ∙ 𝐴 + 1,75 (Gl. 72) 

Die Prüfung der Brückenausstattung ist in (Gl. 68) ebenfalls impliziert und wird mit einem pau-

schalen Wert von 10 % gewertet [381]. Die Berechnung für die Prüfzeit 𝑡Ü des Brückenüber-

baus soll einzeln erfolgen, weswegen die Brückenausstattung durch eine Abminderung um 10 % des linearen Terms aus (Gl. 72) bzw. der Zeitermittlung herausgerechnet wird (siehe (Gl. 

73)). Außerdem muss die Brückenfläche auf die Sichtfläche transponiert werden. Faktor 𝐾 =1,20 soll für den Überbau berücksichtigen, dass die Ansichtsfläche der Brückenunterseite um 

ca.  20 − 40 % größer ist als die bekannte Brückenfläche (siehe Kapitel 3.2 oder [140]). Der 

zuvor bereits genannte und erhöhende Geometriefaktor 𝐹, welcher den Schwierigkeitsfaktor 𝑆 

nach [381] ablöst, soll die Flächen der komplexen Tragstruktur besser erfassen und ist ent-

sprechend Tab. 6.3 zu wählen (siehe (Gl. 73) für den Überbau).  

𝑡Ü  = 0,0013 ∙ 𝐴 ∙ 0,9 ∙ 𝐾 ∙ 𝐹 + 1,75 =  0,0122 [ℎ 𝑚²⁄ ]  ∙ 𝐴 ∙ 𝐹 + 1,75  (Gl. 73) 

Die mit Gleichung (Gl. 73) errechnete Prüfzeit für den Überbau deckt sich mit den zuvor ge-

nannten Aussagen aus der Literatur, dass ca. 250 m² Brückenfläche an einem Arbeitstag ge-

prüft werden können. Zu dem hier ermittelten Wert muss noch der Unterbau sowie die Brü-

ckenausstattung, die An- und Abfahrt sowie die Koordination addiert werden, sodass die er-

zeugte Gleichung diesbezüglich verifiziert ist. Auch der Vergleich mit der großen Talbrücke 

Nuttlar, für die ein Zeitaufwand von 720 Stunden angegeben ist, bestätigt die erzeugte Glei-

chung für den Überbau. Mit (Gl. 73) ergibt sich ein Zeitaufwand von 330 h, was durchaus 

realistisch ist, da die Pfeiler, der Unterbau sowie die gesamte Ausstattung nicht im hier ermit-

telten Wert impliziert ist. Für die Berechnung der nötigen Arbeitstage können acht- bis zwölf-

stündige Arbeitstage kalkuliert werden, um so ggf. den Einsatz von gemieteten Zugangsgerä-
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ten zu reduzieren. Nach § 15 Abs. 1b Arbeitsschutzgesetz (ArbSG) [8] ist eine tägliche Ar-

beitszeit auf Baustellen, worunter das Prüfen von Brücken fällt, bis 12 Stunden unter Wahrung 

der gesetzlichen Ruhezeiten erlaubt.  [312][352][380]  

 

 
 
 
 
 

Tab. 6.3: Neuer Geometriefaktor 𝑭 (in Anlehnung an [381]) 

Zu den oben definierten Lohnkosten von 91 €/h für einen Prüfingenieur wird ein Kleingerätean-
teil von 1,65 €/h addiert [352]. Dieser beinhaltet die verwendeten Geräte wie Leitern, Abklopf-

hammer etc. Somit ergeben sich Lohnkosten von 92,65 €/h. Kommt ein Prüfteam mit einem 

Assistenten zum Einsatz, hat dieses einen durchschnittlichem Lohn von 79 €/h. Summiert mit 
dem Kleigeräteanteil und dividiert durch den Faktor  𝑈 = 0,70, um lediglich die Arbeit eines 

Ingenieurs zu ermitteln, ergibt sich ein Stundenlohn von 115,21 €. Die Differenz von fast 25 % 

bestätigt, dass die Ansätze nach [381] sehr hoch sind und die realen Kosten meist nur ca. 80 % der Kalkulation betragen. Für die Kalkulation der Lohnkosten wird die ermittelte Prüfzeit 𝑡Ü nach (Gl. 73) auf eine Viertelstunde aufgerundet. Für das Sicherungspersonal sind bei-

spielsweise für SiPos (Sicherungsposten) 34 €/h und für Sicherungsaufsichten (Sakra) 36 €/h 
einzukalkulieren [352]. Sollte ein Prüfeinsatz so weit entfernt sein, dass es zu Übernachtungen 

des Personals kommt, wird eine Zulage von 79 € pro Person pro Tag sowie eine Verpflegungs-

pauschale von 28 € pro Tag fällig. Ob dies notwendig ist, ist einzeln zu prüfen und hängt von 
der Entfernung zum zu prüfenden Objekt sowie dessen Größe ab. [291][352][373] 

Die Kosten für die Räumung sowie das Verlassen der Baustelle sind analog zu denen der 

Einrichtung bzw. Anfahrt und können übertragen werden.  

Nachbereitung und Auswertung der Prüfung 

Die Nachbereitung der Brückenprüfung findet im Büro statt und wird in den Kapiteln 6.1.1 und 

2.1.1 gesondert beschrieben. Diese Arbeit ist stark abhängig von der Größe des Bauwerks 

und wird daher pauschal mit 0,75 h angenommen. Der Wert wird anschließend, abhängig von 

der Brückengröße, nach Tab. 6.2 angepasst. Der Abschluss bzw. die Übergabe des Berichts 

an den Baulastträger wird mit 0,10 h angenommen. [192] 

Im Anhang sind in Tab. 9.41 alle Kosten und Positionen für die handnahe Brückenprüfung 

zusammengestellt. 

6.2.2 Zeit- und Kostenberechnungstool für konventionelles Prüfverfahren nach DIN 
1076 

Da eine UAS-Unterstützung bei der Brückenprüfung derzeit nicht die Regel ist und entspre-

chende Dienstleister fehlen, sind die Kosten für diese bisher nicht sehr öffentlich bekannt und 

Kriterium F [-] 

glatte Ansichtsflächen (Hohlkästen) oder zwei Hauptträger 1,0 

orthotrope Fahrbahnplatten 1,3 

Trägerroste 1,2 
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zum anderen auch verhältnismäßig hoch. Um überprüfen zu können, ob eine UAS-Unterstüt-

zung bei einer vorhandenen zu prüfenden Brücke lohnenswert ist, sind nicht nur die diversen 

Arbeitsschritte der handnahen Prüfung im vorherigen Abschnitt monetär bewertet worden, 

sondern sind diese in einem Eingabetool zur Kostenberechnung des jeweiligen Prüfungstyps 

verarbeitet worden. So sollen die Kosten für beide Prüfungsformen einfach ermittelt werden 

können. Im Folgenden wird das Kostenprogramm für die handnahe Brückenprüfung erörtert. 

In Kapitel 6.2.4 folgt die Darstellung des Kostenberechnungstools für die UAS-unterstütze Brü-

ckenprüfung. Eine Anpassung der beiden Eingabeprogramme hinsichtlich aktueller Preisent-

wicklungen ist jederzeit möglich. 

Wie im Berechnungstool in Kapitel 3.3.2 zur Auswertung der befliegbaren Bereiche einer Brü-

cke, sind auch hier zunächst Grunddaten vom Benutzer händisch in entsprechend markierte 

Eingabefelder zu tätigen. Dies erfolgt durch Anklicken in Frage kommender Auswahlfelder 

(siehe Abb. 6.1). Dabei handelt es sich beispielsweise um die Konstruktionsart (Länge, Breite, 

Faktor F), Daten zum Stundenlohn (z.B. Zuschlag durch Mehrarbeit) und ob Genehmigungen 

einzuholen sind. 

  
Abb. 6.1: Eingabe und Auswahl des Geometriefaktors F für handnahe Prüfungen 

Des Weiteren sind die Kilometeranzahl zum Bauwerk für die Berechnung der An- und Abfahrt 

sowie die Mengen für Fremdleistungen wie Mietgeräte oder Sicherungsmaßnahmen, welche 

ebenfalls durch Anklicken oder mithilfe von Dropdown-Listen funktionieren, einzutragen. Alle 

Arbeitsschritte und Zeitwerte aus Kapitel 6.2.1 sind so im Eingabetool hinterlegt. Ist eine Brü-

cke besonders aufwendig in der Vorbereitung, kann der vorgegebene Zeitfaktor um flexibel 

auswählbare Faktoren erhöht werden (Beispiel siehe Abb. 6.2). 

Nach allen Eingaben durch das zu prüfende Personal ergibt sich mithilfe des EIngabetools die 

benötigte Prüfzeit für den Brückenüberbau. Abschließend werden mit diesem Ergebnis die 

Gesamtkosten für die handnahe Prüfung errechnet und aufgeschlüsselt nach Anfahrts-, Prüf-

, Miet- und Sicherungskosten ausgegeben. 
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Abb. 6.2: Beispiel Eingabefelder für Bauwerksgeometrie, Prüfungsvorbereitungen und Mietgeräte 

6.2.3 Brückenprüfung mit UAS-Unterstützung  

Vorbereitung der Prüfung 

Die Befliegung der Brücke erfolgt durch einen externen und spezialisierten UAS-Dienstleister 

bzw. Piloten. Dabei soll das nötige Bildmaterial, nach kurzer Absprache über wichtige oder 

essentielle Bauwerksbereiche und die allgemeine Flugplanung, aufgenommen werden, um 

dieses anschließend im Büro durch den Prüfingenieur auswerten zu können. Ein Drohnenpilot 

hat einen durchschnittlichen Stundenlohn von 72 € netto. Auch hier sind darin alle zusätzlichen 

Kosten wie z.B. AGK, Versicherungen etc. enthalten. Die Kosten des Prüfingenieurs sind hier 

analog zu Kapitel 6.2.1 und können diesem entnommen werden. Bei Dienstleistern von UAS 

werden meistens Tagespauschalen (8 h) abgerechnet, welche zwischen 2.200 und 4.000 € 
liegen. Für die folgenden Betrachtungen von Kosten und Zeit wird ein mittlerer Tagessatz von 

2.830 € angesetzt. Darin sind, abgesehen von den Anfahrtskosten, alle weiteren Kosten ent-

halten. Mit einem Stundenlohn von 72 € und meist zwei anreisenden Personen ergeben sich 
Personalkosten von ca. 1.200 €, der Rest entfällt auf das Equipment. [207][339] 

Für die Flugplanung samt Absprache mit dem Auftraggeber wird ein pauschaler Zeitaufwand 

für den Piloten von 0,2 h angesetzt. Das Akkumanagement, d.h. das Einplanen des Ak-

kutauschs, sowie die Flugdauerschätzung wird pauschal mit 0,1 h kalkuliert. Eine Ortsbesich-

tigung ist in der Regel nicht vonnöten, da die Vorbereitung durch digitale Hilfsmittel wie Bilder 

und Pläne in den meisten Fällen ausreichend ist. Sollte es doch dazu kommen, sind die Be-

darfswerte aus Kapitel 6.2.1 zu entnehmen. Für die Gefährdungsbeurteilung sowie die Aus-

wahl des passenden technischen Equipments wird ein Zeitansatz von 0,5 h gewählt. Auch das 

Prüfen der Wetterlage ist darin enthalten. Sollten der Einsatz von zwei UAS nötig werden, wird 

dafür ein weiterer Ansatz von 0,2 h festgesetzt. Notwendige Flug- bzw. Aufstiegsgenehmigun-

gen sind vom Piloten zu prüfen und ggf. zu beantragen. Eine Übersicht über die Kosten der 

einzelnen Genehmigungen ist im Anhang auf Abb. 9.28 zu finden. Im Weiteren wird jedoch 
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angenommen, dass für den Inspektionsflug im innerstädtischen Bereich eine Einzelfallerlaub-

nis ausreichend ist. Sollte sich der Einsatz jedoch bei Kreuzungsbereich mit Personengefähr-

dung ereignen, ist die aufwendige Genehmigung nötig. Dafür wird hier eine einmalige Gebühr 

von 200 € kalkuliert. [20][199][208][351][352][361] 

Straßen- und Verkehrssicherungsmaßnahmen sind aufgrund der fehlenden Besichtigungsge-

räte wie Arbeitsbühnen sind durchaus seltener notwendig. Sollten diese jedoch unvermeidbar 

sein, gelten die in Kapitel 6.2.1 definierten Kosten- und Zeitansätze.  

Durchführung der Prüfung 

Die einzelnen Arbeitsschritte ähneln sich zur handnahen Brückenprüfung nach DIN 1076 [DIN 

1076] entsprechend Kapitel 6.2.1. Bei der Anfahrt des Piloten wird von einem VW Crafter aus-

gegangen, welcher 36,1 ct/km Kosten verursacht und nach (Gl. 67) Gesamtkosten inkl. Stun-

denlohn des Piloten von 1,80 €/km erzeugt. [4][198]. Die Baustelleneinrichtung, was hier das 

Aufbauen des UAS am Start- und Zielpunkt sowie die Fluganmeldung ist, wird mit 0,30 h kal-

kuliert. [293] 

Die Befliegung selbst kann nach zwei standardisierten Systemen erfolgen: dem Gitterflugplan 

(Grid Flight Plan) senkrechter (Nadir) oder schrägen (Oblique) Aufnahme und dem Umflie-

gungsplan (siehe Abb. 6.3). [240][288] 

 
Abb. 6.3: l.: Grid Flight Plan; r.: Umfliegungsplan ([240], S. 10) 

Der Fokus bei der Befliegung liegt auf der Summe des aufgenommenen Bildmaterials, welches 

stark vom Sicherheitsabstand zum Bauwerk sowie der Bildüberlappung abhängig ist. Die bei-

den Aspekte werden vorher mit dem Prüfbüro bzw. Prüfingenieur abgestimmt. Dafür essentiell 

ist die in Kapitel 2.5.3 beschriebene ‚Ground Sample Distance‘ (GSD), die Bodenauflösung. 
Sie besagt, wie viele Zentimeter des aufzunehmenden Objekts pro Pixel dargestellt werden. 

[142][287][341][352]  

Die Aufnahmefläche, welche aus den Ansichtsflächen der sichtbaren Bauteile des Überbaus 

besteht, ist die Grundlage für die Berechnung des Zeitaufwands für die Befliegung. Diese ist 

aufgrund der komplexen Struktur aus Haupt- und Querträgern sowie der orthotropen Fahr-

bahnplatte schwer ermittelbar, weswegen in Tab. 6.4 Werte für einen Geometriefaktor 𝐺 an-

gegeben sind, welche die Brückenfläche 𝐴 entsprechend der Bauweise erhöhen sollen. Der 
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Grundwert der Brückenfläche wird dabei an sich bereits um 20 % erhöht. 𝐺 setzt sich durch 

Summieren der vorhandenen Bauteile zusammen. Bei einer einfachen Balkenbrücke mit or-

thotroper Fahrbahnplatte ergibt sich 𝐺 = 2,65. Dabei wird 𝐺 nur auf die Brückenbreite 𝐵, nicht 

die gesamte Brückenfläche 𝐴 bezogen (siehe (Gl. 74)). 

 
 
 
 
 

 

Tab. 6.4: Geometriefaktor G  

Die Bilderanzahl 𝑛, welche benötigt würde, um die vorhandene Brücke fotografisch aufzuneh-

men, ergibt sich nach Gleichung (Gl. 74). Dabei werden Brückenlänge und Brückenbreite un-

terschieden, da auch das Bildformat rechteckig und somit in Länge und Breite unterschiedlich 

ist. Die sog. oberen großen Klammern sorgen für das Aufrunden auf ganze Zahlen, da es sich 

bei dem Ergebnis um Bildaufnahmen handelt. Für eine Photogrammetrie wird üblicherweise 

ein Überlappungsfaktor von mindestens 60 % längs und 40 % quer genutzt, um blinde Stellen 

zu vermeiden [167]. Da die hier vorliegende Auswertemethodik mit der voxelisierten Punkt-

wolke technologisch an die Photogrammetrie angelehnt ist, wird auch hier mit entsprechenden 

Überlappungsquoten gerechnet. So ergibt sich eine Bilderanzahl 𝑛 mit Überlappung nach (Gl. 

74) und Abb. 6.4. Die Höhe des Überlappungsgrads hat neben der GSD einen erheblichen 

Einfluss auf die Anzahl der aufgenommenen Fotos. So ergeben sich 619 % mehr Fotos, wenn 

die Überlappungsrate auf 85/75 erhöht wird, weswegen hier die Überlappung auf maximal 

75/65 festgelegt wird. Abb. 9.29 im Anhang verdeutlicht den Überlappungseinfluss auf die 

Bilderanzahl.  

𝑛 =  ⌈ 𝐿 −  𝐴𝐵  ∙  Ü𝐵𝐴𝐵  −  𝐴𝐵  ∙  Ü𝐵⌉  ∙  ⌈𝐵 ∙  𝐺 − 𝐴𝐻  ∙  Ü𝐻𝐴𝐻  − 𝐴𝐻  ∙  Ü𝐻 ⌉ (Gl. 74) 

         mit             ⌈ 𝐿 − 𝐴𝐵 ∙ Ü𝐵𝐴𝐵 − 𝐴𝐵 ∙ Ü𝐵⌉  ≥ 1,0         und      ⌈𝐵 ∙ 𝐺 − 𝐴𝐻 ∙ Ü𝐻𝐴𝐻 − 𝐴𝐻 ∙ Ü𝐻 ⌉  ≥ 1,0 
 

Durch Multiplikation von 𝑛 mit der Brückenfläche 𝐴 ergibt sich die insgesamt aufgenommene 

Bildfläche 𝐴𝐵 (Gl. 75) und aus dieser anschließend die benötigte Aufnahmezeit 𝑡 (Gl. 76). Da-

für ist ein Leistungsansatz 𝐹𝐿𝐵 nötig, welcher die Zeiten für den Akkuwechsel und die damit 

verbundenen Hin- und Rückflüge zum Startpunkt berücksichtigt. Die Zeit für den genannten 

Akkuwechsel wird mit 10 % der Gesamtflugdauer von 30 Minuten kalkuliert. Aus [135] wird 𝐹𝐿𝐵 = 5.000 𝑚2/ℎ für die vorliegende Betrachtung festgesetzt, welcher jedoch durch die ge-

nannten 10 % auf 𝐹𝐿𝐵 = 4.500 𝑚2/ℎ reduziert wird. Mit Verwendung von (Gl. 76) ergibt sich 

für die Aufnahme des Überbaus einer 100 m langen Brücke eine Aufnahmezeit 𝑡 = 3,45 ℎ. 

 

 

Kriterium G [-] 

glatte Ansichtsflächen / Hauptträgersystem  1,2 

orthotrope Fahrbahnplatten 1,2 

Trägerroste / Querträger 0,25  
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mit 𝐿 (Brückenlänge [m]), 𝐵 (Brückenbreite [m]), 𝐴𝐵 (Breite der Aufnahme [m]), 𝐴𝐻 (Höhe der Aufnahme [m]), Ü𝐵 

(Überlappungsfaktor für die Breite [%]), Ü𝐻 (Überlappungsfaktor für die Höhe [%]) 

Abb. 6.4: l.: Flugroute zur Ermittlung der Bildanzahl ([116], S. 61) 

𝐴𝐵  =  𝑛 ∙  𝐴 (Gl. 75)  𝑡  =   𝐴𝐵 [𝑚] 𝐹𝐿𝐵 [m2 ℎ⁄ ]                                   [135] (Gl. 76) 

Die Kosten für die Räumung sowie das Verlassen der Baustelle sind analog zu denen der 

Einrichtung bzw. Anfahrt und können übertragen werden.  

Nachbereitung und Auswertung der Prüfung 

Da es zur Zeit der Veröffentlichung dieser Arbeit keine Dienstleister gibt, welche Punktwolken 

voxelisieren und diesen die aufgenommenen Bilddateien zuordnen, wird für die Kostenermitt-

lung das Verfahren der Photogrammetrie herangezogen, da es sich technisch ähnelt. Außer-

dem liegen die Kostenansätze auf der sicheren Seite, da die Photogrammetrie zum Teil sehr 

gute dreidimensionale, auf Bildern basierende Modelle erzeugt. Die zu voxelisierende Punkt-

wolke ist nicht von dieser Qualität, da sie andere Anwendungsziele als die Photogrammetrie 

verfolgt. 

Der UAS-Pilot hat die erzeugten Bildaufnahmen an eine entsprechende Softwaredienstleis-

tung zu senden, bei der die Punktwolke erzeugt wird. Dafür wird ein Zeitansatz von 0,15 h 

angesetzt. Aus den Bildern bzw. den darin enthaltenen GPS-Daten wird eine Punktwolke er-

zeugt, an welcher die einzelnen Bilder verortet sind. Der Zeitaufwand dafür beträgt schät-

zungsweise einen Arbeitstag [60]. Für diesen Vorgang bei der vergleichbaren Photogrammet-

rie werden pro Gigapixel Datenmenge zehn bis zwölf Euro berechnet. So lassen sich die Kos-

ten für die Modell-, bzw. Punktwolkenbearbeitung nach (Gl. 77) berechnen. [60][152] 

 Ü  = Überlappungsfaktor Bildbreite [%]; Ü  = Überlappungsfaktor Bildhöhe [%]

L 

B 

AB 

AH 

ÜB 

ÜH 

Aufnahmepunkte regulär Aufnahmepunkte Überlappung 
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 [€] = 𝐵𝑖𝑙𝑑𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒 [𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙]∙ 𝐵𝑖𝑙𝑑ℎöℎ𝑒 [𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙]1.000.000.000  ∙ 𝑛 ∙  20 €                 (vgl. [60][152]) (Gl. 77) 

Anhand der voxelisierten Punktwolke findet abschließend die Sichtung des Bildmaterials durch 

den Prüfingenieur statt. Die Durchsicht des alten Prüfberichts wird erneut mit 0,2 h angesetzt. 

Anschließend sind in einem ersten Schritt die Bauwerksbereiche von konstruktiv hoher Be-

deutung (Verbindungen, Knotenpunkte, hoch belastete Bereiche) händisch auszuwählen und 

die entsprechenden Voxel als orangene Voxel nach Kapitel 5.3 zu definieren. Dafür wird ein 

Zeitansatz von 0,5 h gewählt. Bei der anschließenden Sichtung der Bilder wird ein durch-

schnittlicher Zeitaufwand von drei Sekunden pro Fotoaufnahme kalkuliert. Für die Schadens-

bewertungen, welche länger dauern, wird ein Zeitaufschlag von 0,5 h kalkuliert. Die Zeit 𝑡𝑆, die 

der Prüfer für die Schadenserkennung benötigt, lässt sich abschließend nach (Gl. 78) ermit-

teln. Die Übergabe des Berichts an den Baulastträger wird wie bei der händischen Prüfung mit 

0,10 h angenommen [192]. 𝑡𝑆 [h]  =  0,5 +  𝑛 ∙   3 [𝑆𝑒𝑘.]60 ∙ 60     (Gl. 78) 

Im Anhang sind in Tab. 9.42 alle Kosten und Positionen für die Brückenprüfung mit UAS-Un-

terstützung zusammengestellt. 

6.2.4 Zeit- und Kostenberechnungstool für UAS-unterstütztes Prüfverfahren 

Das Berechnungstool für die UAS-unterstütze Brückenprüfung ist dem in Kapitel 6.2.2 be-

schrieben grundlegend ähnlich. Der prinzipielle Aufbau ist gleich. Basisdaten sind zunächst 

einzutragen. Hinterlegte Faktoren, wie hier Faktor G statt F, sind automatisch geändert. Eine 

der größten Unterscheidungen liegt in den Daten der Kamera- und Drohnentechnik, welche 

nach Bedarf anpassbar sind (Ausschnitt siehe Tab. 6.5). 

 

 
Tab. 6.5: Beispiel Grundwerte für Drohnen- und Kameratechnik zur Kostenermittlung 

Die nötige Flug- und Auswertezeit für die Prüfung des Überbaus und damit die Gesamtkosten 

ermitteln sich aus der aufgenommenen Bildanzahl, welche unter Berücksichtigung der Bild-

überlappung berechnet wird. Die Kosten werden auch hier aufgeschlüsselt in die einzelnen 

Positionen angegeben. 

Tab. 6.6 zeigt den Vergleich zweier nicht realer, zu prüfende Brücken, einer Balken- sowie 

einer Bogenbrücke, mit orthotropen Fahrbahnplatten. Für beide wird entsprechendes Szenario 
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in den Kostenberechnungstools eingegeben. Tab. 6.6 zeigt die entsprechenden Endergeb-

nisse. Es wird deutlich, dass die UAS-unterstütze Prüfung in regulären Fällen aktuell teurer ist 

als das konventionelle Verfahren. Sobald die händische Prüfung jedoch aufwendige Hilfsmittel 

wie ein Prüfschiff benötigt, kann die Unterstützung mittels UAS durchaus lohnenswert sein. 

Vor allem aber beim Zeiteinsatz und einer Ersparnis von ca. 50 % kann sie überzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.6: Wirtschaftlicher Vergleich zweier Brücken hinsichtlich unterschiedlichem Prüfverfahren 

6.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Das konventionelle, handnahe Prüfverfahren nach DIN 1076 [69] soll im Folgenden mit dem 

UAS-unterstützen Inspektionsverfahren mithilfe der Erkenntnisse aus Kapitel 6.2 einem Wirt-

schaftlichkeitsvergleich unterzogen werden. Dafür wird eine Parameterstudie durchgeführt, 

welche die Kosten für das Prüfen von Brücken, wie in Kapitel 6.2 beschrieben, mit einer Grund-

fläche zwischen 50 und 20.000 m² untersucht. Die Geometriefaktoren werden mit 𝐹 = 1,3 
(Tab. 6.3) und 𝐺 = 1,2 (Tab. 6.4) festgesetzt.  

Die Kosten für die Prüfung sind maßgeblich von der erforderlichen Prüfzeit, der extern zuge-

mieteten Höhenzugangstechnik sowie den Verkehrssicherungsmaßnahmen abhängig. Die be-

sonders teuren Verkehrssicherungsmaßnahmen werden bei der Parameterstudie linear und 

für beide Verfahren einkalkuliert, was letztendlich zu einer ähnlichen Kostenentwicklung für 

beide Verfahren führt. Ein Grund dafür sind die teuren, zu mietenden Besichtigungsgeräte bei 

der händischen Prüfung, welche mit den derzeit noch hohen Pilot- und UAS-Preisen ausgegli-

chen werden (siehe Abb. 6.5). Die Zugangstechnik bei handnahen Prüfungen sowie Maßnah-

men wie teilweise Straßen- oder Gleissperrungen sind sehr teuer und haben am Ende größe-

ren Einfluss auf die Prüfungskosten als das Prüfpersonal. Vor allem bei der handnahen Prü-

fung sind die Mietgeräte (Arbeitsbühnen, Brückenuntersichtgerät, Besichtigungsschiff) nahezu 

immer von Nöten. Werden diese Kosten bei dem UAS-Verfahren nicht benötigt, können nach 

 Balkenbrücke Bogenbrücke 

 DIN 1076 UAS DIN 1076 UAS 

Länge [m] 45 57 

Breite [m] 18 18 

Fläche [m²] 800 1.025 

Note letzte Prüfung 2,6 2,8 

Mietgerät 
28 m Te-
leskop 

- Schiff - 

Verkehrssicherun-
gen 

- 
halbseitige Sperrung m. 

Ampel 

Anfahrt [km] 70  50 

Prüfzeit [h] 14,25  7,15 19,75  9 h 

Gesamtkosten [€] 2.692,54  7.228,56 15.478,38 13.167,13 
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derzeitigem Stand dadurch Kosten von circa 10 % eingespart werden. Bei Kreuzungsbauwer-

ken ist dies jedoch nach aktuellem Regelwerk für UAS nicht der Fall. Insgesamt ist die UAS-

Prüfung immer günstiger als die handnahe Prüfung, sobald für diese Verkehrssicherungen und 

Zugangsgeräte ab 2.400 € pro Tag zusätzlich anfallen. Außerdem kann es lohnenswert sein, 

eigenes Gerät anzuschaffen, was bei einigen Behören der Fall ist. Beim UAS-unterstützen 

Verfahren hat letztendlich die Auswertezeit (Punktwolke und Schadensanalyse durch den In-

genieur) nach den Verkehrssicherungsmaßen den größten Einfluss auf die Gesamtkosten. 

Eine KI-unterstützte Auswertemethode könnte hier in Zukunft die Auswertezeit reduzieren 

[140]. Auch können die teuren Kosten für den Piloten gespart werden, indem eigenes Personal 

dahingehend ausgebildet wird. Letztendlich werden die erhöhten Kosten für UAS und Piloten 

auf der anderen Seite durch gemietete Zugangsgeräte ausgeglichen. Die kürzere Flugzeit vor 

Ort bedarf bei der späteren Auswertung am Computer mehr Zeit. Kleinere Beträge wie die An- 

und Abfahrtskosten zeigen ab einer Brückenfläche von 400 m² einen fast unerheblichen Anteil. 

Werden aber individuelle Prüfungsvorgänge betrachtet und verglichen, zeigt Tab. 6.6 deutliche 

Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Die Sprünge, welche auf Abb. 6.5 bis zu einer 

Brückengröße von 5.000 m² zu erkennen sind, liegen an den jeweiligen Tagessätzen für Miet-

geräte sowie Piloten. Bei großen Brücken entfällt dieser Einfluss, da der Zeiteinsatz dabei nie 

unter einem Arbeitstag liegt. 

Nicht monetär übersetzbar ist der Fakt von zu wenig vorhandenem Prüfpersonal. In Deutsch-

land bieten ca. 200 Ingenieurbüros die handnahe Brückenprüfung nach DIN 1076 [69] an 

[372]. Durch die vorgebebenen Prüfintervalle, fallen stetig Brücken zur Prüfung an, die zum 

Teil nicht pünktlich untersucht werden können. Durch den Verzug der Prüfung können Schä-

den weiterwachsen und sich deren Folgen maximieren. Durch die Unterstützung der UAS ent-

fällt die Prüfzeit vor Ort, sodass das Bildmaterial der Brücken rechtzeitig und vom Prüfer un-

abhängig erstellt werden und dieser die gesparte Zeit zur Auswertung nutzen kann. Auch wenn 

derzeit nicht genügend UAS-Dienstleister auf Bauwerksprüfungen spezialisiert sind, wird sich 

bei entsprechender Änderung der Regularien wie DIN 1076 [69] und RI-EBW-PRÜF [303] die-

ser Zustand verändern. [60][152][167][312] 

Wird der Zeitaufwand verglichen, im Verhältnis zu den zuvor schwer vergleichbaren Gesamt-

kosten, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Auf Abb. 6.6 sind 

sowohl die Gesamtzeitaufwände für das handnahe als auch das UAS-unterstützte Prüfverfah-

ren sowie die einzelnen Zeiten rein für die Prüfung vor Ort dargestellt. Bei der handnahen 

Prüfung sinkt der Einfluss für die Vor- und Nachbereitung der Prüfung ab einer Brückengröße 

von 1.400 m² unter 8 %. Für UAS-unterstützte Prüfungen zeigt sich, dass ab einer Brücken-

größe von 600 m² die Auswertezeit kleiner ist als die Flugzeit vor Ort. Im Durchschnitt beträgt 

die Auswertezeit 57,1 % von der Aufnahmezeit. Der Zeitaufwand für die UAS-Prüfung ist 

durchschnittlich 35 % geringer als die handnahe Prüfung. Somit könnten die Prüfintervalle ent-

sprechend reduziert werden.  
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Abb. 6.5: Vergleich der Kosten für Verfahren handnah und UAS-unterstützt  

Die Dauer einer Brückeninspektion ist maßgeblich für die Beeinflussung des Verkehrs verant-

wortlich. In der Regel müssen Straßen (einseitig) gesperrt, Verkehr umgeleitet oder per Am-

pelschaltung geregelt werden, was durch die folgende Stauentwicklung volkswirtschaftlich zu 

nicht benennbaren Kosten führt. Sinnvoll erscheint die Bauwerksprüfung daher in den Nacht-

stunden. Die Vergabe von öffentlichen Trägern richtet sich jedoch nach den reinen Prüfungs-

kosten und das Haushaltsbudget, nicht nach den volkswirtschaftlichen Folgekosten. Diese 

sind beispielsweise Arbeitsausfall der Verkehrsteilnehmer, die Betriebs- und Verschleißkosten 

aller im Stau stehenden Fahrzeuge und Verkehrsmittel, der Mehrverbrauch von Kraftstoff so-

wie eventuelle Unfallfolgekosten. Nach [217] seien zehn Minuten Stau je Fahrzeug mit 3,20 € 
zu monetarisieren. Bei 15.000 Autos, die eine Stunde im Stau stehen, ergibt sich daraus ein 

Schaden von 288.000 €. Die Summe übersteigt die Kosten einer Brückeninspektion um ein 

Vielfaches. Mit (Gl. 79) können nach [231] ebenfalls Staukosten errechnet werden. 

[44][214][217][231][391]  

𝑆𝑡𝑎𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 = (𝐿 [𝑘𝑚]𝑉𝑠 [𝑘𝑚ℎ ] − 𝐿 [𝑘𝑚]𝑉𝑛 [𝑘𝑚ℎ ]) ∙ 𝐷𝑇𝑉 ∙ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑟𝑧𝑒𝑖𝑡 [ℎ] ∙ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝑆𝑡𝑑 [€]  (Gl. 79) 

mit 𝐿 (Gesperrte Länge [km]), 𝑉𝑆 (Geschwindigkeit im Stau [km/h]), 𝑉𝑛 (normale Fahrgeschwindigkeit [km/h]), 𝐷𝑇𝑉 

(durchschn. Tagesverkehr [-]) 

Da derzeit die Regularien für UAS-Flüge sehr streng sind und somit auch für diese an Brücken 

Verkehrssicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen, fallen diese Stau- und Volkswirt-

schaftskoste bei beiden Verfahren gleichermaßen an. Allerdings spart die Befliegung ca. 35 % 

der handnahen Prüfzeit, was gleichzeitig zu Kosteneinsparung durch die Verkehrsbeeinflus-

sung führt. Für jeden Tag, den zum Beispiel eine Autobahnbaustelle vor geplantem Fertigstel-

lungstermin, früher beendet wird, erhält die Bauunternehmung je nach Verkehrsdichte 100.000 
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€ oder mehr [296]. Bei der Prüfung von Bahnbrücken wird versucht, zusätzliche Gleissperrun-

gen zu umgehen und diese in den Nacht- oder Ruhestunden der Züge durchzuführen. 

[44][165][214][217][391]  

In Bezug auf die Arbeitssicherheit birgt die UAS-Befliegung Vorteile. Das Prüfpersonal muss 

dabei nicht jeden Bereich der Brücke begehen bzw. erreichen. Dabei werden Leitern oder 

Besichtigungsgeräte wie Arbeitsbühnen benutzt. Böschungen oder Grünstreifen werden 

durchaus auch begangen, um die entsprechenden Brückenteile zu begutachten. Abstürze, 

Umknicken oder Unfälle durch ungeübtes Bedienen von Arbeitsbühnen sind dabei unvermeid-

bar. Installierte Funkmaste an Brücken bergen ebenfalls eine gesundheitliche Gefahr und müs-

sen für die handnahe Prüfung abgeschaltet werden oder ein die Prüfung störender Sicher-

heitsabstand ist einzuhalten. Diese Gefahren entfallen bei der UAS-Unterstützung, da nie-

mand mehr an schwer erreichbare Stellen der Brücke gelangen muss, sei es durch Klettern 

oder technische Hilfsmittel. Außerdem werden die Kosten vermieden, welche sich durch die 

Arbeitsunfälle ergeben. Diese sind jedoch nicht in dieser Untersuchung aufgenommen. 

[24][44][97][184][345]  

 
Abb. 6.6: Vergleich des Zeitaufwands für Verfahren handnah und UAS-unterstützt 

Das unbeabsichtigte Nichterkennen von Schäden wird in beiden Verfahren gleich einge-

schätzt. Bei der Prüfung vor Ort sind Wetter (Wind, Regen, Hitze), Dreck, Höhe und Lärmbe-

lastung durch Verkehr Gründe für Ungenauigkeiten oder übersehene Schäden [44]. Bei der 

Bildauswertung der UAS-Prüfung entfallen diese unangenehmen Belastungen, jedoch wird 

eine hohe Konzentration vom Prüfer verlangt, da z.T. mehrere Hundert bis Tausend Bilder 

durchgesehen werden müssen. Auch können nicht optimale Lichtverhältnisse dafür sorgen, 

dass die Belichtung mancher Fotos nicht optimal ist. Die Brückenprüfung ist nach aktuellem 

Stand eine subjektive Tätigkeit, weswegen Fehler nie gänzlich vermieden werden können. Der 

Vorteil bei der händischen Prüfung ist jedoch, dass Schmutz wie Laub oder Dreckansammlun-

gen vor Ort entfernt werden können, um die Konstruktion darunter zu begutachten. Diese Stel-

len sind mit dem UAS-Verfahren nicht prüfbar. [152][200][298][377] 
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Werden für die Tragfähigkeit essentielle Schäden am Bauwerk festgestellt, werden bei der 

Prüfung vor Ort Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Leib und Leben wie schlimmstenfalls 

die Sperrung der Brücke vom Prüfer veranlasst [209]. Da die Auswertung der Bilddaten im 

Büro meist einige Tage nach der Befliegung mittels UAS stattfinden, würde eine Sperrung mit 

einer Verzögerung von einigen Tagen stattfinden. Aufgrund meist immer noch vorhandener 

Tragreserven und der Tatsache, dass die letzte Bauwerksprüfung circa drei Jahre zuvor statt-

gefunden hat, dürfte diese Verzögerung jedoch keinen wesentlichen Einfluss haben. [69] 

6.4 Auswertung und Fazit 

Der Wirtschaftlichkeitsvergleich aus Kapitel 6.3 zeigt, dass zum aktuellen Stand das UAS-

Verfahren nicht deutlich positiver hinsichtlich der Kriterien Kosten, Zeit, Sicherheit und Ver-

kehrsbeeinträchtigung ist. Tab. 6.7 stellt noch einmal beide Verfahren zusammenfassend ge-

genüber.  

Bei dem Kostenvergleich zeigt sich deutlich, dass das UAS-Verfahren durchaus positiv zu be-

werten ist, sobald keine Verkehrssicherungsmaßnahmen zu installieren sind. Werden die rei-

nen Prüfkosten betrachtet, ist die UAS-Unterstützung ebenfalls attraktiver als das handnahe 

Verfahren, da hier keine teuren Besichtigungsgeräte notwendig sind. Auf die Gesamtkosten 

gesehen, und vor allem da beide Verfahren derzeit Verkehrssicherungen benötigen, liegen die 

Kosten für die handnahe Prüfung lediglich nur ca. 10% über denen der UAS-Prüfung, weswe-

gen dieser Punkt für Baulast- und Entscheidungsträger derzeit kein Argument für eine neue 

Prüfweise sein wird. Hinzu kommt, dass die UAS-Prüfung in DIN 1076 derzeit noch nicht als 

Verfahren für Hauptprüfungen zugelassen ist [69]. Als ergänzende Prüfungen oder jährliche 

Besichtigungen sind dieses jedoch durchaus geeignet und können diese qualitativ verbessern 

und vertiefen. Auch wenn bei Brücken existentielle Schäden bekannt sind und eine Beobach-

tung dieser sinnvoll erscheint, dies aber nicht Teil der aktuellen Prüfpraxis ist, kann die regel-

mäßige Befliegung dieser Stellen mit UAS die Arbeit eines Prüfingenieurs durchaus vereinfa-

chen und eine viel regelmäßigere Kontrolle als die derzeit nach Regelwerken vorgesehen ist, 

sicherstellen. Das Befliegen spart im Prüfalltag viel Zeit (siehe Kapitel 6.3), da auch keine 

Arbeitsbühne für die kurze Kontrolle beschafft werden muss. Die Zeit der Verkehrseinschrän-

kungen sinkt damit ebenfalls immens. Die hohen volkswirtschaftlichen Kosten haben Kapitel 

6.3 sowie [165] und [296] aufgezeigt. Eignet sich ein Prüfingenieur die erforderlichen Flug-

kenntnisse selbst an, sinken die derzeit teuer einzukaufenden Dienstleistungen für UAS-Flüge. 

Die Betrachtung dieser neuen Kostensituation müsste noch explizit durchgeführt werden. Ins-

gesamt ist die nicht monetär bewertbare Bedeutung, bekannte Schadstellen an Brücken re-

gelmäßiger befliegen zu können und dafür nicht den Aufwand einer typischen Brückenprüfung 

samt Hubsteiger und Straßensperrung zu benötigen, für den Prüfalltag und somit den Brü-

ckenzustand von immenser Bedeutung. Alternativ kann die Befliegung für die schwer zu errei-

chenden Stellen genutzt werden, was ebenfalls den teuren Einsatz von schwerem Gerät er-

setzt. Eine in Zukunft mögliche automatisierte Schadenserkennung würde die Zeitersparnis 

beim neuen Prüfverfahren um ein Vielfaches erhöhen und dieses dadurch durchaus attraktiver 

machen. 
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Gesamtheitlich zeigt die UAS-Befliegung zukünftig Einsparpotentiale. Wenn sich Regelwerke 

verändern und eine Befliegung beispielsweise neben fließendem Verkehr zugelassen würde, 

wären die wirtschaftlichen Vorteile gegenüber einer zeitlichen längeren handnahen Prüfung 

mit Verkehrsbeeinträchtigung nicht mehr von der Hand zu weisen. Eine zukünftige Implemen-

tierung einer automatisierten Schadenserkennung mittels Deep Learning runden die hier ent-

wickelte Methodik ab und eliminieren die derzeit unattraktive Bilderdurchsicht für den Prüfer. 

Auch bietet das neue Verfahren gute Voraussetzungen für die Anbindung an das ‚Building 
Information Modelling‘ (BIM). Durch die vorhandene Punktwolke und den fix verorteten Scha-

densbildern ist die Verknüpfung zu BIM-Modellen der geprüften Brücken und die Übertragung 

der Schäden als sogenanntes IFC-Element lediglich eine technologischer Schnittstellenprob-

lematik. Zusätzlich kann die hier verwendete Punktwolke als Grundlage für das Erzeugen zu-

künftiger BIM-Modelle dienen. In der Regel gibt es diese von Bestandsbrücken nicht. Das Mo-

dell kann händisch und mit Zuhilfenahme von Plänen und Fotos der Brücke modelliert werden. 

Eine automatische Modellierung ist derzeit noch nicht möglich, mit der raschen Entwicklung 

von Software und Künstlicher Intelligenz (KI) jedoch in Zukunft denkbar. [140][338][352]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.7: Tabellarischer Vergleich der beiden Prüfverfahren (+ besser, o gleich, - schlechter) 

Die Integration von Künstlicher Intelligenz kann die Wirtschaftlichkeit weiter erhöhen, indem 

sie zum einen die Befliegung mithilfe von automatisierten Flugrouten vereinfacht oder die Aus-

wertung der Schadensbilder übernimmt und die Schäden automatisch identifiziert [140]. Für 

stählerne Bauwerke gibt es dazu grobe Ansätze, jedoch ist das automatische Erkennen von 

Stahlschäden wie Risse sehr komplex und derzeit noch nicht in die Praxis umgesetzt worden. 

Die Bewertung und der hier entwickelte Schadenskatalog (siehe 4.2) sind für automatische 

Auswertungen ausgelegt und ebenfalls in Zukunft durchaus von einer Künstlichen Intelligenz 

anwendbar bzw. darauf übertragbar. Der Zeitaufwand für den Prüfingenieur würde sich auf 

 DIN 1076 UAS 

Prüfdauer - + 

Gesamtkosten o o 

Prüfkosten - + 

Personalressourcen - + 

Arbeitssicherheit - + 

Verkehrsbeeinträchtigung - + 

Verkehrssicherung o o 

Sofortmaßnahmen + o 

Erlaubt nach aktuellem Regelwerk + - 

Anwendbarkeit/Eignung für BIM o + 

Sichere Verortung von Schäden - + 

Häufigere Kontrollen möglich - + 

Zukünftige KI-Integration - + 
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das Kontrollieren der Ergebnisse und die Fokussierung auf existentielle Schäden beschrän-

ken. Prüfungen könnten somit häufiger erfolgen und der Bestand der Brücken auf lange Sicht 

gesichert werden. Das automatische Erkennen von Schäden am Stahl durch eine KI würde 

das hier erarbeitete Inspektionskonzept massiv optimieren, woraufhin dann das UAS-basierte 

Verfahren einen erheblichen Vorteil gegenüber dem konventionellen Verfahren aufweisen und 

die Zukunft der Prüfpraxis bilden würde. [205] 
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7 Fazit und Ausblick 

7.1 Fazit 

Der Begriff der Bauwerksprüfung erlangte besonders in den letzten Jahren durch einen An-

stieg des Verkehres, steigender Lasten und hohem Bauwerksalter immer mehr an Bedeutung 

[156]. Die Hauptproblematik auf den Straßen ist nicht die Zunahme des Verkehrsaufkommens, 

sondern der steigende Anteil des Schwerlastverkehrs. Das zulässige Gesamtgewicht eines 

LKWs hat sich von 24 Tonnen im Jahr 1956 auf 44 Tonnen bis heute nahezu verdoppelt [347]. 

Es ist daher dringend eine Optimierung der Bauwerkserhaltung in Deutschland erforderlich, 

um die Brücken und damit die Infrastruktur möglichst wirtschaftlich und über einen langen Le-

benszyklus erhalten zu können. Eine sichere Analyse des Bauwerkszustands bildet das Fun-

dament eines optimierten Ressourceneinsatzes, wofür eine Bauzustandsbewertung nach ein-

heitlichen Kriterien unverzichtbar ist [156]. In dieser Arbeit werden daher die Grundlagen für 

eine Bauwerksinspektion entwickelt, welche die Prüfung von stählernen Brücken mittlerer 

Spannweite mit orthotropen Fahrbahnplatten mithilfe von Bildmaterial unterstützen soll. Dafür 

wird untersucht, inwieweit sich das u.a. durch Drohnen (Unmanned Aerial Systems-UAS) auf-

genommene Bildmaterial für eine nachträgliche Schadensanalyse durch das Prüfpersonal am 

Computer eignet und welche Bereiche der Brücke vom UAS beflogen bzw. aufgenommen 

werden können. Es wird ein Eingabetool entwickelt, das den prozentualen, vom UAS aufge-

nommenen Anteil der Brücke errechnet und für Prüfer und Baulastträger als Entscheidungs-

hilfe genutzt werden kann. Anschließend wird ein Schadenskatalog erarbeitet, welcher auf 

Grundlage des Bildmaterials vom Bauwerk besteht und schadensbasiert sortiert ist. Dieser soll 

allgemeingültig gelten und ist unabhängig von dem technischen Hilfsmittel, welches das Bild-

material ggf. in Zukunft aufnimmt. Durch die Entwicklung eines neuartigen Schadenskatalogs 

sollen in dieser Arbeit zudem die Grundlagen für einen Bewertungsalgorithmus erarbeitet wer-

den. Dieser ist ebenfalls allgemeingültig gültig und unabhängig von der UAS-Bildaufnahme. 

Dafür ist eine voxelisierte Punktwolke von der Brücke notwendig, welche die Basis für das 

neue Bewertungsverfahren bildet. Eine abschließende Wirtschaftlichkeitsanalyse vergleicht 

die Arbeitsschritte und Kosten zwischen einer handnahen Prüfung nach DIN 1076 [69] sowie 

einer UAS-unterstützen Brückenprüfung und soll die Vor- aber auch Nachteile des hier entwi-

ckelten Systems aufzeigen. 

Bei der grafischen Analyse der mittels UAS befliegbaren Brückenbereiche, ergibt sich, dass 

der Sicherheitsabstand des UAS bei einer Brennweite von 24 mm maximal 2 m, bei 35 mm 3 

m, bei 50 mm 4 m sowie bei 70 mm Brennweite 5 m betragen sollte, um die so essentiellen, 

feinen Risse im Stahl auf dem Bildmaterial erkennen zu können. Die besten Ergebnisse wer-

den zudem mit einer Brennweite von 24 mm erzeugt. Des Weiteren wird die UAS-Unterstüt-

zung von handnahe Brückenprüfungen für großflächige Betrachtungen stählerner Brücken mit 

Ergebnissen von > 80% Erkennbarkeit bewiesen. Schweißnahtschäden sind an orthotropen 

Platten regelmäßig auftretende Schäden und zum Teil gravierend für die Tragfähigkeit 

[126][362]. Die Bildaufnahmen der Schweißnähte für die nachträgliche Betrachtung am PC ist 

jedoch mit Ergebnissen knapp unter 30% nicht zufriedenstellend. Ein Grund dafür liegt an der 
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oft ungenügenden Sichtbarkeit der Plattenunterseite begründet durch die vielen Sichtschatten 

von Querträgern und Längssteifen. Da die Unterseite der Platte und damit die Schweißnähte 

zwischen Längssteifen und Plattenunterseite nicht vom UAS in ausreichender Qualität aufge-

nommen werden können, fehlt ein dominanter Teil bei der bildbasierten Prüfung. Objektive mit 

Festbrennweiten weisen jedoch häufig bessere Qualitäten aus als die hier genutzten Zoom-

objektive. Das bedeutet, die Ergebnisse könnten mit festen Brennweiten wahrscheinlich ver-

bessert werden. Auch kleinere Konfigurationen des Flugobjekts könnten durch einen reduzier-

ten Sicherheitsabstand zur Brücke den aufnehmbaren Anteil erhöhen. Insgesamt können 

schadensintolerante Bauteile wie der Hauptträgeruntergut jedoch sehr gut und jederzeit auf-

genommen werden, während die nicht immer vollständig mittels UAS aufnehmbaren Längs-

steifen um schadenstolerante Bauteile handelt. Gesamtheitlich stimmt die Befliegbarkeit somit 

mit der Priorität der Bauteile für die Standsicherheit des Bauwerks überein. 

Für das bildbasierte Verfahren ist ein neuartiger Schadenskatalog notwendig, welcher zum 

einen auf die hier betrachteten stählernen orthotropen Platten spezialisiert ist und durch seinen 

Aufbau die Grundlage für den neuen Bewertungsalgorithmus bildet. Dafür werden über 6.000 

Einzelschäden aus der Praxis analysiert, um die regelmäßigsten Schäden herauszufiltern. Die 

Analyse zeigt, dass nur ca. 40 % der Schäden bei Brückenprüfungen Einwirkungen auf die 

Statik bzw. Standsicherheit der Brücke haben. Ein Großteil der Schäden hat keine Folgen für 

die Tragfähigkeit, sondern ist kosmetischer Natur. Des Weiteren wird die Verteilung dieser 

Einzelschäden an den Bauwerken analysiert, um theoretische Statik und reale Auftrittsorte von 

Schäden abgleichen zu können. Diese Betrachtung zeigt, dass die Schäden in der Realität 

nicht zwangsläufig an den höchstbelastetsten Tragwerksstellen auftreten. Die Schäden sind 

gleichmäßig über die Brücke verteilt. Es lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 

Auflager- und Mittelbereichen finden. Es wird deutlich, dass vor allem tragkonstruktiv relevante 

Schäden eher die Folge von Material- und Ausführungsfehlern sind und somit an oft unvorher-

gesehen Stellen auftreten. Trotz der sehr gleichmäßigen Schadensverteilung sollen die trag-

konstruktiv kritischere Bauwerkstellen oder die Verbindungen zwischen Quer- und Hauptträ-

ger, Querträger und Längssteife sowie Längssteife und Fahrbahnplatte gesondert Beachtung 

und auch Gewichtung im neuen Bewertungssystem finden. Der finale Schadenskatalog be-

steht schlussendlich aus 98 Schadensbeispielen, welche sich wie folgt auf die acht genannten 

Schadenskategorien verteilen: sieben Schäden in der Kategorie Korrosion, 21 Beschichtungs-

schäden, 16 Schäden in der Risskategorie, zehn Schäden zu Verbindungsmitteln, 13 

Schweißnahtschäden, neun Schäden in der Kategorie Verschmutzungen (wie beispielsweise 

Moos und Vogelkot), 14 Verformungsschäden und acht Schäden gehören zur Kategorie der 

freiliegenden Bewehrung. Dieser Katalog ist schadensbasiert sortiert. Die Sortierung findet 

unabhängig vom Bauteil statt, da der Einfluss der Verortung im Bewertungsalgorithmus ein-

fließen wird. Außerdem ist er weniger umfangreich, da keine Dopplungen mehr auftreten und 

die Schadensbeispiele jeweils auf den Kern heruntergebrochen sind. Ein schlanker Katalog ist 

in der Prüfpraxis durch seine Einfachheit besser zu handhaben und beschleunigt den Bear-

beitungsaufwand. 

Der neue Schadenskatalog bildet die Grundlage für den anschließenden Bewertungsalgorith-

mus. Dafür werden nationale und internationale Zustandsbewertungssysteme analysiert und 
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hinsichtlich ihrer Praktikabilität, Vor- und Nachteile sowie ihren essentiellen Funktionsprinzi-

pien auf 20 vorliegende Brücken angewandt und ihre wichtigsten Kernaussagen erarbeitet. 

Diese Erkenntnisse sollten in den neuen Algorithmus einfließen, welcher anhand von Bildauf-

nahmen der Brückenbauwerke und voxelisierten Bauwerksmodellen funktionieren soll. Es kris-

tallisieren sich fünf Kernaspekte heraus, welche im neuen Verfahren berücksichtigt werden 

sollten: die Einfachheit des Verfahrens, die Verwendung von Standsicherheit (S), Verkehrssi-

cherheit (V) und Dauerhaftigkeit (D), die Gliederung in diverse Kategorien, ein Schadenskata-

log sowie die Berechnung einer Endnote. Es zeigt sich außerdem, dass es keine große Anzahl 

von verpflichtenden Brückenprüfungen im internationalen Raum gibt. Damit beweist Deutsch-

land seinen bereits vorhandenen hohen Standard. Außerdem befindet sich das Prüfpersonal 

in Deutschland durch die vorgegebenen Prüfintervalle aus DIN 1076 [69] in einer Prüfroutine 

und kennt das Bewertungsverfahren sowie den Schadenskatalog der BASt [300] sehr genau. 

Die Veränderung für das Prüfpersonal soll daher so gering wie möglich gehalten, das gesamt-

heitliche Verfahren aber durchaus verbessert und unterstützt werden. Es wird eine Methodik 

entwickelt, welche auf der Neuerung der voxelisierten Darstellungsmethode gründet. Dabei 

dienen Methodiken wie der Einflussbaum sowie das Logikdiagramm als Grundlage. Abschlie-

ßend wird der neue Algorithmus anhand von 180 zum Teil realen und teilweise fiktiven Brücken 

einer Sensitivitätsanalyse unterzogen, um seine Anwendbarkeit für die Prüfpraxis zu untersu-

chen. 

Das neue Bewertungssystem sieht vor, dass das Bauwerk mithilfe von zuvor aufgenommenem 

Bildmaterial auf Schäden geprüft wird. Dafür wird die Brücke mittels UAS beflogen oder an-

derweitig fotografisch aufgenommen und anschließend wird ein grobes, der Orientierung die-

nendes, voxelisiertes Modell der Brücke erzeugt. Die Schäden auf dem Bildmaterial können 

so den einzelnen Voxeln zugeordnet und fest verortet werden. Das bedeutet, die Bauwerks-

bewertung findet an dieser Stelle neuartig anhand von Voxeln statt, in die die Brücke eingeteilt 

wird. Der Prüfer sichtet das Bildmaterial pro Voxel, definiert die dort gefundenen Schäden mit-

hilfe des neuen Schadenskatalogs, gibt diese in SIB-Bauwerke [387] oder eine dafür neu zu 

entwickelnde Software ein, welche mithilfe des hier zu erarbeitenden Algorithmus das Gesamt-

ergebnis für die Bauwerksbewertung 𝐵 errechnet. 𝐵 kann als ganzzahliger Wert für eine In-

standsetzungsreihenfolge verwendet werden. Abschließend wird dieser Wert mittels logarith-

mischer Skalierung in Notenwerte zwischen 1,0 und 5,0 umgewandelt, um zum einen dem 

bekannten Verfahren zu ähneln und zum anderen eine direktere Vergleichbarkeit zwischen 

den geprüften Brücken sicherzustellen. Die Ergebnisse zeigen eine vernünftige Verteilung der 

Bauwerksbewertungen und eine stärkere Fokussierung auf schlechte Bauwerkszustände. 

Abschließend soll die Wirtschaftlichkeit des neu erarbeiten Brückenprüfverfahrens, bestehend 

aus der UAS-Befliegung, der Voxelisierung der Brücke als Voraussetzung des neuen Bewer-

tungsalgorithmus sowie der Fotodurchsicht durch den Prüfingenieur mitsamt der Anwendung 

des neuen Schadenskatalogs untersucht werden. Dafür werden jeweils alle Arbeitsschritte 

aufgeschlüsselt und mithilfe von Literatur- und Erfahrungswerten aus der Praxis monetär und 

bzgl. des Zeitaufwands bewertet. Des Weiteren wird ein Excel-Berechnungstool erarbeitet, in 

das eine zu prüfende Brücke eingegeben werden kann und der Zeitaufwand sowie die Kosten 
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für beide Verfahren ausgebeben werden. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich zeigt, dass zum ak-

tuellen Stand das UAS-Verfahren nicht deutlich überzeugender hinsichtlich der Kriterien Kos-

ten, Zeitaufwand, Sicherheit und Verkehrsbeeinträchtigung ist. Bei dem Kostenvergleich zeigt 

sich jedoch, dass das UAS-Verfahren durchaus positiv zu bewerten ist, sobald keine Verkehrs-

sicherungsmaßnahmen und somit keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu installieren sind. Die 

volkswirtschaftlichen Kosten, welche durch Staubildung entstehen, sind immens und sollten 

mehr Betrachtung bei einer Brückenprüfung finden. Werden die reinen Prüfkosten betrachtet, 

ist die UAS-Unterstützung attraktiver als das handnahe Verfahren, da hier keine teuren Be-

sichtigungsgeräte notwendig sind. Eine UAS-Prüfung ist nach DIN 1076 derzeit jedoch noch 

nicht als Verfahren für Hauptprüfungen zugelassen ist [69]. Als ergänzende Prüfungen oder 

jährliche Besichtigungen sind dieses jedoch durchaus geeignet, da es sich bei vorliegender 

Methodik zunächst um ein rein optisches Verfahren handelt. Auch bekannte und zu beobach-

tende Schäden könnten so schnell und regelmäßiger kontrolliert werden, da keine Arbeits-

bühne etc. organisiert werden müssten. Die Zeit der Verkehrseinschränkungen sinkt damit 

ebenfalls immens. Ein Ergebnis von 100 % Sichtbarkeit in der für Stahlbrücken geforderten 

und mit der hier definierten Bildqualität kann derzeit mittels UAS noch nicht erreicht werden. 

Jedoch könnten lediglich die für das UAS nicht sichtbaren Bereiche handnah kontrolliert und 

somit sehr viel Prüfzeit vor Ort eingespart werden. 

Insgesamt werden in dieser Arbeit die Grundlagen für eine neue, bildbasierte Prüfmethodik für 

stählerne orthotrope Platten von Brücken mittlerer Spannweite entwickelt, welche zum Teil von 

UAS unterstützt werden können, davon jedoch nicht abhängig und auch ohne diese Techno-

logie anwendbar sind. Es handelt sich hier um einen objektspezifischen Ansatz, welcher durch-

aus auf andere Bauweisen übertragbar ist. Dies muss jedoch im Einzelfall weiter untersucht 

werden. 

7.2 Ausblick 

Die hier entwickelte Methodik birgt aufgrund der modernen Betrachtungsweise und der In-

tegration neuster Technologien durchaus weiteres Entwicklungspotential. Bei der Brückenbe-

fliegung mittels UAS können kleinere Konfigurationsgrößen des Flugobjekts für bessere Er-

gebnisse bei der prozentualen Aufnahmewerte sorgen, weil der Sicherheitsabstand dadurch 

reduziert werden kann. Auch würde eine veränderte Kameraposition, besonders auf dem UAS, 

sicher bessere Ergebnisse liefern können, da sich diese näher am Bauwerk befände. Sie 

könnte auch nach oben gerichtet sein, um die gesamte Plattenunterseite aufnehmen zu kön-

nen und so eine Schwachstelle des aktuellen Systems zu eliminieren. Alternativ wäre es denk-

bar, Stellen, welche nicht gut per UAS beflogen werden können (enge, dunkle Stellen oder die 

Auflagerbereiche), mit Sensorik wie Dehnungsmessstreifen zu versehen, um die Prüfung auf 

diese Weise zu unterstützen. Wichtig sind auch in Zukunft die normativen Regelungen, welche 

die Wirtschaftlichkeit sowie Einsetzbarkeit von UAS bei der Bauwerksprüfung maßgeblich be-

stimmen. Wenn sich Regelwerke verändern und eine Befliegung beispielsweise neben flie-

ßendem Verkehr zugelassen würde, wären die wirtschaftlichen Vorteile und das Kostenein-

sparpotential gegenüber einer zeitlich längeren handnahen Prüfung mit Verkehrsbeeinträchti-
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gung enorm. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der UAS-Systeme sowie dem allge-

meinen Umgang mit ihnen, könnte lediglich eine Art Hinweisschild während des Flugs nötig 

sein und dadurch der Fluss des Verkehrs insgesamt verbessert und nicht beeinträchtigt wer-

den.  

Obwohl die UAS-Befliegung nach jetzigem Stand nicht allen hier definierten Ansprüchen ge-

nüge trägt, sind der neue Schadenskatalog sowie der neue Bewertungsalgorithmus UAS-un-

abhängig aufgebaut und können in Zukunft bei bildbasierten Prüfungen angewandt werden. 

Durch die Parallelen zum heutigen Prüfverfahren sollte an dieser Stelle die normative Zustim-

mung bzw. Umsetzung kein Hindernis darstellen. Es gibt zudem alternative Bildaufnahmever-

fahren, welche anstelle von UAS zum Einsatz kommen könnten und das nötigen Foto- bzw. 

Videomaterial sowie die Punktwolke der Brücke generieren. Als Beispiel sei hierfür das soge-

nannte NavVis-System genannt [245]. Ein Rucksacksystem, mit welchem die Brücke einer 

kurzen Begehung unterzogen wird und anschließend eine photogrammetrische Darstellung 

des Bauwerks darstellt. Ob dieses System die hier definierte Bildqualität liefert, muss geprüft 

werden. 

Auch bietet das neue Verfahren gute Voraussetzungen für die Anbindung an das ‚Building 
Information Modelling‘ (BIM). Durch die vorhandene Punktwolke und die fix verorteten Scha-

densbildern ist die Verknüpfung zu BIM-Modellen der geprüften Brücken und die Übertragung 

der Schäden als sogenanntes IFC-Element einfach möglich. Außerdem ist eine automatische 

Modellierung von BIM-Modellen aus der Punktwolke mit der raschen Entwicklung von Software 

und Künstlicher Intelligenz (KI) in Zukunft denkbar. 

Die wohl lohnenswerteste Weiterentwicklung dieses Verfahrens, wofür es bereits grundsätz-

lich ausgelegt ist, bildet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zum einen kann die Befliegung 

bzw. die Flugroute automatisiert stattfinden, sodass der Aufwand für den Piloten sinkt. Zum 

anderen könnte eine automatisierte Schadenserkennung durch das Identifizieren und ggf. so-

gar Bewertung von Schäden auf dem Bildmaterial das Prüfverfahren deutlich vereinfachen. 

Auch könnten Empfehlungen zu Instandsetzungsmaßnahmen in den Schadenskatalog aufge-

nommen werden. Die automatische Schadenserkennung könnte in einem ersten Schritt statt-

finden und der Prüfer muss diese schlussendlich nur noch kontrollieren. Die Durchsicht der 

großen Bildanzahl und der damit einhergehende zeitliche Aufwand (siehe Kap. 6.2.2) würde 

dadurch fast komplett wegfallen. Für stählerne Bauwerke gibt es dazu bereits grobe Ansätze, 

jedoch ist das automatische Erkennen mittels KI von Stahlschäden wie Risse sehr komplex 

und derzeit noch nicht in die Praxis umsetzbar [140]. Sobald dieser Entwicklungsschritt jedoch 

vollzogen ist, würde sich dadurch der Zeitaufwand für den Prüfingenieur drastisch reduzieren 

und Brückenprüfungen könnten häufiger und somit in kleineren Zeitintervallen stattfinden. Dies 

würde für den Brückenbestand eine immense Verbesserung darstellen. Kleine oder anfängli-

che Schädigungen würden erkannt werden, bevor sich diese zu einem kostspieligen und erns-

ten Brückenschaden entwickeln (siehe Kap. 6.4). Da sich die Qualität von automatischer Bild-

erkennung bzw. Schadenserkennung und entsprechend der neuronalen Netze stetig weiter-

entwickeln, ist es nur eine kurze Frage der Zeit bis diese Verbesserung in das hier entwickelte 

und dafür vorgesehene Verfahren implementiert werden kann und dieses schlussendlich ver-

vollständigt. Mit der Verschmelzung der automatischen Schadenserkennung stellt dieses neue 
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Prüf- und Auswertungskonzept die moderne, flexible und vor allem zeitsparende Grundlage 

von Brückenprüfungen der Zukunft dar. 
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9.1 Anhang A1 - Bauwerksprüfung nach DIN 1076  

9.1.1 Bewertungsschlüssel nach Haardt 

 

 
Abb. 9.1: Bewertungsschlüssel BASt-Algorithmus nach ([154], S.39) 
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9.1.2 Grafische Darstellung Bewertungsalgorithmus der RI-EBW-PRÜF  
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9.1.3 Definition der Zustandsnote nach RI-EBW-PRÜF  

 
Tab. 9.1: Notenbereiche für die Zustandsbewertung nach BASt [303] 
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9.1.4 Traglastindex  

 
Tab. 9.2: Traglastindex der Arbeitsgruppe Schwerverkehr [7]  
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9.2 Anhang A2 - Schadenskatalog und Schadensanalyse  

9.2.1 Rangfolge von stählernen Brückenschädigungen  
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Tab. 9.3: Rangfolge der ersten 100 stählernen Brückenschäden von 6.332 Einzelschäden 
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9.2.2 Schadensbewertung gemäß RI-EBW-PRÜF  

 
Tab. 9.4: Schadensbewertung für „Standsicherheit“ gemäß RI-EBW-PRÜF ([303], S. 11) 

 

 
Tab. 9.5: Schadensbewertung für „Verkehrssicherheit“ gemäß RI-EBW-PRÜF ([303], S. 12) 
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Tab. 9.6: Schadensbewertung für „Dauerhaftigkeit“ gemäß RI-EBW-PRÜF ([303], S. 12) 
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9.2.3 Tabellarischer Vergleich RI-EBW-PRÜF mit Ril 804 
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Tab. 9.7: Tabellarischer Vergleich RI-EBW-PRÜF [303] mit DB Ril 804 [57] 
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9.2.4 Schadensverteilung einzelner Schadenskategorien (4. Filterung)  

 

 
Abb. 9.2: Sankey-Diagramm, Korrosionsschäden, 4. Filterung 

 

 

 
Abb. 9.3: Sankey-Diagramm, Verbindungsmittelschäden, 4. Filterung 

 



A n h a n g 

222 | S e i t e  

 

 
Abb. 9.4: Sankey-Diagramm, Beschichtungsschäden, 4. Filterung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9.5: Sankey-Diagramm, Schäden freiliegender Bewehrung, 4. Filterung 
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Abb. 9.6: Sankey-Diagramm, Rissschäden, 4. Filterung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9.7: Sankey-Diagramm, Schweißschäden, 4. Filterung 
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Abb. 9.8: Sankey-Diagramm, Verschmutzungsschäden, 4. Filterung 

 

 

 
Abb. 9.9: Sankey-Diagramm, Verformungsschäden, 4. Filterung 
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9.2.5 Prozessschemata Filterstufen einzelner Schadenskategorien 

 

 
Abb. 9.10: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Korrosionsschäden 
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Abb. 9.11: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Beschichtungsschäden 
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Abb. 9.12: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Rissschäden 
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Abb. 9.13: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Verbindungsmittelschäden 
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Abb. 9.14: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Schweißnahtschäden 
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Abb. 9.15: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Verschmutzungsschäden 
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Abb. 9.16: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Verformungsschäden 
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Abb. 9.17: Prozessschema der Filterstufen 2 bis 5 für Schäden freier Bewehrung 
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9.2.6 Schadensbasierter Schadenskatalog 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Tab. 9.8: Neu entwickelter Schadenskatalog  
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9.3 Anhang A3 - Bewertungsalgorhithmus 

9.3.1 RI-EBW-PRÜF 1988 
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Abb. 9.18: Vorschläge zur Schadensbewertung nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301] 
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Tab. 9.9: Schweregrade von Einzelschäden nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301] 

 

 

 
Tab. 9.10: Noten des Gesamtbauwerks nach RI-EBW-PRÜF 1988 [301] 
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Tab. 9.11: Nachbildung und Ergebnisse Verfahren nach RI-EBW-PRÜF 1988 
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9.3.2 Kraft  

 

Schadenszone Beschreibung geschädigte Bauteile 

6 Baugrund, Verankerungselemente, Koppelfuge quer, Koppel-
fuge parallel, Tragseil, Hänger, Unterspannung 

5 Verbindungskonstruktion, Fahrbahnplatte, Arbeitsfuge quer, 
Arbeitsfuge parallel, Zwischenendverankerung, Lager, Gelenk, 
Verankerungselement 

4 Tiefgründung, Fundament, Pfeiler, Widerlagerflügel, Aufla-
gerbank, Querriegel, Widerlagerstirnwand, Feldmittelbereich, 
Stützbereich, Wechselbereich, Fugenbereich 

3 Bodenverbesserung, Kammerwand, Ausschottung, Trennfuge 
quer, Trennfuge parallel, Endquerträger, Stützquerträger, Feld-
querträger, Quergurtebene, Untergurtebene, Querverband 

2 Korrosionsschutz, Hinterfüllung, Aufschüttung, Kappe, Beläge, 
Übergangskonstruktion, Grundwasserabsenkungsanlage 

1 Entwässerung, Geländer, Leitungen, Anstrich, Verblendung, 
Überflächenbefestigung, Beschilderung, Beleuchtung 

0 Kein Schaden vorhanden 

Tab. 9.12: Schadenszonen [177] 

 

 

 

 

 

Tab. 9.13: Faktor f2 Ausbreitungstendenz [177] 

 

 

f3  Schaden hat Auswirkung auf andere Bauteile 

1  ja  

0  nein  

Tab. 9.14: Faktor f3 Auswirkungen auf andere Bauteile [177] 

 

 

 

 

 

f2  Ausbreitungstendenz 

0  Keine Ausbreitung des Schadens  

1  Schaden breitet sich langsam aus  

2  Schaden breitet sich schnell aus  
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f4  Ausbreitungstendenz 

3 A I, A II  

2 A III, B II, B III  

1 A IV, A V, A VI, B IV, C III, C IV  

0 D IC, D V, E V, E VI  

Tab. 9.15: Faktor f4 Verkehrsnutzung nach RAS-N [177] 

 

 

 

 
Tab. 9.16: Nachbildung und Ergebnisse Verfahren nach Kraft 
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9.3.3 TH Darmstadt 

 
Abb. 9.19: Beispiel Bewertungsblatt TH Darmstadt [325] 

 

 

 



A n h a n g 

242 | S e i t e  

 

 

 

Kategorie Bauteil Gewicht 

A1 Belag und Abdichtung 25 

B3 Fahrbahnübergänge 15 

C3 Lager 15 

D4 Kappen 10 

E5 Betoninstandsetzung 25 

F8 Korrosionsschutz an Stahlbrücken 25 

G9 Geländer 5 

H10 Entwässerung und Abdichtung 5 

S/T Sonstige Bauteile - 

Tab. 9.17: Bauteilkategorien mit Gewichtungen [325] 

 

 

 

Kategorie Bezugsgröße 

A1 Brückenfläche [m²] 

B3 KEINE Normierung 

C3 KEINE Normierung 

D4 Brückenfläche [m²] 

E5 Brückenfläche [m²] 

F8 Brückenfläche [m²] 

G9 Geländer 

H10 Entwässerung und Abdichtung 

S/T Sonstige Bauteile 

Tab. 9.18: Normierung der Schäden [325] 
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p1 

Schadensindex 

A1 B2 C3 D4 E5 F8 G9 H10 

0 0  0  0  0  0  0  0  0  

1 
> 0 
<29 

>0 
<10 

>0 
<9 

>0 
<22 

>0 
<58 

>0 
<51 

>0 
<51 

>0 
<13 

2 
≥29 
<44 

≥10 
<15 

≥9 
<14 

≥22 
<38 

≥58 
<94 

≥51 
<63 

≥51 
<87 

≥13 
<17 

3 
≥44 
<75 

≥15 
<32 

≥14 
<24 

≥38 
<60 

≥94 
<156 

≥63 
<88 

≥87 
<152 

≥17 
<28 

4 
≥75 

<115 
≥32 
<42 

≥24 
<32 

≥60 
<83 

≥156 
<250 

≥88 
<118 

≥152 
<240 

≥28 
<54 

5 ≥115  ≥42  ≥32  ≥83  ≥250  ≥118  ≥240  ≥54  

Tab. 9.19: Zuordnung Prioritätspunkte p1 [325] 

 

 

Kategorie Verkehrsbedeutung p2 

A1 Bundesautobahn  5 

B3 Bundesstraße  4 

C3 Landstraße  3 

D4 Kreisstraße  2 

E5 Gemeindestraße  2 

F8 Sonstige Straße  2 

G9 Fuß- und/oder Radweg  1 

H10 Sonstiger Sachverhalt  1 

S/T - - 

Tab. 9.20: Verkehrsbedeutung je Bauteilkategorie [325] 
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Tab. 9.21: Nachbildung und Ergebnisse Verfahren nach TH Darmstadt 
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9.3.4 BASt 1997 

 

Bedeutung der Bauteile in Abhängigkeit der Schadenszone 𝑓1,𝑖 =  ∑(𝑆𝑖,𝑗 ∙ 𝐵𝐵,𝑖,𝑗)max 𝑆𝑖,𝑗 ∙ 𝑛𝑗   ∙   𝑈𝑘,𝑗100    mit 0 ≤  𝑓1,𝑖  ≤ 0,9 

 

mit 𝑓1,𝑖 Zahlenwert zwischen 0 und 0,9 𝑆𝑖,𝑗 Bewertung eines Einzelschadens 

 𝐵𝐵,𝑖,𝑗 Bedeutung beschädigtes Bauteil (siehe Tab. 9.22) 

 𝑈𝑘,𝑗 Geschädigter Anteil der Kategorie in [%] 

 𝑛𝑗 Anzahl Schäden einer Kategorie                             [156] 

 

mit  𝑆∗ Grenzwert für Rechenwerte der Schadensbewertungen 

 𝑆𝑖,𝑗  ≥ 1 und 𝐵𝐵,𝑖,𝑗  ≤ 0,30 und 𝑈𝑘,𝑗  ≤ 10 %  →  𝑆∗ = 1  𝑆𝑖,𝑗  ≥ 2 und 𝐵𝐵,𝑖,𝑗  ≤ 0,30 und 15 % ≤  𝑈𝑘,𝑗  ≤ 25 % →  𝑆∗ = 2  
 𝑆𝑖,𝑗  ≥ 2 und 𝐵𝐵,𝑖,𝑗 = 0,45 und 𝑈𝑘,𝑗  ≤ 10 %  →  𝑆∗ = 2                        [156] 

 

Bewertung einer einzelnen Bauteilkategorie 𝑍𝑘,𝑗 = max 𝑆𝑖,𝑗 + 𝑓1,𝑖 (𝑆𝑖,𝑗;  𝐵𝐵,𝑖,𝑗;  𝑈𝑘,𝑗)  für 1 ≤ max 𝑆𝑖,𝑗  ≤ 3       𝑍𝑘,𝑗 = 1,0     für max 𝑆𝑖,𝑗 = 0 𝑍𝑘,𝑗 = 4,0     für max 𝑆𝑖,𝑗 = 4   

 

mit 𝑍𝑘,𝑗 Bewertung einzelner Bauteilkategorie 𝑆𝑖,𝑗 Bewertung eines Einzelschadens 

 𝐵𝐵,𝑖,𝑗 Bedeutung beschädigtes Bauteil (siehe Tab. 9.22) 

 𝑈𝑘,𝑗 Geschädigter Anteil der Kategorie in [%] 

 𝑓1,𝑖 Zahlenwert zwischen 0 und 0,9                           [156] 

 

mit  𝑍𝑘,𝑗∗  Grenzwert für Rechenwerte der Gesamtbewertung 

 𝑍𝑘,𝑗  ≥ 2 und 𝐵𝑘,𝑖,𝑗  < 1,0 und 𝑈𝑘,𝑗  ≤ 10 %  →  𝑍𝑘,𝑗∗ = (𝑍𝑘,𝑗 − 1) 

 

 



A n h a n g 

246 | S e i t e  

 

Differenz der Einzelzustandsnoten zur maximalen Zustandsnote ∆𝑍 = 0      für 𝑓2 = 0       ∆𝑍 = 𝑚𝑎𝑥     für 𝑓2 = 𝑚𝑎𝑥       ∆𝑍 = max 𝑍𝑘,𝑗 − 1    für 𝑓2 = 𝑓3  ∙  𝑓1,max 𝑍                        [156] 

 

mit 𝑓2 =  (1−0,5 ∙ 𝐵𝑘,max 𝑍)∙ 𝑓1,𝑚𝑎𝑥max 𝑍𝑘,𝑗−1  ∙  ∑[(𝑍𝑘,𝑗−max 𝑍𝑘,𝑗) ∙  𝐵𝑘,𝑗]∑(𝐵𝑘,𝑗−𝐵𝑘,max 𝑍)  mit 0 ≤  𝑓2  ≤ 0,9  

∆𝑍 =  ∑|(𝑍𝑘,𝑗 + max 𝑍𝑘,𝑗)  ∙   𝐵𝑘,𝑗 |∑ 𝐵𝑘,𝑗 −  𝐵𝑘,max 𝑍  

 𝑓3 = 1 − 0,5 ∙  𝐵𝑘,max 𝑍   

 𝐵𝑘,𝑗 Bedeutung der Einzelkategorien (siehe Tab. 9.23)   

 

 

Zustandsnote Gesamtbauwerk 𝑍𝑔𝑒𝑠 = max 𝑍𝑘,𝑗 − 𝑓2 ( ∆𝑍𝑘,𝑗;  𝐵𝑘,𝑗)  für 1 ≤ max 𝑍𝑘,𝑗  ≤ 3       𝑍𝑔𝑒𝑠 = 1,0     für max 𝑍𝑘,𝑗 = 1,0 𝑍𝑔𝑒𝑠 = 4,0     für max 𝑍𝑘,𝑗 = 4 

 

mit 𝑍𝑔𝑒𝑠 Zustandsnote Gesamtbauwerk max 𝑍𝑘,𝑗 maximale Zustandsnote unter Berücksichtigung zusätzl. Randbedingungen 

 ∆𝑍𝑘,𝑗 mittlere Differenz der Einzelzustandsnoten der Kategorien 

 𝐵𝑘,𝑗 Bedeutung der Einzelkategorien                           [156] 
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Zone BB Schaden an 

6 0,9 
Baugrund, Verankerungselemente, Koppelfuge, Tragseil, Hänger, Unter-
spannung 

5 0,75 
Verbindungskonstruktion, Fahrbahnplatte, Arbeitsfuge, Zwischenendveranke-
rung, Lager, Gelenk, Verankerungselement 

4 0,60 
Tiefgründung, Fundament, Pfeiler, Widerlager, Auflagerbank, Querriegel, 
Feldmittenbereich, Stützbereich, Wechselbereich, Fugenbereich 

3 0,45 
Bodenverbesserung, Kammerwand, Ausschottung, Trennfuge, Endquerträ-
ger, Stützquerträger, Feldquerträger, Quergurtebene, Untergurtebene, Quer-
verband 

2 0,30 
Korrosionsschutz, Hinterfüllung, Aufschüttung, Kappe, Beläge, Übergangs-
konstruktion, Grundwasserabsenkungsanlage 

1 0,15 
Entwässerung, Geländer, Leitungen, Anstrich, Verblendung, Oberflächenbe-
festigung, Beschilderung, Beleuchtung 

Tab. 9.22: Bedeutung der Bauteile BB [156]  

 

 

 

Zone Gewichtung BK 

A1 25 1,0 

B2 15 0,6 

C3 15 0,6 

D4 10 0,4 

E5 25 1,0 

F8 25 1,0 

G9 5 0,2 

H10 5 0,2 

S/T - 0,2 bis 1,0 

Tab. 9.23: Bedeutung der Bauteilkategorie BK [156] 
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Bauteilkategorie   
Kate-
gorie  

Bedeutung Kategorie Bauteil-
zone  

Bedeutung 
Bauteile  

Wichtung BK BB  

Überbau  F8 25 1,0 2/3 0,3 / 0,45 

Unterbau  D5 25 1,0 4 0,6 

Vorspannung  F8 25 1,0 2 0,3 

Gründung  D5 25 1,0 4 0,6 

Erd- und Felsanker  D5 25 1,0 4 0,6 

Brückenseile und -kabel  F8 25 1,0 2 0,3 

Lager  C3 15 0,6 5 0,75 

Übergangskonstruktion  B2 15 0,6 2 0,3 

Abdichtungen  H10 5 0,2 1 0,15 

Beläge  A1 25 1,0 2 0,3 

Kappen  D4 10 0,4 2 0,3 

Schutzeinrichtungen  G9 5 0,2 1 0,15 

Sonstiges  S/T - 0,2-1,0 6 0,9 

Tab. 9.24: Festlegungen für Schadensbewertung nach BASt 1997   

 

 
Tab. 9.25: Nachbildung und Ergebnisse Verfahren nach BASt 1999  
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9.3.5 United States of America 

 
Abb. 9.20: Datenblatt Strukturinventar USA [295] 

 

 



A n h a n g 

250 | S e i t e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.26: Beschreibung für Item 58/59/60 [295] 

 

Kategorie Bezugsgröße 

N nicht anwendbar 

9 EXZELLENTER ZUSTAND - Zustand besser als die wünschenswerten 
Anforderungen 

8 SEHR GUTER ZUSTAND - keine Probleme festgestellt 

7 GUTER ZUSTAND-fast keine Probleme festgestellt 

6 ZUFRIEDENSTELLENDER ZUSTAND-kleinere Schäden an den Bau-
teilen 

5 ANNEHMBARER ZUSTAND-alle wichtigen Bauteile sind in Ordnung, 
aber weisen geringfügigen Querschnittsverlust, Risse oder Ausspülung 
auf 

4 SCHLECHTER ZUSTAND - fortgeschrittener Querschnittsverlust, 
Schäden oder  
Ausspülung 

3 ERNSTER ZUSTAND - Querschnittsverlust, Schäden oder Ausspü-
lung haben die  
wichtigen Bauteile stark beschädigt. Lokaler Ausfall von Teilen ist 
möglich. Es können Ermüdungsrisse in Stahl oder Schubrisse in Beton 
vorhanden sein 

2 KRITISCHER ZUSTAND - fortgeschrittener Schadenszustand an wich-
tigen Bauteilen. Ermüdungsrisse in Stahl oder Schubrisse in Beton 
sind vorhanden bzw. durch Ausspülung fehlen tragende Teile des Un-
terbaus. Es kann die Schließung der Brücke erforderlich sein, bis Re-
paraturen durchgeführt sind, sofern nicht sorgfältige Überwachungs-
maßnahmen angeordnet sind 

1 UNMITTELBAR VOR AUSFALL - schwere Schäden oder Quer-
schnittsverluste bei  
kritischen Bauteilen oder deutliche vertikale oder horizontale Bewe-
gung, die die  
Stabilität der Brücke beeinträchtigt. Die Brücke wird für den Verkehr 
gesperrt, kann aber nach Reparaturen wieder für geringe Belastungen 
freigegeben werden 

0 AUSFALL-außer Betrieb, keine Reparaturen mehr möglich 
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Abb. 9.21: Reduzierung der Tragfähigkeit B(S1) [295] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.27: Beschreibung für Item 57/68/69/70/71/72 [295] 

 

Kategorie Bezugsgröße 

N nicht zutreffend 

9 entspricht genau den wünschenswerten Kriterien 

8 entspricht größtenteils den wünschenswerten Kriterien 

7 besser als die derzeitigen Mindestkriterien 

6 entspricht den vorliegenden Mindestkriterien 

5 etwas besser als die tolerierbaren Mindestkriterien 

4 tolerierbare Mindestkriterien werden gerade noch erfüllt 

3 untragbar, Korrekturmaßnahmen erforderlich 

2 untragbar, Austausch-/Neubaumaßnahmen erforderlich 

1 dieser Wert wird nicht verwendet 

0 Brücke geschlossen 
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Ermittlung G und H 

a) gilt für alle Brücken 

b) gilt für einspurige Brücken 

c) gilt für zwei- oder mehrspurige Brücken 

d) gilt für alle außer einspurige Brücken 

 𝑋 = 𝐼𝑡𝑒𝑚 29 (𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑡ä𝑔𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑒ℎ𝑟)𝑑𝑖𝑒 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑛 𝑎𝑢𝑠 𝐼𝑡𝑒𝑚 28 (𝑆𝑡𝑟𝑎ß𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 ü𝑏𝑒𝑟⁄ 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑟ü𝑐𝑘𝑒) 

 𝑌 = 𝐼𝑡𝑒𝑚 51 (𝐹𝑎ℎ𝑟𝑏𝑎ℎ𝑛𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒 𝐵𝑟ü𝑐𝑘𝑒)𝑑𝑖𝑒 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑛 𝑎𝑢𝑠 𝐼𝑡𝑒𝑚 28 (𝑆𝑡𝑟𝑎ß𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 ü𝑏𝑒𝑟⁄ 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑟ü𝑐𝑘𝑒) 

 

a) Sind die letzten beiden Ziffern von Item 43 (Hauptstruktur) nach Tab. 9.30 ungleich zu 

Item Nr. 19 (Umleitung/Länge Umweg) nach Tab. 9.28, dann ist die Codierung für 

Fahrbahnbreite (Item 51) nach Tab. 9.29 und Brückenbreite (Item 32) nach Tab. 9.31 

durchzuführen. [295] 𝐼𝑡𝑒𝑚 51 < 𝐼𝑡𝑒𝑚 32  → 𝐺(𝑆2) = 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.28: Beschreibung für Item 19 [295] 

 

 

 

 

 

Tab. 9.29: Beispiele für Codierung von Item 51 [295] 

 

Code Beschreibung 

000 Struktur umgehbar 

018 Nicht überbrückbar; 18 km Umweg 

121 Über Fluss; 121 km Umleitung 

000 Über Autobahn, keine Abzweigung, umfahrbar 

199 Sackgasse 

Code Fahrbahnbreite 

0160 16,00 m 

0214 21,43 m 

0331 33,07 m 
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Tab. 9.30: Ziffer 1 und 2 + 3 für Codierung von Item 43 [295] 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.31: Beispiele für Codierung von Item 32 (Addition der Breiten) [295] 

 

1. Ziffer 2. und 3. Ziffer 

Code Beschreibung Code Beschreibung 

1 Beton 01 Platte 

2 Beton durchgehend 02 Längsbalken/Balken 

3 Stahl 03 Träger- und Bodenbalkensystem 

4 Stahl durchgehend 04 Abschlagbalken 

5 Spannbeton 05 Kastenbalken oder Träger - Mehrfach 

6 Spannbeton durchgehend 06 Kastenträger oder Träger - einzeln oder verteilt 

7 Holz 07 Rahmen (außer Rahmendurchlässe) 

8 Mauerwerk 08 Orthotrop 

9 Aluminium, Gusseisen 09 Fachwerk - Deck 

0 Sonstiges 10 Fachwerk - Durch 

 11 Bogen-Deck 

12 Bogen-Durch 

13 Federung 

14 Stahlträger 

15 Hebebrücke 

16 Klappbrücke 

17 Schwenkbrücke 

18 Tunnel 

19 Durchlass 

20 Gemischte Typen 

21 Kastenträger 

22 Kanalträger 

00 Sonstiges 

Code Seitenstreifen 
links 

Straße 
links 

Trennstreifen Straße 
rechts 

Seitenstreifen 
rechts 

0162 1,8 m - - 10,8 m 3,6 m 

0288 3,0 m 7,2 m 4,8 m 10,8 m 3,0 m 
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b) 𝐻 kann in Abhängigkeit von 𝑌 und der Codierung von Item 28 (nach Tab. 9.32) abge-

lesen werden: 

 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑛 𝑣𝑜𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 28 = 01 𝑢𝑛𝑑 𝑌 < 4,3             →   𝐻(𝑆2) = 15 % = 01 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≤ 4,3 < 5,5 → 𝐻(𝑆2) = 15 ∙(5,5−𝑌)1,2  [%] = 01 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≥ 5,5             →   𝐻(𝑆2) = 0 % 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.32: Beispiele für Codierung von Item 28 [295] 

 

c) 𝐻 kann in Abhängigkeit von 𝑌 und der Codierung von Item 28 (nach Tab. 9.32) abge-

lesen werden: 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑍𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑛 𝑣𝑜𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 28 = 02 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≥ 4,9             →   𝐻(𝑆2) = 0 % = 03 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≥ 4,6             →   𝐻(𝑆2) = 0 % = 04 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≥ 4,3             →   𝐻(𝑆2) = 0 % ≥ 05 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≥ 3,7             →   𝐻(𝑆2) = 0 % 

 

d) 𝐻 kann in Abhängigkeit von 𝑋 und 𝑌 errechnet werden:  𝑌 < 2,7 𝑢𝑛𝑑 𝑋 > 50            →   𝐻(𝑆2) = 15 % 𝑌 < 2,7 𝑢𝑛𝑑 𝑋 ≤ 50          →   𝐻(𝑆2) = 7,5 % 𝑌 ≥ 2,7 𝑢𝑛𝑑 𝑋 ≤ 50          →   𝐻(𝑆2) = 0 % 

 50 < 𝑋 ≤ 125 𝑢𝑛𝑑  𝑌 <  3          →   𝐻(𝑆2) = 15 % 50 < 𝑋 ≤ 125 𝑢𝑛𝑑 3 ≤  𝑌 <  4            →   𝐻(𝑆2) = 15 ∙ (4 − 𝑌) 50 < 𝑋 ≤ 125 𝑢𝑛𝑑  𝑌 ≥  3          →   𝐻(𝑆2) = 10 % 

 125 < 𝑋 ≤ 375 𝑢𝑛𝑑  𝑌 <  3          →   𝐻(𝑆2) = 15 % 125 < 𝑋 ≤ 375 𝑢𝑛𝑑 3,4 ≤  𝑌 <  4 ,3          →   𝐻(𝑆2) = 15 ∙ (4,3 − 𝑌) 

Code Beschreibung 

0101 1 Straße über, 1 Straße unter 

0301 3 Straßen über, 1 Straße unter 

0812 8 Straßen über (2 Richtungen), 12 Straßen unter 

0502 5 Straßen auf doppelstöckiger Fahrbahn in jeder Richtung, 2 Straßen unter 

0004 Fußgänger über, 4 Straßen unter 



A n h a n g 

255 | S e i t e  

 

125 < 𝑋 ≤ 375 𝑢𝑛𝑑  𝑌 ≥  4,3          →   𝐻(𝑆2) = 0 % 

 375 < 𝑋 ≤ 1350 𝑢𝑛  𝑌 <  3,7          →   𝐻(𝑆2) = 15 % 375 < 𝑋 ≤ 1350 𝑢𝑛𝑑 3,7 ≤  𝑌 <  4 ,9          →   𝐻(𝑆2) = 15 (4,9−𝑌)1,2  375 < 𝑋 ≤ 1350 𝑢𝑛  𝑌 ≥  4,9          →   𝐻(𝑆2) = 0 % 

 𝑋 > 1350 𝑢𝑛𝑑 𝑌 < 4,6            →   𝐻(𝑆2) = 15 % 𝑋 > 1350 𝑢𝑛𝑑 4, ≤ 4,6 < 4,9           →   𝐻(𝑆2) = 15 (4,9−𝑌)1,2   𝑋 > 1350 𝑢𝑛𝑑 𝑌 ≥ 4,9           →   𝐻(𝑆2) = 0 % 

 

 

 

 
Tab. 9.33: Nachbildung und Ergebnisse nach Verfahren Amerika 
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9.3.6 Japan 

 
Tab. 9.34: Bauteilkategorien Verfahren Japan [254] 
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Tab. 9.35: Beispiel für Subtracting Point Methode nach Verfahren Japan [163][254] 

 

 

 

9.3.7 Algorihtmus 

 
Abb. 9.22: Beispiel einer voxelisierten einfeldrigen Balkenbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte 

 

 

Bauteil 

Überbau Unterbau 

Haupt-

träger 
Auflager Fahrbahn 

Querträ-

ger 

Boden-

platte 

Wider-

lager 
Pfeiler Gründung 

Bewertung 50 15 0 0 0 0 3 0 

Bewertung 
max. 

100 30 50 50 70 60 60 90 

Gewich-
tung 

30 6 5 4 15 8 8 24 

Summe 
Bewertun-

gen 

50100  ∙ 30 +   1530  ∙ 6   +    050 ∙ 5    +   050 ∙ 4  +   070 ∙ 15 +    060  ∙ 8 +   360 ∙ 8  +  090  ∙ 24     
 = 18,4 % 

Endbewer-
tung 

100 % − 18,4 % = 𝟖𝟏, 𝟔 % 
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Abb. 9.23: Beispiel Verteilung orangener Voxel (= konstruktiv mit Priorität) 

 

 

Abb. 9.24: Beispielhafter Auszug von Analyse der Gewichtungsfaktoren 
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Tab. 9.36: Vergleich BASt-Algorithmus mit neuem Algorithmus 
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9.4 Anhang A4 - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

9.4.1 Vergabe von Inspektionsleistungen 

 
Abb. 9.25: Vergabeleistungen für handnahe oder UAS-unterstütze Brückenprüfung (nach [116], S. 36) 
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9.4.2 Brückenprüfung nach DIN 1076 

 
Abb. 9.26: Kosten und Zeitansätze für Genehmigungen für Brückenprüfung (nach [352]) 
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Tab. 9.37: Anlieferungs- und Abholungskosten für Mietgeräte [203][352][390]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9.38: Tagespauschalen für Mietgeräte ohne Bedienpersonal [203][352][390]  

 

 

 

 

 

 

 

Selbstfahrende Geräte Personal €/h h/km €/km 

Lkw-Arbeitsbühne 1 135,00 €/h 0,013 h/km 1,80 €/km 

Brückenuntersichtgerät  

▪ 9 m 1 150,75 €/h 0,013 h/km 2,01 €/km 

▪ 16 m 1 191,00 €/h 0,013 h/km 2,55 €/km 

▪ 19 m 2 268,25 €/h 0,013 h/km 3,58 €/km 

Zweiwegetechnik 1 354,50 €/h 0,013 h/km 4,73 €/km 

Brückenprüfschiff 2 275,00 €/h 0,091 h/km 25,00 €/km 

Mit Anlieferung Personal €/h h/km €/km 

Lkw mit Tieflader 1 112,00 €/h 0,013 h/km 1,49 €/km 

Lkw mit Kran und Anhänger 1 106,00 €/h 0,013 h/km 1,41 €/km 

Mietgerät 
Miete/Tag Versiche-

rung 
Betriebs-

kosten/Tag 
€/Tag 

Teleskoparbeitsbühnen   

▪ bis 12 m 74,00 €/d 7,00 €/d 25,50 €/d 106,50 €/d 

▪ bis 20 m 113,00 €/d 11,00 €/d 25,50 €/d 149,50 €/d 

▪ bis 28 m 147,00 €/d 14,00 €/d 25,50 €/d 186,50 €/d 

Lkw-Arbeitsbühnen  

▪ bis 30 m 195,00 €/d 19,00 €/d 51,00 €/d 265,00 €/d 

▪ bis 37 m 279,00 €/d 27,00 €/d 51,00 €/d 357,00 €/d 

Stromaggregat 3 kVA 21,00 €/d 2,00 €/d 12,75 €/d 35,75 €/d 

Rollgerüst 45,00 €/d 4,00 €/d - 49,00 €/d 
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Tab. 9.39: Tagespauschalen für Mietgeräte mit Bedienpersonal [203][352][390]  

 

Tab. 9.40: Kosten für Sicherungsmaßnahmen bei Straßen und Gleisen (vgl. [352]) 

 

 

Mietgerät 
Miete/Tag Personalkos-

ten/Tag 
Gesamtkos-

ten/Tag 

Lkw-Arbeitsbühne 600,00 €/d 480,00 €/d 1.080,00 €/d 

Brückenuntersichtgeräte  

9 m 726,00 €/d 480,00 €/d 1.206,00 €/d 

16 m 1.048,00 €/d 480,00 €/d 1.528,00 €/d 

19 m 1.186,00 €/d 960,00 €/d 2.146,00 €/d 

Zweiwegetechnik 2.300,00 €/d 536,00 €/d 2.836,00 €/d 

Brückenprüfschiff 1.550,00 €/d 1.200,00 €/d 2.750,00 €/d 

Fahrspursperrung 1.469,00 €/d 960,00 €/d 2.429,00 €/d 

Straße Auf- und Abbau Vorhaltung/Tag Kontrolle/Tag Kosten/Tag 

halbseitige Sperrung 1.300,00 € 40,00 €/d 50,00 €/d 90,00 €/d 

Vollsperrung 1.600,00 € 70,00 €/d 50,00 €/d 180,00 €/d 

+ Umleitung 700,00 € 10,00 €/d 50,00 €/d 149,50 €/d 

Lichtsignalanlage (LSA) 500,00 € 35,00 €/d 50,00 €/d 85,00 €/d 

Transp. Schutzeinrichtung 400,00 € 25,00 €/d 32,00 €/d 57,00 €/d 

Bahn Auf- und Abbau Vorhaltung/Tag Kontrolle/Tag Kosten/Tag 

feste Absperrung 1.100,00 € 12,00 €/d - 12,00 €/d 

automatische Warnsys-
teme (ATWs) 

2.000,00 € 26,00 €/d - 26,00 €/d 

Sh2-Scheiben 40,00 € 2,00 €/d - 2,00 €/d 

Erdungsbesteck - - - 954,00 € 
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Abb. 9.27: Anteil des Grundaufwands aus (Gl. 70) an der gesamten Prüfzeit ([116], S. 45) 
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Fortsetzung auf nächster Seite 
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Tab. 9.41: Kostenmatrix für handnahe Brückenprüfung nach DIN 1076 (nach [116]) 
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9.4.3 Brückenprüfung mit UAS-Unterstützung 

 
Abb. 9.28: Kosten und Zeitansätze für Fluggenehmigungen (nach [116]) 
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mit 𝐿 = 120 𝑚 (Brückenlänge), 𝐵 = 13 𝑚 (Brückenbreite), 𝐴𝐵 = 2,0 𝑚 (Breite der Aufnahme), 𝐴𝐻 = 1,0 𝑚 (Höhe der 

Aufnahme) 

Abb. 9.29: Bilderanzahl in Abhängigkeit der Überlappung ([116], S. 62) 
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Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Tab. 9.42: Kostenmatrix für Brückenprüfung mit UAS-Unterstützung (nach [116]) 
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